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0. Einleitung 

0.1 Hannah Arendt – Leben und Werk 

Hannah Arendt gilt als eine der wichtigsten Vertreterinnen der politisch-philosophi-

schen Theorie des 20. Jahrhunderts. In Deutschland wie auch im restlichen Europa 

wird sie jedoch bis in die 1990er Jahre wenig rezipiert. In den USA genießt die Philo-

sophin bereits seit 1950 großes Ansehen. Durch „Elemente und Ursprünge totaler 

Herrschaft“1 gewinnt Arendts Theorie 1951 sowohl im philosophischen als auch im 

politischen Diskurs an großer Bedeutung. In Europa wird Arendts Theorie kontrovers 

diskutiert. Angesichts der Gräueltaten, die die Nationalsozialisten in den Konzentrati-

ons- und Vernichtungslagern verübten, ist ihre These, dass Adolf Eichmann nur ein 

gedankenloser Schreibtischtäter gewesen sei, der nicht über die Konsequenzen sei-

ner Taten nachgedacht habe, ein Affront. Es ist jedoch zu keiner Zeit Arendts Ab-

sicht, die Gräueltaten des Holocaust zu bagatellisieren oder gar zu banalisieren. Die 

Vorwürfe der Kritiker Arendts, die ihr diese Absicht unterstellen, erschüttern die Phi-

losophin und machen sie zutiefst betroffen.2 Die Leser von „Eichmann in Jerusalem. 

Ein Bericht von der Banalität des Bösen“, sind beim Erscheinen 1963 schockiert. 

Viele Weggefährten und Freunde wenden sich aufgrund ihrer Thesen von ihr ab. So 

entfremdet sich Kurt Blumenfeld von ihr.3

Sie, die den Gerichtsprozess gegen Eichmann als Gerichtsberichterstatterin in Jeru-

salem 1961 verfolgt, spricht von einer „reinen Gedankenlosigkeit“

 Gershom Scholem verwirft ihre Kritik an 

den jüdischen Repräsentanten während der Zeit des Holocaust in einer öffentlich 

ausgetragenen Kontroverse. 

4

                                            
1 Dieses Werk ist im wissenschaftlichen Diskurs auch als Totalitarismus-Buch bekannt. 

 des SS-Täters. 

Arendts Resümee entspricht damit in keiner Weise den grauenvollen Verbrechen 

2 Arendt vertritt diese These in ihrem Werk „Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des 
Bösen.“ 
3 Young-Brühl, Elisabeth: Leben, 2011, S. 7. 
4 Adolf Eichmann wurde kurz zuvor in Buenos Aires festgenommen. 
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Eichmanns. Er organisierte die Deportation von Millionen Juden und hat sie somit mit 

zu verantworten.5

Trotz kontroverser Diskussion der politischen Philosophie Arendts wächst das Inte-

resse an ihrem Denken in den letzten fünfundzwanzig Jahren. Wissenschaftler der 

Gewalt-, Konflikt- und Holocaustforschung, Philosophen, Soziologen und Erzie-

hungswissenschaftler befassen sich mit dem Phänomen des Holocaust.

  

6

Rezipienten Arendts kritisieren, dass sie in „Elemente und Ursprünge totaler Herr-

schaft“ den Nationalsozialismus in Deutschland mit dem Stalinismus vergleicht. Poli-

tische Systeme seien sowohl in ihrer Ausprägung als auch in ihrer Entstehung diffe-

renziert zu betrachten. Auf diesen Einzelaspekt werde ich in der Dissertation nicht 

dezidiert eingehen.  

 Arendt gilt 

als eine der wichtigsten Vertreterinnen des politischen Diskurses der Holocaustfor-

schung. Sie ist eine der ersten Theoretikerinnen, die sich mit dem Phänomen der 

Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland auseinandersetzt. Dabei 

analysiert sie intensiv die Chronologie. Sie will herausfinden, welche Bedingungen 

einem System zugrunde liegen müssen, damit eine zivile Gesellschaft bereit ist, sich 

in einem totalitären System zu engagieren. 

Das Denken Hannah Arendts ist von zahlreichen Philosophen geprägt: Immanuel 

Kant, neben den griechischen Klassikern Aristoteles und Platon, sowie Arendts Leh-

rer und Freunde: Karl Jaspers, Martin Heidegger, Hans Jonas und Walter Benjamin.7

Hannah Arendt wird am 14.10.1906 als einziges Kind von Paul und Martha Arendt in 

Linden bei Hannover geboren. Sie studiert Philosophie, protestantische Theologie 

und griechische Philologie an den Universitäten Marburg, Freiburg und Heidelberg 

bei Heidegger, Husserl, Bultmann und Jaspers, promoviert 1928 bei Karl Jaspers in 

Heidelberg mit dem Titel: „Der Liebesbegriff bei Augustin“.

 

8

                                            
5 Die These Hannah Arendts „Von der Banalität des Bösen“ wird im 2. Teil der Dissertation ausführlich 
besprochen und kritisch hinterfragt. 

  

6 Vgl. Koloma Beck, Teresa, Schlichte, Klaus, 2014; Heuer, Wolfgang, Heiter, Bernd, Rosemüller, 
Stefanie, 2011; Fritze, Lothar, 2008; Kahlert, Heike, Lenz, Claudia, 2001. 
7 Seit dem 100.Geburtstag Hannah Arendts im Jahr 2006 sind viele Briefwechsel Hannah Arendts 
veröffentlicht worden, darunter Briefwechsel mit Joachim Fest, Walter Benjamin, Gershom Scholem. 
8 Vgl. Grunenberg, Antonia, 2003, S. 29 f.  
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1933 erkennt Arendt, dass ihr Leben in Deutschland in Gefahr ist und sie ins Exil ge-

hen muss9, um ihr Überleben zu sichern. So flieht Arendt 1933 von Berlin über Prag 

nach Paris, wird 1940 in Gurs, Südfrankreich, kurzzeitig interniert und emigriert mit 

Heinrich Blücher in die USA. Dort lebt sie als „Staatenlose“10

1955 kann Arendt als Gastprofessorin in Berkeley und 1963 als Professorin für Politi-

sche Theorie in Chicago arbeiten. 1967 übernimmt sie eine Professur in New York. In 

dieser Zeit schreibt sie zahlreiche Bücher. Sie erhält Auszeichnungen und Preise: 

1959 den Lessing Preis in Hamburg, 1967 den Sigmund Freud-Preis in und 1975 

den Sonning-Preis für Beiträge zur europäischen Kultur in Kopenhagen.  

 bis sie 1951 die US-

amerikanische Staatsbürgerschaft annimmt. In den USA arbeitet Arendt als Dozentin 

und Lektorin. 1942 erfährt sie von den Vernichtungslagern der Nazis. Sie schreibt in 

dieser Zeit Kolumnen im „Aufbau“ und das Buch „Elemente und Ursprünge totaler 

Herrschaft“.  

Sie stirbt am 4.12.1975 in New York.11

Hannah Arendts Philosophie ist biographisch geprägt: In ihrer frühen Phase spricht 

sie davon, dass das Böse „extrem und radikal“ sei. In der Spätphilosophie nennt sie 

das Böse als „niemals radikal“, da es keine Wurzeln habe. Hannah Arendts Definition 

des Bösen verändert sich im Laufe ihres Denkens, besonders nach dem Eichmann-

Prozess. Sie behandelt dabei die Frage der Motivation der Täter.

 

12

Arendts Theorie ist auch im 21. Jahrhundert aktuell, da sie es sich zur Aufgabe 

macht, einen neuen Weg des Politischen zu suchen. Ihr Ausgangspunkt ist das Ende 

des Nationalsozialismus in Deutschland. Sie vertritt die Ansicht, dass ein tief greifen-

des Verständnis der Entwicklungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Hilfe dar-

stellt, damit ein derartiges System des Grauens und der fabrikmäßigen Vernichtung 

niemals eine Wiederholung erfahren wird.

  

13

  

  

                                            
9 Hannah Arendt wurde am 14.10.1906 in Hannover-Linden geboren. 
10 Young-Brühl, Elisabeth: Leben, 2011, S. 2 f. 
11 Elisabeth Young-Brühl, eine Schülerin Hannah Arendts, hat die bekannteste Arendt-Biographie ver-
fasst.  
12 Young-Brühl, Elisabeth: Leben, 2011, S. 5. 
13 Die größte Gruppe der Verfolgten und Ermordeten waren Juden. Weitere Gruppen waren Sinti und 
Roma, Ernste Bibelforscher, Homosexuelle und Behinderte. 
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Arendts Theorien stellen uns aktuelle Fragen: 

- Inwieweit sind Taten und Täter voneinander zu trennen?  

- Können Verbrechen jemals vergeben werden oder je eine Wiedergutmachung 

erfahren?  

- Steckt in jedem Einzelnen von uns ein Täter gleich „Eichmann“?  

- Kann die heutige Generation aus der Vergangenheit lernen?  

- Was ist die Verantwortung jedes Einzelnen in globalen Krisen?  

- Wie sieht diese Verantwortung heute aus, z. B. bezüglich des Umgangs mit 

Flüchtlingen?  

0.2 Stand der Arendt Forschung 

Aktuelle Debatten beschäftigen sich in Verknüpfung mit Arendts Denken mit der 

Agonalität, der Exklusion, dem Feminismus, der Globalisierung und den Menschen-

rechten. Insbesondere der Aspekt der Menschenrechte in Arendts Denken ist im ge-

genwärtigen Diskurs von zentraler Bedeutung. Diese Rezeptionsdiskurse, neue Er-

gebnisse der Arendt-Forschung und die Wirkung Arendts auf die gegenwärtige Zeit 

und die Diskussionen in der Gewalt- und Holocaustforschung werden im Arendt-

Handbuch 2011 veröffentlicht. Die Herausgeber Wolfgang Heuer, Bernd Heiter und 

Stefanie Rosemüller zeigen dabei Denkwege Arendts unter Berücksichtigung philo-

sophischer, politischer und literarischer Kontexte auf. Außerdem werden hier zentrale 

Begriffe von Arendts Denken definiert: das Böse, die Macht, die Natalität und der 

Totalitarismus.  

Im Handbuch wird gefordert, dass über das Werk Arendts weiter geforscht werden 

muss. Ihr Werk sei noch nicht so erforscht, wie das anderer Philosophen, über die 

schon länger gearbeitet wird. Auf das Arendt-Handbuch als neues Grundlagenwerk 

wird im Folgenden mehrfach verwiesen.14

Die Frage, wo das Böse verortet und wodurch seine Entstehung begünstigt wird, be-

handelt Knut Berners Werk „Behausungen des Bösen. Epi-Genese; Thanatologie; 

Ästhetik; Anthropologie“.

  

15

                                            
14 Heuer, Wolfgang; e. a. (Hrsg.): Arendt Handbuch, 2011, S. VII. 

 Er verfolgt einen theologisch-philosophischen Ansatz. Das 

Böse wird als Konstellation betrachtet und in verschiedenen Verknüpfungen beleuch-

15 Berner, Knut, 2013. 
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tet, so z. B. im Aufsatz „Die Verwobenheit von Macht und Moral. Zur Dekonstruktion 

der Herrschaft von Geltungsansprüchen“. Das Böse wird als Alltagsphänomen be-

schrieben, dem niemand entkommen kann. Arendts These, dass wir das Böse weder 

bestrafen noch vergeben können wird in „Medusas Epigenese. Jean-Paul Sartre und 

die Entwicklung des bösen Blickes“ erörtert. Dabei sollen anthropologische Grundpo-

sitionen für die Genese des Bösen mit in Betracht gezogen werden. Das Böse sei 

nicht nur in monströsen Phänomenen zu sehen, sondern auch im Alltäglichen. 

Den Begriff Menschenrechte behandelt das interdisziplinäre Handbuch „Menschen-

rechte“ und greift dabei geschichtliche Aspekte auf: Christentum, Mittelalter und Neu-

zeit. Klassiker der Menschenrechtskritik werden erörtert, darunter die Ansätze von 

Edmund Burke und Hannah Arendt.16 Stefanie Rosemüller behandelt dezidiert 

Arendts Menschenrechtskonzept und diskutiert seine Aktualität vor dem Hintergrund 

globaler Umwälzungen, Flüchtlingsströme, Völkerrechts- und Menschenrechtsverlet-

zungen.17

Auf dem 23. Kongress für Philosophie in Münster „Geschichte. Gesellschaft. Geltung“ 

wird resümiert, dass das Philosophieren immer im historisch gewachsenen Kontext 

stattfindet. Die Entwicklungen des 20. Jahrhunderts haben sich sowohl auf die theo-

retische als auch auf die praktische Philosophie und deren Geltungsansprüche aus-

gewirkt. Die Thesen Hannah Arendts werden hier im Kontext der Ethik, Metaethik, 

Schuld und Verantwortung beleuchtet.

 

18

Die Bedeutung Arendts für die Gegenwart wird explizit in „Hannah Arendt weiterge-

dacht“ behandelt. Einige Aspekte seien hier genannt: Julia Schulze Wessel wendet 

sich gegen den Vorwurf, Arendt hätte im Eichmann-Buch mit dem Begriff des Anti-

semitismus gebrochen: Vielmehr zeigt Wessel auf, wie sich der Antisemitismus-Be-

griff im totalitären System verändert hat, sowohl in Inhalt als auch in Funktion. Sie 

folgert: Es ist denkbar, dass die Massenmörder des Systems ohne eine eigene 

dahinterliegende Überzeugung ihrer Tätigkeit nachgehen konnten.

  

19

Das Konzept des Bösen kritisiert Peter Trawny ausgehend von der Annahme, dass 

Arendt im Zusammenhang des Guten und Bösen, des Rechts und Unrechts von et-

 

                                            
16 Jörke, Dirk: Edmund Burke, 2012, S. 60 f. 
17 Rosemüller, Stefanie: Hannah Arendt, 2012, S. 79 f. 
18 Philosophisches Seminar der westfälischen Wilhelms-Universität Münster (Hrsg.): XXIII. Deutscher 
Kongress für Philosophie. Geschichte. Gesellschaft. Geltung (Programmheft), 2014. 
19 Schulze Wessel, Julia, in: Hannah Arendt weitergedacht, 2008, S. 167 f. 
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was natürlich Gegebenem ausgeht, da sie diese Begriffe weder begründet noch in 

Frage stellt.20

Der Begriff „Natalität“ wird von Ludger Lütkehaus in „Natalität. Philosophie der Ge-

burt“ analysiert. Er erörtert die Positionen und Probleme der Philosophie der Geburt 

und stellt Arendts Entwurf der Natalität der Geworfenheit bei Heidegger entgegen. 

Ihre Natalitätsphilosophie sei ein Paradigmenwechsel in der Philosophiegeschichte. 

Ihr Denken steht bei Lütkehaus im Mittelpunkt, da sie dieses Thema am konsequen-

testen bearbeitet.

  

21

Die Arendt-Forschung wird seit fünfundzwanzig Jahren stetig durch nationale und 

internationale Forschungsinstitute vorangetrieben. Die wichtigsten Forschungszen-

tren werden im Folgenden angeführt: 

  

- Hannah Arendt Institut (Dresden) 
Das Hannah Arendt Institut für Totalitarismusforschung in Dresden hat es sich 

zur Aufgabe gemacht, die politischen und gesellschaftlichen Strukturen der 

beiden deutschen Diktaturen interdisziplinär zu analysieren. Sie veröffentli-

chen regelmäßig Schriften, Berichte und Studien zur Erforschung totalitärer 

Systeme.  

- Hannah Arendt Zentrum (Oldenburg) 
Das Hannah Arendt Zentrum, 1999 an der Carl-von-Ossietzky Universität Ol-

denburg eröffnet, birgt den größten Teil des archivierten Nachlasses von 

Arendts. Die „Hannah Arendt Papers“ aus der Library of Congress in Wa-

shington D.C. liegen hier komplett vor. Der Nachlass umfasst den Briefwech-

sel Hannah Arendts, Notizen, Vorlesungsskripten, Tagebücher, verschiedene 

Druckfassungen ihrer Werke. Ein Schwerpunkt der Forschung des Instituts 

besteht in einer kritischen Aufarbeitung der Werke Arendts. Dies wird in Vor-

trägen, Kolloquien, Tagungen, sowie der eigenen Buchreihe „Hannah Arendt 

Studien“ veröffentlicht. 

- Hannah Arendt Lectures (Hannover) 
Die Hannah Arendt Lectures greifen aktuelle Fragestellungen und Zukunfts-

fragen der Gesellschaft auf. Sie finden im Rahmen des Projekts „Wissenschaft 

                                            
20 Trawny, Peter, in: Hannah Arendt weitergedacht, 2008, S. 139 f. 
21 Lütkehaus, Ludger, 2006. 



  7 

trifft Politik – Politik trifft Wissenschaft“ statt. Diese Veranstaltungen bieten ein 

Forum des Austauschs zwischen Vertretern der Politik und der Wissenschaft.  

Als renommierteste internationale Forschungszentren sind abschließend das The 

Hannah Arendt Center for Politics and Humanities (New York) und das Hannah 

Arendt Center at the New School for social Research (New York) zu nennen. 

0.3 Eigene Vorarbeiten und Forschung  

Motiviert durch Primo Levi, dass das Grauen des Holocaust sich nie wiederholen soll: 

„Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen. Denn darin liegt der Kern 

dessen, was wir zu sagen haben.“ und motiviert durch Hannah Arendt, die analysie-

ren, verstehen und aus der Geschichte lernen will, beschäftige ich mich seit meiner 

Magisterarbeit 2007 mit Arendt.  

Die Magisterarbeit „Handeln und Menschenrechte in der Philosophie Hannah 

Arendts“ legt Schwerpunkte auf die Ontologie der totalen Herrschaftssysteme, auf 

das Handeln in der Arendtschen Philosophie, und auf Menschenrechtsfragen im 21. 

Jahrhundert.22

In meiner Forschungsphase besuchte ich mehrere Gedenkstätten des Holocaust

 
23

Aktuelle Entwicklungen zum Rechtsradikalismus in Deutschland verfolgte ich in den 

Medien und nahm an Veranstaltungen, wie dem Programm „Offener Prozess. Vier 

Tage zum NSU-Komplex“ 2014 in München, teil.  

 

und nahm am Arbeitskreis Erinnerungskultur der Stadt Osnabrück und Zeitzeugen-

diskussionen in der Villa Schlikker in Osnabrück teil, um mir ein profunderes Bild der 

Zeit des Nationalsozialismus zu erarbeiten. 

  

                                            
22 Die Schwerpunkte der Magisterarbeit liegen in den Bereichen Gewalt gegen Frauen, Kinderrechte 
als Spezialfall der Menschenrechte und Entstehungsmuster „Außer-alltäglicher Gewalt“. 
23 Dokumentationszentrum Bergen-Belsen, Gestapokeller in Osnabrück, Gedenkstätte Augusta-
schacht, Dokumentationszentrum in Berlin und das NS-Dokumentationszentrum in München. 
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In den Jahren der Forschung beschäftigte ich mich eingehend mit moralischem Un-

recht zur Zeit des Nationalsozialismus und Unrecht in der Gegenwart, mit den Fra-

gen:  

- Was ist die Intention und Motivation der Einzelnen im totalitären System? 

- Handelt es sich tatsächlich um intrinsisch motivierte Handlungen oder reine 

Gedankenlosigkeit?  

- Gibt es eine Triebfeder für den Einzelnen?  

0.4 Aufbau der Dissertation  

Die Dissertation ist in drei Teile gegliedert: 

Im ersten Teil wird Hannah Arendts Motivation dargestellt, sich philosophisch mit 

dem Begriff des „Bösen“, der Frage um die Gebürtlichkeit und der „Liebe zur Welt“ 

auseinanderzusetzen.24

Im zweiten Teil der Dissertation wird der Begriff des Handelns, als Antwort auf das 

Geboren-Sein, untersucht. Es werden hier die Aspekte vom Sinn des Handelns 

überhaupt, von den Aporien des Handelns und von der Differenzierung zwischen 

Macht und Gewalt diskutiert.  

Im Kontext des Guten und Bösen wird das Handeln im Zusammenspiel mit dem 

Denken analysiert. Es wird auf die Differenzierung zwischen Handlungen und Taten 

und das Paradoxon des Willens eingegangen. Hierbei wird auch das „Problem des 

Bösen“, im arendtschen Sinne, behandelt, dabei werden Fragen nach dem geltenden 

Recht, der Kultur und dem Aspekt der zeitlichen Epoche tangiert. 

 Daran anschließend wird die Philosophie der Natalität analy-

siert. Besonderes Augenmerk liegt dabei beim Geboren-Werden als Grundbedingung 

des Menschseins und den verschiedenen Aspekten der Natalität, die im Rahmen des 

menschlichen Bezugsgewebes beleuchtet werden. 

Der dritte Teil behandelt die Aktualität des Denkens von Hannah Arendt. Es wird ein 

Überblick über die Entwicklung der Menschenrechte nach 1945 gegeben und die po-

litische Bedeutung der Menschenrechte im 21. Jahrhundert dargestellt. Risiken des 

menschlichen Handelns werden politisch und gesellschaftlich diskutiert. Dann wird 
                                            
24 Selbst fasst sie ihre Motivation mit: „Ich will verstehen.“ zusammen. Vgl. Interview mit Günter Gaus 
am 28.10.1964 in der Sendung des ZDF „Zur Person“. 
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der Bogen gespannt von der Verantwortung der Europäischen Union bis zur Verant-

wortung des Einzelnen für das Anerkennen und das Umsetzen der Menschenrechte 

im eigenen Umfeld und für Flüchtlinge.25

                                            
25 2014/15 ertrinken mehrere tausend Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa im Mittelmeer. Aktuell 
laufen auf europäischer Ebene Verhandlungen über eine gesamteuropäische Verantwortung, um den 
Flüchtlingen zu helfen.  
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1. Teil 

Das Faktum der Natalität in der anthropologischen 

Handlungstheorie Hannah Arendts 

Der erste Teil wird in 1.1 mit Hannah Arendts Motivation zum Philosophieren einge-

leitet. Sie will verstehen und begreift dies als lebenslangen Prozess. In Abschnitt 1.2 

wird Arendts Konzept vom Sprechen und Handeln der Menschen vor dem Hinter-

grund ihres Credos „Der Sinn von Politik ist Freiheit“ erörtert. Die symbolische Bezie-

hung zwischen dem Geboren-werden und dem Sterben-lernen wird in 1.3 behandelt. 

Anschließend wird die Gebürtlichkeit bei Arendt der Geworfenheit bei Heidegger ent-

gegengestellt. Arendt begreift jede Geburt als einen neuen Anfang (Abschnitt 1.4). In 

diesem Kontext sind ontologische26

1.1 Hannah Arendts Motivation – „Ich will verstehen“ 

 und existenzphilosophische Fragestellungen 

zentral, diese werden in 1.5 behandelt. In 1.6 wird die Herkunft von Arendts Philoso-

phie der Natalität geklärt.   

Die Grundbedingungen des Menschseins, Pluralität, Natalität und Handeln, werden 

in der anthropologischen Handlungstheorie (Vita activa) in 1.7 betrachtet. Die vier 

Seinsebenen nach Christina Schües werden in 1.8 erläutert. Dabei wird die Bedeu-

tung der Trennung der ersten Geburt (tatsächliche Geburt) von der zweiten Geburt 

(durch politisches Handeln) unterstrichen.   

Der erste Teil schließt in 1.9 mit einem Resümee.  

Der Abschnitt 1.1 wird mit Arendts Motivation des Philosophierens eingeleitet. Sie will 

verstehen und begreift dies als fortwährenden Prozess. Das Ziel des Verstehen-wol-

lens ist, das Wesen des Bösen zu ergründen. Die Betrachtung des Bösen erfährt in 

Arendts Philosophie einen Wandel. Zum Abschluss wird gezeigt, dass Arendts The-

sen stark polarisieren. 
                                            
26 Unter Ontologie versteht man die Lehre vom Seienden. 
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Hannah Arendts Grundmotiv des Philosophierens und ihre Gedanken über die Welt 

bringt sie selbst in dem berühmten Satz „Ich will verstehen“ zum Ausdruck. Es ist ein 

Auszug aus dem Fernsehinterview, das der Journalist Günter Gaus im Oktober 1964 

mit Arendt führte.27

„Verstehen heißt vielmehr, die Last, die unser Jahrhundert uns auferlegt hat, unter-

suchen und bewusst tragen – und zwar in einer Weise, die weder deren Existenz 

leugnet noch sich unter deren Gewicht duckt. Kurz gesagt: Verstehen heißt unvor-

eingenommen und aufmerksam der Wirklichkeit, wie immer sie ausschauen mag, ins 

Gesicht sehen und ihr widerstehen.“ 

 In ihrem Werk „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ er-

klärt Arendt die tiefe Bedeutung des „Verstehens“ in ihrem Sinne: 

28

Verstehen als Prozess 

 

Das Verstehen ist für Arendt mehr als lediglich Wissensaneignung. Es ist ein Prozess 

des Verstandes in Verbindung mit dem Herzen, der immer weiter fortgeführt wird. 

Dadurch kann die Einbildungskraft und das Urteilsvermögen geschärft werden, um 

dann aktiv zu handeln.29

Dieses Verstehen-wollen treibt die Philosophin an. Sie analysiert das Wesen der to-

talen Herrschaft, studiert die Grundzüge der Gesellschaft im Allgemeinen und den 

Menschen in seiner Individualität. Zuerst analysiert sie hierfür die historischen Ereig-

nisse zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die die Bedingungen und Gleislegungen für 

das nationalsozialistische System in Deutschland darstellen. Dann zeigt Arendt ver-

schiedene Handlungsperspektiven auf. Denn - laut ihrer Philosophie - hätte jeder 

Mensch durch ein aktives bewusstes Handeln die Möglichkeit, den Lauf der Welt zu 

ändern.

 

30

Kontinuität des Neuanfangs durch Natalität 

 

Hannah Arendt hat trotz ihrer persönlichen existenziell bedrohlichen Erfahrungen zur 

Zeit des Nationalsozialismus ein Grundvertrauen in das Mensch-sein. Ihre optimisti-

sche Herangehensweise bringt sie in ihrer Natalitätsphilosophie, der Philosophie der 

Gebürtlichkeit, zum Ausdruck. Sie zeigt auf, dass eine Kontinuität des Neu-Anfan-

                                            
27 Arendt, Hannah: Ich will verstehen, 2006, S. 11. 
28 Arendt, Hannah: Ich will verstehen, 2006, S. 13. 
29 Sontheimer, Kurt, 2005, S. 252 f. 
30 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 28. 
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gen-Könnens evident ist. Die Antwort auf „Geborensein“ ist in Arendts Verständnis 

das Handeln und etwas Neues in Bewegung zu setzen.31

Diesen positiven Gedanken führt Arendt am Ende ihres Werkes „Elemente und Ur-

sprünge totaler Herrschaft“ aus. Sie spricht über das „Neu-Anfangen-Können“, sowie 

über die Möglichkeiten, die durch einen Neuanfang entstehen können. Sie konsta-

tiert: 

„Alle Freiheit liegt in diesem Anfangen-können beschlossen. Über den Anfang hat 

keine zwangsläufige Argumentation je Gewalt, weil er aus keiner logischen Kette je 

ableitbar ist, ja, von allem deduzierenden Denken immer schon vorausgesetzt wer-

den muss, um das Zwangsläufige zum Funktionieren zu bringen. Darum beruht die 

Argumentation des >Wer A gesagt hat, muss auch B sagen.< auf der rücksichtslosen 

Ausschaltung aller Erfahrungen und alles Denkens, das von sich aus irgendwo von 

neuem zu erfahren und zu denken anhebt.  

 

Wie das eiserne Band des Terrors, der aus vielen Menschen einen machen will, ver-

hindern muss, dass mit der Geburt eines jeden Menschen ein neuer Anfang in die 

Welt kommt, eine neue Welt anhebt, so soll der Selbstzwang der Logik verhüten, 

dass jemand irgendeinmal neu anfängt zu denken, also anstatt B und C zu sagen 

und so weiter bis zum Ende des mörderischen Alphabets, von sich aus A sagt.“ 32

Der Neuanfang, der durch die Natalität ermöglicht wird, ist für Arendt der Inbegriff der 

Freiheit. Durch den Anfang können vorherrschende Muster durchbrochen werden.

 

33

Die Aktualität des Denkens Arendts wird insbesondere durch die folgenden Worte 

deutlich:  

 

Jeder denkende Mensch zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland hätte die 

Möglichkeit gehabt, aus dem bestehenden System „auszubrechen“, einen Neuan-

fang zu setzen und somit nicht dem „Selbstzwang der Logik“ zu folgen, „wer A sagt, 

muss auch B sagen“.  

„Dennoch ist organisierte Verlassenheit erheblich bedrohlicher als die unorganisierte 

Ohnmacht aller, über die der tyrannisch-willkürliche Wille eines einzelnen herrscht. 

Ihre Gefahr ist, dass sie die uns bekannte Welt, die überall an ein Ende geraten 

scheint, zu verwüsten droht, bevor wir die Zeit gehabt haben, aus diesem Ende einen 

                                            
31 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 970; vgl. Bohnet, Heidi, Stad-
ler, Klaus, 2005, S. 176 f. 
32 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 969. 
33 Bohnet, Heidi, Stadler, Klaus, 2005, S. 85. 
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neuen Anfang zu erstehen sehen, der an sich in jedem Ende liegt, ja, der das eigent-

liche Versprechen des Endes an uns ist. Initium ut esset, creatus est homo – damit 

ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen, schreibt Augustin. Dieser Anfang ist 

immer und überall da und bereit. Seine Kontinuität kann nicht unterbrochen werden, 

denn sie ist garantiert durch die Geburt eines jeden Menschen.“34

Einen Neuanfang zu setzen impliziert für die politische Theoretikerin ein politisches 

Handeln, welches eine gegensätzliche Position zur Verlassenheit darstellt, die von 

Ohnmacht geprägt ist. Dies hätte laut Arendt zur Folge, dass das logisch-ideologi-

sche Deduzieren zum Ärgsten hin die größte Gefahr darstellt, nämlich eine antiso-

ziale Situation. Die Ohnmacht würde ein Zusammenleben unmöglich machen, da sie 

ein menschlich ruinierendes Prinzip darstellt.

 

35

Die dem Anfang zugrunde liegende Freiheit besteht in der Offenheit des Ausgangs, 

da keine zwangsläufige Kausalkette vorhanden ist. Ein deduzierendes Denken gibt 

es nicht im Anfang und der Freiheit des Denkens. Lediglich unter totalitären Syste-

men, in denen Menschen gleichgeschaltet werden, gilt das Gesetz des „Selbst-

zwangs der Logik“, denn niemand soll einen Neuanfang setzen, indem er eine Ant-

wort auf sein Geboren-Sein gibt. Stattdessen folgen sie unter den vorherrschenden 

Bedingungen dem „mörderischen Alphabet“: „Wer A sagt muss auch B sagen“.  

 

Bertolt Brecht hat eine Handlungsalternative in „Der Jasager. Der Neinsager“ aufge-

zeigt:  

„Wer a sagt, muss nicht b sagen. Er kann auch erkennen, dass a falsch war.“ 36

Die Philosophie der Natalität Arendts impliziert den „Selbstzwang der Logik“ bewusst 

zu verlassen und politisch zu handeln. Die Geburt eines jeden Menschen ist die pri-

märe Voraussetzung des bewussten Handelns. Dieses wird durch ein Nachdenken in 

Gang gesetzt, welches aus den bisherigen Erfahrungen geschöpft wird.

 

37

Im Weiteren wird aufgezeigt, inwiefern Menschen „Initiale des Lebens“ sind, indem 

sie ihre eigene Geburt bestätigen. 

  

Die Geschichte zeigt deutlich, dass der größte Teil der deutschen Gesellschaft zur 

Zeit des Nationalsozialismus dem „Selbstzwang der Logik“, dem „mörderischen Al-
                                            
34 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 978. 
35 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 978. 
36 Hahn, Barbara, 2005, S. 21. 
37 Hahn, Barbara, 2005, S. 26 ff. 
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phabet“, folgt. Die meisten wollen nicht über die Konsequenzen ihrer Taten nachden-

ken oder stellen andere eigene Interessen, z. B. ihre Karriere, in den Vordergrund.  

Hannah Arendt zeigt dies am Fall Adolf Eichmann auf. Ihre These, dass Eichmann 

lediglich ein gedankenloser Schreibtischtäter gewesen sei, wird heute kritisch be-

wertet.38 39

Hannah Arendt will verstehen.  

 

Ihre Philosophie ist durch das Verstehen-Wollen des Bösen geprägt. Sie wirft immer 

wieder den Blick darauf und kann neue Facetten entdecken. Es ist eine deutliche 

Entwicklung zu erkennen, die einem kompletten Sinneswandel gleich kommt.40

Das Ziel des Verstehen-wollens Arendts besteht darin, das Wesen des Bösen zu er-

kennen, sowie dessen Auswirkungen und alternativen Handlungsmöglichkeiten. Sie 

betont stets, dass „dies nie hätte geschehen dürfen“.

 In ih-

rem Werk „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ bezeichnet Arendt das Böse 

1951 als „extrem und radikal“. Sie kennzeichnet die Vernichtungs- und Ermordungs-

lager der Nationalsozialisten als ein Novum in der abendländischen Geschichte. Hit-

ler und sein Gefolge legen fest, wer ein Recht auf Leben habe und welche Gruppen 

fabrikmäßig, so Arendt, in den Konzentrationslagern vernichtet werden sollten. Sie 

spricht von der „Überflüssigmachung des Menschen“ als solchem. 

41

Wendepunkt in Arendts Denken 

 Ein tiefgreifendes Verständnis 

der Geschichte ist eine grundlegende Voraussetzung dafür, dass sich diese Gräuel-

taten nicht wiederholen müssen. Die aktuellen Ereignisse in der Welt zeigen dage-

gen, dass das Verständnis zwar eine Voraussetzung des Schutzes der Menschen-

rechte sein mag, jedoch nicht, dass sich die Gräueltaten keinesfalls wiederholen. 

Die Beobachtung des Gerichtsprozesses gegen Eichmann 1961 verändert ihr Den-

ken grundlegend. Nach Ende des Prozesses veröffentlicht sie das Werk „Eichmann 

in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen.“42

                                            
38 Augstein, Franziska,2006, S. 185. 

  

39 Im zweiten Teil der Dissertation (2.3.3 „Von der Banalität des Bösen“ – der Beginn des Wandels im 
Denken Arendts“) wird Arendts These, dass Eichmann lediglich ein gedankenloser Schreibtischtäter 
gewesen sei widerlegt. 
40 Dieser spezifische Aspekt in ihrer Philosophie wird im zweiten Teil der Arbeit dargestellt. 
41 Bohnet, Heidi, Stadler, Klaus, 2005, S. 121 f.  
42 Sie will hier jedoch die Gräueltaten Eichmanns nicht banalisieren. 
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Als Arendt aufgrund dieser Veröffentlichung auch von Freunden heftig kritisiert wird, 

schreibt sie einen Brief (20. Juli 1963) an ihren langjährigen Freund Gershom Scho-

lem, um ihren Sinneswandel zu erklären:  

„Sie haben vollkommen Recht, I have changed my mind und spreche nicht mehr vom 

radikal Bösen. (…). Ich bin in der Tat heute der Meinung, dass das Böse immer nur 

extrem ist, aber niemals radikal, es hat keine Tiefe, auch keine Dämonie. Es kann die 

ganze Welt verwüsten, gerade weil es wie ein Pilz an der Oberfläche weiterwuchert. 

Tief aber, und radikal ist immer nur das Gute.“43

Die Frage der Schuld 

 

Die Extremität des Bösen kommt in den massiven Gräueltaten des totalitären Sys-

tems zum Ausdruck. Hier stellt sich die ethische Frage, ob es eine Kollektivschuld 

geben kann, in der das gesamte deutsche Volk gleichermaßen Schuld und Verant-

wortung tragen muss oder der Einzelne für seine eigenen Taten zur Rechenschaft 

gezogen werden sollte.44

In diesem Zusammenhang stellen sich auch moralische und ethische Fragen, die auf 

das Handeln der Personen abzielen:  

 Dies wird in der Dissertation im Kontext des Eichmann-Pro-

zesses, des „zivilen Ungehorsams“ des Einzelnen oder in der gegenwärtigen Diskus-

sion um Schuld und Verantwortung im 21. Jahrhundert erörtert. 

- Können Gräueltaten vergeben werden?  

- Kann der Schuldige bestraft werden, so dass die Schuld auch abgegolten wer-

den kann?  

- Unterliegt Schuld im juristischen Sinne einer Verjährungsfrist und ist diese 

moralisch anders zu bewerten? 

Arendt betrachtet Eichmann nicht als „Dämon“, den viele in ihm sehen. Sie trennt die 

moralische Betrachtung deutlich von der juristischen:  

Die Anklage im Eichmannprozess lautet juristisch: Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit – sogar gegen das ganze Menschengeschlecht.  

Moralisch vertritt Arendt die These, dass Eichmann, wie viele Menschen der damali-

gen Generation, ein gedankenloser Täter ist. So entzieht er sich moralisch seiner 

Verantwortung. 

                                            
43 Knott, Marie Luise, 2010, S. 444. 
44 Nida-Rümelin, Julian, Persönliche Schuld und politischer Wahn, 2006, S. 55 f. 
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Die NS-Verbrecher sind weder zwangsläufig sadistisch oder pervers, sondern in 

Arendts Denken erschreckend „normal“: Die Rechtsinstitutionen der Zeit des Holo-

caust, die das geltende Recht legitimieren, bilden die gesetzliche Grundlage des 

Schreckens. Die damalige moralische Denkweise ist die Basis der Urteile des größ-

ten Teils der Gesellschaft. Die rassistische Ideologie wird somit staatlich legitimiert 

und hat globale Ausmaße angenommen, denn es sind nicht nur die Bürger in 

Deutschland betroffen, sondern auch die Bewohner der vom deutschen Reich an-

nektierten oder besetzten Gebieten.  

Diese These unterstützt auch das Jahrbuch des Fritz-Bauer-Instituts aus dem Jahr 

2005. Hier wird aufgezeigt, dass das rassistische Rechtssystem ganze Teile Europas 

im Griff hatte, sowie Teile des kolonialen und postkolonialen Afrika.45 46

In diesem Dickicht des moralischen Unrechts die „wahren Pfade des Rechts“ zu er-

kennen, schien für die meisten Bürger eine unlösbare Aufgabe zu sein. Das daraus 

resultierende Ergebnis ist eine an den Tag gelegte „Normalität des Verachtens“ so-

wie des fabrikmäßigen Vernichtens.  

 

Laut Arendt ist das Erschreckende in der Zeit des Nationalsozialismus, dass ganz 

gewöhnliche Menschen zu Massenmördern werden. Christina Thürmer-Rohr be-

schreibt das Phänomen des „banal Bösen“ und wie ein Mensch in einen „Zustand“ 

der „Gedankenlosigkeit“ gelangen kann, mit folgenden Worten:  

„Der Horror des banal Bösen“ liegt in seiner Indifferenz, die Arendt als Eindimensio-

nalität und damit „Abwesenheit des Denkens“ bezeichnete, in der Weigerung oder 

Unfähigkeit, sich irgendetwas vom Gesichtspunkt Anderer her vorzustellen. In abge-

dichteten Bewusstseinsräumen, verschlossenen Vorstellungswelten, TäterInnen oh-

ne Unrechtsbewusstsein. Moralisch zur Debatte steht damit die massenhafte Kol-

laboration, die Mittäterschaft derjenigen, die keineswegs fanatische Nazis sein 

mussten, um sich anzupassen.“ 47

Arendt polarisiert 

 

Hannah Arendt prangert die Kollaboration der Judenräte und deren Verstrickungen 

im System an. Dafür erntet sie ebenfalls heftige Kritik, sowohl von Gegnern als auch 

von Freunden. So wendet sich Hans Jonas von ihr ab. Auch Gershom Scholem wirft 

                                            
45 Fritz-Bauer-Institut, 2005. 
46 Brumlik, Micha, 2005, S. 15 f. 
47 Thürmer-Rohr, Christina: Der Ruin des Politischen, 2006, S. 4. 
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ihr vor, dass es ihr an „Herzenstakt“ fehlen würde.48 Auf seine Frage, ob sie denn 

keine Liebe zu den Juden habe, antwortet sie, dass ihr in der Tat die Rolle des Her-

zens in der Politik höchst fragwürdig erscheint. Sie sei zu dieser Liebe aus zweierlei 

Gründen nicht fähig: Zum einen habe sie nie ein Volk oder Kollektiv geliebt, weder 

das deutsche, französische oder das jüdische Volk. Liebe könne sie nur für ihre 

Freunde empfinden. Zum zweiten gehöre sie dem jüdischen Volk an und aus diesem 

Grund wäre ihr diese Liebe suspekt, da sie nicht sich selbst liebe.49

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Arendts Thesen stets polarisieren, da 

ihre Schlüsse nur in seltenen Fällen ausgewogen sind. Das zeigen die oben ge-

nannten Beispiele von der Banalität des Bösen sowie ihr Angriff auf die Judenräte. In 

der Gegenwart wird Arendts politische Theorie im politikwissenschaftlichen und phi-

losophischen Diskurs auch kontrovers diskutiert.

 

50

Der folgende Abschnitt 1.2 beschäftigt sich mit dem Politikverständnis Arendts.  

 Im abschließenden dritten Teil der 

Arbeit wird die aktuelle Arendt-Forschung thematisiert.  

1.2 Der Sinn von Politik ist Freiheit 

Zu Beginn dieses Abschnitts wird das Sprechen und Handeln im politischen Kontext 

erörtert. Arendt greift auf die antike griechische Polis und die Philosophie des Aristo-

teles zurück in der das Sprechen und Handeln von zentraler Bedeutung sind. Im An-

schluss wird Arendts Konzept des Politischen nach Rahel Jaeggi erörtert. Hier geht 

es um die Gemeinwohlorientierung in der Gesellschaft, die Frage nach dem gemein-

samen Leben und nicht lediglich die des Überlebens. 

Hannah Arendts Politikverständnis geht über die bürokratische Organisation und die 

Sicherung des Lebens im Miteinander der Gesellschaft weit hinaus. Sie verbindet 

Politik mit Freiheit und Spontaneität. Sie betont immer wieder die Notwendigkeit der 

Pluralität in ihrem Konzept des Politischen. Sie verortet das Politische in dem „Zwi-

schen“ der verschiedenen Menschen. 

                                            
48 Kristeva, Julia, 2001, S. 233.  
49 Arendt, Hannah: Ich will verstehen, 2006, S. 33. 
50 Vgl. Heuer, Wolfgang, Heiter Bernd, Rosemüller, Stefanie, 2011; Jaeggi, Rahel, 2008; Benhabib, 
Seyla, 2006; Horster, Detlef, 2006; Fritze, Lothar, 2006. 
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Sprechen und Handeln in der Polis 

Arendt greift in ihrer politisch-philosophischen Konzeption auf die griechische Polis in 

der Antike zurück. Dabei bezieht sie sich, als Aristotelikerin, auf die politische Philo-

sophie Aristoteles:  

Laut Aristoteles ist dem Menschen die Sprache gegeben. Er spricht vom „zoon logon 

echon“. Das Politische ist im Menschen selbst angelegt. Er definiert den Menschen 

als „zoon politikon“, als ein von Natur aus politisches Lebewesen.  

Dem widerspricht Arendt. Nicht jeder Mensch ist qua Geburt politisch. 

Der Mensch wird erst zu einem politischen Wesen, indem er sich durch Worte und 

Handlungen in die Welt „einschaltet“.51

Dieses Handeln kann durch Totalitarismus zerstört werden. Arendt zeigt in ihrer 

Analyse des Nationalsozialismus deutlich die Vernichtung des Politischen auf.

 Arendt bezeichnet diesen Prozess als die 

„zweite Geburt“. Das Recht auf Zugehörigkeit zu einem politischen Gemeinwesen ist 

in diesem Zusammenhang von zentraler Bedeutung, denn nur durch sie hat das 

Handeln und Sprechen entsprechendes Gewicht.  

52

Arendt bezieht sich in ihrem Denken auf den Zusammenhang, dass Handeln und 

Sprechen im Bereich des Politischen wichtige Faktoren sind. Dieser Aspekt wird im 

dritten Teil behandelt. Der Fokus liegt dabei auf der Situation der Flüchtlinge sowie 

der Staatenlosen im 21. Jahrhundert aus der Perspektive der Menschenrechtsphilo-

sophie Hannah Arendts. 

 

Kurt Sontheimer beschreibt Arendts politisches Denken als „eigenwillig und originell“. 

Es lasse sich schwer in die Schemata politischer Theorie einordnen. Arendt sei we-

                                            
51 In der Philosophie des Aristoteles können die Lebensformen in zwei unterschiedliche Kategorien 
eingeteilt werden. Erstens das politische Leben und zweitens das theoretische Leben. Beide Lebens-
formen sollen zu einem guten Leben führen. In der Nikomachischen Ethik“ („Nikomacheia“) und in der 
„Politik“ („Politika“) beschäftigt sich Aristoteles mit Ethik und Politik als praktischer Wissenschaft. Das 
von ihm verfolgte Ziel ist die Praxis. Die Nikomachische Ethik untersucht das menschliche Handeln, 
dessen Zweck (Telos) darin besteht, zu dem „praktisch Guten“ zu gelangen. Seine wesentlichen Ziele 
sind: das „gute Leben“ (eu zen) und der „Glückseligkeit“ (eudamonia).  
In seiner Schrift „Politik“ beschreibt Aristoteles in seiner Definition den Staat als höchste Form der 
menschlichen Gemeinschaft. Der Zweck des Staates besteht in darin, den Bürgerinnen und Bürgern 
ein sittlich gutes und glückseliges Leben zu ermöglichen. Bei ihm besteht der Staat von „Natur“ aus, 
denn er gründet in der Natur des Menschen. Aristoteles betrachtet den Menschen als politisches We-
sen („zoon politikon“) und als sprachbegabtes Wesen („zoon logon echon“). Die Aristotelikerin Arendt 
stützt sich in ihrer Philosophie auf die Definitionen des Menschen bei Aristoteles. Ein zentraler Ge-
danke, den Arendt ebenfalls bei Aristoteles aufgreift ist die Lebensform in der antiken Polis, die vom 
Reden bestimmt war. Der Mensch kann sich durch sein Handeln und Sprechen offenbaren, so Arendt 
in der Vita activa. (vgl. Müller, Jörn, 2009, S. 23 f.; Rosemüller, Stefanie, 2011, S.190 f.; Bielefeldt, 
Heiner, 1993). 
52 Kräuter, Katrin, 2009, S. 36.  
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der rechts noch links zu verorten. Kurt Sontheimer über Arendt: „Sie ist Realistin und 

Idealistin zugleich.“53

Freiheit durch Politik 

 

Arendt wird von dem Wunsch angetrieben in Freiheit im Miteinander zu leben. In den 

Manuskripten zum Thema „Einführung in die Politik“, die sie für den Piper Verlag 

schreibt, geht sie der Frage nach, ob Politik überhaupt noch einen Sinn hat. Ihre 

kurze, prägnante Antwort auf diese Frage lautet:  

„Der Sinn von Politik ist Freiheit.“54

Arendts Verständnis der Politik ist also positiv geprägt. Politik sei eine absolute Not-

wendigkeit für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit. 

Kommunikation, Überzeugungskraft und spontanes Handeln des Einzelnen und der 

Gemeinschaft könnten im Bereich des Politischen ein freiheitliches Potential freiset-

zen. Die Aufgabe und der Zweck der Politik bestünden in der Daseinsvorsorge und 

der Sicherung des Lebens im erweiterten Sinne.

  

55 Die Geburt des Menschen ist die 

Voraussetzung der menschlichen Tätigkeit, sowie des politischen Handelns. Die Fä-

higkeit, einen neuen Anfang zu setzen, ermöglicht gesellschaftliche Umbrüche in 

Gang zu setzen. Das „wirkliche Handeln“ besteht für Arendt in dem Neu-Anfangen-

Können und frei zu sein im Handeln, so Ernst Vollrath.56

Wolfgang Heuer erläutert das „Konzept der Freiheit“ Arendts wie folgt: 

 

„Das Konzept der Freiheit, wie es uns durch die Philosophie des Abendlandes über-

liefert wurde, so Arendt, bedeutet >Willens- oder Wahlfreiheit (das liberum arbitrium), 

das zwischen Vorgegebenem, dem Guten und Bösen, eine Entscheidung trifft<. Fer-

ner behauptet sie, dass diese Freiheit, zwischen schon existierenden Möglichkeiten 

zu entscheiden, als Merkmal eines souveränen Subjekts verstanden wird, ein Subjekt 

dessen Freiheit durch unbeschränktes und zweckmäßiges Handeln gegenüber ande-

ren Subjekten bestätigt wird.“57

                                            
53 Arendt, Hannah: Was ist Politik? 2005, S. IV. 

 

54 Arendt, Hannah: Was ist Politik? 2005, S. 28. 
55 Arendt, Hannah: Was ist Politik? 2005, S. 36.  
56 Vollrath, Ernst: Hannah Arendts >Kritik der politischen Urteilskraft<, 1993, S.35. 
57 Meints, Waltraud: Flüchtlinge/Minderheiten/Staatenlose, 2011, S. 278. 
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Die Prämisse der Politik ist demgemäß das Handeln eines souveränen Subjekts. Das 

Handeln impliziert den fundamentalen Neuanfang, den Moment, den Arendt als die 

Wiege der Freiheit kennzeichnet. 

Gesine Schwan zeigt die Relevanz der Gemeinsamkeit, sowie die Notwendigkeit der 

Pluralität bei Arendt auf:  

„Politik ist für sie nicht Technokratie, nicht Verwaltung oder Bürokratie, sondern ge-

meinsames Sprechen, das Abgleichen von Interessen mit dem Ziel, gemeinsam 

handeln zu können.“58

Nahezu alle Bestimmungen und Definitionen des Politischen erklären Politik als ein 

Mittel, das einem „höheren Zweck“ dient. Die Grundlage des Arendtschen Politikbe-

griffs ist, wie erwähnt, die Vorstellung der antiken Polis. In der „Vita activa oder Vom 

tätigen Leben“ ist dies deutlich zu erkennen.

 

59 Arendt betont die Notwendigkeit der 

Pluralität, da das aktive Handeln im gesellschaftlichen Miteinander entsteht und somit 

auch nur so eine Sinnhaftigkeit beanspruchen kann. Aus diesen genannten Gründen 

ist das Handeln eine oder sogar die politische Tätigkeit par excellence.60

Arendt erklärt die Abhängigkeit der Menschen voneinander in Bezug auf das Han-

deln mit den folgenden Worten:  

 

„Weil der Mensch nicht autark ist, sondern in seinem Dasein von Anderen abhängt, 

muss es eine alle betreffende Daseinsversorgung geben, ohne welche gerade das 

Zusammenleben nicht möglich wäre.“ 61

Der Freiheitsbegriff in Arendts Sinn impliziert die Sinnhaftigkeit des Politischen da-

durch, dass Menschen frei von Zwang, Gewalt und Herrschaft miteinander leben, als 

„Gleiche unter Gleichen“. Das probate Mittel des Miteinanders ist die Kommunikation. 

Die elementaren Dinge der gesellschaftlichen Prozesse und des Lebens sollten mit-

einander besprochen und durch gegenseitige Überzeugung verhandelt werden. Es 

ist wichtig zu beachten, dass jeder die Möglichkeit hat, diesen Raum der Freiheit au-

tonom zu verlassen. Darin besteht eine große Gefahr. Dies ist in totalitären Syste-

men zu erkennen, da Menschen nicht mehr im Singular existieren und agieren, son-

dern nur noch im Plural. Sie sprechen wie mit einer Sprache, ohne miteinander zu 

reden und sich gegenseitig zu überzeugen. 

 

                                            
58 Schwan, Gesine, in: APUZ, 2006, S. 4. 
59 Hier erörtert sie ihre Handlungstheorie dezidiert. 
60 Schwan, Gesine, in: APUZ, 2006, S. 4. 
61 Bohnet, Heidi; Stadler, Klaus, 2005, S. 74. 
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Arendts Konzeption des Politischen nach Jaeggi 

Rahel Jaeggi widmet sich in ihrem Werk „Wie weiter mit Hannah Arendt?“ dem Poli-

tikbegriff Arendts und zieht folgendes Resümee:  

„Politik betrifft, anders gesagt, die Frage, wie wir leben wollen, und weniger die 

Frage, wie wir überleben können. Leben, und nicht nur überleben.“ 62

Jaeggi identifiziert sechs Dimensionen des Politischen bei Hannah Arendt: 

 

- Erstens: Das Politische ist ein normatives Modell 
Politisch zu handeln impliziert die Fähigkeit, andere durch Kommunikation zu 

überzeugen. „Entscheidend für ihren Politikbegriff ist also die Fundierung von 

Politik in kommunikativer Praxis und Selbstherrschaft sowie die Trennung des 

eigentlich politischen Bereichs von dem der Herrschaft und des strategischen 

Handelns – und damit die Unterscheidung von Macht und Gewalt.“63

- Zweitens: Die Gemeinwohlorientierung 

 

Arendt geht weder von substantiell gegebenen Gemeinschaften aus, noch 

dass etwas, bevor es zum Gegenstand des gemeinsamen Handelns wird, 

schon gemeinsam wäre. Das würde bedeuten, dass das Politische der Be-

reich ist, in dem gesprochen und gehandelt wird. Rein egoistische Interessen-

standpunkte sind dabei nicht von Belang.64

- Drittens: Die innovativen Momente des Politischen 

 

Dies ist in Arendts Philosophie der Initialpunkt des Handelns, der revolutionä-

ren Gründungen, der Fähigkeit einen neuen Anfang zu setzen. Das Politische 

ist in diesem Fall die Durchbrechung der bestehenden Ordnung, die Aufhe-

bung der existierenden Weltverhältnisse.65

- Viertens: Die Maßstablosigkeit des Politischen 

 

In Arendts Philosophie des Politischen werden Maßstäbe nicht vorgefunden, 

sondern gesetzt. Sie sind von nichts ableitbar und von daher das radikal 

Neue. Die Bürger befinden sich in einem Bereich der radikalen Freiheit und 

Gestaltbarkeit im positiven Sinn.66

                                            
62 Jaeggi, Rahel, 2008, S. 12. 

 

63 Jaeggi, Rahel, 2008, S. 8. 
64 Jaeggi, Rahel, 2008, S. 8. 
65 Jaeggi, Rahel, 2008, S. 9. 
66 Jaeggi, Rahel, 2008, S. 10. 
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- Fünftens: Das Konzept der Pluralität 
Das Thema der Politik handelt von dem Zusammen- und Miteinandersein der 

Verschiedenen. Das Politische ist der Ort, an dem die unterschiedlichen Iden-

titäten oder Interessen der Bürger erst zur Geltung gebracht werden.67

- Sechstens: Die Formel der freien gemeinsamen Weltgestaltung 

 

In der Politik wird gemeinsam über die gemeinsame Welt verhandelt und ent-

schieden. Es geht um die essentielle Frage des guten Lebens, die Frage nach 

dem, wie wir leben wollen und nicht lediglich darum, das Leben als Solches zu 

sichern. 68

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Arendts Konzept des Politischen alle 

Fragen des Zusammenlebens in der globalen Gemeinschaft tangiert. Das Politische 

umfasst sowohl moralische, ethische als auch soziale Bereiche. Da Arendts Politik-

verständnis eng mit ihrer Philosophie der Natalität verknüpft ist, wird sich der nun fol-

gende Abschnitt mit der geschichtlichen Perspektive der Natalität sowie der Thana-

tologie beschäftigen. 

 

Im folgenden Abschnitt wird die symbiotische Beziehung von Geburt und Tod erör-

tert. 

1.3 Eine symbiotische Beziehung –  
Das Geboren-Werden und das Sterben-Lernen 

In Abschnitt 1.3 wird einführend der von Hannah Arendt eingeleitete Paradigmen-

wechsel in der Philosophie erläutert: Von der Mortalität zur Natalität. Im Anschluss 

daran wird die enge Beziehung zwischen Geburt und Tod dargestellt. Das Leben je-

des Menschen ist durch Geburt und Wissen über den nicht zu vermeidenden Todes 

bestimmt. Arendts Gebürtlichkeit wird der Geworfenheit Martin Heideggers entge-

gengestellt. Denken und Handeln sind in diesem Zusammenhang von zentraler Be-

deutung. 

                                            
67 Jaeggi, Rahel, 2008, S. 10. 
68 Jaeggi, Rahel, 2008, S. 11. 
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Die Thanatologie, die philosophische Lehre des Todes, spielt bis in das 20. Jahrhun-

dert in der Philosophie eine zentrale Rolle. Das abendländische Denken ist durch 

Platons Phaidon elementar geprägt. Laut Heiner Bielefeldt wird die Sterblichkeit des 

Menschen bis in das 20. Jahrhundert in den Vordergrund gerückt, sowohl in der 

Dichtung, als auch in der Philosophie.69 Der Tod, der nach jeder Geburt schier 

unausweichlich jeglichem Leben folgt, wird in unserer westlichen Kultur mit Schmerz, 

Trauer und Abschied in Verbindung gebracht.70 Viele Bereiche der Wissenschaft, der 

Technik, sowie der Medizin sind bestrebt, immer weitere Fortschritte zu erzielen, um 

Krankheiten auszumerzen und den Tod hinauszuzögern, beziehungsweise palliativ 

Erleichterung bei schwerwiegenden schmerzhaften Erkrankungen zu schaffen.71

Paradigmenwechsel in der Philosophiegeschichte  
– von der Mortalität zur Natalität 

 

Hannah Arendt leitet in ihrer Philosophie einen Paradigmenwechsel ein: sie stellt der 

Mortalität, beziehungsweise der Thanatologie, die Philosophie der Gebürtlichkeit, die 

sogenannte Natalität, entgegen.72 Sie bezieht sich auf Augustinus, über den sie 

promoviert73

Der Tod, der das Ende bedeutet, ist jedoch von diesen unabhängig. Das abendländi-

sche Denken kann als ontozentrisch bezeichnet werden, da es das Sein in den Mit-

. Bereits er betont die besondere Stellung des Menschen in der Welt 

(Schöpfung), indem er darauf verweist, dass der Mensch ein Anfang, ein „initium“, 

darstellt. Die Geburt kann als das existenzielle Apriori verstanden werden. Die Ge-

burt ist der Anfang jeglicher Existenz, welche von anderen abhängig ist (Eltern, 

Großeltern, …). Der Mensch benötigt (s)eine Umwelt und Mitwelt, eine Familie, 

Freunde, die ihm ein Gefühl von Heimat und ein Angenommen-sein vermitteln. Nach 

seinem unausweichlichen Tod können, so Arendt, „Geschichten“ über ihn erzählt 

werden. 

                                            
69 Die Griechen bezeichneten die Menschen als die „Sterblichen“. Sowohl die Vorsokratiker, als auch 
die Existenzphilosophen des 20. Jahrhunderts stellten die Sterblichkeit des Menschen in den Vorder-
grund. (vgl. Bielefeldt, Heiner, 1993, S. 47) 
70 Knut Berner thematisiert in seinem Werk „Behausungen des Bösen – Epi-Genese; Thanatologie; 
Ästhetik; Anthropologie“ die philosophisch-theologische Sichtweise Der Verortung der Thanatologie in 
Verbindung mit dem Bösen. Er versteht das Böse als Konstellation und untersucht destruktive Ver-
knüpfungen in verschiedenen Kontexten und Bezügen. So thematisiert er die Suizidproblematik oder 
ethische Überlegungen zum Umgang mit dem Lebensende. (vgl. Berner, Knut, 2013).  
71 Die Wissenschaft und Forschung der letzten Jahrzehnte tangieren auch Fragen der Ethik im Be-
reich der Bio- und Gentechnik, der Sterbehilfe bei schwerkranken Menschen, aber auch in der Repro-
duktionsmethode. Diese Aspekte werden in der Dissertation nicht berücksichtigt. 
72 Lütkehaus, Ludger, 2006, S. 9. 
73 Arendt, Hannah, Der Liebesbegriff bei Augustin, 2003.  
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telpunkt rückt. Die Natalität, das Geboren-werden, welche dem Dasein vorausgeht, 

wird wenig Aufmerksamkeit geschenkt. 

Die Geburt und der Tod stehen in einer engen Beziehung. Der eine Zustand ist ohne 

den anderen nicht zu denken. Eine Gegenüberstellung der Geburt und des Todes 

soll diese Beziehung sichtbar machen: 

- Das Wissen  
Im Gegensatz zum unausweichlichen Tod gibt es kein Wissen der Geburt. Vor 

der Natalität gibt es keinen Bewusstseinszustand, der ein Planen der Existenz 

vorsehen könnte. Der geborene Jemand war vor seiner Existenz ein Niemand 

und er befand sich im Nichts. 

- Das Leben als Existenz in Zeit und Raum 

Das Leben ist zeitlich begrenzt und ist somit endlich. Es ist der Vorlauf in den 

Tod. Die Nichtexistenz vor der Geburt ist hingegen zeitlos. Die Frage nach der 

Geburt bleibt daher offen. Es ist also völlig unklar, ob dieser Jemand geboren 

wird. Die Antwort auf das Leben bleibt niemals offen, da die Antwort immer der 

Tod ist. 

- Anfang und Ende der Existenz  
Der Anfang ist nicht determiniert, das Ende hingegen schon. Die Todesphilo-

sophie des Sokrates besagt, dass Philosophieren die „Einübung in den guten 

Tod“ bedeute. Jeder Mensch ist sich des unausweichlichen Todes bewusst, 

des Faktums der Geburt jedoch nicht. Der Anfang und das Ende der Existenz 

stehen von daher in einer symbiotischen Beziehung. Die Geburt ist das exis-

tenzielle Apriori, denn von ihm hängen alle Daseinsfragen ab.74

Der Mensch ist sterblich und er hat ein Wissen über diese (seine eigene) Sterblich-

keit. Das Leben eines jeden Menschen ist durch ein Anfang (Geburt) und ein Ende 

(Tod) geprägt.  

 

Die Gebürtlichkeit Arendts versus der Geworfenheit Heideggers 

Heiner Bielefeldt betont ebenfalls, dass Hannah Arendt in ihrer Philosophie die 

„Gebürtlichkeit“ in den Mittelpunkt rückt.75

                                            
74 Bielefeldt, Heiner, 1993, S. 47 f. 

 Damit stellt sie die Natalitätsphilosophie 

75 Bielefeldt, Heiner, 1993, S. 48. 
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der sogenannten „Geworfenheit“76 in Martin Heideggers Denken entgegen.77 Dieser 

argumentiert, dass der Mensch sich nicht selbst gemacht, sondern in dieses Sein 

geworfen wurde. Das Einzige, was das Selbst nach seiner Philosophie tun kann, um 

ein Selbst zu werden, ist entschlossen die Faktizität seines Seins auf sich zu neh-

men.78

Hannah Arendts Sichtweise der Natalität hat ihren Ursprung also in der Lehre Hei-

deggers, dem sie einen Gegenentwurf zu seinem Werk „Sein und Zeit“ entgegen 

stellt. 

  

Folgende Gegenüberstellungen sind in diesem Zusammenhang von zentraler Be-

deutung: Heideggers „Sein zum Tode“79, die „Mortalität“, die „Endlichkeit“, sowie die 

„Geworfenheit“ in seinem Denken werden durch das „Sein von Geburt“, der „Natali-

tät“ und der „Anfänglichkeit“ in Arendts Philosophie ersetzt. Auch in dieser elementa-

ren Umkehrung von Heideggers Thanatologie ist Arendt von seinen Lehren inspi-

riert.80

Die Unterscheidung des Denkens Hannah Arendts und Martin Heideggers in Bezug 

auf das (Da)Sein beschreibt die Philosophin in ihrer Notiz im Denktagebuch:  

  

„Nach Heidegger müsste der Mensch das Ereignis des Seins sein. Dies könnte klä-

ren den Ereignis-Charakter des menschlichen Lebens wie der menschlichen Ge-

schichte. Handeln aber bleibt zweideutig: vermutlich gedacht als Antwortendes, Ent-

gegnendes. Reine Spontaneität in kantschem Sinne von >eine Reihe von sich aus 

anfangen< wäre dann bereits Revolte, deren Möglichkeit darin bestände, dass das 

Sein, indem es sich in dem Menschen >ereignete<, dem Menschen gewissermaßen 

sich auslieferte. Der Ursprung des Menschen müsste dann das Ereignis sein und die 

Seinsvergessenheit dasselbe wie das Vergessen des eigenen Ursprungs, das Ver-

gessen des ursprünglichen Ereignisses. Handeln im Sinne der reinen, autonomen 

Spontaneität wäre als Revolte die höchste Undankbarkeit gegen das, dem man sein 

Dasein verdankt.  

Dies würde den Schöpfungscharakter der Welt, sofern er wesentlich ein Akt und ein 

Sich-Ereignen ist, unangetastet lassen. Das >ex nihilo< wäre deshalb keine Schwie-

                                            
76 Arendt, Hannah: Was ist Existenzphilosophie? 1990, S. 36. 
77 Rullmann, Marit, 1995, S. 159; Benhabib, Seyla, 2006, S.181.  
78 Arendt, Hannah: Was ist Existenzphilosophie? 1990, S. 36. 
79 Heidegger vertritt die These, dass sich der Mensch vom Tag der Geburt an dem Tod nähert. 
80 Benhabib, Seyla, 2006, S. 171 f.; Rullmann, Marit, 1995, S. 159 f. 
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rigkeit, weil Heidegger >nihil< ohnehin mit Sein gleichsetzt, sofern das Nichts das 

Nicht des Seienden und als Solches Sein ist.“81

Der entscheidende Unterschied zwischen der Ontologie Martin Heideggers und Han-

nah Arendts besteht in der Neubewertung des menschlichen Handelns, der Interak-

tion, die sich im Erscheinungsraum abspielt. Der methodologische Solipsismus von 

Heideggers „Sein und Zeit“ verhindert ein intersubjektivistisches Konzept des Han-

delns, als ein Agieren im Miteinander. Arendts Philosophie der Gebürtlichkeit be-

trachtet die Menschen als „Initiale des Lebens“, da sie als Geborene sich sprechend 

und handelnd in die Welt, im gesellschaftlichen Miteinander, „einschalten“ können.  

 

Die Pluralität der Menschen kann auf zwei Ebenen betrachtet werden: aus der politi-

schen und der existenzphilosophischen Perspektive heraus. Durch Geburt und Neu-

anfang kann der Lauf der Welt und der Geschichte verändert werden. Dies ist ange-

sichts des Holocaust ein hoffnungsvoller Gedanke Arendts. 

Seyla Benhabib fasst die beiden wesentlichen Gegensätze der Arendtschen Natali-

tätsphilosophie zur Heideggerschen Thanatologie folgendermaßen zusammen: 

1. Das Sein zum Tode wird durch die Natalität ersetzt. 

2. Das isolierte Dasein wird von einer Bedingtheit der Pluralität abgelöst und an-

stelle des instrumentellen Handelns durch eine neue menschliche Tätigkeit er-

setzt: ein Handeln verstanden als Sprechen und Tun.82

Ein Denken in Denkpaaren 

 

Arendts Philosophie ist von Denkpaaren geprägt, wie Schuld und Verantwortung, 

Macht und Gewalt oder Denken und Handeln. Die ontologischen Fragestellungen be-

rühren alle diese Themen. Die Geburt als wichtigstes Ereignis der Existenz ist der 

Grundpfeiler des Handelns.  

Die Verbindung in Arendts Denken geht aus dem Kapitel „Das Selbst als Sein und 

Nichts: Heidegger“ in ihrem Werk „Was ist Existenzphilosophie?“ klar hervor, denn 

sie nimmt auf den kategorischen Imperativ Immanuel Kants Bezug, der gerade da-

rauf besteht, dass alles Handeln die Verantwortung für die Menschheit mit überneh-

men müsse. Existenziell zu leben bedeutet für die Philosophin folgendes:  

                                            
81 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 68. 
82 Benhabib, Seyla, 2006, S. 175. 
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„>Das Gewissen-haben-wollen entschließt sich für dieses Schuldig-sein<. In dieser 

Entschlossenheit konstituiert sich das Selbst.“83

Das einzelne Selbst handelt in einem Bezugsgewebe der Vielen. Hierbei ist die Diffe-

renzierung von Macht und Gewalt zentral. Die Freiheit des Einzelnen (im politischen 

Konzept), sowie seine eigenen Interessen sollten sich, so Arendt, nicht über die Inte-

ressen der Gemeinschaft stellen, denn es geht um die Gemeinwohlorientierung und 

das Leben im gesellschaftlichen Miteinander. Die Bürger können sich somit an der 

Gestaltung der Welt aktiv beteiligen.

 

84

Das Gewissen kann den Menschen dazu befähigen Recht und Unrecht zu unter-

scheiden und dementsprechend zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. 

Dieses konkrete Handeln im Kontext der Schuld und Verantwortung des einzelnen 

Akteurs wird im zweiten Teil der Dissertation behandelt.

  

85

1.4 Das Wunder des Neuanfangs: 
Das Faktum der Natalität 

   

Nach dieser Betrachtung der Beziehung des Geboren-werdens und des Sterben-ler-

nens wird nun in 1.4 das Wunder des Neuanfangs durch das Faktum der Natalität 

dargestellt. 

In 1.4 wird das Faktum der Natalität bei Arendt analysiert. Durch jede Geburt ist ein 

neuer Anfang möglich. Natalität wird auch als Initialität betrachtet: Die Kontinuität al-

ler Anfänge ist durch Geburt (Natalität) möglich. Vor diesem Hintergrund werden die 

Revolution, als Neuanfang im politischen Raum, sowie die Verbindung der Geburt 

und der Menschenrechte beleuchtet. 

Hannah Arendt spricht von dem Wunder des Neuanfangs, welcher durch jede Geburt 

ermöglicht wird. Sie erklärt:  

„Der Neubeginn, der mit jeder Geburt in die Welt kommt, kann sich in der Welt nur 

darum zur Geltung bringen, weil dem Neuankömmling die Fähigkeit zukommt, selbst 

                                            
83 Arendt, Hannah: Was ist Existenzphilosophie? 1990, S. 36. 
84 Vgl. Schönherr-Mann, Hans-Martin, 2006, S. 117 f. 
85 Es werden moralphilosophische Fragen nach dem Wesen des Bösen und dem „radikal Bösen“ in 
den Fokus erörtert. In diesem Zusammenhang ist der kategorische Imperativ Kants von zentraler Be-
deutung und wird dezidiert analysiert. 
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einen neuen Anfang zu machen, d.h. zu handeln. Im Sinne von Initiative – ein initium 

setzen – steckt ein Element von Handeln in allen menschlichen Tätigkeiten, was 

nichts anderes besagt, als dass diese Tätigkeiten eben von Wesen geübt werden, 

die durch Geburt zur Welt gekommen sind und unter der Bedingung der Natalität 

stehen.“86

Das Faktum der Natalität 

 

Arendt ist die Begründerin der Natalitätsphilosophie. Ihre Philosophie der 

Anfänglichkeit wird durch die Geburt charakterisiert und diese Kehrtwende ist ele-

mentar. Ludger Lütkehaus nennt dies sogar einen Paradigmenwechsel in der Philo-

sophie.87

Natalität (engl. Natality)

 

88 ist die existenzielle Bedingung, die es dem Menschen 

überhaupt ermöglicht, tätig zu werden und einen neuen Anfang zu setzen. Im 

politischen Kontext ist das Neuanfangen ein Zeichen der Freiheit des Handelns89. 

Jeder Anfang birgt ein Risiko in sich: die Willkür, sofern er nicht durch einen kausalen 

Zusammenhang determiniert ist. Der Beginn kann in Arendts Sinne auch als „Wunder 

des Anfangens“ deklariert werden, da er unvorhersehbar ist.90

Die Natalität als Initialität 

 

Die Kontinuität aller Anfänge verhindert den totalen Zusammenbruch aller Dinge, so-

wie der Gesellschaft. Ludger Lütkehaus bezeichnet Arendts „Philosophie der Natali-

tät als Initialität.“ Er schreibt über diese „Initialität“: 

„Die neue initiale Natalitätsphilosophie ist also vorab gegen den Totalitarismus wie 

gegen jede rassistische Gleichschaltung gerichtet, deren Dementi der Anfänglichkeit 

des individuellen Menschen, des „Jemand“, mit zynischer Logik dem Ende im Modus 

der bürokratisch organisierten und fabrikmäßig exekutierten Vernichtung zuarbeitet. 

Erst in dieser geschichtlichen Stunde wird die außerordentliche politische Bedeutung 

                                            
86 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 18. 
87 Lütkehaus, Ludger, 2006, S. 27. 
88 Natalität: von dem lateinischen Verb nasci (nascor, natus sum) abgeleitet. Es bedeutet geboren 
werden, gezeugt werden, entspringen.  
89 Handeln, lateinisch agere: Der lateinische Begriff „agere“ bedeutet nicht nur ´etwas ausführen´, son-
dern auch ´etwas in Bewegung setzen´. Marchart, Oliver: Natalität / Anfangen, 2011, S. 299. 
90 Marchart, Oliver: Natalität / Anfangen, 2011, S. 299. 
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der Spontaneität und des Anfangen-Könnens realisiert. Insofern ist der Totalitarismus 

der – fatale – Geburtshelfer der Initialitätsphilosophie.“ 91

Weiterhin weist er auf Arendts Unterscheidung zwischen der existenziellen und der 

politischen Geburt hin.

 

92 Die politische Geburt bezeichnet Arendt auch als „zweite 

Geburt“. Sie beschreibt damit den Prozess des individuellen Eintritts in den öffentli-

chen Raum durch das politische Handeln.93

Arendts Begeisterung der Natalität als Initialität ist vor dem Hintergrund der ge-

schichtlichen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts bemerkenswert. Ihr Optimismus 

mag sie aus einem tiefgründigen Glauben haben, den sie mit folgenden Worten be-

schreibt:  

  

„Aller Anfang ist heil, um des Anfangs willen, um dieses Heiles willen, hat Gott den 

Menschen in die Welt hinein geschaffen. Jede neue Geburt ist wie eine Garantie des 

Heiles in der Welt, wie ein Versprechen der Erlösung für die, welche nicht mehr An-

fang sind.“94 95

Inwiefern kann die Natalität als Initialität bezeichnet werden?  

 

Ludger Lütkehaus erklärt: „Diese Initialität soll die Antwort auf die von Hannah Arendt 

auf den Menschen zentrierte und so gleichsam personifizierte Grund-Frage der Me-

taphysik geben: ´Warum ist der Mensch überhaupt und vielmehr nicht?´ Damit ein 

Anfang sei! ´Der Mensch wurde geschaffen, damit überhaupt etwas begann.´“96

Neuanfang durch Geburt 

 

Das Wunder der Geburt, des Anfangs, ist die Grundbedingung des Handelns und er-

öffnet so die Möglichkeit, den Lauf der Welt zu verändern. Jeder Mensch steht aus 

philosophischer Sicht an einer Stelle der Welt, an der noch nie ein anderer vor ihm 

stand, quasi als Neuankömmling.97

                                            
91 Lütkehaus, Ludger, 2006, S. 40. 

 Die Geburt ist für Arendt das Apriori für die Frei-

heit des Menschen, da er aufgrund seines Geboren-seins Initiator seiner Selbst wer-

den kann. Die positive Denkart Arendts impliziert ein aktives, bewusstes Handeln, 

92 Lütkehaus, Ludger, 2006, S. 40. 
93 Vgl. Bielefeldt, Heiner, 1993, S. 49. 
94 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 208. 
95 Claudia Althaus nennt in „Erfahrung denken. Hannah Arendts Weg von der Zeitgeschichte zur politi-
schen Theorie“ in dem Kapitel „Die Kontingenz des Anfangs“ auf das Alte Testament Bezug. Die Frei-
heit für die Israeliten war mit einem beschwerlichen Weg durch die Wüste verbunden. Der Mensch 
sich seiner Freiheit gemäß seiner Natalität bedienen. (vgl. Althaus, Claudia, 2000, S.284). 
96 Lütkehaus, Ludger, 2006, S. 46. 
97 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 18. 
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wodurch der Lauf der Geschichte verändert werden kann. Aus ihrer Perspektive hät-

ten durch ein freies Handeln auch viele Gräueltaten des Nationalsozialismus verhin-

dert werden können. Die Natalitätsphilosophie Arendts kann als Gegenpol der totali-

tären Herrschaft bezeichnet werden, da diese jede Anfänglichkeit revoziert.98

Der Mensch wird unter totalitären Bedingungen nicht in seiner Einzigartigkeit wahr-

genommen. Der Aspekt der Pluralität wird negiert, stattdessen werden die Gebore-

nen in ein Kategoriengebilde eingeordnet. Einzelne Faktoren des Systems, wie die 

rassische Herkunft, die ethnische Zugehörigkeit oder die sexuelle Orientierung, ent-

scheiden zur Zeit des Nationalsozialismus über Leben oder Tod. 

 

Reinhard Kahl beschreibt die Gefahren für die Welt, falls die Neuankömmlinge das 

Faktum der Pluralität außer Acht lassen:  

„Die Tyrannei der einen Wahrheit hingegen mache aus Menschen schwache Epigo-

nen, die sich als missglückte Kopien verstehen und als arme Untermieter die Welt 

auszehren. Das Übel begann für Arendt damit, wenn pathetisch von dem Menschen 

gesprochen wurde. Nein, sagte sie: die Menschen, sprach von ihrer Pluralität und 

plädierte für „das Risiko, als ein Jemand im Miteinander in Erscheinung zu treten.“99

Der entscheidende Faktor wäre die Annahme des positiven Auftrages des faktischen 

Geboren-Seins gewesen. Die Annahme hätte sich durch das aktive Denken und da-

mit einhergehend bewusstes Handeln gezeigt. Die Prämisse dessen ist ein ständiger 

Dialog mit sich selbst, aber auch im Miteinander-Sprechen und des sich gegenseitig 

Überzeugens durch eine sinnvolle Argumentation.  

 

Arendts philosophisches Denken entsteht in post-optimistischen Zeiten und es mag 

für viele radikal wirken. Sie verteidigt einen Optimismus des politischen Handelns, 

welcher selbst unter den widrigsten Umständen einen Neuanfang in eine Welt voller 

alter Routinen setzen kann. Die Menschen seien ausgestattet mit der unzerstörbaren 

Fähigkeit einen neuen Anfang zu setzen, selbst unter totalitären Bedingungen. Le-

diglich unter einer weltweiten totalen Herrschaft, der totalen menschlichen Vernich-

tung, wäre dem Anfang als solchem ein Ende zu bereiten.100

                                            
98 Marchart, Oliver: Natalität / Anfangen, 2011, S. 300. 

 

99 Kahl, Reinhard, 2006, in: die Tageszeitung, S. 4. 
100 Marchart, Oliver, in: APUZ, 2006, S. 34. 
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Revolution als Neuanfang 

Für Arendt stellt der Neubeginn im politischen Raum der Geschichte die Revolution 

dar. Darunter versteht sie jedoch keine blutigen Umstürze, sondern ein politisches 

Handeln, das auf die Gründung von Freiheit ausgerichtet ist und gleichwohl die Plu-

ralität der einzelnen Handelnden berücksichtigt.101 Im Verlauf der gesamten Mensch-

heitsgeschichte sind Revolutionen die einzigen politischen Ereignisse, die uns direkt 

mit einem Neuanfang konfrontieren, da sie außerhalb der kontinuierlichen Zeitord-

nung stehen und durch keine Kausalkette determiniert sind.102

Oliver Marchart erläutert den Zusammenhang des Neubeginns und der Revolutionen 

wie folgt:  

 

„Zum paradigmatischen Namen für den Neubeginn im Feld der Geschichte und des 

Politischen wird für Arendt die Revolution. Die einzigen politischen Ereignisse, die 

uns in der Geschichte mit einem Neubeginn konfrontieren, sind Revolutionen, wo-

runter bei Arendt keine blutigen Umstürze verstanden werden dürfen, sondern auf 

die Gründung von Freiheit gerichtete Formen politischen Handelns, die von einer Plu-

ralität von Handelnden getragen wird. Arendts Denken des Anfangs entspricht poli-

tisch ein Denken der Revolution.“103

Arendts Verständnis der Revolution unterscheidet sich stark vom Commonsense des 

Revolutionsbegriffs. Mit ihrer Konnotation wird ihr positives Bild des Neuanfangs ver-

ständlich. 

 

Geburt und Menschenrechte 

An dieser Stelle soll die besondere Relevanz der Geburt verdeutlicht werden:  

Die Geburt ist die grundlegende Bedingung jeglicher Tätigkeit. Durch die Geburt ei-

nes Menschen wird der Neugeborene automatisch Träger der Menschenrechte.  

Bereits in den ersten neuzeitlichen Verfassungen des 18. Jahrhunderts, der ameri-

kanischen und der französischen Erklärung, wird dies untermauert.104

                                            
101 Bohnet, Heidi, Stadler, Klaus, 2005, S.99 f. 

 In der französi-

schen Menschenrechtserklärung steht in Art. 1, dass alle Menschen frei und gleich 

an Rechten geboren sind, also durch Geburt diese Rechte genießen. Diese Rechte 

102 Marchart, Oliver: Natalität / Anfangen, 2011, S. 299. 
103 Marchart, Oliver, in: APUZ, 2006, S. 34. 
104 Brunkhorst, Hauke: Die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die Virginia Declaration of 
Rights, 2012, S. 91 f. 
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sollten dem Menschen zu eigen sein und zwar unabhängig seines Geschlechts, sei-

ner Rasse oder seiner ethnischen Zugehörigkeit. Die Realität im 21. Jahrhundert 

zeigt jedoch ein anderes Bild. Die gegenwärtige Entwicklung durch Flüchtlingsströme 

weltweit zeigt die Brisanz der Anerkennung und der Durchsetzungsfähigkeit der 

Menschenrechte in Zeiten zahlreicher Unruhen und Krisenherden. Die politische 

Gemeinschaft ist für die Sicherung der Anerkennung und Durchsetzung zuständig, 

sonst haben die Menschenrechte nur einen Appellcharakter.  

Schon Arendt verweist auf die Notwendigkeit der Zugehörigkeit von Menschen zu ei-

ner politischen Gemeinschaft. Ohne diese Mitgliedschaft sei der Mensch reduziert 

auf seinen biologischen Status, jedoch rechtlos in ihrem Sinne. Er ist von der politi-

schen Teilhabe ausgeschlossen.105

Nach dieser Behandlung des Faktums der Natalität bei Arendt werden nun in 1.5 die 

ontologischen und existenzphilosophischen Fragestellungen ihrer Philosophie be-

trachtet. 

 Für Flüchtlinge stellt sich diese Frage auch aktu-

ell mit großer Dringlichkeit. Dieser Aspekt wird in Teil 3 ausführlich behandelt, be-

sonders Arendts Kritik an der Menschenrechtskonzeption. 

1.5 Ontologische und existenzphilosophische Fragestel-
lungen in Hannah Arendts Philosophie 

Einleitend werden im Folgenden existenzphilosophische Aspekte angesprochen. Da-

ran anschließend wird aufgezeigt, inwiefern der Mensch sich durch sein Handeln of-

fenbart: Er kann sich in der Pluralität der Gesellschaft durch sein Handeln in seiner 

Einzigartigkeit darstellen. Der Wille des Menschen ist dabei von zentraler Bedeutung.  

Die ontologische und die existenzphilosophische Perspektive bilden die Grundlage 

des Denkens Arendts. Das Faktum der Geburtlichkeit ist der Grundstein für ein Le-

ben in Freiheit.106

                                            
105 Schües, Christina, 2001, S. 240 f. 

 Das Leben in Freiheit beinhaltet für Arendt politisches Handeln. 

Das Faktum der Geburt ist die existenzielle Grundbedingung, die ein aktives Handeln 

106 Andrea Günter analysiert das Symbolische und die Gebürtigkeit bei Hannah Arendt und den 
DIOTIMA-Philosophinnen. Sie beschreibt das Anfängen-Können ist eine Besonderheit. Diese entsteht 
erst durch die menschliche Existenz. In ihr steckt ein großes Potenzial. (vgl. Günter, Andrea, 2001, S. 
185).  
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erst ermöglicht. 107 Arendt erklärt, dass die Grundbedingung der Natalität sehr eng 

mit dem Handeln verknüpft ist.108 Dies wird im Besonderen im Denktagebuch deut-

lich. Hier sind Hannah Arendts Notizen von 1950 – 1973, also von ihrer Früh- bis zu 

ihrer Spätphilosophie, aufgezeichnet.109

„Versöhnung dagegen hat ihren Ursprung im Sich-abfinden mit dem Geschickten. 

Dies muss unterschieden werden von der fundamentalen Dankbarkeit für das Gege-

bene. Mit dem Geschickten, weil es sich als Schicksal zeitlich auseinanderlegt, muss 

ich mich immer erst versöhnen, während ich mich mit dem Gegebenen, auch mit mir 

selbst, sofern ich auch mir gegeben worden und nicht von mir selbst gemacht worden 

bin, ein für alle Mal abfinden muss.“

 Damit ist eine Genese des Denkens der 

Philosophin nachgezeichnet. Es ist zu erkennen, dass sie sich bereits zu Beginn ih-

res philosophischen Denkens im Jahr 1950 existenzphilosophischen Fragestellun-

gen, sowie moralischen und ethischen Gesichtspunkten wie Versöhnung und Verge-

bung widmet:  

110

Jeder lebt in dem Bewusstsein, dass er nicht aus sich selbst heraus entstanden ist. 

Es ist fundamental mit Dankbarkeit verbunden, kann jedoch auch mit dem grundsätz-

lichen Ressentiment behaftet sein, dass die eigene Existenz auch immer von ande-

ren abhängig ist. Mit jeder Geburt beginnt eine neue Welt, während mit dem Tod eine 

Welt stirbt. Der Mensch ist Teil der Geschichte.  

 

Warum kann dies behauptet werden? Arendt erläutert:  

„Die Zeit, die dem Menschen hier gegeben ist, ist seine Ewigkeit. Von dieser Ewig-

keit, die gleichsam unausrottbar ist, gibt der Mensch, solange er lebt, der Welt ab und 

trägt so zum Bestand der Geschichte bei. Von hier aus gesehen wäre Geschichte die 

Ewigkeit des Menschengeschlechts – das, was alle Menschen an Ewigkeit auf Erden 

zurücklassen.“111

Offenbarung des Selbst durch Handeln 

 

Es ist ein wichtiger Aspekt, dass das gelebte Leben eines Menschen durch sein be-

wusstes und aktives Handeln nachhaltig zur Geschichte beitragen kann. Derjenige, 

                                            
107 Marchart, Oliver: Natalität / Anfangen, 2011, S. 299. 
108 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 18. 
109 Grundlage des „Denktagebuchs“ Arendts sind die 28 von ihr hinterlassenen Schreibhefte, in die sie 
ihre philosophischen Überlegungen eingetragen hat. Im Jahr 2002 wurden diese Hefte in das „Denk-
tagebuch“ editiert.  
110 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 4. 
111 Im Original sind die Wörter „Ewigkeit“ und „Bestand“ unterstrichen. 
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der zuvor ein Niemand war, kann durch seine Handlungen ein Jemand werden. 

Seine Handlungen haben somit einen Offenbarungscharakter seines Selbst und zei-

gen ihn in seiner unverwechselbaren Einzigartigkeit. In Arendts Philosophie bleibt 

Eichmann ein existierender Niemand, da er in ihren Augen kein bewusstes Handeln 

an den Tag legte.112

„Mit der Natalität als Initialität und Individualität ist auch die Pluralität, mit ihr die on-

tologische und existenzphilosophische Grundlage von Hannah Arendts politischer 

Philosophie gesetzt.“

 Festzuhalten bleibt, dass das Handeln entscheidend für die 

Sichtbarkeit der Natalität ist. Ludger Lütkehaus konstatiert:  

113

Er erklärt die Pluralität aus ontologischer Perspektive weiter:  

 

„In der letzten Variante ´ist die Pluralität den Menschen nicht ursprünglich zu eigen, 

sondern ihre Vielheit ist erklärt aus Vervielfältigung. Jede wie immer geartete ´Idee 

vom Menschen überhaupt begreift die menschliche Pluralität als Resultat einer un-

endlich variierbaren Reproduktion eines Urmodells´ – mag das das ebenbildliche 

Schaffen, die elterliche Fortpflanzung, die Vermehrung der Gattung oder heute – das 

hätte Arendt ergänzt – der genetische Copyshop sein. Doch nur die Nichtwiederkehr 

des Gleichen und der Gleichen ist der Sinn, die wahre Theodizee der Geburt.“114

Aus anthropologischer Sicht wird die Frage nach dem „Was ist der Mensch?“ gestellt. 

Arendts Perspektive ist die „des Menschen“, sprich, „Wer einer ist“. Laut der „Vita 

activa oder Vom tätigen Leben“ würde sie jedem Neugeborenen die Frage stellen: 

„Wer bist Du?“ und ihn damit herausfordern zu zeigen, durch was er sich auszeich-

net: seine Fähigkeiten, seine Talente, Handlungen, vor allem aber auch durch sein 

Reden. Denn durch die Sprache zeigt der Mensch, was er denkt und wer er ist.

 

115

In Arendts Philosophie ist das initiative, bewusste Handeln von zentraler Bedeutung. 

In der „Vita activa“, ihrem philosophischen Hauptwerk entwirft sie eine anthropologi-

sche Handlungstheorie, in der sie drei Formen des „Tätig-seins“ unterscheidet: Ar-

beiten, Herstellen und Handeln.

 

116

                                            
112 Dieser Gesichtspunkt wird im Abschnitt 2.3.3 kritisch diskutiert. 

 

113 Lütkehaus, Ludger, 2006, S. 48. 
114 Lütkehaus, Ludger, 2006, S. 48. 
115 Dieser Gedanke wird in den nächsten Abschnitten 1.6-1.7 detailliert dargestellt. 
116 Diese spezifische Handlungstheorie wird im zweiten Teil der Dissertation ausführlich behandelt. 
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Der Wille des Handelnden im moralischen Kontext 

Ein wichtiger Faktor im Bereich des Handelns ist der Wille des Menschen.117

Verfügt der Mensch über einen freien Willen oder ist er von seinen Instinkten oder ei-

ner „höheren Energie“ geleitet? Daran schließt sich die Frage an, inwieweit der 

Mensch überhaupt unterschiedliche Entscheidungsmöglichkeiten hat, oder er ledig-

lich „Opfer der jeweiligen gegebenen Umstände“ ist.  

 An die-

ser Stelle kann die Frage gestellt werden:  

Meine These lautet:  

Der Mensch verfügt über einen freien Willen, den er nutzen kann, um seine Handlun-

gen in eine positive bzw. negative Richtung zu leiten, sprich Gutes oder Böses zu 

tun. Eine dezidierte Festlegung des tatsächlich guten oder bösen Handelns ist nicht 

einfach zu treffen.118

Die Definition der guten Handlung ist durch mehrere Dimensionen bestimmt: Zeit-

epochen, kulturelle Aspekte, Staatsformen und religiöse Einflüsse.  

  

Moralische und ethische Fragestellungen sind also überaus komplex. Es steht somit 

die Frage nach einer Orientierungshilfe im Raum für eine Festlegung des Guten und 

Bösen.  

In ihrem Werk „Was ist Existenzphilosophie?“ hat Arendt sich im Kontext des guten 

Handelns auf den „Kategorischen Imperativ“ Kants bezogen.119

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie 

ein allgemeines Gesetz werde.“

  

120

Nach Arendts Interpretation befindet sich die Welt ohne das Faktum der Natalität in 

einem ewigen wiederkehrenden Kreislauf. Sie feiert förmlich die Geburt als Neuan-

fang mit den folgenden Worten:  

 

„Wenn Handeln die Antwort auf Gebürtlichkeit ist und also Geburt die Bedingung der 

Möglichkeit der Freiheit, dann ist Denken die >Antwort< auf Sterblichkeit, nämlich die 

immer nachträgliche Entdeckung dessen, wozu der Tod gut ist: gut dazu, Geburten 

zu ermöglichen – also die negative Bedingung der Freiheit.“121

                                            
117 Bohnet, Heidi, Stadler, Klaus, 2005, S. 40 f. 

 

118 Selbst Hannah Arendt legt sich hier nicht fest. 
119 Arendt, Hannah: Was ist Existenzphilosophie? 1990, S. 37. 
120 Kant, Immanuel, 1999, S. 64. 
121 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 746. 
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In ihrer Existenzphilosophie ist die Geburt die Bedingung des Handelns, während die 

Bedingung des Denkens die Sterblichkeit darstellt.122 Die meisten Denkenden ziehen 

dem Tod das Leben vor und doch gibt es keine irdische Unsterblichkeit. Arendt kon-

statiert, dass dieser Wunsch nach irdischer Unsterblichkeit blasphemisch sei, nicht 

weil er den Tod abschaffen wolle, sondern weil er die Geburt negiert.123

Diese konkrete Teilung der Geburt und des Todes in Verbindung mit dem Denken bei 

Arendt ist kritisch zu bewerten. Ludger Lütkehaus bemerkt, dass diese Teilung nicht 

absolut umzusetzen sei. Arendt trennt Handeln und Geburt vom Denken und Tod. 

Logisch kann gefolgert werden, dass auch die Philosophie der Natalität mit Denken 

verbunden ist. Um als Handelnder Neues in der Welt zu schaffen, muss die gegen-

wärtige Welt wahrgenommen und gleichzeitig abstrahiert werden. Zusätzlich werden 

Empathie und eine Vorstellung von einer anderen, in den eigenen Augen besseren, 

Welt benötigt.

 

124

Der Mensch ist zu dieser Abstraktion im Gegensatz zu Tieren in der Lage. In diesem 

Zusammenhang ist die These der „exzentrischen Positionalität“ Helmuth Plessners 

von herausragender Bedeutung. Tiere nehmen feste Positionen im Leben ein, sind 

durch Umweltfixiertheit gekennzeichnet. Menschen hingegen sind prinzipiell zu ei-

nem weltoffenen, abstrahierenden, exzentrischen Denken in der Lage.

 

125

Wie eingangs dargestellt, lag Hannah Arendts Motivation des Philosophierens darin, 

„verstehen zu wollen“. Das Verstehen geht bei ihr Hand in Hand mit dem politischen 

Handeln.  

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Welt sich durch das Faktum der Geburt 

täglich verändert und dass durch die Spontaneität der Geborenen ein fortlaufender 

Prozess in Gang gesetzt wird. Die einzige Möglichkeit das Neue zu verhindern, be-

steht darin, den Neu-Geborenen das Recht zu verweigern etwas Neues zu denken 

oder dies auch in die Tat umzusetzen.126

Hannah Arendt zeigt am Ende des Werkes „Elemente und Ursprünge totaler Herr-

schaft“ deutlich auf, dass der „Lauf der Welt“ nicht unterbrochen wird, da dessen 

 

                                            
122 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 18. 
123 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 744. 
124 Lütkehaus, Ludger, 2006, S. 53. 
125 Plessner, Helmuth, 2003. 
126 Lütkehaus, Ludger, 2006, S. 55. 
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Kontinuität durch die Geburt jedes Menschen garantiert wird. Sie führt es mit folgen-

den Worten aus:  

„Die Bedingungen, unter denen wir uns heute im politischen Feld bewegen, stehen 

unter der Bedrohung dieser verwüstenden Sandstürme. Ihre Gefahr ist nicht, dass 

sie etwas Bleibendes errichten können. Totalitäre Herrschaft gleich der Tyrannis trägt 

den Keim ihres Verderbens in sich. So wie Furcht und die Ohnmacht, aus der sie 

entspringt, ein antipolitisches Prinzip und eine dem politischen Handeln konträre Si-

tuation darstellen, so sind Verlassenheit und das ihr entspringende logisch-ideologi-

sche Deduzieren zum Ärgsten hin eine antisoziale Situation und ein alles menschli-

che Zusammensein ruinierendes Prinzip. Dennoch ist organisierte Verlassenheit er-

heblich bedrohlicher als die unorganisierte Ohnmacht aller, über die der tyrannisch-

willkürliche Wille eines einzelnen herrscht. Ihre Gefahr ist, dass sie die uns bekannte 

Welt, die überall an ein Ende zu geraten scheint, zu verwüsten droht, bevor wir die 

Zeit gehabt haben, aus diesem Ende einen neuen Anfang erstehen zu sehen, der an 

sich in jedem Ende liegt, ja, der das eigentliche Versprechen des Endes an uns ist. 

„Initium ut esset, creatus est homo – >damit ein Anfang sei, wurde der Mensch ge-

schaffen<, sagt Augustin. Dieser Anfang ist immer und überall da und bereit. Seine 

Kontinuität kann nicht unterbrochen werden, denn sie ist garantiert durch die Geburt 

eines jeden Menschen.“127

Im folgenden Abschnitt wird das Wunder des Neuanfangs bei Arendt analysiert.  

 

1.6 Damit ein Anfang sei, 
ist der Mensch geschaffen worden 

Hannah Arendt war zur Zeit des Nationalsozialismus persönlich existentiell bedroht. 

Das Augustinus-Zitat „Damit ein Anfang sei, ist der Mensch geschaffen worden.“ 128

                                            
127 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 979. 

 

prägt ihr Denken elementar. Ihre Initialitätsphilosophie, die Möglichkeit des „Anfan-

gen-Könnens“, ist somit durch Augustinus inspiriert. Durch den positiven Ansatz, 

dass jederzeit ein Neuanfang möglich ist, entsteht die Chance einer Wende hin zum 

Guten. Also motiviert Augustinus Hannah Arendt in ihrem positiven Denken. Sie be-

128 De Civitate Dei, Buch 12, Kapitel 20 (Zitat aus: Arendt, Hannah, Elemente und Ursprünge totaler 
Herrschaft, Piper Verlag, München, S. 979).  
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schreibt in der Natalitätsphilosophie die Geburt als Wunder, das den Lauf der Welt 

und den Gang menschlicher Dinge immer wieder unterbricht und vor dem Verderben 

rettet.129

Natalität und Initialität 

 

Dass der Totalitarismus als fataler Geburtshelfer ihrer Philosophie dient, beschreibt 

Ludger Lütkehaus wie bereits in 1.4 zitiert. Da es in der Natalitätsphilosophie derart 

relevant ist, soll es noch einmal angeführt werden:  

„Die neue initiale Natalitätsphilosophie ist also vorab gegen den Totalitarismus wie 

gegen jede rassistische Gleichschaltung gerichtet, deren Dementi der Anfänglichkeit 

des individuellen Menschen, des „Jemand“, mit zynischer Logik dem Ende im Modus 

der bürokratisch-organisierten und fabrikmäßig exekutierten Vernichtung zuarbeitet. 

Erst in dieser geschichtlichen Stunde wird die außerordentliche politische Bedeutung 

der Spontaneität und des Anfangen-Könnens realisiert. Insofern ist der Totalitarismus 

der – fatale – Geburtshelfer der Initialitätsphilosophie.“130

Das Ziel der totalen Herrschaft besteht darin, jegliche Neuanfänge zu determinieren. 

Wie die totale Liquidation der Natalität erreicht werden könnte, beschreibt Wolfgang 

Heuer:  

 

„Die totale Liquidation von Natalität, Spontaneität und Initiative kann allerdings nur 

unter exzeptionellen Bedingungen bewerkstelligt werden, denn unter normalen Um-

ständen lässt sich Spontaneität nie ganz ausschalten, >sofern mit ihr nicht nur 

menschliche Freiheit, sondern Leben überhaupt im Sinne des einfachen 

Lebendigbleibens zusammenhängt<. Erst im Lager, der zentralen Institution totaler 

Herrschaft, lässt sich der Mensch zu einem Reaktionsbündel degradieren, das nichts 

mehr von sich aus anfangen kann. Lager dienen somit >nicht nur der Ausrottung von 

Menschen und der Erniedrigung von Individuen, sondern auch dem ungeheuerlichen 

Experiment, unter wissenschaftlich exakten Bedingungen Spontaneität als menschli-

che Verhaltensweise abzuschaffen und Menschen in ein Ding zu verwandeln, das 

unter gleichen Bedingungen sich immer gleich verhalten wird. Nur unter den äu-

ßersten Bedingungen des Lagerterrors können Menschen überhaupt ihrer Fähigkeit 

zum Neuanfang, zur Initiative und letztlich zum Handeln beraubt werden.“131

                                            
129 vgl. Lütkehaus, Ludger, 2006, S. 41. 

 

130 Lütkehaus, Ludger, 2006, S. 38. 
131 Marchart, Oliver: Natalität / Anfangen, 2011, S. 300. 
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Der Gedanke an einen Neuanfang ist für Arendt aufgrund der geschichtlichen Ereig-

nisse, der Gräueltaten zur Zeit des Nationalsozialismus, ein Licht am Ende des Tun-

nels.132 Ihre mahnenden Worte „Dies hätte nie geschehen dürfen.“ sollen den folgen-

den Generationen eine Warnung sein. Ihre Analyse des Totalitarismus unterstützt 

uns auch heute, die Vergangenheit zu verstehen. Arendt bezieht sich auf Kant, der 

schreibt, dass in einem Krieg nichts geschehen darf, was einen späteren Frieden 

unmöglich macht.133 Er hat Regeln für den Krieg festgelegt: Es dürfen keine 

Handlungen ausgeführt werden, die einen späteren Frieden zwischen den Völkern 

unmöglich machen würden.134

Ethik und Moralphilosophie nach Ausschwitz 

 

Arendt beschreibt einen völligen Zusammenbruch der Zivilisation im Nationalsozia-

lismus. Die bis dato geltenden Werte und Normen, sowohl des öffentlichen als auch 

des privaten Lebens, hatten ihre Gültigkeit verloren. Nach Auschwitz können weder 

Politik noch Moralphilosophie von diesem Zivilisationsbruch unberührt bleiben. Ein 

Vergessen, ein Verzeihen oder eine Bewältigung dieser Vergangenheit sind nach 

Arendt nicht möglich. Man kann es nicht akzeptieren, auch nicht schweigend hin-

nehmen. Die Verantwortung kann nicht übernommen werden, denn die Konsequen-

zen seien unabsehbar. Auch gibt es keine adäquate Strafe für diese Verbrechen ge-

gen die Menschheit. Arendt beschreibt diese Verbrechen als das radikal Böse, denn 

es ist nicht bestrafbar.135

Jede Regierung eines Landes hat die Verantwortung für das, was zuvor geschehen 

ist, zu tragen.  

  

Die Ethik und Moralphilosophie nach Auschwitz stehen vor einer großen Herausfor-

derung: Es musste und muss eine neue stabile Grundlage gefunden werden. Arendt 

spricht von einem zweifachen völligen Zusammenbruch der Werte und Normen: wäh-

rend des Nationalsozialismus: Das Gebot: „Du sollst nicht töten“ wird in einen Auftrag 

des „fabrikmäßigen Vernichtens“ umgewandelt. Nach der Gewaltherrschaft werden 

Gebote und Verbote weitgehend wieder vertauscht.136

                                            
132 Bohnet, Heidi, Stadler, Klaus, 2005, S.79 f. 

 

133 Kreimer, Maria, 2008, S. 147. 
134 Arendt, Hannah, Denktagebuch, 2002, S. 7. 
135 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 7. 
136 Schönherr-Mann, Hans-Martin, 2006, S.80 f. 
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Arendt bezieht sich auf Personen in der Philosophiegeschichte, um nicht böses Han-

deln zu ergründen, darunter Kant, Nietzsche, Paulus, Augustinus, und Sokrates.137

Die Geschichte zu verstehen soll nach Arendt bedeuten, aus der Vergangenheit zu 

lernen Frieden zu schaffen und zu wahren.  

 

Die Erkenntnis, welche wir aus der Betrachtung des 20. Jahrhunderts ziehen können, 

ist eine andere. Es wurden nach dem Zweiten Weltkrieg die Vereinten Nationen ge-

gründet, um friedensschaffende Maßnahmen zu initiieren und umzusetzen. Es wur-

den zahlreiche Verträge zwischen Nationalstaaten geschlossen und ratifiziert. Den-

noch war das Jahrhundert durch Kriege und der Friedlosigkeit, geprägt, z. B. die 

kriegerischen Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien, Korea, Ruanda, 

Syrien. Außerdem wurde global im Wettstreit aufgerüstet.  

Das politische Handeln bei Arendt 

Arendts Thesen im Kontext des politischen Handelns wirken auf viele Kritiker radikal. 

Sie stellt das politische Handeln betont positiv dar, assoziiert es mit Autonomie, Frei-

heit und Unabhängigkeit, mit wenig kritischer Distanz. Das politische Handeln ist für 

sie stets gegenwärtig, selbst unter totalitären Bedingungen.138

Das politische Handeln ist ein elementarer Bestandteil des „Tätig-seins“ in der anth-

ropologischen Handlungstheorie Arendts, die sie in der „Vita activa oder vom tätigen 

Leben“ aufgezeichnet hat. Darin analysiert sie die Grundbedingung des Mensch-

seins, in dem sie drei Grundpfeiler festlegt: Natalität, Pluralität und das Handeln. Dies 

wird im folgenden Abschnitt Beachtung finden. 

 Dieser Gedanke zieht 

sich wie ein roter Faden durch ihr Gesamtwerk, beginnend mit ihrem Totalitarismus-

Buch bis hin zu ihrer moralphilosophischen Vorlesung „Über das Böse“. 

                                            
137 Arendt bezieht sich auf die Aussage Sokrates, dass es besser sei Unrecht zu erleiden, als Unrecht 
zu tun. 
138 Bluhm, Harald, 2001, S. 73 f. 
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1.7 Die Grundbedingungen des Menschseins – 
vom tätigen Leben 

Es ist notwendig, die Grundbedingungen des Menschseins zu analysieren, da die 

Aktivität einer globalen Gesellschaft von jedem einzelnen Individuum abhängig ist. In 

der „Vita activa“ definiert Arendt die Grundbedingungen des Menschseins: Natalität, 

Pluralität und Handeln.139

- Pluralität 
„Das Handeln bedarf einer Pluralität, in der zwar alle dasselbe sind, nämlich 

Menschen, aber dies auf die merkwürdige Art und Weise, dass keiner dieser 

Menschen je einem anderen gleicht, der einmal gelebt hat oder lebt oder le-

ben wird.“

 

140

Die Pluralität der Menschen, also die Gegenwart anderer und deren Bezogen-

heit aufeinander ist ein wichtiges Element für ein politisches Handeln. Arendt 

teilt Aristoteles Auffassung, dass ein sinnvolles Leben im Miteinander nur un-

ter der Bedingung der gegenseitigen Teilnahme und Teilhabe möglich ist. Sie 

bezieht sich in der Vita activa auf die antike griechische Polis, in der die all-

gemeinen Angelegenheiten öffentlich diskutiert und ausgehandelt wurden. Die 

Menschen müssen in diesem Konzept als Freie und Gleiche betrachtet wer-

den. Sie zeichnen sich jedoch in ihrer Einzigartigkeit und Verschiedenheit aus. 

Wie aus dem politischen Konzept Arendts hervorgeht, sind rein egoistische 

Interessen des Einzelnen denen des Gemeinwohls unterzuordnen.  

 

Ein Kritikpunkt, den viele Feministinnen Arendt vorwerfen, ist ihre Haltung in 

der Frauenfrage: Frauen und Sklaven wurden von der Praxis des Miteinander-

Sprechens und Diskutierens im öffentlichen Raum ausgeschlossen. Sie ge-

hörten somit nicht zu den „Vollbürgern“, die Entscheidungen gleichberechtigt 

mit entscheiden konnten. Arendt hat sich in ihrem umfangreichen Werk an 

keiner Stelle zur Situation der Frauen geäußert. Dieser Aspekt wäre jedoch 

gerade im Hinblick auf die gleichberechtigte Teilhabe im Bereich des Politi-

schen von zentraler Bedeutung gewesen.141

                                            
139 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 17f. 

  

140 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 17. 
141 Vgl. Wild, Thomas, 2006, S.88; Rullmann, Marit, 1998, S.153; Schües, Christina, 2001, S. 240 f.  
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- Natalität 
„Auch an der Natalität sind alle Tätigkeiten gleicherweise orientiert, da sie im-

mer auch die Aufgabe haben, für die Zukunft zu sorgen, bzw. dafür, dass das 

Leben und die Welt dem ständigen Zufluss von Neuankömmlingen, die als 

Fremdlinge in sie hineingeboren werden, gewachsen und auf ihn vorbereitet 

bleibt.“142

Die Bedeutung der Natalität in Arendts ist in den vorangegangenen Abschnit-

ten bereits deutlich geworden. An dieser Stelle soll die Relevanz noch einmal 

deutlich zum Ausdruck gebracht werden:  

 

Jeder Mensch ist selbst ein Anfang, ein Initiator, der Neues in Bewegung set-

zen kann, dessen Ausgang jedoch unvorhersehbar ist. 

- Handeln 

„Und da Handeln die politische Tätigkeit par excellence ist, könnte es wohl 

sein, dass Natalität für politisches Denken ein so entscheidendes, Kategorien-

bildendes Faktum darstellt, wie Sterblichkeit seit eh und je und im Abendland 

zumindest seit Plato der Tatbestand war, an dem metaphysisch-philosophi-

sches Denken sich entzündete.“143

Das politische Handeln ist für Arendt die höchste Form des Tätig-seins. Die-

sen Gedanken führt sie in der Vita activa eingehend aus. Der Sinn des politi-

schen Handelns liegt in der Freiheit: Die Menschen sind dazu befähigt ihrer 

eigenen Persönlichkeit entsprechend zu handeln. Eine grundlegende Voraus-

setzung ist in diesem Zusammenhang der öffentliche Raum, der sogenannte 

Erscheinungsraum. Durch das Sprechen und Handeln im öffentlichen Raum 

kann sich der Mensch „enthüllen“ und „offenbaren“.

  

144

Der Dreiklang der Schlüsselbegriffe in Arendts Philosophie Pluralität, Natalität und 

Handeln in der Vita activa kann in der Form zusammengefasst werden:  

 Nach Aristoteles, der 

den Menschen als „zoon politikon“ bezeichnet, ist der Mensch ein politisches 

Wesen. Dies wird durch sein politisches Handeln sichtbar.  

Das Faktum der Natalität ist die ontologische Grundbedingung jeglicher Tätigkeit, wie 

dies in den bisherigen Ausführungen gezeigt wurde. Das Handeln ist die Antwort auf 

                                            
142 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 18. 
143 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 18. 
144 Bohnet, Heidi, Stadler, Klaus, 2005, S.176 f.  
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das Geboren-sein und den Inbegriff des Neuanfangs. Politisches Handeln findet im-

mer im Kontext der Vielen, der Pluralität der Menschen, statt.  

Tätig-Sein in der anthropologischen Handlungstheorie 

Zu Beginn der Analyse ihrer Handlungstheorie stellt Arendt die eigentümliche Frage, 

was wir eigentlich tun, wenn wir tätig sind. Aufgrund dieser Fragestellung entwickelt 

sie eine spezifisch anthropologische Handlungstheorie, in der sie die Dreiteilung des 

Tätig-Seins vornimmt: Arbeiten, Herstellen und Handeln.145 In der Polis wurden diese 

drei Tätigkeitsformen folgendermaßen unterschieden: 146

1. Das Arbeiten, das das Überleben als solches sichern sollte.  

 

2. Die handwerkliche oder künstlerische Tätigkeit des Herstellens.  

3. Das Handeln, als höchste Form der Tätigkeit im öffentlichen Raum der Polis  

In der vorliegenden Arbeit wird das Handeln die herausragende Rolle einnehmen, da 

dieses bei Arendt die „politische Tätigkeit par excellence“147

Sprechen und Handeln im Erscheinungsraum 

 ist. 

Das tagtägliche In-der-Welt-sein wird zum Erscheinungsraum oder im Arendtschen 

Sinne zu dem öffentlichen Raum, in dem wir uns als handelnde und sprechende We-

sen bewegen. Im öffentlichen Raum enthüllen wir, wer wir sind, was wir sind und zu 

was wir fähig sind. Einzig und allein das Handeln ist die Tätigkeit im öffentlichen 

Raum. Die Tätigkeit vollzieht sich in dem „Zwischen“ der Menschen, der sogenann-

ten Interaktion. Diese wiederum entspricht der menschlichen Bedingtheit der Plurali-

tät. Dabei impliziert Pluralität sowohl Gleichartigkeit, als auch Verschiedenheit und 

damit zwei Bedingungen, die die Menschen notwendigerweise benötigen. Denn 

durch die Gleichartigkeit können sie sich verstehen und durch die Verschiedenartig-

keit können sie ihre Einzigartigkeit unter Beweis stellen. Diese Originalität erwerben 

sie durch ihr Handeln, welches der Pluralität bedarf.148

Die gesamte Existenz der Menschheit, im Sinne der Pluralität, hängt davon ab, dass 

es immer andere Individuen gibt, mit denen eine Interaktion stattfinden kann und Be-

 

                                            
145 Vgl. Bielefeldt, Heiner, 1993, S. 41 f. 
146 Der Ausgangspunkt dieser begrifflichen Unterscheidung der Formen des Tätig-seins ist auch an 
dieser Stelle die griechische Polis, da Arendt in der Literatur ihrer Zeit keine Hinweise auf diese - ihr 
wichtige - Unterscheidung vorfinden konnte. Vgl. Rullmann, Marit, 1998, S. 157. 
147 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 18. 
148 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 213f. 
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ziehungsnetze geknüpft werden können. Unter totalitären Bedingungen wird das freie 

Handeln und die Spontaneität des Menschen zunichte gemacht und dadurch wird 

das Mensch-sein und die Freiheit angegriffen. Das spezifisch Menschliche, nämlich 

die Initiative ergreifen zu können und durch das Handeln Neuanfänge in der Welt zu 

setzen, werden massiv bedroht, wenn nicht sogar völlig negiert. Für Arendt ist die 

Natalität, die Gebürtlichkeit, das entscheidende Faktum für den politischen Bereich. 

Wenn der Raum der Freiheit dadurch zerstört wird, dass die konstituierenden Ele-

mente und Bedingungen dieses Raumes genommen werden, können die Menschen 

weder frei agieren noch ihre Meinung äußern. Arendt erklärt:  

„Was den Menschen zu einem politischen Wesen macht, ist seine Fähigkeit zu han-

deln; sie befähigt ihn, sich mit seinesgleichen zusammenzutun, gemeinsame Sache 

mit ihnen zu machen, sich Ziele zu setzen und Unternehmungen zuzuwenden, die 

ihm nie in den Sinn hätten kommen können, wäre ihm nicht diese Gabe zuteil gewor-

den: etwas Neues zu beginnen. Philosophisch gesprochen ist Handeln die Antwort 

des Menschen auf das Geborenwerden als eine der Grundbedingungen seiner 

Existenz: Da wir alle durch Geburt, als Neuankömmlinge und als Neu-Anfänge auf 

die Welt kommen, sind wir fähig, etwas Neues zu beginnen; ohne die Tatsache der 

Geburt wüssten wir nicht einmal, was das ist, etwas Neues; alle „Aktion“ wäre entwe-

der bloßes Sich-Verhalten oder Bewahren.“149

Das Faktum der Natalität 

 

Das Faktum der Natalität ist dementsprechend die primäre Voraussetzung des Den-

kens und Handelns. Jeder Mensch, der aufgrund seines Geborenseins ein Neuan-

kömmling in der Welt ist, kann die Initiative ergreifen und Neues in Bewegung setzen, 

sprich Initiator seines eigenen Lebens werden.150 Die Welt, die existierte, bevor wir 

geboren wurden, wird durch das aktive in Erscheinung-Treten des Einzelnen verän-

dert. An der Natalität orientieren sich alle anderen Tätigkeiten, da sie die Aufgabe 

implizieren für die Zukunft zu sorgen.151

Arendts Perspektive der Natalität kann und muss in einem Diskurs ethischer Frage-

stellungen betrachtet werden. Menschen bewegen sich in der Gesellschaft in kom-

plexen Beziehungskontexten, in denen Sich-Verhalten, Handeln und Sprechen die 

Voraussetzungen des Miteinanders darstellen.  

 

                                            
149 Arendt, Hannah: Macht und Gewalt, 2008, S. 81. 
150 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 214. 
151 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 18. 
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Rolle des Sprechens zur Enthüllung der Person 

Die gesprochenen Worte und das aktive Handeln geben Aufschluss über den Men-

schen. Arendt behauptet, dass die Worte mehr als Taten über jemanden aussagen. 

Denn in der Sprache offenbart sich das Denken, welches Werte, Meinungen und Be-

grifflichkeiten hinterfragt. 152

Handeln und Sprechen sind für Arendt dabei eng miteinander verknüpft, weil sich der 

Mensch damit in seiner eigenen Einzigartigkeit ausdrückt. Er zeigt durch Worte „Wer 

er ist“ und durch seine Taten „Was er ist“.  

  

Taten, die nicht von Worten begleitet werden, sind „wortlos“, sie verlieren ihren 

Offenbarungscharakter. Denn erst durch das gesprochene Wort wird der Bedeu-

tungszusammenhang deutlich. Der Täter kann sich zu erkennen geben, warum er so 

gehandelt hat, benennen wie sein weiteres Vorgehen aussehen soll und auf welche 

Entschlüsse und Entwürfe anderer er sich bezieht. So handelt er in einem „Bezugs-

gewebe der Vielen“.  

Als Sprechender kann er Informationen vermitteln und durch die Darstellung von 

Sachverhalten zur Klärung beitragen.  

Als Beispiel sei eine Zeugenaussage in einem Gerichtsprozess angeführt. Das jewei-

lige Urteil wird aufgrund der Taten, aber auch der sprachlichen Kommentierung ge-

fällt. Wenn ein Schuldiger Reue zeigt und kundtut, offenbart er ethische und morali-

sche Aspekte. Dies wirkt sich häufig mildernd auf das Strafmaß aus.  

So beschreibt auch Arendt als wesentlicher Teil der Enthüllung der Person, dass 

Taten vom Sprechen begleitet werden: 

„Taten, die nicht von Reden begleitet sind, verlieren einen großen Teil ihres Offenba-

rungscharakters, sie werden >unverständlich<, und ihr Zweck ist gemeinhin durch 

Unverständlichkeit zu schockieren oder, wie wir sagen können, durch die Schaffung 

vollendeter Tatsachen alle Möglichkeiten einer Verständigung zu sabotieren.“153

Das Sprechen und das Handeln sind die Antworten auf das faktische Geboren-sein. 

Jede einzelne Person ist für ihr Handeln verantwortlich und muss dafür Rechenschaft 

ablegen. Dies stellt Arendt am Beispiel Eichmann exemplarisch dar.  

 

                                            
152 Schües, Christina, 2000, S. 80. 
153 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 218. 
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Der gesunde Menschenverstand ist nach Arendt die Grundlage, die den Einzelnen 

zu moralischem Handeln befähigen soll. So kann er aufgrund seines Gewissens 

Recht von Unrecht unterscheiden.154

Das Sprechen, das Handeln und das in Erscheinung-Treten ist in Verbindung mit 

Arendts radikal Bösen zu deuten:  

  

Die Wahrheit (aletheia) unter dem Aspekt eines handelnden und sprechenden 

Offenbarens des Menschen wird klar. Erst durch das Sprechen (die Worte) wird der 

Bedeutungszusammenhang der Tat deutlich. Sobald das Miteinander gestört oder 

zerstört ist, besteht die größte Gefahr in der Verlassenheit (die Arendt von Einsam-

keit unterscheidet). Denn dann haben Verbrecher ihre Chance. Ein anonymes Han-

deln, das sie an den Tag legen ist ohne Sinn. Sie übernehmen keine Verantwortung 

für ihr Tun und bleiben ohne Identität und Geschichte.155

Gesunder Menschenverstand und Verantwortung 

 

Rahel Jaeggi weist auf den Prozess des Entscheidens hin:  

Es gibt immer eine Wahl. Sie kann nicht durch ein „Richtiges“ oder „Wahres“ ersetzt 

werden. Der Handelnde muss sich verhalten und handeln. In diesem Kontext ist das 

Urteilen sehr wichtig.156

Die Verantwortung im Sinne der Natalität für sein Handeln zu übernehmen, setzt ein 

Urteilen und Abwägungsprozess voraus, wie dies im folgenden Abschnitt in den 

Seinsebenen der Natalität gezeigt wird. 

 Um ein Urteil zu fällen und diesem entsprechend zu handeln, 

sollte der Mensch sein Gewissen und seinen gesunden Menschenverstand adäquat 

nutzen. Er wird somit durch sein Sprechen und Handeln offenbar.  

Durch Interaktion und Kommunikation im Zeichen der Pluralität werden gemeinsame 

Interessen deutlich und es können Gruppen oder Interessengemeinschaften gebildet 

werden. Konstruktive Beispiele sind Parteien, Nichtregierungsorganisationen (NGO), 

Vereine oder Bürgerinitiativen. 

Ludger Lütkehaus betont die Relevanz der Pluralität:  

„Der „Jemand“ aber, gerade weil er ein individueller, unverwechselbarer, einzigartiger 

ist, existiert im Widerspruch zu seiner grammatischen Form nicht im Singular, son-

                                            
154 Bohnet, Heidi, Stadler, Klaus, 2005, S. 144 f. 
155 Bohnet, heidi, Stadler, Klaus, 2005, S. 176 f.  
156 Jaeggi, Rahel, 2008, S.35.  
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dern nur im Plural, unter Verschiedenen, die sich gleichen und nicht gleichen, ja, die 

sich paradoxerweise darin gleichen, dass sie sich nicht gleichen, zumal darin, dass 

jeder von ihnen ein Anfang ist. Mit der Natalität als Initialität und Individualität ist auch 

die Pluralität, mit ihr die ontologische und existenzphilosophische Grundlage von 

Hannah Arendts politischer Philosophie gesetzt.“157

Der Mensch lebt also in der Pluralität und zeigt seine Einzigartigkeit durch Denken, 

Handeln und Sprechen. Auf die alte Frage der Anthropologie: Was ist der Mensch? 

antwortet Arendt mit der Differenzierung des Menschen bezüglich der vier Perspekti-

ven der Natalität. Diese wird im nächsten Abschnitt behandelt. 

 

1.8 Die vier Seinsebenen der Natalitätsphilosophie 

Die Natalitätsphilosophie Hannah Arendts kann laut Christina Schües in vier unter-

schiedliche Seinsebenen aufgeteilt werden: 

1. Die erste Geburt, 

als primäre Beziehung von Geburt und (Da-) Sein 

2. Die zweite Geburt, 

im Sinne einer politischen Natalität 

3. Das Denken,  

als Lebensbegleiter des Handelns 

4. Die Verantwortung, 

im Sinne der Natalität158

Die erste Geburt – erste Seinsebene der Natalität 

 

Die erste Geburt ist die ontologische Voraussetzung des Handelns. In der Tatsache 

des Geboren-seins ist der Anfang jeglicher Anfänglichkeit begründet. Arendt be-

schreibt die Gebürtlichkeit und ihre logische Konsequenz folgendermaßen:  

„Philosophisch gesprochen ist Handeln die Antwort des Menschen auf das Geboren-

werden als eine der Grundbedingungen seiner Existenz: da wir alle durch Geburt als 

                                            
157 Lütkehaus, Ludger, 2006, S. 47.  
158 Schües, Christina, 2000, S. 73. 



  48 

Neuankömmlinge und als Neu-Anfänger auf die Welt kommen, sind wir fähig, etwas 

Neues zu beginnen…“159

Der Neubeginn der Neuankömmlinge ist auf einen positiven Zweck hin gerichtet.  

Schües beschreibt diesen Prozess als „Gerichtet-Sein“ als Intentionalität, die lediglich 

den Geborenen zukommen kann:  

 

„Intentionalität ist die Grundstruktur des Daseins, sie ist in der Wahrnehmung Aus-

richtung auf die Objekte, im Sprechen und Handeln auf die zu sagenden Bedeutun-

gen, auf die Beziehung mit anderen Menschen auf die zu unternehmende Aufgabe. 

Wenn man dieses Streben nicht reduziert auf ein triebgebundenes und instinktgelei-

tetes Dasein, wird man in ihm einen Spielraum der Möglichkeiten und der Freiheit 

zugestehen, in dem eine Initiative verankert ist. Initiative kommt von Initium, also 

Anfang.“160

Die Intentionalität ist ein Grundbaustein des Daseins. Durch das Sprechen und Han-

deln werden Intention und Motivation des Menschen deutlich, sowie seine Ausrich-

tung auf Objekte und andere Subjekte. Die Geburt ist das erste Erscheinen in der 

Welt und somit ein neuer Anfang. Die Gebürtlichkeit ist transzendental in der Geburt 

begründet.

 

161

Die erste Geburt ist die existenzielle Sphäre in der Natalitätsphilosophie. Die nun fol-

gende zweite Seinsebene beschäftigt sich mit der politischen Sphäre, der zweiten 

Geburt.  

 

Die zweite Geburt, die politische Natalität – zweite Seinsebene der Natalität 

Die zweite Geburt, die politische Natalität erreicht der Geborene laut Arendt durch 

das „sich-Einschalten-in-die-Welt“.162 Er tritt in die Sphäre der politischen Natalität 

ein. Es ist die Antwort oder Bestätigung des Geboren-seins, wenn der Geborene sich 

aktiv durch Handeln und Sprechen in den öffentlichen Erscheinungsraum einschal-

tet:163

                                            
159 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 166. 

 „Sprechend und handelnd schalten wir uns in die Welt der Menschen ein, die 

existierte, bevor wir in sie geboren wurden, und diese Einschaltung ist wie eine 

160 Schües, Christina, 2000, S. 74. 
161 Schües, Christina, 2000, S. 74. 
162 Vgl. Schües, Christina, 2001, S. 251 f.  
163 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 216. 
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zweite Geburt, in der wir die nackte Tatsache des Geborenseins bestätigen, gleich-

sam die Verantwortung dafür auf uns nehmen.“164

Die Geburt eines Kindes hat somit neben der biologischen auch eine psychisch-sozi-

ale Dimension. Das Kind wird zu einem Selbst, in dem es in der sozialen Gemein-

schaft zu handeln und zu sprechen lernt. Es wird Initiator seines Selbst. Das ge-

schieht in einer Gesellschaft, die ihm zeigt, was von ihm erwartet wird. Das Kind er-

lebt sich im Spannungsfeld der Individuation und der Sozialisation, das Seyla Ben-

habib wie folgt beschreibt:  

 

„Im Gegensatz zu einer bloß zufälligen Ansammlung von Primaten kann keine 

menschliche Gemeinschaft über die Zeit hinweg existieren, ohne ihren Nachkommen 

die Sprache und die Handlungen beizubringen, die für ihre Lebensweise charakteris-

tisch sind. Der entscheidende Punkt hierbei ist, dass jedes Kind, wenn es sprechen 

und handeln lernt, auch zum Initiator neuer Taten und neuer Worte wird.“165

Das Kind wird in eine Gesellschaft der Pluralität hineingeboren, in der es ein „Initia-

tor“ wird.  

 

Arendt hat die zentrale These aufgestellt, dass der Erscheinungsraum von dem Be-

zugsgewebe menschlicher Angelegenheiten und den dargestellten Geschichten ge-

bildet wird. Die Handlungen werden dadurch identifiziert, dass auch über sie berichtet 

wird. Die Erzählungen bilden die vermeintliche „Wirklichkeit“ ab, die dann zur Ge-

schichte wird.166

Das Kind wird in eine Familie, Gesellschaft, ja ein ganzes System hineingeboren, in 

der es lernt sich zu bewegen und zu agieren.

 Arendts Metapher eines Bezugsgewebes der Gesellschaft kann wie 

folgt erläutert werden:  

167 Damit die Handlungen des Neuan-

kömmlings nicht verpuffen, müssen sie in vorherige Handlungen im Bezugsgewebe 

eingeflochten werden. Arendt sagt über den Geborenen, dass „der eigentliche Sinn 

dessen, was er selbst tut, sich nicht ihm, dem Täter, sondern nur dem rückwärts ge-

richteten Blick dessen, der schließlich die Geschichte erzählt, offenbaren wird, also 

dem, der gerade nicht handelt.“168

                                            
164 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 167. 

 

165 Benhabib, Seyla, 2006, S. 179. 
166 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 222f. 
167 Benhabib, Seyla, 2006, S. 182. 
168 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 298. 
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Die beiden Fähigkeiten des Handelns und Sprechens waren in der Polis essentiell, 

denn die Erfahrungswelt der Polis zeigte deutlich, dass Handeln und Sprechen im-

mer auseinander klafften und infolgedessen zwei völlig zu differenzierende Tätigkei-

ten darstellten.  

Durch das Sprechen wollte der Mensch im Konflikt überzeugen, wodurch Angele-

genheiten ohne Zwang und Gewalt geregelt werden konnten.169

Diese wichtigen Tätigkeiten wurden in dem totalitären System des Nationalsozialis-

mus ausgeblendet und zunichte gemacht, die Menschen wurden gleichgeschaltet. 

Ein gegenseitiges Überzeugen durch Kommunikation findet unter totalitären Bedin-

gungen nicht statt. 

 Die Priorität der 

Worte stellt Arendt in den Vordergrund, denn sie vertritt die These, dass jegliches po-

litisches Handeln Kommunikation in der Öffentlichkeit bedeutet. Der Zweck besteht 

darin, dass sich die Menschen im Miteinander über die öffentlichen Angelegenheiten 

austauschen.  

So wird im totalitären System die zweite Geburt negiert. Die erste und zweite 

Seinsebene der Natalität sieht Arendt als wichtige Grundlage in der griechischen Po-

lis:170 

„Das Entstehen der Polis, die durchaus den Rahmen für das griechische Verständnis 

von Politik hergibt, hatte zur Folge gehabt, dass ein jeder außer seinem privaten Le-

ben noch eine Art zweiten Lebens erhielt. Jeder Bürger gehörte von nun an zwei 

Seinsordnungen zu und sein Leben war dadurch gekennzeichnet, dass es genau 

aufgeteilt war zwischen dem, was er sein eigen nannte und dem, was gemeinsam 

war.“171

Wie bereits gezeigt, liegt dem Handeln die Möglichkeit des Neuanfangs inne. Arendt 

beschreibt den Unterschied des Handelns und Sprechens im Kontext der Pluralität in 

der Form:  

 

„Handeln als Neuanfangen entspricht der Geburt des jemand, es realisiert in jedem 

Einzelnen die Tatsache des Geborenseins; Sprechen wiederum entspricht der in die-

ser Geburt vorgegebenen absoluten Verschiedenheit, es realisiert die spezifisch 

menschliche Pluralität, die darin besteht, dass Wesen von einzigartiger Verschieden-

                                            
169 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 36. 
170 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 215. 
171 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 35. 
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heit sich von Anfang bis Ende immer in einer Umgebung von ihresgleichen befin-

den.“172

Die politische Welt, in der der Neuanfang des Neuankömmlings stattfinden kann, ist 

für Arendt eine sogenannte „Zwischen-Welt“, denn in dem Zwischen der Menschen, 

des in Beziehung-Tretens durch Handeln und Sprechen, wird eine gemeinsame Welt 

erschaffen. Es entsteht ein sogenanntes „Bezugsgewebe der menschlichen Angele-

genheiten“

 

173

Die politische Natalität, so kann zusammenfassend gesagt werden, ist die zweite 

Geburt und diese ist vom Miteinander und der Kommunikation abhängig. Sämtliche 

politische Prozesse benötigen eine Gemeinschaft, da Handeln nur im Miteinander 

möglich ist. Das Handeln selbst ist somit ein dialogisches Verfahren. 

 Die von Arendt immer wieder betonte Pluralität wird in diesem öffentli-

chen Raum, dem Erscheinungsraum, deutlich sichtbar: Der Neuanfangende kann 

sich darstellen, „was“ und „wer“ er ist. Im existierenden „Außen“, im Miteinander der 

Vielen kann er in Beziehung treten und seine Einzigartigkeit unter Beweis stellen.  

Das Denken, als Lebensbegleiter des Handelns –   
dritte Seinsebene der Natalität 

Das Denken ist der Lebensbegleiter des Handelns. In Arendts Sinn ist die Unfähig-

keit zu Denken nicht Dummheit, sondern Gedankenlosigkeit. Dieses Nicht-Denken 

kann zu Unrecht und bösen Taten führen, wie Arendt das am Fall Eichmann erklärt. 

Die Ebene des Denkens verleiht die Fähigkeit zu urteilen und moralische Wertvor-

stellungen zu adaptieren.174

Den Zusammenhang von Denken und Moral beschreibt Christina Schües folgender-

maßen:  

 

„Denken wird unterschieden von Handeln, auch von unserem sogenannten Gemein-

sinn (common sence), unserem gesunden Menschenverstand, der gleichsam als 

sechster Sinn unsere fünf Sinne in eine gemeinsame Welt einfügt und uns zur Orien-

tierung in ihr befähigt. Und obwohl Denken und Handeln in Bezug auf die Welt we-

sentlich unterschieden sind, begleiten sie doch einander genauso wie auch die Di-

                                            
172 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 167. 
173 Vgl. Benhabib, Seyla, 2006, S.182 f. 
174 Schües, Christina, 2000, S. 79. 
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mension der Natalität mit einer moralischen Dimension zusammenhängt, deren 

Sinnhaftigkeit noch herauszustellen ist.“175

Im Denken können mit Hilfe der Vorstellungskraft Definitionen, Konventionen und 

Meinungen hinterfragt werden. Sie können im Dialog mit sich selbst oder in Bezie-

hung mit Anderen geklärt werden. Dabei dient das Gewissen als Grundlage des Ur-

teilens und Handelns. Hier kann z. B. auch der „Kategorische Imperativ“ Kants zu 

Rate gezogen werden, um moralische Werte zu bilden.  

 

Der Dialog mit sich selbst kann trügerisch sein. Das Denken soll kontextbezogen und 

situationsbedingt sein.176

Das Denken ist für den Menschen anspruchsvoll aufgrund seines Bedürfnisses nach 

Widerspruchslosigkeit mit sich selbst. Christina Schües erläutert:  

 Auch das diskursive Prüfen von politischen, sozialen, kultu-

rellen und moralischen Normen ist wichtig.  

„Indem ich über etwas nachdenke, erfahre ich eine Dualität in mir. Der Mensch exis-

tiert wesentlich in dieser Mehrzahl, da die Menschen ihr Denken in eine Dualität des 

Fragens und Antwortens überführen können.“177

Sie weist weiterhin darauf hin, dass der Mensch einerseits Einfühlungsvermögen, 

andererseits aber auch eine moralische Urteilskraft in einem Dialog benötigt.

 

178

Zusammenfassend ist das Denken, als die dritte Seinsebene der Natalität, die Vo-

raussetzung für moralisches Handelns. Der Handelnde fällt aufgrund seiner Urteile 

Entscheidungen und trägt deren Konsequenzen. Ein Nicht-Denken oder Gedanken-

losigkeit können zu Unrecht führen. 

 

Verantwortung – vierte Seinsebene der Natalität 

Die Verantwortung des Menschen als vierte Seinsebene ist der letzte wichtige Bau-

stein des Seins. Die Verbindung der Verantwortung mit der Gebürtlichkeit erläutert 

Schües:  

„Die Verantwortung des eigenen Geboren-Seins beinhaltet ein Ja zum eigenen 

Selbst, zu dem Selbst der anderen Menschen, zur Pluralität und zur Beziehung zwi-

                                            
175 Schües, Christina, 2000, S. 79. 
176 Schües, Christina, 2000, S. 81. 
177 Schües, Christina, 2000, S. 81. 
178 Schües, Christina, 2000, S. 81. 
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schen den Menschen, zur Welt und zur besonderen Haltung zur Vergangenheit – 

und letztlich ein Ja zur Verantwortung selbst.“179

Die Übernahme von Verantwortung bedeutet: Der Mensch muss seine Werte und 

Handlungen sich selbst, aber auch den konkreten anderen gegenüber verantworten 

und rechtfertigen. Arendt betonte in „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“, 

dass jeder das Recht haben sollte, Rechte zu haben.

 

180

Zum Abschluss der Analyse der Natalitätsphilosophie sei erwähnt, dass ihre These in 

der gegenwärtigen Philosophie kontrovers diskutiert wird. Friedrich Pohlmann be-

leuchtet Arendts Verknüpfung der Natalität mit ihrem Handlungskonzept kritisch. Es 

sei weder logisch, noch philosophisch zwingend.

 Dies bedeutet im Umkehr-

schluss auch, dass jeder die Verantwortung für sein Handeln übernehmen muss.  

181

1.9 Resümee 

 Seyla Benhabib, Rahel Jaeggi, 

Christina Schües und Ludger Lütkehaus bewerten Arendts Philosophie positiver, wie 

oben mehrfach belegt.  

Zum Bild der Natalität bei Arendt kann abschließend festgehalten werden:  

Die Natalität ist die existenzielle Bedingung des Handelns, sowie die Möglichkeit 

Neues zu beginnen.  

Arendts Perspektive auf die Natalität ist durchweg positiv. Dies wird kritisch diskutiert: 

Es gibt Menschen, die durch einen Lebensunwillen geprägt sind und das Leben als 

Geborene nicht als Geschenk ansehen. Ludger Lütkehaus spricht von den „ontologi-

schen und existenzphilosophischen Nihilisten“.182 Weiter führt er Kant an: „Jedenfalls 

verneint Kant kategorisch, dass ein denkender Mensch das Leben noch einmal wol-

len könne, und zwar selbst unter den besten aller möglichen Erdenbedingungen, 

nicht bloß den empirisch mehr schlechten als rechten – nur die Fernwelten sind aus-

geschlossen.“183

  

 

                                            
179 Schües, Christina, 2000, S. 89. 
180 EU Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 559 ff. 
181 Pohlmann, Friedrich, 2008, S. 198.  
182 Lütkehaus, Ludger, 2006, S. 108. 
183 Lütkehaus, Ludger, 2006, S. 111. 
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Das Leben und die Geburt können also von zwei Seiten beleuchtet werden:  

- Die Positive:  

Der Mensch kann durch seine Geburt den Lauf der Welt verändern, besten-

falls zu einer besseren Welt.  

- Die Negative:  

Die Last tragen zu müssen, die das Leben mit sich bringt, ohne die Entschei-

dung der Geburt selbst getroffen zu haben. Hier stellt sich die Frage, warum 

es überhaupt „Geburt“ gibt. Menschen, die es vorher nicht gab, werden durch 

ein Ankommen in der Welt zu einem Neu-Anfang gleich einem Zwangscha-

rakter geboren. Diese Frage stellt sich Laufe einer Biographie mit unterschied-

licher Dringlichkeit: Bei der Geburt herrscht meist große Freude über das 

Neugeborene. Das Selbst ist erst einmal unbeteiligt. In Lebenskrisen stellen 

sich dann im Laufe eines Lebens möglicherweise die Sinnfragen. „Warum also 

Geburt?“. 

Diese Frage ist mit Hannah Arendts Philosophie so nicht zu beantworten. Le-

diglich am Rande im Kontext der Pluralität, wenn sie davon spricht, dass aus 

„Zwei eins werden“. 

Kritisch zu bewerten ist ebenfalls Arendts durchweg positive Sichtweise des Neuan-

fangs des Geborenen durch sein aktives Handeln. In ihrer Philosophie der Natalität 

sind wenig kritische Betrachtungen gegenüber Neuanfängen zu erkennen. 

Die Möglichkeit des Neuanfangs ist von zwei Seiten zu beleuchten:  

Einerseits kann jeder Neuanfang eine große Chance für den Einzelnen oder für die 

Gesellschaft darstellen. Andererseits führen Neuanfänge häufig nicht zum Besseren. 

Handlungen sind nicht in jedem Fall durch eine positive Intention und Motivation ge-

prägt oder gutgemeinte Neuanfänge werden unglücklich umgesetzt. In der Ge-

schichte gibt es zahlreiche Beispiele negativer Neuanfänge durch Befreiungsbewe-

gungen und Revolutionen, die zu Unfreiheit und Gewaltherrschaft führten.  

Im zweiten Teil wird der Schwerpunkt auf den Begriff des Bösen in der anthropologi-

schen Handlungstheorie Hannah Arendts gelegt. Eine Analyse des Denkens Arendts 

wird dargestellt, in der die Entwicklung in Bezug auf die Einordnung des Bösen in ih-

rer Philosophie deutlich wird. 
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2. Teil 

Das Spannungsfeld zwischen 

der anthropologischen Handlungstheorie in der 

Philosophie Hannah Arendts und ihrer Perspektive 

auf den Begriff des „Bösen“ 

Der zweite Teil wird mit der anthropologischen Handlungstheorie eingeleitet - Ab-

schnitt 2.1. Das Handeln wird im Abschnitt 2.2 mit ethischen Aspekten verknüpft. 

Diesem ethischen Handeln wird in 2.3 das Böse gegenübergestellt. In 2.4 wird auf 

Motivationen Handelnder detaillierter eingegangen. In 2.5 werden Taten vom Han-

deln abgegrenzt. Abschließend wird in 2.6 die Phänomenologie des Bösen kritisch 

betrachtet. 

2.1 Die Aporien des Handelns 
im öffentlichen und im privaten Raum 

Der Abschnitt 2.1 wird eingeleitet mit einer Einführung in Arendts Verständnis des 

öffentlichen und privaten Raums sowie ihrer Handlungstheorie. Dies bildet die 

Grundlage für das Eingehen auf die Politik der Vernichtung in 2.1.1, die Diskussion 

des Menschen als handelndes Wesen in 2.1.2 und ihre Differenzierung der Begriffe 

Macht und Gewalt in 2.1.3. 

Der öffentliche und der private Raum 

In ihrem philosophischen Hauptwerk „Vita activa oder vom tätigen Leben“ analysiert 

Hannah Arendt die Lebenssituation und Lebenswirklichkeit der Menschen in der Mo-

derne. Wie bereits in „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ beschäftigt sie 

sich auch in diesem Werk mit der Totalitarismus-Theorie. Mit dieser Untersuchung 
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will Arendt die Frage beantworten, welche Möglichkeiten dem Menschen in der Ge-

genwart zur Verfügung stehen, totalitäre Systeme im Keim zu ersticken. Sie verfolgt 

den Ansatz, dass der Mensch ein singuläres, handelndes Wesen in einer Gesell-

schaft der Pluralität ist. Ihre Definition des Begriffs Gesellschaft deckt sich dabei nicht 

mit der klassischen Soziologie, der Sozialphilosophie oder der kritischen Gesell-

schaftstheorie:  

Ihrem Verständnis nach ist Gesellschaft der Raum, in dem die Abhängigkeiten der 

Menschen untereinander zum Ausdruck kommen.184

Sowohl in „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“, als auch in der „Vita activa 

oder vom tätigen Leben“ charakterisiert sie die moderne Gesellschaft. In diesem Zu-

sammenhang zeigt sie die Auswirkungen der Trennung des öffentlichen und des pri-

vaten Raums auf: Der politische Bereich wird dabei stark beeinträchtigt.  

 

Dies ist darin begründet, dass politische Strukturen, Gesetzgebungen und Institutio-

nen für Begrenzung und Dauerhaftigkeit stehen. Die Wirtschaft strebt nach stetigem 

Wachstum. Der Einzelne wünscht sich steigenden Wohlstand.185 Durch das Wachs-

tumsstreben wird der öffentliche Raum des Politischen bedrängt, überlagert oder in 

manchen Teilen zerstört.186

Formen der Tätigkeit 

 

Hannah Arendt beschäftigt sich in ihrer politischen Theorie mit den wesentlichen po-

litischen Tätigkeiten im Kontext der chronologischen und räumlichen Gegebenheiten. 

Sie führt in der „Vita activa“ Tätigkeiten auf, die in Zusammenhang mit Politik stehen. 

Sie erörtert die Frage, „was wir eigentlich tun, wenn wir tätig sind.“187

1. Arbeiten 

 Sie entwickelt 

eine Phänomenologie der Tätigkeit, in der sie die drei folgenden Dimensionen des 

Tätig-seins voneinander unterscheidet:  

2. Herstellen 

3. Handeln 

Sie greift bei dieser Trennung in der Vita activa auf Aristoteles zurück, denn auch er 

hatte Arbeiten, Herstellen und Handeln unterschieden. Weiterhin hat er den privaten 

und den öffentlichen Raum voneinander getrennt (oikos/polis). Arendt hat auch diese 
                                            
184 Meints, Waltraut. Gesellschaft, 2011, S. 282. 
185 Wie Arendt schon 1951 in: „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ aufzeigt. 
186 Meints, Waltraut: Gesellschaft, 2011, S. 282. 
187 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 14. 
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Differenzierung übernommen. Zu Beginn der Analyse werde ich Arendts Definitionen 

darstellen: 

1. Arbeiten 
„Die Tätigkeit der Arbeit entspricht dem biologischen Prozess des menschli-

chen Körpers, der in seinem spontanen Wachstum, Stoffwechsel und Verfall 

sich von Naturdingen nährt, welche die Arbeit erzeugt und zubereitet, um sie 

als die Lebensnotwendigkeiten dem lebendigen Organismus zuzuführen. Die 

Grundbedingung, unter der die Tätigkeit des Arbeitens steht, ist das Leben 

selbst.“188

Laut Heuer ist die Arbeit in ihrem Sinne ein unendlicher Prozess, der in dem 

Kreislauf des Körpers gefangen ist. Dieser Prozess hat weder Anfang noch 

Ende.

 

189 Die Arbeit ist wichtig zur Lebenssicherung und Erhaltung. Sie ist je-

doch nicht der Sinn des Lebens. Die Entfaltungsmöglichkeiten sind in dem Tä-

tigkeitsfeld des Arbeitens begrenzt. Ein weiterer wichtiger Faktor besteht darin, 

dass der Mensch auch andere für sich arbeiten lassen kann, im Gegensatz zu 

der Tätigkeit des Handelns.190

 
 

2. Herstellen 
„Das Herstellen produziert eine künstliche Welt von Dingen, (…). Die Grund-

bedingung unter der die Tätigkeit des Herstellens steht, ist Weltlichkeit, näm-

lich die Angewiesenheit menschlicher Existenz auf Gegenständlichkeit und 

Objektivität.“191

Das Herstellen als solches hat ein Ziel, indem es einen Zweck verfolgt, z. B. 

Infrastruktur auszubauen, Möbelstücke zu fertigen. Jeder kann diese Produkte 

nutzen, ohne diese in irgendeiner Weise selbst hergestellt zu haben. Im Ge-

gensatz zu der Tätigkeit des Arbeitens ist das Herstellen durch einen Anfang 

und ein vorhersagbares Ende gekennzeichnet.

 

192 Das Arbeiten und Herstellen 

ähneln sich insofern, dass sie von anderen Personen im Auftrag ausgeführt 

werden können.193

                                            
188 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 16. 

 

189 Mahrdt, Helgard: Arbeiten/Herstellen/Handeln, 2011, S. 265. 
190 Vgl. Bielefeldt, Heiner, 1993, S. 41.  
191 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 16. 
192 Mahrdt, Helgard: Arbeiten/Herstellen/Handeln, 2011, S. 266. 
193 Vgl. Bielefeldt, Heiner, 1993, S. 42 
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„Herstellen ist die einzige Tätigkeit, die sich selbst unsterblich macht“ so 

Arendt. 194

Ein besonderer Aspekt im Bereich des Herstellens ist die Kunst, sowie die 

Kulturgüter. Durch sie werden Generationen miteinander verbunden und in 

Beziehung gesetzt. Aus diesem Grund werden Kulturgüter anders bewertet 

und genutzt als Konsumgüter. Alte Tempelanlagen oder Kunstwerke sind be-

sonders schützenswerte Objekte, da sie uns unserer geschichtlichen Vergan-

genheit näher bringen.

 

195

 
 

3. Handeln196

Das Handeln ist im Gegensatz zu den Tätigkeitsformen Arbeiten und Herstel-

len die Antwort auf die Geburt selbst. Das Handeln ist die Tätigkeit „par ex-

cellence“, da es die beiden anderen Formen der Tätigkeit überragt. Das Han-

deln (praxis) trägt einen Wert in sich selbst.

 

197

Hannah Arendt erklärt die Priorität der Intentionen der handelnden Akteure wie 

folgt: 

  

„Der Handelnde handelt entweder in ein Netz sich feindlicher und widerspre-

chender Intentionen hinein – und hat dann die Wahl, seine Intentionen aufzu-

geben, sich schleifen zu lassen oder gewaltsam zu werden und andere Inten-

tionen zu vernichten. Oder: Er handelt ohne >Intentionen<, sodass was sich 

ergibt von vornherein niemandes eigene Verantwortung ist und jeder sich 

wandelt, sobald er zu handeln beginnt. Das Zwischen entsteht.“198

Alle drei Formen des Tätig-seins – Arbeiten, Herstellen und Handeln – haben nach 

Arendt etwas Gemeinsames:  

 

Es sind nicht denkende Aktivitäten. Ihnen ist der „Um-willen“ zu Eigen:  

- Die Arbeit, um des Lebens willen. 

- Das Handeln, um des guten Lebens willen. 

- Das Herstellen, um des Werkes willen. 

(Das Herstellen ist die einzige Tätigkeit, die sich selbst unsterblich mache).199

                                            
194 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 471. 

 

195 Bielefeldt, Heiner, 1993, S. 51 f.  
196 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 16. 
197 Vgl. Bielefeldt, Heiner, 1993, S.43 f.  
198 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 471. 
199 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 471. 
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Im Weiteren wird die Tätigkeit des Handelns von besonderer Bedeutung sein, da nur 

sie den Bereich des „Zwischen-den-Menschen“, den politi¬schen Raum, ausmacht. 

Das Handeln 

Im ersten Teil der Dissertation wurde erörtert, dass die Einzigartigkeit des Individu-

ums durch das gesprochene Wort und durch seine Handlungen signifikant erkennbar 

ist.200

In ihrer Phänomenologie der Tätigkeit werden zwei unterschiedliche Ebenen deutlich: 

 Ein initiales Ereignis kann ein auslösendes Moment des Handelns werden. Der 

Handelnde wird zu einem Initiator, der nicht lediglich reflexartige Reaktionen zeigt. Er 

übernimmt Verantwortung für sein Handeln. 

- Die erste Ebene, die historischen, gesellschaftlichen Voraussetzungen, die ein 

nationalsozialistisches System überhaupt ermöglichen können. 

- Die zweite Ebene ist die anthropologische Grundbedingung, so dass die Men-

schen im Nationalsozialismus bereit waren, dem System der Gewalt zu folgen.  

Beide Ebenen waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegeben, so dass die Ge-

schichte diesen unheilvollen Verlauf nehmen konnte. 

Die Tätigkeit des Handelns im öffentlichen Raum ist für Arendt ein positiv besetzter 

Begriff. Es ist die anthropologische Definition des Mensch-seins, der „Enthüllung sei-

ner selbst, durch Sprechen und Handeln“201. Der Mensch kann seine ganz eigene 

Identität durch sein Handeln offenbaren. Es ist die Prämisse der Kontinuität der Ge-

nerationen, für Erinnerung und Geschichte.202

Der private Raum des Haushalts ist lediglich für die Bereitstellung der Ressourcen für 

das Leben in der Öffentlichkeit notwendig. 

  

Die Aporien des Handelns liegen laut Arendt in der Maßlosigkeit, welche das Wesen 

des Handelns ausmacht und es damit unberechenbar werden lässt. Wäre die Unbe-

grenztheit des Handelns lediglich der „Mengenhaftigkeit“ menschlichen Daseins ge-

schuldet, könnte die Maßlosigkeit dadurch geheilt werden, dass das Zusammenleben 

der Menschen politisch auf kleine Gruppen beschränkt würde.203

                                            
200 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 214. 

 

201 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 213 f.  
202 Estrada Saavedra, Marco, 2002, S. 27.  
203 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 237. 
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Im Kontext der Maßlosigkeit des menschlichen Handelns spricht Arendt von der 

„Zerbrechlichkeit menschlicher Angelegenheiten“. Diese resultiert aus der Tatsache, 

dass kein Mensch die Folgen seiner Handlungen vollends überschauen bzw. vorher-

sehen kann.204 Die Unberechenbarkeit der Folgen des Handelns hängt damit zusam-

men, dass alles Handeln und Sprechen unwillkürlich den Handelnden und Spre-

chenden mit ins Spiel bringt.205

In der Europäischen Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften werden gute 

Handlungen sowie deren möglichen Folgen beschrieben:  

 

„Gut und Böse eignen sich als rationale Maßstäbe ausschließlich zur Beurteilung von 

Handlungen, Handlungsvorsätzen und Handlungsfolgen. Insofern ist selbst die aner-

kennende Redeweise vom ´guten Menschen´ problematisch. Auch sie unterstellt 

sehr häufig, dass der Ursprung von Handlungen im Charakter der handelnden Men-

schen liege, als ob gut eine allgemeine Disposition sei, die sich in Einzeltaten kon-

kretisiere. Wer so denkt, schließt die Möglichkeit aus, ein ´guter´ Mensch könne in 

´guter´ Absicht schlimme Handlungsfolgen bewirken, oder ein „schlechter“ Mensch 

sei auch oder gar oft in der Lage, gute Handlungen zu begehen.“206

Ein Mensch, der vermeintlich gute Intentionen hat und diese verfolgt, kann nicht vor-

hersehen, ob seine Handlungen und ihre Folgen tatsächlich gut sind, für ihn selbst 

und die Gesellschaft. 

 

Das Handeln im öffentlichen Raum 

Arendt verdeutlicht die Aporien des politischen Handelns, indem sie darauf verweist, 

dass es ein Vorteil sei zu meinen, dass dieser öffentliche Raum überall vorhanden 

ist, wo Menschen miteinander leben. Obwohl sie zum Handeln und Sprechen be-

gabte Wesen sind, ist es möglich, dass sich Menschen außerhalb der Sphäre des 

öffentlichen Raums aufhalten, z. B. die Sklaven und die Fremdenbevölkerung. Im 20. 

Jahrhundert denkt sie insbesondere an die Menschen, welche lediglich auf ihren Le-

bensunterhalt bedacht sind.207

Das Faktum der Freiheit wird erst evident, wenn es einen öffentlichen Raum gibt, in 

dem sich die Freiheit durch Sprechen und Handeln verwirklichen kann. Diesem Ge-

 

                                            
204 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 239. 
205 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 241. 
206 Sandkühler, Hans-Jörg, 1990, S. 485. 
207 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 250. 
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danken hat Arendt das Werk „Was ist Politik?“. gewidmet. Sie stellt den Zweck der 

Politik heraus:  

„Der Sinn von Politik ist Freiheit“.  

Sie schreibt: „In diesem Sinne sind Politik und Freiheit identisch, und wo immer es 

diese Art von Freiheit nicht gibt, gibt es auch keinen im eigentlichen Sinne politischen 

Raum.“208

Der politische Raum oder die Sphäre des Öffentlichen ist somit nicht jedem frei zu-

gänglich. Arendt vollzieht eine Trennung des öffentlichen und privaten Raums, wie 

bereits angesprochen.  

 

Der private Raum des Haushalts ist die Sphäre, in der man für sich ist und nicht in 

dem sogenannten „Zwischen“, in dem Austausch der Anderen, agiert. Er ist dem öf-

fentlichen Raum unterordnet.  

Dies erläutert Arendt in Bezug auf die griechische Polis:  

Frauen und Sklaven waren in der griechischen Polis im Haushalt gleichsetzt, denn 

sie gehörten zur gleichen Kategorie. Dieser Umstand komme dadurch zum Ausdruck, 

dass die Frauen ihr Leben mit den Sklaven im privaten Raum des Haushalts ver-

brachten. Das Leben der Frauen sei nicht durch ihre soziale Stellung qua Geburt 

vorherbestimmt, sondern ausschließlich durch ihre „biologische Funktion“ als Frau 

(im Gegensatz zu dem Leben der Sklaven).209

In diesem Faktum sieht Arendt eine große Problematik, denn ein menschenwürdiges 

Leben impliziert ein Leben in der Welt des öffentlichen Raums. Männer und Frauen 

müssen „Gleiche unter Gleichen“ sein. Dies ist eine Situation, die in der Polis un-

denkbar war.

  

210

In Deutschland waren Frauen im 20. Jahrhundert ebenfalls in vielen Bereichen des 

öffentlichen Raums noch ausgeschlossen.  

 

Exemplarisch zwei Beispiele: 

- Wahlrecht für Frauen im Jahr 1918: 

Nachdem sich im Sommer 1918 der militärische Zusammenbruch abgezeich-

net hatte, rief Philipp Scheidemann am 9. November 1918 die deutsche Re-

publik aus. Der Rat der Volksbeauftragten stellte am 12. November 1918 in 

                                            
208 Arendt, Hannah: Was ist Politik? 2005, S. 52. 
209 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 434, Anmerkung 82. 
210 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 427, Anmerkung 39. 
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einem Aufruf "An das deutsche Volk" sein Regierungsprogramm vor. Ein 

wichtiger Teil davon war die Proklamation des Frauenwahlrechtes. Dies gilt 

allgemein als die Stunde des Frauenwahlrechts in Deutschland. Wahlberech-

tigt waren alle Frauen und Männer ab 20 Jahren. 

- Frauen dürfen ohne Einverständnis ihres Ehemannes erwerbstätig sein. 

In der Bundesrepublik Deutschland wurde zum 1. Juli 1977 eine umfassende 

Reform des Ehe- und Familienrechts vorgenommen. Man spricht vom „paritä-

tischen Ehemodell “. § 1356 BGB lautet: „Die Ehegatten regeln die Haus-

haltsführung in gegenseitigem Einvernehmen. (...). Beide Ehegatten sind be-

rechtigt, erwerbstätig zu sein.“ 

Arendt wurde im feministischen Diskurs für ihr geringes Engagement in Bezug auf 

frauenpolitische Fragestellungen kritisiert.211

1. Die Diskriminierung der Frau oder eines Teils der Menschheit ist falsch. 

 Schües führt drei Minimalbedingungen 

feministischer Ethik an, die bei Arendt unberücksichtigt bleiben: 

2. Eine Moraltheorie hat die moralischen Erfahrungen von Frauen gleichermaßen 

wie jene von Männern zu berücksichtigen.  

3. Die gesellschaftliche und historische Ausgangslage von Frauen und Männern 

ist nicht die gleiche (trotz aller formalen Gleichstellungsgrundsätze). Dieser 

Sachverhalt hat Konsequenzen auf moralische, soziale und politische Frage-

stellungen einer Moralphilosophie.212

Diese Kritik ist berechtigt. Arendt hat keine Perspektive der Geschlechterdifferenz 

eingenommen, obwohl das notwendig gewesen wäre.

 

213 214

Nach dieser Einführung in Arendts Verständnis des öffentlichen und privaten Raums 

sowie ihrer Handlungstheorie wird nun in 2.1.1 auf die Politik der Vernichtung und 

der Vernichtung des Politischen im Totalitarismus eingegangen. Letztere begründet 

sich auf der Verunmöglichen des Handelns im öffentlichen Raum. 

 Trotzdem ist ihre 

Philosophie der Natalität, Pluralität und des Handelns von herausragender Bedeu-

tung.  

                                            
211 Rullmann, Marit, 1995, S. 159; Schües, Christina, 2001, S. 240 f.  
212 Schües, Christina, 2000, S. 70. 
213 In dem Werk „Neubestimmung des Politischen. Denkbewegungen im Dialog mit Hannah Arendt“ 
analysieren Philosophinnen und Sozialwissenschaftlerinnen den feministischen Diskurs im Dialog mit 
Hannah Arendt. Sie betrachten weltpolitische und soziale Umbrüche und beleuchten die daraus ent-
stehenden Chancen und Risiken, auch in Bezug auf die Geschlechterfrage. (vgl. Kahlert, Heike; Lenz, 
Claudia, 2001).  
214 Blättler, Sidonia, 2001, S. 106 f.  
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2.1.1 Die Politik der Vernichtung –  
die Vernichtung des Politischen  

Aus den Erfahrungen der totalitären Herrschaft des Nationalsozialismus kann heute 

gelernt werden, die Grundzüge von politischen Krisen frühzeitig zu erkennen. Arendt 

betrachtet die politische Krise als ein Problem des Zusammenlebens in der Gesell-

schaft. Sie selbst wurde von zwei existenziellen Erfahrungen geprägt: 

1. Die Politik der Vernichtung 

2. Die Vernichtung des Politischen 

Diese existenziellen Krisenerfahrungen sind für ihre Betrachtung und ihr Verständnis 

des Politischen auch in der Nachkriegszeit von großer Bedeutung. Ihre Auffassung 

zur politischen Tätigkeit des Handelns und zur Umsetzung der Freiheit ist auch heute 

von großem Interesse:  

Ihre Überlegungen tangieren aktuelle Fragen der Partizipation, der politischen Mün-

digkeit, der Menschenrechte sowie des Verhältnisses zwischen Institutionen und der 

Zivilgesellschaft.  

Auf viele aktuelle Fragen kann Arendts Philosophie keine konkreten Antworten ge-

ben, schon da sich Geschichte kontinuierlich weiter entwickelt: Zum Beispiel verän-

dert sich die Gesellschaftsstruktur, es entstehen politische Bewegungen und Par-

teien.215

Laut Arendt können auftretende Probleme nur durch praktische Politik gelöst werden, 

da sie von der „Übereinkunft vieler Menschen“ abhängig sind.

  

216

Arendt nimmt hierbei Bezug auf die Gesellschaft,

  

217

                                            
215 In den letzten Jahren sind z. B. einige neue Parteien entstanden: Die Linke, die Piraten, die AFD. 
Im Jahr 2014 ist die politische Bewegung der PEGIDA ins Rampenlicht getreten, auf die ich im letzten 
Teil der Dissertation eingehen werde. 

 ihre Aktivitäten und darunter lie-

gende Interessen und Problematiken. Sie sagt, dass der Begriff der Gesellschaft per 

Definition als ein „einziges Subjekt“ aufgefasst werden muss. Dies sei begrifflich nicht 

vorstellbar, da gesellschaftliche Prozesse und Aktivitäten immer im Bereich der Vie-

216 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 13. 
217 Wolfgang Heuer erläutert im Arendt Handbuch den Begriff „Gesellschaft“ in Arendts Sinne und 
erläutert, dass ihr Verständnis der Gesellschaft an Hegels Begriff der bürgerlichen Gesellschaft, als 
System der Bedürfnisse oder auch an Marx´ Reich der Notwendigkeit erinnern würde. Man kann bei 
Arendt nicht von einer Definition von „Gesellschaft“ ausgehen, wie sie in der klassischen Soziologie, 
der Sozialphilosophie oder der kritischen Gesellschaftstheorie gebraucht wird. Nach ihrem Verständ-
nis stellt „Gesellschaft“ ein Gegenbegriff zum Politischen dar. S. 282. 
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len und das Resultat der Motivationen und Absichten der einzelnen Akteure darstel-

len. 218

Die gesamte Aktivität der Gesellschaft ist von den Vielen abhängig und daher ist es 

notwendig, die elementaren Grundbedingungen des Mensch-seins zu beachten, wie 

von Arendt definiert: 

 

219

- Natalität 

 

- Pluralität 

- Handeln 

Die menschliche Bedingtheit der Pluralität entspricht der Gesellschaft, da sie neben 

Gleichartigkeit auch Verschiedenheit impliziert. Durch die Gleichartigkeit können sich 

die Menschen verstehen und durch die Verschiedenartigkeit sind sie voneinander 

unterscheidbar und können ihre Einzigartigkeit unter Beweis stellen. Pluralität ist so 

Voraussetzungen für das Miteinander der Menschen.  

Das Handeln im öffentlichen Raum beeinflusst maßgeblich die Interaktion in der Ge-

sellschaft. Originalität kann durch Handeln entstehen. Diese Originalität ist Grundlage 

der Verschiedenheit.  

Somit sind Pluralität und Handeln eng miteinander verknüpft. Arendt erläutert dies 

folgendermaßen:  

„Das Handeln bedarf der Pluralität, in der zwar alle dasselbe sind, nämlich Men-

schen, aber dies auf die merkwürdige Art und Weise, dass keiner dieser Menschen je 

einem anderen gleicht, der einmal gelebt hat oder lebt oder leben wird.“220

Zusammenfassend kann festgehalten werden:  

 

Für die Aktivitäten der Gesellschaft ist Politik grundlegend. Nach Arendt ist der Sinn 

der Politik Freiheit und Politik besteht in der Übereinkunft der Vielen. Es gab im Nati-

onalsozialismus aber weder Freiheit im Denken noch gab es Raum für eine politische 

Übereinkunft. Das verdeutlicht, weshalb Arendt von der Politik der Vernichtung und 

von der Vernichtung des Politischen spricht.  

Nach diesen Betrachtungen einerseits des Ermöglichens von Gesellschaft und Politik 

durch Pluralität und Handeln und andererseits der Vernichtung des Politischen be-

                                            
218 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 427, Anmerkung 37. 
219 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 17. 
220 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 17. 
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handelt der Abschnitt 2.1.2 das Individuum, den handelnden Menschen als politi-

sches Wesen im System der Gesellschaft. 

2.1.2 Der handelnde Mensch als politisches Wesen 

Der Sinn des Handelns ist für Arendt das Frei-sein und der Sinn von Politik ist die 

Freiheit.  

Freiheit 

Die Freiheit macht nur in der Gemeinschaft Sinn, da der Mensch nicht im Singular zu 

denken ist. Freiheit gibt es nicht in der Verlassenheit oder Einsamkeit. Nur im Zu-

sammenleben kann deutlich werden, was das Positive der Freiheit wirklich ist. Für 

Arendt ist Freiheit ein politisches Phänomen, welches weder im Denken noch im 

Wollen, sondern lediglich im Handeln erfahrbar ist.  

Arendt deklariert die Freiheit als das oberste Prinzip der Politik.  

Die gesamte Existenz der Menschen, im Sinne der Pluralität, hängt davon ab, dass 

es Andere gibt, mit denen Beziehungsnetze geknüpft werden können. Das spezifisch 

Menschliche benötigt in Beziehungsnetzen folgende Freiheiten: 

- die Initiative ergreifen zu können,  

- Initiator seines Lebens zu sein, bzw. zu werden,  

- im Handeln Neuanfänge in die Welt zu setzen. 

Diese Freiheiten werden durch Terrorsysteme bedroht. Unter totalitären Bedingun-

gen werden die menschliche Spontaneität und das freie Handeln eliminiert und da-

durch auch die Freiheit und das Menschsein als Solche angegriffen.  

Sprechen und Handeln 

Wenn die konstituierenden Elemente und Bedingungen des politischen Raums zer-

stört werden, wird der Raum der Freiheit vernichtet. Dann verlieren Menschen den 

Zugriff auf freies Sprechen und Handeln.  

Arendt schreibt:  

„Was den Menschen zu einem politischen Wesen macht, ist seine Fähigkeit zu han-

deln; sie befähigt ihn, sich mit seinesgleichen zusammenzutun, gemeinsame Sache 

mit ihnen zu machen, sich Ziele zu setzen und Unternehmungen zuzuwenden, die 
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ihm nie in den Sinn hätten kommen können, wäre ihm nicht diese Gabe zuteil gewor-

den: etwas Neues zu beginnen. Philosophisch gesprochen ist Handeln die Antwort 

des Menschen auf das Geborenwerden als eine der Grundbedingungen seiner 

Existenz: Da wir alle durch Geburt als Neuankömmlinge und als Neu-Anfänge auf die 

Welt kommen, sind wir fähig, etwas Neues zu beginnen; ohne die Tatsache der Ge-

burt wüssten wir nicht einmal, was das ist, etwas Neues, alle >Aktion< wäre entwe-

der bloßes Sich-Verhalten oder Bewahren.“221

Somit ist die Natalität die primäre Voraussetzung des Handelns und damit grundle-

gend für das Politische.

  

222

Sprechen und Handeln sind Grundpfeiler des Miteinanders in einer Gesellschaft. 

Unter totalitären Bedingungen ist das nicht frei möglich. Der Mensch wird nicht in 

seiner Einzigartigkeit wahrgenommen, als handelndes, politisches Wesen, da jegli-

cher Anfang durch Funktionäre zunichte gemacht wird. 

 

Denken und Handeln als moralische Dimension 

Die moralische Dimension der Natalität hat in Arendts Philosophie hohen Stellenwert. 

Denken und Handeln sind eng miteinander verknüpft.223

Arendt zeigt exemplarisch am Beispiel Eichmanns die Folgen, wenn Denken und 

Handeln nicht im Einklang sind: Sie wirft ihm Gedankenlosigkeit vor und bezeichnet 

seine desaströsen und monströse Taten als „Banalität des Bösen“.

 Gewissen und gesunder 

Menschenverstand sollen das Individuum dazu befähigen, sich in der gemeinsamen 

Welt zu orientieren und „moralisch gut“ zu handeln.  

224

Arendt lehnt eine Kollektivschuld ab und fordert, dass jeder Einzelne für die Folgen 

seiner Taten und Handlungen die Verantwortung übernimmt. Sie sieht die „Deut-

schen“ für die Gräueltaten zur Zeit des Nationalsozialismus nicht in der Gesamtheit 

verantwortlich, vielmehr waren es einzelne Menschen, die die Befehle ausgaben und 

befolgten.

 

225

                                            
221 Arendt, Hannah: Macht und Gewalt, 2008, S. 81. 

 

222 Die Welt wird durch das in Erscheinung-Treten des Initiators verändert und wird nie wieder sein wie 
zuvor. Dies schreitet kontinuierlich fort und hat positive und negative Auswirkungen. Arendt, Hannah: 
Vita activa, 2006, S. 214. 
223 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 10. 
224 Hannah Arendt differenziert Handlungen und Taten. Diese Unterscheidung wird im Kontext Eich-
manns „Banalität des Bösen“ erläutert. 
225 In den letzten Jahren beschäftigten sich viele Forscher mit Arendts Philosophie über das Phäno-
men des Bösen. Exemplarisch sind folgende Werke zu nennen: Smith, Gary (Hrsg.), Hannah Arendt 



  67 

Freiheit in einer Gesellschaft 

Arendt vertritt die These, dass Autorität und Gesetzgebungsverfahren für ein gesell-

schaftliches Zusammenleben notwendig sind. Es kann niemals eine absolute Freiheit 

geben, da das Zusammenleben in einer Gesellschaft einer Ordnung unterstehen 

muss. Die Autorität (Regierung) darf die Freiheit jedoch nicht gänzlich abschaffen, 

wie das im Nationalsozialismus der Fall war. 

Arendt über die Freiheit:  

„Um diese Abschaffung der Freiheit aber, um die Eliminierung der menschlichen 

Spontaneität überhaupt, geht es der totalen Herrschaft und keineswegs um eine sei 

es noch so tyrannische Begrenzung.“226

Unter totalitären Bedingungen ist Freiheit also nicht evident.  

  

Das Wesen der totalen Herrschaft zeichnet sich durch Ideologie und Terror aus, die 

das freie Handeln eliminieren und somit eine Interaktion der handelnden Menschen 

in einem Bezugsgewebe unmöglich machen.  

Möglichkeiten des eigenen Handelns 

Arendt fordert dazu auf, die Möglichkeiten des eigenen Handelns wahrzunehmen, 

selbst wenn das Resultat nicht mehr erlebt wird. Der Anfang ist, wie gezeigt wurde, 

von absoluter Relevanz. Der Politikwissenschaftler Kurt Sontheimer beschreibt das 

politische Handeln folgendermaßen:  

„Für alle wirklich politischen Fragen hat die Vorstellung von Anfang und Ursprung 

große Folgen, und diese rühren von der einfachen Tatsache her, dass politisches 

Handeln, wie alles Handeln, im Wesentlichen immer der Anfang von etwas Neuem 

ist. Als solches ist Handeln, im Verständnis der politischen Wissenschaft, das eigent-

liche Wesen der menschlichen Freiheit. In einem Handeln, durch das man einen 

neuen Anfang setzt, sieht Hannah Arendt die wichtigste der Politik zuzuordnende 

Fähigkeit des Menschen. Sie ruft dazu auf, > dem Wesen und den Möglichkeiten des 

Handelns… nachzugehen,… eine Besinnung einzuleiten, deren vielleicht noch in 

weiter Ferne liegendes Endresultat eine unserer eigenen Zeit und unseren Erfahrun-

gen gemäße Philosophie der Politik sein würde<.“227

                                                                                                                                        
Revisited: >Eichmann in Jerusalem< und die Folgen, 2000, sowie Horster, Detlef (Hrsg.), Das Böse 
neu denken, 2006. 

 

226 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 843. 
227 Sontheimer, Kurt, 2005, S. 92. 
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Zusammenfassend bedeutet das, dass das freie Handeln unter totalitären Bedingun-

gen zunichte gemacht wird. Die Bürger sollen sich ihrer Handlungsmöglichkeiten 

nicht bewusst werden. Stattdessen sollen sie dem Führer unbedingten Gehorsam 

leisten. Die Ideologie und der Terror eliminieren das „Zwischen“ der Menschen. Das 

gemeinsame Handeln, das die Grundbedingung der Macht im öffentlichen Raum 

darstellt, ist unter einer Gewaltherrschaft nicht evident.  

Im nächsten Abschnitt wird die Differenzierung von Macht und Gewalt genauer erör-

tert, da sie ein wichtiges Element im Bereich des Handelns darstellen.  

2.1.3 Die Differenzierung der Begriffe Macht und Gewalt 

Für die Handlungstheorie Arendts ist von zentraler Bedeutung, die Begriffe 

„Macht“228 und „Gewalt“ differenziert zu betrachten. Arendts politische Theorie ist 

eine Theorie der Macht.229

„Macht entspricht der menschlichen Fähigkeit, nicht nur zu handeln oder etwas zu 

tun, sondern sich mit anderen zusammenzuschließen und im Einvernehmen mit ih-

nen zu handeln. Über Macht verfügt niemals ein Einzelner; sie ist im Besitz einer 

Gruppe und bleibt nur solange existent, als die Gruppe zusammenhält.“

 Die konkrete Bedeutung erläutert sie wie folgt:  

230

Macht liegt also im Bereich der Vielen, wohingegen Gewalt ein Phänomen des Ein-

zelnen ist. Die Phänomene „Macht“ und „Gewalt“ sind gegensätzlich zu betrachten, 

denn „wo die eine absolut herrscht, ist die andere nicht vorhanden“ 

 

231 Auch laut 

Wolfgang Heuer ist die Differenzierung von Macht und Gewalt elementar: „Aus inter-

subjektiver Perspektive unterscheiden sich Macht und Gewalt so deutlich wie Welt-

lichkeit und Weltlosigkeit oder Sprechen und Sprachlosigkeit.“232

                                            
228 In dieser Dissertation wird der Begriff „Macht“ als Oberbegriff in Arendts Sinne gebraucht. Es soll 
jedoch erwähnt werden, dass der „Machtbegriff“ ebenfalls unterteilt werden kann, in aktor-orientierte 
repressive Macht, aktor-orientierte konstitutive Macht (Macht öffentlicher Kommunikation), strukturell 
repressive Macht (Macht bürokratischer Organisation), strukturell konstitutive Macht (sie ist auf Institu-
tionen begründet und institutionell verkörpert sie eine produktive Macht). Vgl. Brunkhorst, Hauke: 
Macht/Gewalt/Herrschaft, 2011, S. 295. 

 

229 Vgl. Bielefeldt, Heiner, 1993, S.52 f; Bohnet, Heidi, Stadler, Klaus, 2005, S.89 f.  
230 Bohnet, Heidi; Stadler, Klaus, 2005, S. 87 
231 Bohnet, Heidi; Stadler, Klaus, 2005, S. 94. 
232 Heuer, Wolfgang, in: APUZ, 2006, S. 11. 
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Zu Beginn der Darstellung werden deshalb Gewalt und Macht getrennt umrissen: 233

Gewalt: 

 

Macht: 

- Gewalt zeichnet sich durch einen 

instrumentellen Charakter aus. 

- Gewalt nutzt Gewaltmittel, um ein verfolgtes 

Ziel zu erreichen. 

- Gewalt ist „stumm“. 

- Gewalt will Gehorsam erzwingen. 

- Gewalt kann gerechtfertigt werden, im Falle 

der Selbstverteidigung. 

Wenn die Gefahr evident und unmittelbar ge-

genwärtig ist, ist Selbstverteidigung legitimiert. 

- Unter Gewalt werden das Denken, Handeln 

und Sprechen bedeutungslos. 

- Gewalt erzeugt Angst, die lähmend wirkt. 

- Das Urprinzip der Macht ist die Pluralität. 

- Zahlreiche Neuanfänge werden durch die Plu-

ralität der Menschen in Gang gesetzt. 

- Die Macht ist durch das gemeinsame Handeln 

gekennzeichnet.  

Das gemeinsame Handeln entsteht aus der 

Notwendigkeit des miteinander Sprechens. 

- Ohnmacht erzeugt Gewalt.  

Die, die keine Macht haben, neigen zur Ge-

walt. 

 

Gewalt 

Die Gewalt zeichnet sich durch ihren instrumentellen Charakter aus, der mit Hilfe der 

Waffen oder anderer Mittel Gehorsam erzwingen soll. „Gewalt“, schreibt Arendt, 

„kann gerechtfertigt, aber sie kann niemals legitim sein“.234

Gewalt ist ein Mittel, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Die Folge dessen be-

schreibt Heuer wie folgt:  

  

„Wenn Mittel zum Zweck zum Selbstzweck werden, ist es nicht nur um die Macht ge-

schehen, sondern auch um die Politik.“235

Arendt betont wiederholt, dass Gewalt „stumm“ sei.

 

236

                                            
233 Vgl. Kräuter, Katrin „Der Machtbegriff bei Hannah Arendt“, 2009.  

 Durch „stumme Gewaltmittel“ 

können bestimmte verfolgte Interessen schneller vertreten und durchgesetzt werden. 

Dabei steht das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben auf dem Spiel. Aus der 

Perspektive des herkömmlichen Faktors „Nutzen“ ist die Kategorie des Handelns ein 

positiver Ersatz für „Gewalt“. Die Gewalt erweist sich jedoch fast immer als wirksa-

mer. „Stumme Gewaltmittel“ bewirken Angst, die wiederum zu Lähmungserscheinun-

gen in der Gesellschaft führen. 

234 Bohnet, Heidi; Stadler, Klaus, 2005, S. 90. 
235 Heuer, Wolfgang, in: APUZ, 2006, S. 12. 
236 Im Unterschied zu Macht, die durch das gemeinsame Handeln gekennzeichnet ist Arendt, Hannah: 
Vita activa, 2006, S. 36. 
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Macht 

Die Macht ist im Besitz einer Gruppe. Die Voraussetzung einer „Machterzeugung“ ist 

das „Zwischen-den-Menschen“, wohingegen Individualisierung und Isolation zur 

„Ohnmacht“ führen.237

Die politische Tätigkeit des Handelns wird durch das Erreichen gemeinsam gesetzter 

Ziele ermöglicht

 Eine Einzelperson verfügt niemals über Macht.  

238, also nach Burke einem „acting in concert.“239 Für Arendt gehört 

Macht zum Wesen aller staatlichen Gemeinwesen oder organisierter Gruppen. Die 

Macht ist legitimiert, sie bedarf keiner Rechtfertigung. Sie ist allen menschlichen Ge-

meinschaften inhärent. Die Gewalt gehört jedoch nicht zu ihrem Wesen.240

Die Pluralität ist das Urprinzip der Macht, denn sie ist das entscheidende Element 

des Politischen. Die Macht ist an die Tatsache der Pluralität, die „Anfänge“ der ande-

ren Individuen, deren Spontanität und deren Beziehungsnetze gebunden. Die unvor-

hersehbare Spontaneität der anderen macht die Verständigung und das gemein-

same Handeln notwendig, so Thürmer-Rohr.

 

241

Die Pluralität kann aus den unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet werden, wie 

Interkulturalität, Geschlechtergerechtigkeit oder ethnische Minderheiten und Grup-

pen.  

 Die Macht setzt also den Dialog, das 

Zwischenmenschliche, voraus, welches verschiedene Perspektiven des Handelns 

eröffnet. 

Gewalt zerstört Macht 

Gewalt kann niemals Macht erzeugen, denn wer mit Mitteln der Gewalt etwas er-

zwingt, bezahlt automatisch mit dem Verlust der Macht.  

Das zeigen die totalitären Herrschaftssysteme des Nationalsozialismus und des Sta-

linismus. Die Analysen des Nationalsozialismus, als totale Herrschaft, bilden den 

Hintergrund für Arendts Position. Laut ihrer Philosophie herrscht unter totalitären Be-

dingungen die völlige Abwesenheit, ja sogar Zerstörung der „Macht“ im Sinne von 

„der Fähigkeit sich mit anderen auszutauschen, zusammen zu schließen und im Ein-

                                            
237 Thürmer-Rohr, Christina, Thürmer-Rohr, Christina: Der Ruin des Politischen, 2006, S. 4. 
238 Bohnet, Heidi; Stadler, Klaus, 2005, S. 77. 
239 Brunkhorst, Hauke: Macht/Gewalt/Herrschaft, 2011, S. 294. 
240 Bohnet, Heidi; Stadler, Klaus, 2005, S. 90. 
241 Thürmer-Rohr, Christina, Das feministische Problem mit der Macht und die Provokation durch Han-
nah Arendts Machtbegriff, 2007, S. 6. 
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vernehmen mit ihnen zu handeln.“ Denken, Sprechen und Handeln werden bedeu-

tungslos, sobald die Gewalt herrscht.  

Die größte Macht kann durch Gewalt vernichtet werden, wohingegen sich niemand 

durch bloße Macht der Gewalt erwehren kann. „Was niemals aus den Gewehrläufen 

kommt, ist Macht.“, schreibt Arendt.242

Zusammenspiel von Gewalt und Macht 

  

Doch im nicht absoluten Zustand treten beide Phänomene gemeinsam auf.  

Arendt spricht die spezifische Verquickung von „Gewalt und Macht“ an. Sie kann „nur 

in der öffentlich-staatlichen Sphäre zustande kommen, weil nur in ihr Menschen ge-

meinsam handeln und dadurch Macht erzeugen“, so Arendt in „Was ist Politik?“243

„Da überall, wo Menschen zusammen handeln, Macht entsteht und das Zusammen-

Handeln von Menschen wesentlich im politischen Raum geschieht, hat sich die allen 

menschlichen Angelegenheiten innewohnende potentielle Macht in einem Raum 

geltend gemacht, der von Gewalt beherrscht ist. Dadurch entsteht der Anschein, 

Macht und Gewalt seien dasselbe (...)“ 

 

Die Verquickung der beiden Phänomene „Macht und Gewalt“ erwecken anscheinend 

den Eindruck dasselbe zu sein, wie Arendt schreibt:  

244

Das Anwachsen der Gewalt wird nach Arendt hinter dem Rücken handelnder Men-

schen, außerhalb des staatlich-öffentlichen Raums, vollzogen.

 

245 „Vom Standpunkt 

des bloßen Nutzens ist Handeln nur der Ersatz für die Anwendung von Gewalt, die 

sich immer als wirksamer erweist (...)“.246

Arendt analysiert, wann Gewalt-Täter ihre Chance erhalten:  

 

Es ist ein Zustand, der einem Zwielicht gleicht, in dem sich die Menschen einander 

fremd sind, sich verlassen fühlen und nicht wissen „wer einer ist“. Das Miteinander 

der Menschen wird zerstört und politische Korruption und Verfall verdunkeln den Be-

reich der menschlichen Angelegenheiten.247

                                            
242 Bohnet, Heidi; Stadler, Klaus, 2005, S. 91. 

 

243 Bohnet, Heidi; Stadler, Klaus, 2005, S. 98. 
244 Arendt, Hannah: Was ist Politik? 2005, S. 73. 
245 Arendt, Hannah: Was ist Politik? 2005, S. 74. 
246 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 219. 
247 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 221. 
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In Zeiten, in denen Gewaltherrscher, wie Hitler, die Macht ergreifen, ist dieses Phä-

nomen deutlich zu erkennen. Das Miteinander ist nicht mehr evident, denn die Men-

schen stehen gegeneinander. Ein vertrauensvolles Verhältnis existiert nicht mehr, 

denn der gleichgeschaltete Mensch verfällt in Anonymität. Sein Handeln gerät in 

Vergessenheit und ist sinnlos. Arendt nennt das Beispiel des Denkmals für den „Un-

bekannten“, denn von diesem kann keine Geschichte erzählt werden.248

Gewalt ist ein Phänomen des Einzelnen, wohingegen Macht immer im Bereich der 

Vielen liegt. Sobald sich die Gewalt der Einzelnen mit der Macht der Vielen verbindet, 

entsteht ein riesiges Gewaltpotential, wie in totalitären Systemen zu erkennen.  

  

Eine aktuell zentrale Frage lautet deshalb, wie die zwischenstaatlichen Beziehungen 

in einem politischen Miteinander des friedlichen Handelns geregelt werden können. 

Die derzeitige globale Lage, durch zahlreiche Krisen und kriegerische Auseinander-

setzungen gekennzeichnet, lässt deutlich werden, dass bisher keine Antwort gefun-

den und umgesetzt wurde.  

Aktuelle Antizipation von Gewalt und Macht – Politikwissenschaft 

Politik und politisches Handeln unterscheiden sich von automatischen Prozessen 

oder zur Gewohnheit gewordenen Verfahrensweisen. Der politische Raum muss 

ständig erneuert werden. Politik muss Gestalten und Agieren.  

In der Politikwissenschaft ist so das Handeln das eigentliche Wesen der Freiheit, wo-

durch etwas Neues entstehen kann, wie im Bereich der Revolutionen. Aktuell können 

folgende Beispiele kommunikativer Machtentfaltung genannt werden: 

- Die iranische Revolution (1979) 

- Der Mauerfall zwischen Ost- und Westdeutschland (1989) 

- Der Ende des Apartheid-Regimes (1994) 

- Die Entwicklungen in Teheran (2009/2010) 

Arendts Antwort auf die Frage, wie die Macht nach Aufbrüchen oder Revolutionen in-

stitutionalisiert werden könne, lautet:  

                                            
248 Arendt, Hannah: Vita activa, 2006, S. 222. 



  73 

Dies ist nur durch eine herrschaftsbegründete Verfassung möglich. Diese muss der-

art konstituiert sein, dass die in der Revolution aufkeimende kommunikative Macht 

auch von Dauer ist. 249

Aktuelle Antizipation von Gewalt und Macht – feministische Perspektive 

 

Die Unterscheidung zwischen Macht und Gewalt hat keinen Platz in der geschlechts-

spezifischen Zuordnung. Aus feministischer Perspektive wurden Macht und Gewalt 

lange Zeit als miteinander verbundene Phänomene gedacht, die als männlich ge-

prägt definiert waren. Das „Andere“ der Gewalt ist jedoch nicht weiblich, sondern im-

pliziert die Wahrung der Pluralität. Wenn unter Gewalt das Unzugängliche für die an-

deren Menschen verstanden wird und das Sprechen eine besondere Form des Han-

delns darstellt, „dann ist Gewalt eine Attacke gegen das handelnde Reden mit Ande-

ren. Frauen wie Männer werden zu Teilen eines Gewaltensembles, sofern sie hierar-

chisch gleichberechtigt an dessen Gesamtprodukt mit agieren (...). Die Grenze des 

Handelns bleibt die stumme Gewalt“, so Christina Thürmer-Rohr.250

In der Gegenwart ist sowohl das Verständnis von „Macht“, aber auch von „sex“ (bio-

logisches Geschlecht) und „gender“ (soziales Geschlecht) komplexer zu sehen, so 

Carol Hagemann-White. Sie konstatiert, dass „Macht (...) fortlaufend in dem Zusam-

menwirken aller Beteiligten hergestellt und aufrechterhalten wird. Ob im großen oder 

im kleinen, alltäglichen Raum, Machtverhältnisse sind eine soziale Ordnung, die 

tagtäglich gelebt wird“.

 

251

Im Hinblick auf die Diskussion um das Thema „Geschlecht“ ist es von Bedeutung, 

dass ein Individuum durch sein Handeln, welches häufig durch das „doing gender“ 

gekennzeichnet ist, dem einen oder anderen Geschlecht (einer Gruppe oder Ge-

meinschaft) zugeordnet wird. Die implizite Bedeutung dieser „symbolischen Rang-

ordnung“ lässt deutlich werden, wie sie von der Gesellschaft gelebt wird. Die Nuan-

cen dieser Rangordnung von Wert, Macht und Berechtigung sind im täglichen Leben 

zu erkennen. In der Gegenwart sind Frauen weltweit nach wie vor in vielen gesell-

schaftlichen Bereichen benachteiligt.  

  

                                            
249 Brunkhorst, Hauke: Macht/Gewalt/Herrschaft, 2011, S. 297. 
250 Thürmer-Rohr, Christina, Das feministische Problem mit der Macht und die Provokation durch Han-
nah Arendts Machtbegriff, 2007, S. 9. 
251 Hagemann-White, Carol, 2005, S. 4. 
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Hier exemplarisch drei Beispiele: 

- Gewalt gegen Frauen: 

In kriegerischen Auseinandersetzungen werden Frauen gefoltert, geschlagen, 

gedemütigt und vergewaltigt. Die Berichte der systematischen Vergewaltigun-

gen und Tötungen im ehemaligen Jugoslawien und in Afrika entfachen Dis-

kussionen im Bereich der Menschenrechte in den Vereinten Nationen.252 253

Die repräsentative Studie „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von 

Frauen in Deutschland“

 

254 zeigt die gegenwärtige Situation auf. Jede vierte 

Frau ist im Laufe ihres Lebens von physischer oder psychischer Gewalt be-

troffen.255

- Bezahlung: 

 

Der Equal Pay Day macht jedes Jahr darauf aufmerksam, dass Frauen in vie-

len Berufen weniger Gehalt erhalten als ihre männlichen Kollegen.256

- Gleichberechtigte Teilhabe in Wirtschaft und Politik: 

 

Im März 2015 wurde durch die Bundesregierung die Frauenquote eingeführt. 

In der Wirtschaft (Aufsichtsratsposten) und in der öffentlichen Verwaltung 

(Leitungspositionen wie Fachbereichsleitungen oder Referatsleitungen) wird 

der Frauenanteil durch eine gesetzlich vorgeschriebene Quote geregelt. 

Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist im Sinne Arendts die Macht verloren, wo „nackte Gewalt“ auf-

tritt. Sie ist der Meinung, dass Ohnmacht Gewalt erzeugt, denn die, die keine Macht 

haben, weisen eine besondere Affinität zur Gewalt auf. Die totalitäre Herrschaft hat 

                                            
252 Im Jahr 2000 fand in New York die von den Vereinten Nationen organisierte internationale 
Frauenfolgekonferenz (in Folge der Weltfrauenkonferenz in Peking im Jahr 1995) statt. Bereits 1995 
wurde gefordert Frauenrechte als Menschenrechte anzuerkennen. Auf der Konferenz im Jahr 2000 
wurde eine Auswertung der Lage vorgenommen.  
253 Schües, Christina, 2001, S. 244.  
254 Diese Studie ist im Jahr 2004 für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
erstellt worden. Für die repräsentative Studie wurden mehr als 10 000 Frauen befragt. Die vorliegen-
den Daten wurden nun aktuell für die Studie im Jahr 2014 neu ausgewertet.  
255 Carol Hagemann-White verweist in „Zur Aktualität des Denkens von Hannah Arendt für Menschen-
rechtsfragen heute“ auf Folgendes hin: Man spricht bei Verletzungen, die mit der Geschlechtlichkeit 
des Täters sowie des Opfers zusammenhängen von Gewalt im Geschlechterverhältnis. Die Verlet-
zungen finden unter Ausnutzung eines bestehenden Machtgefälles statt. Sie schreibt in Bezug auf 
diese Gewalt und den Zusammenhang mit den Grundrechten: „Nur aufgrund dieser Zusammenhänge 
können Schläge ein Muster von Dominanz, Einschüchterung und Kontrolle herstellen, die verbriefte 
Grundrechte – z. B. das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht auf gesundheitliche Versor-
gung und das Recht auf Bildung und Arbeit für eine Frau oder ein Kind – aushöhlen und sogar aushe-
beln.“ S. 1. 
256 Im Jahr 2015 erhielten Frauen 22 Prozent weniger Gehalt als ihre männlichen Kollegen in den glei-
chen Berufszweigen (Equal-Pay-Day, 2015).  



  75 

das Ziel, die Gesellschaft zu entmachten, so dass es keine Opposition mehr gibt. 

Sobald dieses Ziel erreicht ist, kann der Terror beginnen und die Terrorherrschaft löst 

die Gewaltherrschaft ab.257 Der entscheidende Faktor, der die Gewaltherrschaft von 

der Terrorherrschaft unterscheidet, ist der, dass unter dem Terror auch Anhänger 

des Systems ermordet werden, da sie sich gegen jegliche organisierte Macht wen-

det.258

2.2 Historische Perspektive der Ethik 

  

2.2.1 Geschichte der Ethik – allgemeine Aspekte 

Schlaglichter der Geschichte der Ethik werden hier der Ethik aus der Perspektive 

Hannah Arendts vorangestellt. 

Ethik in der Antike 

Arnim Regenbogen beschreibt „Ethik“ wie folgt:  

„Sie entstand in Griechenland zu einer Zeit, als die tradierte Volksmoral (Sitte) in 

Auflösung begriffen war, und stellt, im Unterschied zu einer einfachen Sittenlehre, die 

Fähigkeit zur Handlung u. sittl. Beurteilung des Einzelnen in das Zentrum der Unter-

suchung (Moralität).“259

Die Geschichte der Ethik hat ihre Wurzeln also in der griechischen Antike und hat 

seit dieser Zeit einen festen Platz in der Philosophie. Philosophen, wie Sokrates und 

Plato, stellen Fragen nach dem „guten Leben“, sowie dem „guten und schlechten 

Verhalten“. Sie wollen Maßstäbe finden, nach denen sich der Mensch ausrichten 

kann. Dabei stellen sie Gewohnheiten, Sitten und Handlungen auf den Prüfstand.  

 

Cicero prägt als erster den Begriff der Moralphilosophie, während der Begriff „Ethik“ 

auf Aristoteles zurückzuführen ist. Bei ihm ist das Glück das Grundprinzip der Ethik. 

Das Glück selbst ist das höchste Gut menschlicher Praxis. Alle Menschen streben 

von Natur aus nach Glück. Die Konzeption der Ethik des Aristoteles ist eine prakti-
                                            
257 Bohnet, Heidi; Stadler, Klaus, 2005, S. 93. 
258 Ein Beispiel hierfür ist die Ermordung der „Röhm-Clique“, die Hitler anordnete. 
259 Regenbogen, Arnim, 2013, S. 204. 
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sche Wissenschaft. Dabei geht es ihm jedoch nicht um reines Wissen, sondern um 

einen Beitrag zum guten Handeln. Er vertritt drei Grundprinzipien von Glück, der 

menschlichen Natur und der Natur und zwar mit einem universalistischen Anspruch. 

Seine Ethik folgt keiner Maximierungslogik, sondern es geht ihm um das konkrete 

Verfolgen verschiedener Ziele, die in ihrer Gesamtheit zu einem gelingenden Leben 

beitragen. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist das Interesse an der aristo-

telischen Ethik enorm gestiegen.260

Ethik bei Immanuel Kant 

  

Einen wichtigen Meilenstein in der Philosophiegeschichte legt Immanuel Kant im 18. 

Jahrhundert, indem er die Diskussion über Ethik weiterführt.261 Er formuliert den be-

rühmten „Kategorischen Imperativ“ als grundlegendes Prinzip jeglicher Moral:  

„Handle nach der Maxime, die sich selbst zugleich zum allgemeinen Gesetze ma-

chen kann.“262

Er sagt, dass der Kategorische Imperativ durch keine Bedingung eingeschränkt 

wird.

 

263 In diesem Zusammenhang geht Kant in der „Grundlegung zur Metaphysik 

der Sitten“ auf den Begriff der Freiheit näher ein. Er bezeichnet die Freiheit als den 

Schlüssel zur Erklärung der Autonomie des Willens, da die Freiheit als Eigenschaft 

des Willens bei vernunftbegabten Wesen vorausgesetzt werden müsse.264

„Und so sind kategorische Imperative möglich, dadurch, dass die Idee der Freiheit 

mich zu einem Gliede einer intelligiblen Welt macht, wodurch, wenn ich solches allein 

wäre, alle meine Handlungen der Autonomie des Willens jederzeit gemäß sein wür-

den, da ich mich aber zugleich als Glied der Sinnenwelt anschaue, gemäß sein sol-

len, welches kategorische Sollen einen synthetischen Satz a priori vorstellt, dadurch, 

dass über meinen durch sinnliche Begierden affizierten Willen noch die Idee eben-

derselben, aber zur Verstandeswelt gehörigen, reinen, für sich selbst praktischen 

Willens hinzukommt, welcher die oberste Bedingung des ersteren nach der Vernunft 

enthält; ungefähr so, wie zu den Anschauungen der Sinnenwelt Begriffe des Ver-

standes, die für sich selbst nichts als gesetzliche Form überhaupt bedeuten, hinzu-

 Kant be-

schreibt, wie kategorische Imperative im Hinblick auf Freiheit möglich sind:  

                                            
260 Vgl. Müller, Jörn, 2009, S.23 f.  
261 Vgl. Ott, Konrad, 2001, S.77 f.  
262 Kant, Immanuel, 1999, S. 64. 
263 Kant, Immanuel, 1999, S. 39. 
264 Kant, Immanuel, 1999, S. 75. 
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kommen und dadurch synthetische Sätze a priori, auf welchen alle Erkenntnis einer 

Natur beruht, möglich machen.“265

Er schreibt weiter: „Das moralische Sollen ist also eigenes notwendiges Wollen als 

Gliedes einer intelligiblen Welt und wird nur sofern von ihm als Sollen gedacht, als er 

sich zugleich wie ein Glied der Sinnenwelt betrachtet.“

 

266

Im Vordergrund steht bei Kant also nicht mehr das Gelingen des „guten Lebens“ und 

das Streben nach der größtmöglichen Glückseligkeit, sondern seine Forderung nach 

der Universalisierbarkeit moralischer Handlungsweisen. Im Allgemeinen spricht man 

bei Kant von der sogenannten „Pflichtenethik“. Er schreibt über die Pflicht: „Pflicht ist 

die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz.“

 

267 Was das für ein Ge-

setz sein könne, beantwortet er selbst: „Da ich den Willen aller Antriebe beraubt 

habe, die ihm aus der Befolgung irgendeines Gesetzes entspringen könnten, so 

bleibt nichts als die allgemeine Gesetzmäßigkeit der Handlungen überhaupt übrig, 

welche allein dem Willen zum Prinzip dienen soll, d. i. ich soll niemals anders verfah-

ren als so, dass ich auch wollen könne, meine Maxime solle ein allgemeines Gesetz 

werden.“268

John Dewey argumentiert, dass die pure Erfüllung der Pflicht die Intelligenz knebeln 

würde. Der Mensch sollte sich stattdessen einen umfassenden Überblick über die 

Konsequenzen seines Handelns machen, damit die Pflichtethik sich nicht in einer 

blinden Autoritätshörigkeit äußern würde. Durch das Hinterfragen der Konsequenzen, 

sowie deren Folgen für das menschliche Wohl, wird deutlich, worin die Pflicht liegt 

und erst dadurch wird ein verantwortungsbewusstes Handeln möglich.  

 

Im Fall Eichmann, der in der Gerichtsverhandlung behauptet hatte, lediglich Befehle 

befolgt zu haben, wird eine solche Autoritätshörigkeit deutlich. Ein Hinterfragen der 

Konsequenzen seiner Taten hätte zu verantwortungsvollen Handlungen und zu 

menschlichen Wohl führen können.269

                                            
265 Kant, Immanuel, 1999, S. 84. 

 

266 Kant, Immanuel, 1999, S. 85. 
267 Kant, Immanuel, 1999, S. 19. 
268 Kant, Immanuel, 1999, S. 21. 
269 Vgl. Philosophie Magazin, Die Philosophen und der Nationalsozialismus, Sonderausgabe 03, Ja-
nuar 2015, S. 53. 
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Die Begriffe Ethik und Moral 

Ethik und Moral werden häufig fälschlicherweise synonym verwendet. Dies ist falsch, 

sie sind keineswegs identisch.  

Das Hauptthema der Ethik ist die Moral und deren Umsetzung in alltäglichen Le-

benslagen. Sie beantwortet die Fragen nach dem „guten und bösen Handeln“. In 

zahlreichen Fällen ist die „Schnittstelle“ zwischen den entsprechenden Handlungs-

weisen nicht erkennbar. Es könnte von einem kumulativen System gesprochen wer-

den, in dem sich die verschiedenen Handlungsweisen miteinander bewegen. Fol-

gende Aspekte sind dabei zu berücksichtigen:  

- Gutes und böses Verhalten (Handlungen) 

- Legales und Illegales  

- Erlaubtes und Verbotenes (oder auch Gebotenes) 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu bedenken, dass das Erlaubte oder sogar 

Gebotene nicht zwangsläufig auch das Gute darstellt, wie das im Fall des National-

sozialismus deutlich wird. Das Gebotene: Juden zu verfolgen, in Konzentrations- und 

Vernichtungslager zu deportieren, waren im postnationalsozialistischen System Ver-

brechen gegen die Menschlichkeit. Zur Zeit des Nationalsozialismus bestand darin 

das gesetzliche Recht. Das gesetzliche Recht (das Gebotene) stellte moralisches 

Unrecht (böses Verhalten / Handlungen) dar.270

Hier stellen sich Fragen nach der Priorität:  

  

- Was hat in einem solchen Fall des Widerspruchs Vorrang?  

- Das Gebot oder die Moral?  

- Gelten diese Regeln im Anschluss an Kant kategorisch und die anderen Re-

geln somit lediglich als eine hypothetische Grundlage?  

Bei der jeweiligen Entscheidung des Handelnden mögen unterschiedliche Aspekte 

einfließen, wie z. B. Voraussetzungen und Begründungen des Gebots oder die Kon-

sequenzen der Umsetzung.  

Eine weitere Richtlinie kann das entsprechende Verständnis der Moral darstellen.  

Daher wird als weitere Frage gestellt:  

- Wie konnte es zu einem derartigen System kommen, in dem sechs Millionen 

europäische Juden, Millionen Sowjetbürger, Millionen von Polen, Angehörige 
                                            
270 Brumlik, Micha, 2005, S.15 f.  
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der Sinti, Roma und andere Minderheiten während des Nationalsozialismus 

ermordet wurden? 

Diese Morde wurden möglich, weil ihnen in Deutschland und den von Deutschen be-

setzten Gebieten in Europa „rechtsförmige Normierungen“ entgegen kamen, die im 

eigentlichen Sinne „gesetzliches Unrecht“ darstellten. Das dies juristisch so gewertet 

wird, ist in den Nürnberger Prozessen, oder spätestens in den Frankfurter Auschwitz-

Prozessen271

- Was hatte die damaligen Täter dazu bewogen auf erschreckend grausame Art 

und Weise Menschen „fabrikmäßig“ und „experimentell“ zu vernichten?  

 deutlich geworden.  

Der Lagerarzt Josef Mengele hatte im Konzentrationslager Auschwitz menschenver-

achtende Experimente an Zwillingen durchgeführt.272

Rechtsphilosophische Betrachtung und Ethik 

 Andere Täter und Täterinnen 

„erfüllten“ ihre „Aufgaben“, indem sie das giftige Zyklon B in die Gaskammern einflie-

ßen ließen. Moralische Regeln völlig außer Acht lassend, töteten sie Männer, Frauen 

und Kinder. 

Micha Brumlik bemerkt, dass aus rechtsphilosophischer Perspektive bis heute noch 

nicht vollends geklärt ist, ob „derartige in millionenfache Mord mündende Staatsver-

brechen“ als „gesetzliches Unrecht“ angesehen werden könnten.273

Die destruktiven Auswirkungen der Zerstörung konnten hauptsächlich durch die ge-

setzliche Legitimation derart grauenvolle Ausmaße annehmen.

 

274

- Wie ist es möglich, dass in einem Staat Werte und Normen auf eine Weise 

verändert werden, so dass eine oder mehrere Gruppen „rechtlos“ oder „vogel-

frei“ werden?  

  

                                            
271 Der Generalstaatsanwalt Fritz Bauer und der Generalsekretär des Internationalen Auschwitz-Komi-
tees Hermann Langbein führten 1959 die Entscheidung des Bundesgerichtshofs herbei, für die Unter-
suchung und Entscheidung der Strafsache gegen Auschwitz-Personal das Landgericht Frankfurt am 
Main zu bestimmen. 
Bei den Auschwitz-Prozessen handelt es sich unter anderen um sechs Strafprozesse gegen Mitglieder 
der Lagermannschaft des Vernichtungslagers Auschwitz vor dem Schwurgericht in Frankfurt am Main. 
Viele der Angeklagten wurden wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum gemeinschaftlichen Mord an 
mehreren tausend Menschen rechtskräftig zu lebenslanger Haft verurteilt. 
272 Josef Mengele testete das Schmerzempfinden von Zwillingen, indem er sie ohne Narkose ope-
rierte. Als Lagerarzt in Ausschwitz war er auch verantwortlich für die Überwachung der Vergasung der 
Opfer im Vernichtungslager (von Mai 1943 bis Januar 1945). 
273 Brumlik, Micha, 2005, S. 17. 
274 Brumlik, Micha, 2005, S. 15 ff. 
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Laut Brumlik sind es schleichende Veränderungen des demokratischen Rechtsstaa-

tes, die letztendlich dazu führten, dass 1933 der politisch geschwächte Rechtsstaat 

auf revolutionäre Weise außer Kraft gesetzt wurde.  

Er führt weiter auf die aktuelle Situation bezogen aus, dass die Praxis der - inzwi-

schen von einem US-amerikanischen Gericht für rechtswidrig erklärten - unüberprüf-

baren Inhaftierungen von Personen auf Guantanamo Bay in gewisser Hinsicht der 

Logik der nationalsozialistischen Konzentrationslager oder sowjetischen Gulags ent-

spricht. Dies geschieht einerseits aufgrund der Bestimmungen der Territorialstaat-

lichkeit und andererseits aufgrund der nicht vorhandene Rechtsschutz der Inhaftier-

ten.275

Ethik in der Neuzeit 

  

In der Neuzeit befasst sich die Ethik mit den Handlungen der agierenden Personen. 

Sie analysiert die Handlungen und möchte Werte und Normen als Maßstäbe festle-

gen:276

- Was ist das Gebotene?  

  

- Was ist das Verbotene?  

- Was ist das gute oder böse Handeln?  

Die Ethik in der praktischen Philosophie sucht nach normativen und universell gel-

tenden Standpunkten, nach dem „Was soll man tun?“ In der gegenwärtigen Philoso-

phie der Ethik werden unterschiedliche Positionen vertreten:  

1. Utilitarismus (John Stuart Mill) 

2. Gerechtigkeitsphilosophie (John Rawls) 

3. Materiale Werteethik (Max Scheler) 

4. Diskursethik (Jürgen Habermas)  

Auf diese Richtungen der Ethik wird in der Dissertation nicht weiter eingegangen, die 

weitere Abhandlung fußt auf der Definition der Ethik Arendts. 

Bei ethischen und moralischen Fragestellungen ist es wichtig zu beachten, dass eine 

Vielzahl der Perspektiven zu berücksichtigen ist:  

- Unterschiedliche Kulturen 

- Staats- und Regierungsformen 
                                            
275 In Guantanamo Bay ist es nicht zu Ermordungen wie in Dachau, Auschwitz oder Buchenwald 
gekommen. Brumlik, Micha, 2005, S. 15. 
276 Vgl. Ott, Konrad, 2001. 
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- Zeitliche Epochen 

- Religiöse Werte 

Die Grundfragen der Ethik stellten sich für Sokrates und Aristoteles anders als für 

Immanuel Kant oder im 20. Jahrhundert für Hannah Arendt. Wiederum eine neue 

Betrachtung erfordert das 21. Jahrhundert, in dem z. B. George Bush den Begriff der 

„Achse des Bösen“ nach dem 11.September 2001 prägte.277

2.2.2 Fragen der Ethik in der Philosophie Hannah Arendts 

 Die Antworten auf Fra-

gen der Ethik und Moral der unterschiedlichen Philosophen sind somit nicht direkt 

miteinander in Vergleich zu setzen. 

Einleitend soll eine zentrale Aussage Hannah Arendts zur Ethik stehen:  

„… denn alle Ethiken, die christlichen wie die nicht-christlichen, gehen davon aus, 

dass das Leben für sterbliche Menschen nicht das höchste Gut ist, dass im Leben 

immer mehr auf dem Spiel steht als die Aufrechterhaltung und Hervorbringung le-

bendiger Organismen. Das, was wichtig ist, mag sehr verschieden sein: Größe und 

Ruhm wie im vorsokratischen Griechenland, das Überleben der Stadt wie in der rö-

mischen Tugendlehre; die Gesundheit der Seele in diesem Leben oder ihre Rettung 

im Jenseits; es mag Freiheit sein oder Gerechtigkeit oder dergleichen mehr.“278

Umwertung der Werte 

 

Bei dieser Aussage Arendts stellt sich die Frage, ob alle Grundsätze, nach denen 

sich Menschen richten sollen, lediglich frei austauschbare Werte sind. Austauschbar, 

sobald die Umstände dies vermeintlich erfordern, um ein gewünschtes Ziel zu errei-

chen.  

Diese Entwicklung kann vor und während der Zeit des Nationalsozialismus unter 

Hitler in Deutschland beobachtet werden. Gebote und Verbote änderten sich in hoher 

Frequenz. Die „Zehn Gebote“ werden völlig umgekehrt: „Du sollst nicht töten“ und 

„Du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen“ gelten bezüglich des Umgangs mit Ver-

folgten nicht mehr.  
                                            
277 Julian Nida-Rümelin weist in „Die Optimierungsfalle: Philosophie einer humanen Ökonomie“ auf die 
Spiel- und Entscheidungstheorie hin. Er stellt Humes Theorie derjenigen Kants gegenüber. Ist alles 
Handeln auf reiner Neigung begründet oder hat der einzelne Akteur die Verantwortung für sein Han-
deln zu übernehmen? 
278 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 12. 
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Nach der Kapitulation Deutschlands und dem Ende der totalitären Herrschaft kann 

eine erneute „Umwertung der Werte“ beobachtet werden: Die Machthabenden und 

die Mitläufer des totalitären Systems traten nun in eine Demokratie ein, in der „neue 

Werte und Normen“ wiederum lauteten: „Du sollst (wieder) nicht töten“.  

Rolle der Kirche 

In der Zeit des Nationalsozialismus kann in diesem Zusammenhang z. B. die Rolle 

der Kirche kritisch beleuchtet werden. Sie schenkte dem christlichen Wert der 

Nächstenliebe sowie dem Schutz von Menschenleben wenig bis keine Aufmerksam-

keit. Bis auf wenige Ausnahmen war die Kirche in das System eingebunden.  

Ein positives Beispiel für jemanden, der den Widerstand wagte ist der evangelische 

Theologe Dietrich Bonhoeffer. Er leistete zivilen Ungehorsam und lies sich nicht 

gleichschalten. Am 9. April 1945 wurde er im Konzentrationslager Flossenbürg im 

Oberpfälzer Wald ermordet.279 Er zeigte seinen Einsatz für den Frieden und für ein 

verantwortungsbewusstes Leben, engagierte sich im Widerstand, in dem er für Juden 

eingetreten ist. Er war und ist ein positives Vorbild für die gegenwärtige Gesellschaft, 

denn er zeigte Mut und Entschlossenheit – und bis zu seiner Hinrichtung einen tief-

verwurzelten Glauben.280

Das radikal Böse 

 

Arendt versucht nach dem völligen Verfall der Moral während des Nationalsozialis-

mus das Geschehene zu beschreiben. „Das radikal Böse“, wie sie dies in „Elemente 

und Ursprünge“ kennzeichnete, war in ihren Augen das, was „nie hätte geschehen 

dürfen“. Es waren Handlungsweisen, die weder vergeben noch gesühnt werden kön-

nen.  

In ihrem politischen Hauptwerk „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“281

                                            
279 Sein Bruder Klaus Bonhoeffer wurde ebenfalls ermordet. 

 

analysiert sie die Bedingungen und Gleislegungen, die zu einem totalitären System 

wie der Diktatur unter Adolf Hitler oder des Stalinismus führen konnten. Hierfür 

zeichnet sie die Entwicklungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach. Sie 

beschreibt die begangenen Gräueltaten als das, „radikal Böse“. Für das, was 

geschehen ist, kann laut ihrer Philosophie keine Verantwortung übernommen 

280 Kohler, Friedemann: Ein Theologe, der den Widerstand wagte, 2015, S. 3. 
281 Erstveröffentlichung 1951. 
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werden, da eine Wiedergutmachung nicht möglich sei. Sie schreibt im Juni 1950 über 

das „radikal Böse“282

„Das radikal Böse ist das, was nicht hätte passieren dürfen, d.h. das, womit man sich 

nicht versöhnen kann, was man als Schickung unter keinen Umständen akzeptieren 

kann, und das, wenn man auch nicht schweigend vorüber gehen darf. Es ist das, 

wofür man die Verantwortung nicht übernehmen kann, weil seine Folgerungen unab-

sehbar sind und weil es unter diesen Folgerungen keine Strafe gibt, die adäquat 

wäre. Das heißt nicht, dass jedes Böse bestraft werden muss; aber es muss, soll 

man sich versöhnen oder von ihm abwenden können, bestrafbar sein.“

:  

283

Für Arendts Verständnis des Bösen ist auch ihre Definition des Handelns von Rele-

vanz, da sie Handlungen von Taten unterscheidet.  

 

Die politische Kategorie des Handelns setzt ein Denken voraus, das die Folgen und 

Konsequenzen der Handlungen berücksichtigt. Aus diesem Verständnis heraus be-

trachtet Arendt die grauenvollen Taten Adolf Eichmanns nicht als „Handlungen“, da 

sie ihm „Gedankenlosigkeit“ vorwirft. Er habe nach ihrer These niemals einen Ge-

danken an die Folgen seiner Taten aufgewandt. Die Taten wurden ohne intrinsische 

Motivation begangen, denn er selbst habe persönlich nichts gegen „Juden“ gehabt. 

Nach seinen Aussagen in Jerusalem habe er lediglich die ihm aufgetragenen Befehle 

gehorsam befolgt.  

Grundsätzlich sind Hannah Arendts Auseinandersetzungen mit Fragen der Ethik eher 

subtil. Sie sucht nicht nach Begründungen für Handlungsnormen. Stattdessen unter-

sucht sie am Fall „Adolf Eichmann“ die Taten, ohne diese begründen zu wollen. In 

Kapitel 2.3 wird der Eichmann-Prozesses aus moralischer Perspektive genauer be-

trachtet, bezüglich Schuld und Verantwortung.  

Arendt trifft durch ihre Fragen damit die Schnittstelle, die den Zivilisationsbruch in der 

Tradition der abendländischen Tradition und Ethik markiert. Dieser Bruch ist bei der 

                                            
282 Kant versuchte den christlichen Begriff als den des radikal Bösen mit seinem Verständnis von Wil-
lensfreiheit zu verbinden. Das radikal Böse wäre dementsprechend der natürliche Hang zum Bösen. 
Dieser Hang ist moralisch böse. Dieses Böse bezeichnet Kant als radikal, weil es den Grund aller Ma-
ximen verdirbt. Der Mensch muss dieses Böse jedoch überwinden können. Der Mensch ist ein frei 
handelndes Wesen. (Nach: „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft“). Vgl. Regenbo-
gen, Arnim, Meyer, Uwe, Wörterbuch der philosophischen Begriffe, 2013, S. 115.  
Arendt hat den Begriff „des radikal Bösen“ nach Kant in ihrer Philosophie aufgegriffen und weiter ent-
wickelt. 
283 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 7. 
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Frage zu bedenken, welche Rolle die Moral auf der Suche nach einer gemeinsamen 

Welt zu spielen vermag. 284

Die Gleichschaltung in der Gesellschaft 

 

In der moralphilosophischen Vorlesung „Über das Böse“285 geht sie auf Fragen ein, 

„die individuelles Betragen und Verhalten betreffen, die wenigen Regeln und Nor-

men, aufgrund derer Menschen gewöhnlich Recht von Unrecht unterscheiden, die zu 

Hilfe gerufen wurden, um Andere und sich selbst zu beurteilen oder zu rechtferti-

gen“286

Das Erschreckende, das während des „totalen Zusammenbruchs“ der geltenden 

Werte und Normen im öffentlichen und privaten Leben zu beobachten ist, besteht in 

dem Verhalten derer, die sich „gleichschalten“ ließen, ohne aus eigener Überzeu-

gung zu handeln. Dieses Verhalten stehe moralisch zur Debatte, nicht das, was die 

Nationalsozialisten taten. Die Moral sei zerbrochen, denn sie wurde zu einem „blo-

ßen Kanon von Nonsens“. Manieren, Sitten und Konventionen konnten beliebig ver-

ändert werden. Diese mussten lediglich gesellschaftlich anerkannt werden.

  

287 Diese 

gesellschaftliche Anerkennung erfolgte durch Manipulation und Propaganda. Die 

Ideologie der Nationalsozialisten wurde immer gesellschaftsfähiger und populär.288

Die „Gleichschaltung“ in der Gesellschaft nahm konkrete Formen an und machte vor 

„Intellektuellen“ und den Universitäten keinen Halt. Auch die Philosophie war zur Zeit 

des Nationalsozialismus „infiziert“: Es gab kaum Philosophen, die sich dem System 

nicht angepassten, Eine Ausnahme bildeten diejenigen, die in die Emigration gingen. 

In der posttotalitären Zeit bekleideten vor allem die angepassten weiterhin hohe 

Ämter.

 

289

                                            
284 Schönherr-Mann, Hans-Martin, 2006, S. 81. 

 

285 Diese Vorlesung in vier Teilen hielt Hannah Arendt 1965 an der „New School for Social Research“ 
in New York. Der Originaltitel der Vorlesung lautet: „Some Questions of Moral Philosophy“. Die deut-
schen Titel für die Vorlesung wurden von Ursula Ludz und dem Verlag festgelegt. Die Vorlesung 
wurde im Jahr 2006 erstmals in deutscher Sprache übersetzt. 
286 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 10. 
287 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 16. 
288 Die neuen Medien durch Radio, Fernsehen und Kino waren für die Nationalsozialisten ein hervorra-
gendes Mittel der Propaganda, um ihre Ideologie zu verbreiten. 
289 Philosophen, deren Biografien belastet sind: Joachim Ritter (1903-1974), Otto Friedrich Bollnow 
(1903-1991), Hans-Georg Gadamer (1900-2002), Hans Freyer (1887-1969), Arnold Gehlen (1904-
1976). Vgl. Philosophie Magazin, Sonderausgabe 03/2014, Die Philosophen und der Nationalsozia-
lismus, S. 57 ff. 
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Vor diesem Hintergrund konfrontiert uns Arendt mit der skandalösen Diskrepanz zwi-

schen der (vermeintlichen) Gedankenlosigkeit Eichmanns und der Monströsität sei-

ner Taten. Sie beschreibt das beunruhigende Phänomen, dass aus ganz gewöhnli-

chen Menschen Massenmörder werden können.  

Was war für den Einzelnen die intrinsische Motivation sich gegen den Nationalsozia-

lismus zu wenden und Widerstandskämpfer zu werden oder sich von und in dem 

System „gleichschalten“ zu lassen?  

Die Antwort muss Verantwortungsgefühl mit Gewissen, gesunden Menschenverstand 

und der Schuld des Einzelnen verknüpfen.  

Arendt sieht eine Trennung der kollektiven und individuellen politischen Verantwor-

tung auf der einen und der moralischen Schuld auf der anderen Seite. Durch diese 

Perspektive kann Rache und Bestrafung differenziert gesehen werden.290

Unvergebbare Taten 

  

Arendt nimmt in ihrer Vorlesung „Über das Böse“ auf die moralische Komponente 

des Handelns Bezug. Sie führt hier die Aussage Jesu Christi an, dass Verbrechern 

ein Mühlstein um den Hals gelegt werden und sie im Meer ertrinken sollen. Die Täter 

des Holocaust hätten sogenannte „skandala“ verursacht: verwerfliche Taten, die we-

der vergeben noch adäquat bestraft werden könnten.291

Sie misst christlichen Kategorien, wie Vergebung und Reue, in ihrer Philosophie ei-

nen hohen Stellenwert bei. So vertritt sie die These, dass es ein Handeln gäbe, wel-

ches keine Vergebung ermögliche. Dieses Handeln beschreibt sie in ihrer Vorlesung 

mit den bereits zum Teil zitierten Worten:  

 

„Doch das wirklich Böse ist das, was bei uns sprachloses Entsetzen verursacht, 

wenn wir nichts anderes mehr sagen können als: Dies hätte nie geschehen dür-

fen.“292

Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Nationalsozialisten waren, so Arendt, 

„radikal böse“. Die Machthaber perfektionierten die Verantwortungslosigkeit ihrer 

Untergebenen in ihrem Herrschaftsapparat. Die traditionellen ethischen und morali-

schen Werte und Orientierungen hatten, wie erwähnt, eine Umwertung erfahren. In 

deren Folge waren Menschen bereit, sich an der Massenermordung der Juden zu 

 

                                            
290 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 7. 
291 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 43. 
292 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 45. 



  86 

beteiligen. Dies war zum Teil in einem schleichenden Prozess erfolgt und für den 

Einzelnen zu Beginn nicht klar zu erkennen.  

Unter den Bedingungen des Totalitarismus erweist sich das Verbrechen als normal 

und eine moralische Haltung dazu als eine Ausnahme, so Arendts. Den Ursprung 

dieser verwerflichen Taten sieht Arendt in der Gedankenlosigkeit der Täter. Die 

größten Übeltäter seien die gewesen, die „sich nicht erinnern, weil sie auf das Ge-

tane niemals Gedanken verschwendet haben.“293

Gedankenlosigkeit als Verbrechen 

  

Die Gedankenlosigkeit befreit die Täter aus Arendts Sicht jedoch nicht von der Ver-

antwortung der verübten Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So sind Adolf Eich-

mann, andere Funktionären und Mitläufer des NS-Regimes verantwortlich. Denn auf-

grund der Natalität (vgl. Teil 1) kann jeder den Lauf der Welt verändern, indem er die 

Initiative ergreift und Neues in Bewegung setzt. Jeder kann verantwortungsbewusst 

handeln. 

Arendt führt in diesem Zusammenhang die Metapher eines Rädchens im Getriebe 

an, das den reibungslosen Ablauf des Motors stören kann. Nicht-Funktionieren hätte 

zur damaligen Zeit Rettung von Menschenleben bedeuten können. 

Im folgenden Abschnitt 2.3 wird die Entwicklung des Bösen in Arendts Philosophie 

erörtert. Hier sind die Kategorien Schuld und Verantwortung, das Denken und der 

Wille von zentraler Bedeutung. Denken heißt Prüfen und Befragen, so Arendt,294 und 

sie stellt das Denken als eine Form des Handelns dar, denn das Denken sei eine 

Form des „inneren Handelns“.295

2.3 Die Phänomenologie des Bösen 

 

Vor Diskussion der Phänomenologie des Bösen soll klargestellt werden, dass moral-

philosophische Überlegungen nicht mit einer juristischen Betrachtungsweise gleich-

gesetzt werden dürfen. Ihre Gemeinsamkeit besteht nur in der Tatsache, dass sie 

beide mit Menschen im System zu tun haben und nicht mit dem System als solchem. 
                                            
293 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 77. 
294 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 89. 
295 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 92. 
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Der Mensch ist nicht autark, sondern er ist in seiner Existenz von Anderen abhän-

gig.296 Das Zusammenleben in der Gesellschaft zeichnet sich durch gemeinsames 

Handeln und Kommunikation aus, den Grundbedingungen der Politik, wie bereits er-

läutert. 297

Das Böse als elementares Phänomen in Arendts Philosophie 

 

Das elementare Phänomen in Arendts Philosophie ist das Böse. Es ist ein Kennzei-

chen zwischenmenschlicher Beziehungen und hat keinen ontologischen Status. 1951 

schreibt sie nach Veröffentlichung von „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ 

in einem Brief an Karl Jaspers:  

„Das Böse hat sich radikaler erwiesen als vorgesehen. Äußerlich gesprochen: Die 

modernen Verbrechen sind im Dekalog nicht vorgesehen. Oder: Die abendländische 

Tradition krankt an dem Vorurteil, dass das Böseste, was der Mensch tun kann, aus 

den Lastern der Selbstsucht stammt; während wir wissen, dass das Böseste oder 

das radikal Böse mit solchen menschlichen begreifbaren, sündigen Motiven gar 

nichts mehr zu tun hat. Was das radikal Böse nun wirklich ist, weiß ich nicht, aber mir 

scheint, es hat irgendwie mit den folgenden Phänomenen zu tun: Die Überflüssig-

machung der Menschen als Menschen… Dies alles wiederum entspringt, oder bes-

ser hängt zusammen mit dem Wahn von einer Allmacht… des Menschen… Nun 

habe ich den Verdacht, dass die Philosophie an dieser Bescherung nicht ganz un-

schuldig ist. Nicht natürlich in dem Sinne, dass Hitler etwas mit Plato zu tun hätte… 

aber wohl in dem Sinne, dass diese abendländische Philosophie nie einen reinen 

Begriff des Politischen gehabt hat und auch nicht haben konnte, weil sie notgedrun-

gen von dem Menschen sprach und die Tatsache der Pluralität nebenbei behan-

delte.“ 298

Dieses Zitat macht deutlich, dass Hannah Arendt in ihrer Frühphilosophie im Jahr 

1951 das Böse als „radikal“ bezeichnet. Sie räumt dabei ein, dass sie nicht genau 

 

                                            
296 Bohnet, Heidi: Stadler, Klaus, 2005, S. 74. 
297 Damit in Arendts Sinne eine gerechte Politik stattfinden kann, muss dem Faktum der Pluralität 
Rechnung getragen werden, denn sie ist neben der Natalität und dem Handeln die Grundbedingung 
des Menschseins. Die Priorität der Pluralität ist bereits zu Beginn ihrer Philosophie in „Elemente und 
Ursprünge totaler Herrschaft“ zu erkennen. Laut Wolfgang Heuer war es eines der hauptsächlichen 
Merkmale, wenn nicht sogar ihr Hauptanliegen, die ontologisch oder essentialistisch erscheinenden 
Phänomene aufzulösen. Er benennt im Besonderen Freiheit, Macht, Gewalt und Autorität in den zwi-
schenmenschlichen Beziehungen. Freiheit gibt es nicht als Entität, denn diese entsteht nur in dem 
„Zwischen-und-Miteinander-Handeln“ der Menschen, so Arendt. Genauso verhält sich dies mit den 
anderen genannten Phänomenen, da auch sie keine Substanz in sich selbst haben und nur im Kon-
text handelnder Menschen entstehen. Vgl. Heuer, Wolfgang, in: APUZ, 2006, S. 8 f. 
298 Köhler, Lotte; Saner, Hans, 1991, S. 202 f. 
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wisse, was das Böse genau ausmachen würde. Sie stellt fest, dass es mit der „Über-

flüssigmachung des Menschen als Menschen“ zu tun habe, so wie dies unter der 

nationalsozialistischen Herrschaft zu beobachten ist. Die Menschen existierten nicht 

mehr im Singular, sondern nur noch im Plural. Die Pluralität der Menschen, deren 

Einzigartigkeit und Vielheit, wird negiert. Dies impliziert für Arendt die Auflösung der 

zwischenmenschlichen Beziehungen. Das wiederum führt zu Gewalt auf den Ebenen 

des Denkens und des Handelns, die eigentlich im Einklang miteinander stehen sol-

len. 

Das Böse im Gegensatz zu ausgehandeltem Recht und Unrecht 

„Das spezifisch Böse der Gewalt ist ihre Stummheit.“299

Eine der wichtigsten Vereinbarungen, die im 20. Jahrhundert in der Folge des Zwei-

ten Weltkriegs beschlossen wird, ist die „Allgemeine Erklärung der Menschen-

rechte“.

 Diese Worte notiert Arendt. 

Sie will damit die Auswirkungen des „Nicht-Miteinander-Sprechens“ klar stellen. Da-

mit zeigt sie auch eine deutliche Differenz zwischen Recht und Unrecht, sowie Gut 

und Böse auf: Recht und Unrecht werden im „Zwischen und Miteinander“ der Men-

schen ausgehandelt. Die festgelegten Maßstäbe und Konventionen werden in Ver-

trägen festgehalten.  

300

Exemplarisch ein Auszug der gemeinsam verabschiedeten Erklärung der General-

versammlung der Vereinten Nationen:  

  

„Da die Anerkennung der angeborenen Würde und dergleichen und unveräußerli-

chen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von 

Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,  

da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barba-

rei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da 

verkündet worden ist, dass (im Original) einer Welt, in der die Menschen Rede- und 

Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen, das höchste Streben des 

Menschen gilt,  

da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schüt-

zen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen 

                                            
299 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 345. 
300 Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948. 
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Tyrannei und Unterdrückung zu greifen, da es notwendig ist, die Entwicklung freund-

schaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern,  

da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundle-

genden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Person und 

an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen 

haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit 

zu fördern.“301

Diese Erklärung ist in der Geschichte ein Novum. Sie stellt ein gemeinsames Ideal 

aller Völker und Nationen dar. Die Einzelstaaten, die sich zu der „Allgemeinen Erklä-

rung der Menschenrechte“ durch ihre Ratifizierung bekennen, sollen für deren Ein-

haltung garantieren. 

 

Wandel der Beschreibung des Bösen bei Arendt 

Das Wesen des Bösen beschreibt Arendt im Laufe ihrer Philosophie immer wieder 

neu. Während sie in ihrer Frühphilosophie das Böse als „radikal und extrem“ be-

zeichnet, erfährt ihr Denken eine erste Wende, nach dem Prozess gegen Adolf 

Eichmann, den ehemaligen Leiter des „Büros des Rechtssicherheitshauptamtes“. Sie 

verfolgt den Prozess in Jerusalem als Gerichtsberichterstatterin für den „New Yor-

ker“. Im Anschluss schreibt sie „Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität 

des Bösen“. Sie will nicht die grauenvollen Taten banalisieren, sondern die fatalen 

Folgen aufzeigen, in dem Falle der Gedankenlosigkeit eines „Schreibtischtäters“ 

Eichmann.  

Eine weitere Wende vollzieht Arendt in ihrem Denken in ihrer Spätphilosophie. Sie 

beschreibt nicht mehr das „Böse“ sondern das „Gute“ als „radikal“. Im Brief an Ger-

shom Scholem erklärt sie ihren Sinneswandel:  

„I have changed my mind... Das Böse ist immer nur extrem, aber niemals radikal, es 

hat keine Tiefe, auch keine Dämonie. Es kann die ganze Welt verwüsten, gerade weil 

es wie ein Pilz an der Oberfläche weiterwuchert. Tief aber und radikal ist immer nur 

das Gute.“302

                                            
301 Auszug aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 10.Dezember 1948. 

 

302 Knott, Marie Luise (Hrsg.) Briefwechsel Hannah Arendt – Gershom Scholem, S. 444.  
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Die Wurzellosigkeit des Bösen 

Hannah Arendt löst also sich am Ende ihrer Philosophie nun vollends von der Radi-

kalität des Bösen. Das Gefährliche des Bösen bestünde in seiner Grenzenlosigkeit, 

da es keine Wurzeln habe, könne es sich über die ganze Erde ausbreiten.303 Das 

Böse ist in ihrem Denken ein Oberflächenphänomen: Sie vergleicht das in ihren Au-

gen banal, gedankenlose Böse mit einem Pilz. Er kann sich an der Oberfläche wu-

chernd über die ganze Welt ausbreiten. Das Böse ist bei Arendt ohne Wurzeln (es ist 

somit „wurzellos“). Der spätlateinische Begriff „radicalis“ steht für eingewurzelt. Das 

Böse wird bei Arendt von einem sogenannten „Niemand“ begangen.304

 Heiner Bielefeldt beschreibt dies an dem Beispiel der Nationalsozialisten und deren 

Anhänger: Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges legten sie ihre ideologische Ge-

sinnung ab. Bei den Nürnberger Prozessen wurde dies deutlich: Die ehemalig füh-

renden Nazifunktionäre zeigen keine ideologische Argumentation und Rechtferti-

gung. Der Grund liegt nach Bielefeldt darin, dass die Ideologie keine Wurzeln schla-

gen kann. Vielmehr ist sie durch Wurzellosigkeit gekennzeichnet. Sobald das totali-

täre System wegbricht, fallen deren Anhänger auf den Boden der Wirklichkeit zurück. 

Die Gegenwelt, in der die Anhänger des Systems die Gräueltaten begingen, ist ver-

schwunden.

 Der Mensch 

wird bei Arendt erst durch den Denkprozess zu einer Person. Jeder denkende 

Mensch muss sich aktiv Gedanken machen über seine Handlungen und sein Ver-

halten. 

305

Arendts Motivation für die Beschäftigung mit dem Bösen 

 

Ihr Leitmotiv des Philosophierens beschreibt die Philosophin in dem Fernsehge-

spräch mit dem Journalisten Günter Gaus im Oktober 1964 wie folgt:  

„Ich selber wirken? Nein, ich will verstehen. Und wenn andere Menschen verstehen – 

im selben Sinne, wie ich verstanden habe -, dann gibt mir das eine Befriedigung wie 

ein Heimatgefühl.“306

                                            
303 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 77. 

 

304 Arendt betonte, dass das größte begangene Böse jenes sei, das von Niemandem getan wurde. Es 
seien Menschen, die sich weigern Personen zu sein. Eine Person konstituiert sich durch einen ständi-
gen Dialog und einen fortwährenden Denkprozess. Das begangene banal und gedankenlose Böse 
entbindet diesen Menschen nicht von seiner Verantwortung.  
305 Bielefeldt, Heiner, 1993, S.33.  
306 Arendt, Hannah: Ich will verstehen, 2006, S. 11. 
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Die intensive Beschäftigung mit dem Bösen hilft Arendt zu verstehen. Ihre Analyse 

des Totalitarismus bildet die Grundlage.307 Die Entwicklungen vor der Machtergrei-

fung Hitlers sind für Arendt deutlich: ein zunehmender Antisemitismus und eine Sym-

pathie vieler Intellektueller für die Ideologie Hitlers.308

Im Folgenden wird unter 2.3.1 Arendts Frühphilosophie des radikal Bösen beleuch-

tet, in 2.3.2 der Mensch im totalitären System in den Fokus genommen und in 2.3.3 

der Wandel der Bewertung des Bösen in Arendts Philosophie nach dem Eichmann-

prozess betrachtet. 

 Doch trotz dieses Wissens 

schockieren Arendt das systematische Vorgehen der Nazis und die Grausamkeit in 

den fabrikartigen Vernichtungslagern. Nach diesen Erfahrungen musste die Mensch-

lichkeit als solches in Frage gestellt und eine „Erziehung nach Auschwitz“ genauso 

wie die Ethik und Moral neu „gedacht“ werden. Nach dem Bruch der Tradition der 

abendländischen Geschichte könnte nie etwas sein, wie es vorher war. Eine Ethik 

und Moralphilosophie nach dem Holocaust müsse somit alle geltenden Normen des 

öffentlichen und des privaten Lebens hinterfragen.  

2.3.1 Der Ausgangspunkt des Arendtschen Denkens – 
Das „radikal Böse“ in „Elemente und Ursprünge to-
taler Herrschaft“ 

Die Unterscheidung zwischen Gut und Böse ist eine der schwierigsten und gleichzei-

tig der schwerwiegendsten, die die Gesellschaft zu treffen hat. Die meisten Men-

schen sind geneigt das „Erlaubte“ das „Recht“ oder das „Legale“, als das Gute zu 

bezeichnen. Im Gegensatz dazu gelten das „Unrecht“, das „Verbotene“ bzw. das „Il-

legale“ als das „Böse“. Die Kategorien in dieser Form zu trennen, ist selten eindeutig. 

Das wird im Fall des „rassistischen Rechts und des moralischen Unrechts“ deutlich. 

Weiterhin ist das englische Wort „evil“ in der deutschen Übersetzung der Werke 

                                            
307 Ihr eigenes Leben war in Gefahr, sie wurde systematisch ausgegrenzt vom Staat und lebte einige 
Jahre als „Staatenlose“ in den USA. Durch eine zweifache Flucht und Exil über Paris nach New York, 
konnte sie aufgrund einer beachtlichen Eigeninitiative ihr Überleben sichern. 
308 Vgl. Philosophie Magazin, Sonderheft 03/2014, Die Philosophen und der Nationalsozialismus,  
S. 57 ff.  
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Arendts nicht immer eindeutig. Im Deutschen wird für „evil“ sowohl der Begriff böse, 

als auch mit übel übersetzt.309

Unterscheidung von Böse und Übel 

  

Es ist von zentraler Bedeutung zwischen dem Bösen und dem Übel zu unterschei-

den:  

- Das Böse intendiert böses Handeln und stellt das Gegenbild von „gut“ dar. 

Kant entwickelte in seiner Schrift „Die Religion innerhalb der Grenzen der blo-

ßen Vernunft“(1793)310

„Das radikal B. sei der natürliche Hang zum Bn., und dieser Hang selber, weil 

er am Ende doch in einer freien Willkür gesucht werden muss, mithin zuge-

rechnet werden kann, ist moralisch b. Dieses Böse ist radikal, weil es den 

Grund aller Maximen verdirbt (…) gleichwohl aber muss es zu überwinden 

möglich sein, weil er in dem Menschen als frei handelndem Wesen angetrof-

fen wird.“

 eine Verbindung zwischen dem christlichen Begriff als 

den des „radikal Bösen“ mit seiner Theorie der Willensfreiheit. Arnim Regen-

bogen erläutert:  

311

Das innere Bewusstwerden über Werte und Maßstäbe wie Gut und Böse sind 

in der Theorie über das „radikal Böse“ von zentraler Bedeutung. Der Mensch, 

mit einem freien Willen ausgestattet, ist in der Lage das Böse hinter sich zu 

lassen und sich dem Guten zuzuwenden.  

  

- Das Übel kann im Unterschied zu dem Bösen, auch lediglich das bloße Merk-

mal einer schädlichen Handlungsfolge sein. Die Konsequenzen des Handelns 

sind in diesen Fällen nicht intendiert oder beabsichtigt. Sie sind jedoch 

schlecht und schädlich.312

Das „radikal Böse“ bei Kant 

  

Arendts Radikalität des Bösen soll vor dem Hintergrund der Unterscheidung von 

Böse und Übel beleuchtet werden:  

Ihre Betrachtung des „radikal Bösen“ geht auf Kant zurück. (radicalis bedeutet Wur-

zel, eingewurzelt). Das „radikal Böse“ kann auch als das genuin Böse definiert wer-

den. Bei Kant ist das „radikal Böse“ durch einen pervertiert bösen Willen gekenn-
                                            
309 In manchen Wörterbüchern wird „evil“ mit Böses, Übel, Unheil, Sünde, Schlechtes übersetzt. 
310 1. Stück, III. Abschnitt. 
311 Regenbogen, Arnim: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, 2013, S. 115. 
312 Regenbogen, Arnim: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, 2013, S. 680. 



  93 

zeichnet (es ist intendiert Böses). Die Maßstäbe der Wirklichkeit werden durchbro-

chen, so wie Arendt die fabrikmäßige Vernichtung in den Konzentrationslagern als 

ein Novum in der abendländischen Geschichte beschreibt. Es war etwas in noch nie 

gekanntem Ausmaß geschehen.  

Der Wille ist somit bei Kant der maßgebliche Faktor in Bezug auf das „radikal Böse“. 

Dabei geht er von der Autonomie des Willens aus. Jede böse Handlung muss, wenn 

man deren Ursprung sucht, so betrachtet werden, als ob der Mensch aus dem Stand 

der Unschuld kommt. Die Handlung ist frei und durch keine Ursache bestimmt.  

Das „radikal Böse“ nach Arendt 

Wie ist das „radikal Böse“ bei Arendt zu verstehen?  
Sie vertritt die These, dass das „radikal Böse“ weder zu bestrafen, noch zu vergeben 

ist.  

An das nationalsozialistische System und dessen Anhänger lässt sich folgende 

Frage stellen:  

Waren die Taten des Einzelnen Täters während des NS-Regimes intendiert böse 

oder waren sie nur übel, also eine schädliche Handlungsfolge, in diesem Fall ohne 

eigene Intention des Handelnden?  

Julian Nida-Rümelin erklärt, dass Handlungen (somit auch böse Handlungen) Ent-

scheidungen vollziehen. Das Verhalten hat ein Handlungscharakter. Dieses sei in-

tentional kontrolliert. Er geht in diesem Zusammenhang auf Überzeugungen und Ur-

teile ein und klärt deren Gemeinsamkeit: Jeder Mensch hat Gründe für das, was er 

tut (bzw. nicht tut) und für das, was er glaubt, oder meint.  

Er resümiert: Wir sind aus diesem Grund genau für das verantwortlich, wofür wir 

auch Gründe haben und somit auch für unsere Handlungen. Aus den Handlungen 

erwächst sogar eine ganz praktische Verantwortung.  

Er bestärkt Arendts These, dass es keine Kollektivverantwortung gibt. Jeder Mensch 

ist für sein Tun und sein Handeln selbst verantwortlich. Der Hauptgrund dafür ist, 

dass Jeder als ein Individuum individuelle Gründe für seine Handlungen hat. Die 

Freiheit Entscheidungen treffen zu können ist dabei der maßgebende Faktor: Ohne 

Freiheit gibt es keine Verantwortung.313

                                            
313 Nida-Rümelin, Julian, 2006, S.55 f.  
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Die geschichtliche Aufarbeitung zeigt, dass das System zu Beginn der Nazi-Herr-

schaft für die Bürger schwer zu durchschauen war. Der subtile Hintergrund der 

„Nürnberger Rassengesetze“314

„Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ analysiert den Totalitarismus 

 war selbst für viele der betroffenen Juden nicht 

sofort zu erkennen. Das Terrorregime hatte einen neuen „Kanon der Werte und 

Normen“ entworfen und das dazu passende Rechtssystem entwickelt.  

In „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“315 analysiert Hannah Arendt unter 

dem Eindruck des Holocaust die Bedingungen und Gleislegungen, die das NS-Sys-

tem möglich machten. Es erscheint 1951 in New York316

Die Frage lautet, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit die moderne 

Gesellschaft dieser neuen Gewaltherrschaft folgen würde. 

 und wird 1955 auf Deutsch 

veröffentlicht. Dieses Buch kann als der Ausgangspunkt des gesamten Werkes 

Arendts angesehen werden. Sie zeigt in dieser Schrift auf, wie sich der Totalitarismus 

im nationalsozialistischen Deutschland und im Stalinismus zu einem Phänomen ent-

wickeln konnte, das in dieser Ausprägung zuvor noch völlig unbekannt war. 

Hannah Arendts Bestreben besteht nicht darin, die historischen und chronologischen 

Entwicklungen zu erklären, sondern zu beschreiben, warum und wodurch diese Art 

der Herrschaft, des Nationalsozialismus und des Stalinismus, überhaupt entstehen 

konnten. Sie berichtet, dass es ein Schock für sie gewesen sei, im Jahr 1943 zu er-

fahren, dass die jüdische Bevölkerung systematisch von den Nazis vernichtet 

wurde.317

Sie macht im Totalitarismus-Buch den Unterschied von totaler Herrschaft zu Despo-

tie und Tyrannei deutlich.

  

318

                                            
314 Am 15.September1935 einstimmig durch den Reichstag angenommen. 

 Unter totaler Herrschaft werden Menschen systematisch 

und fabrikmäßig vernichtet. Das System hat eine Festlegung getroffen, welche Men-

schen oder Gruppen als „minderwertig“ gelten. Die Institutionen der totalen Herr-

schaft sind damit in ihren Handlungen radikaler als Systeme der Despotie und Ty-

rannis der Vergangenheit. Zudem hebt sich die totale Herrschaft in Effektivität der 

315 „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ ist im philosophischen Diskurs als das Totalitarismus-
Buch bekannt. 
316 Englisch „The Origins of Totalitarianism”, 1951. 
317 Sontheimer, Kurt, 2005, S. 70 ff. 
318 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 944. 
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Ausübung der politischen Unterdrückung ab und produziert so noch nie erlebte grau-

enhafte, menschliche Erfahrungen.  

Arendt befasst sich in den ersten beiden Teilen des Totalitarismus-Buches zuerst mit 

den Phänomenen des Antisemitismus und des Imperialismus, um dann die totalitären 

Bewegungen der beiden Systeme des Nationalsozialismus und des Stalinismus glei-

chermaßen als neue Form der Unterdrückung zu entlarven.319

„Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ kann als Ausgangspunkt des gesamten 

Werks Hannah Arendts angesehen werden. Die elementaren Begriffe ihrer politi-

schen Theorie sind bereits hier zu erkennen:  

  

Das Handeln, die Pluralität, die Macht und die Natalität.320

Definition „Elemente“ und „Ursprünge“  

  

Um die Ausführungen Arendts klarer werden zu lassen wird zuerst ihre Definition der 

Begriffe „Elemente“ und „Ursprünge“ geklärt:321

Am Anfang des Totalitarismus- Buches stellt sie die Elemente des Nazismus und die 

ihnen zugrunde liegenden Probleme dar. Dazu gehören der Antisemitismus, der 

Verfall des Nationalstaates, der Rassismus, die Expansion – nur um der Expansion 

willen – und das Bündnis zwischen dem „Kapital“ und dem „Mob“.  

 

Ihre Definition des Begriffs „Ursprünge“ wird nach Elisabeth Young-Brühl, der be-

kannten Arendt Biographin, zitiert:  

„Die Elemente totaler Herrschaft bilden seine Ursprünge, sofern wir unter Ursprünge 

nicht „Ursachen“ verstehen. Kausalität, d.h. der determinierende Faktor eines Pro-

zesses von Geschehnissen, in dem immer ein Geschehnis verursacht und dadurch 

ein anderes erklärt werden kann, ist in der Sphäre der historischen und politischen 

Wissenschaften wahrscheinlich eine völlig unpassende und verfälschende Kategorie. 

Von sich aus verursachen Elemente wahrscheinlich nie irgendetwas. Sie werden zu 

Ursprüngen von Geschehnissen, falls und wenn sie sich zu festen und abgegrenzten 

Formen kristallisieren. Dann und nur dann können wir ihre Geschichte zurückverfol-

                                            
319 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 11. 
320 Das Handeln ist in der weiteren Entwicklung ihres Denkens von zentraler Bedeutung, denn das 
freie Handeln ist das wesentliche Ziel ihrer Theorie. 
321 Vgl. Benhabib, Seyla, 2006, S. 113 f.  
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gen. Das Geschehnis erhält seine eigene Vergangenheit, aber es kann niemals von 

ihr abgeleitet werden.“322

Ablehnung einer kausalen Begründung des Totalitarismus 

  

Nach der Grundüberzeugung Arendts ist der Totalitarismus323 weniger aus seinen 

Elementen und Ursprüngen erklärbar als andere große geschichtliche Ereignisse. 

Der Glaube an Kausalität ist, laut Arendt, ein Aberglaube. Er ist auch dann nicht 

überwunden, wenn man dem „naturwissenschaftlichen Erklären“ eines Kausalzu-

sammenhanges das „historische Verstehen“ entgegenstellt. Die Geschichtswissen-

schaft hat es mit Ereignissen zu tun, die neu sind. Doch „das Entsetzen gilt nicht dem 

Neuen schlechthin, sondern der Tatsache, dass dies Neue den Kontinuitätszusam-

menhang unserer Geschichte und die Begriffe und Kategorien unseres politischen 

Denkens sprengt.“, schreibt Arendt.324

Ideologie und Terror sind fördernde Elemente des Totalitarismus 

 

Arendt erforscht, welche Elemente aus der Vergangenheit und welche Umstände in 

der nichttotalitären Welt die totalitären Bewegungen entstehen lassen konnten. Histo-

rische Gründe sieht sie in der Auflösung des Nationalstaates und dem Aufstieg der 

Masse zum politischen Faktor durch Isolierung und Atomisierung. Arendt betrachtet 

die zentralen Elemente Ideologie und Terror als das Wesen der totalen Herrschaft: 

- Die Ideologie leistet eine „Präparierung“ für den Terror, die eine Vorausset-

zung dafür ist, dass sich aus der Idee eine Logik entwickeln lässt, die einen 

Prozess in Gang setzt, den die Ideologie dann für sich nutzen kann.  

- Der Terror macht die Menschen als Einzelne handlungsunfähig. Das gemein-

same Handeln – im Sinne eines politischen Handelns der Macht – ist unter 

dem Terror gleichfalls nicht evident.  

Maria Kreimer beschreibt den Prozess der „Präparierung“ für den Terror. Sie erklärt, 

dass Arendt drei spezifisch totalitäre Elemente aufzeigt, die jeglichem ideologischen 

Denken zugrunde liegen. 

                                            
322 Young-Brühl, Elisabeth, 2004, S. 289. 
323 Totalitarismus bezeichnet Arendt auch als totalitäres Phänomen. 
324 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 947. 
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- Erstens: Der Anspruch auf die totale Welterklärung: 
„Der Anspruch auf totale Welterklärung verspricht die totale Erklärung alles 

geschichtlich sich Ereignenden, und zwar totale Erklärung des Vergangenen, 

totales Sich-Auskennen im Gegenwärtigen und verlässliches Vorhersagen des 

Zukünftigen.“325

- Zweitens: Die Emanzipation von Wirklichkeit und Erfahrung: 
 

Das ideologische Denken distanziert sich von der Wirklichkeit, indem die Ide-

ologie eine „eigene Realität“ aufbaut. Ihre inhärente Logik überzeugt die Men-

schen sich nicht mehr auf eigene Erfahrungen zu verlassen. Stattdessen rea-

gieren sie auf Zwang, der durch menschliche und geschichtliche Kräfte, ähn-

lich einem reißenden Strom, auf sie ausgeübt wird. Sind die totalitären Herr-

scher und ihr Gefolge erst an die Macht gekommen, beginnen sie die „Wirk-

lichkeit“ im Sinne ihrer eigenen ideologischen Behauptungen zu verändern. Da 

sie jedoch nicht in der Lage sind, tatsächlich die Wirklichkeit zu verändern, 

manipulieren sie das Volk durch ihre Beweisführung.326

- Drittens: Das Element der Logik 
 

Die Menschen wurden durch die Beweisführung und Logik der Ideologie über-

zeugt, sich nicht mehr auf ihre eigenen Erfahrungen zu verlassen. Stattdessen 

sollten sie den Ideologie folgen, gleich einer Präparierung von Opfern und 

Henkern. Arendt beschreibt dies folgendermaßen:  

„Man könnte sagen, dass das eigentliche Wesen der Ideologie ist, aus einer 

Idee eine Prämisse zu machen, aus einer Einsicht in das, was ist, eine Vo-

raussetzung für das, was sich zwangsläufig einsichtig ereignen soll.“ 327

Ideologie und Terror sind also die beiden wesentlichen Phänomene der Gewaltherr-

schaft. Ohne sie und ihr Zusammenwirken kann kein totalitäres System bestehen.

 

328

Terror wurde unter anderem mit die Konzentrations- und Vernichtungslagern ausge-

übt, in denen das „Überflüssigwerden“ des Menschen deutlich wird. Die totale Herr-

schaft versucht durch absoluten Terror bei gleichzeitiger Indoktrination mit der Ideo-

logie, ihre verfolgten Ziele zu erreichen. Arendt sagt, dass das „unerhörte Schauspiel 

der Lager selbst der »theoretischen« Verifikation der Ideologie dienen soll“.

  

329

                                            
325 Kreimer, Maria, 2008, S. 152. 

  

326 Kreimer, Maria, 2008, S. 152. 
327 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 967. 
328 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 953. 
329 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 908. 



  98 

Die Ideologie wird durch die Propaganda der totalitären Bewegung ins Leben gerufen 

und aufrechterhalten. Den Zweck dieser Ideologie beschreibt Hannah Arendt folgen-

dermaßen:  

„Die Ideologien haben unter anderem den Zweck, die nicht mehr gültigen Regeln des 

gesunden Menschenverstandes zu ersetzen; die Ideologieanfälligkeit der modernen 

Massen wächst in genau dem Maß, wie gesunder Menschenverstand (und das ist 

der Commonsense, der Gemeinsinn, durch den wir eine uns allen gemeinsame Welt 

erfahren und uns in ihr zurechtfinden) offenbar nicht mehr zureicht, die öffentlich poli-

tische Welt und ihre Ereignisse zu verstehen.“ 330

Dieser Verlust des gesunden Menschenverstands der Massen ist in den beiden ge-

nannten Totalitarismen zu beobachten. Arendt setzt den Nationalsozialismus und 

den Stalinismus gleich. Sie verortet die Phänomene des Terrors und der Ideologie in 

beiden Herrschaftssystemen.

  

331

Ursprung des „radikal Bösen“ 

 Der Vergleich der beiden Regime wird im weiteren 

Verlauf nicht erörtert. Es sei nur darauf verwiesen, dass die Gleichsetzung der bei-

den Systeme im gegenwärtigen Diskurs der Politikwissenschaft kontrovers diskutiert 

wird. 

Der Ausgangspunkt in der Phänomenologie des Bösen in Arendts Philosophie wird 

im Folgenden deutlich:  

„Das radikal Böse ist das, was nicht hätte passieren dürfen, d.h. das, womit man sich 

nicht versöhnen kann, was man als Schickung unter keinen Umständen akzeptieren 

kann, und das, woran man auch nicht schweigend vorübergehen darf. Es ist das, 

wofür man die Verantwortung nicht übernehmen kann, weil seine Folgerungen unab-

sehbar sind und weil es unter diesen Folgerungen keine Strafe gibt, die adäquat 

wäre. Das heißt nicht, dass jedes Böse bestraft werden muss; aber es muss, soll 

man sich versöhnen oder von ihm abwenden können, bestrafbar sein.“ 332

  

 

                                            
330 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 41. 
331 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 953. 
332 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 7. 
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Auf die Frage: woher das „radikal Böse“ kommt und wo dessen Ursprung liegt, ant-

wortet sie: „Wesentlich ist  

1. Der Über-Sinn und seine absolute

2. Das Überflüssigmachen 

 Logik und Konsequenz.  

des Menschen bei Erhaltung des Menschenge-

schlechts, von dem man Teile jederzeit eliminieren kann.“333

Arendt benennt die psychologischen Symptome, die das „radikal Böse“ kennzeich-

nen. Dabei trennt sie die Merkmale strikt von den eigentlichen Zwecken und erklärt, 

dass diese nicht das Wesen des „radikal Bösen“ ausmachen. Sie kristallisiert die drei 

folgenden psychologischen Symptome des radikal Bösen heraus: 

 

„1. Motiv-losigkeit und Selbstlosigkeit 

2. Völliger Mangel an Einbildungskraft, aus dem völligen Versagen des Mitleids, 

auch des Mitleids mit sich selbst 

3. Konsequenz alles rein Logischen, die letzten Folgerungen aus den einmal 

angenommenen Prämissen ziehen und die Anderen mit dem Argument: Wer 

A gesagt hat, muss auch B sagen, bei der Stange halten.“334

Das Handeln des Einzelnen muss in dem gesamten Gesellschaftsgefüge gesehen 

werden. Die folgenden Fragen müssen eingehend beantwortet werden, damit ein 

besseres Verständnis der ethischen und moralischen Perspektive beleuchtet werden 

kann:  

 

- Wie ist es möglich, dass sich Menschen mit einem gesunden Menschenver-

stand zu einem totalitären Herrschaftssystem hingezogen fühlen?  

- Kann jeder Einzelne zu einem „Tätertypus“ gleich Eichmann werden, der für 

die Ermordung von Millionen europäischer Juden verantwortlich war?335

- Ist es denkbar, dass sich die unheilvolle Geschichte wiederholt? 

  

Im folgenden Abschnitt wird zunächst der Frage nachgegangen, ob und wie sich der 

einzelne Mensch mit einem gesunden Menschenverstand unter totalitären Bedin-

gungen zu einem „Tätertypus“ gleich Eichmann entwickeln kann.  

                                            
333 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 18. 
334 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 128. 
335 Dabei ist die Tatsache bemerkenswert, dass er selbst „niemals einem Juden ein Haar gekrümmt 
habe“. In diesem Zusammenhang ist die unmittelbare beziehungsweise mittelbare Täterschaft zu be-
rücksichtigen, in der die Verantwortung und Schuld eine große Rolle spielt. 
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2.3.2 Der einzelne Mensch  
im totalitären Herrschaftssystem 

Der einzelne Mensch ist insofern im totalitären Herrschaftssystem wichtig, da das 

System ohne das Agieren des Einzelnen keinen Bestand hat. Der erste Schritt ist die 

Erschaffung einer atomisierten Massenbasis. Der Mensch soll nicht im Singular, son-

dern im Plural leben.336

„Was immer wir von der Hitler- und der Stalin-Diktatur wissen, deutet darauf hin, dass 

die Isolierung und Atomisierung, welche der totalen Herrschaft ihre Massenbasis ver-

schaffen, sich bis in die Spitze der Führung fortsetzen und dass der Führer auch im 

intimsten Kreise niemals als ein Primus inter pares auftritt. Er mag mit einer Gruppe 

oder einer Bande zur Macht gekommen, er mag weiterhin von ihnen umgeben sein, 

er selbst gehört weder vor noch nach dem Machtantritt einer dieser Gruppen an.“

 Diese Erkenntnis leitete Arendt sowohl aus dem 

Nationalsozialismus als auch dem Stalinismus ab:  

337

Isolierung des Einzelnen und Atomisierung der Gesellschaft 

 

Der Prozess der Isolierung und Atomisierung zieht sich durch die gesamte Gesell-

schaft.338 Die Massen „formieren“ sich in verschiedenen Gruppen. Der „Führer“ nutzt 

dieses Potenzial für seine Zwecke, ohne sich einer Gruppe anzuschließen. Er pflegt 

Umgang mit den Gruppen, die ein wichtiges Instrument in seinem Machtapparat dar-

stellen. Die Herausforderung bei der Gruppe besteht darin, unter den Mitgliedern 

keine Solidarität entstehen zu lassen. Es mag verschiedene Gruppen geben, doch 

unter der totalen Herrschaft soll sich die „Komplizität“ (Arendt) auf das ganze Volk er-

strecken. So sind alle gleich verantwortlich und schuldig. Und es entsteht eine kom-

plexe „deutsche“ Solidarität. Diese umfasst so viele Personen, dass sie sich, laut 

Arendt, nicht zu einer Gruppensolidarität eignet. 339

Ein weiteres wichtiges Element des Totalitarismus ist die sogenannte „totalitäre Be-

wegung“, die alle Menschen in dem Gesellschaftssystem erfasst. Die Trennung des 

öffentlichen und privaten Raums wird von der totalitären Bewegung zunichte ge-

macht. Der Mensch wird so in seiner Ganzheit von der Bewegung erfasst und der 

  

                                            
336 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 663. 
337 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 846. 
338 Bielefeldt, Heiner, 1993, S.33.  
339 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 848. 
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Zwischenraum zwischen den Menschen, das Miteinander, wird eliminiert.340

Es war zu beobachten, dass das Lebensgefühl der Deutschen vor dem Nationalsozi-

alismus von Enttäuschung und Verbitterung geprägt war. Es hatte Jahre der Inflation 

und der Arbeitslosigkeit erlebt und somit war das Vertrauen in die ökonomischen Ge-

setze gebrochen.

 Der Ein-

zelne wird von der Ideologie so vereinnahmt, dass der gesunde Menschenverstand 

außer Kraft gesetzt wird.  

341

Arendt schreibt in ihrem politischen Essay „Das deutsche Problem“, dass die imma-

nente Ungerechtigkeit täglich offenkundiger wurde und dass die Menschen durch die 

Arbeitslosigkeit und andere Ursachen ihre Klassenzugehörigkeit verloren. Diese „De-

klassierten“ nahmen die Lügen bezüglich der Volksgemeinschaft der Nationalsozia-

listen ernst. Sie freundeten sich mit diesen Lügen an.  

 Den Deutschen wurde ökonomischer Fortschritt und Wohlstand 

versprochen. Nach den Jahren der Entbehrung wollten sie somit Hitler und seiner 

Führung Glauben schenken. 

Arendt beschreibt dies wie folgt:  

„Als Antwort auf die Wahrheit vom Niedergang des Nationalstaates kam die be-

rühmte Lüge von der Neuordnung Europas, die die Völker zu Rassen erniedrigte und 

deren Ausrottung vorbereitete.“ 342

Vielzahl neuer Gesetze ermöglicht Institutionen Willkür 

 

Nachdem die Voraussetzungen für das totalitäre System gegeben waren, lag das 

Vorgehen der Nationalsozialisten darin, eine große Anzahl neuer Gesetze und Dek-

rete zu erlassen. Laut Arendt waren die Nationalsozialisten nicht daran interessiert, 

sich um ihre eigene Gesetzgebung zu kümmern. Der Zweck dieser Art der Gesetz-

gebung bestand zum Ersten darin, dass der Arbeitsumfang der Geheimen Staatspo-

lizei und anderer Institutionen auf keinen Fall durch die gesetzlichen Grundlagen er-

schöpft werden sollte. Der zweite Zweck war die juristische Legitimation der Bewe-

gung und des von ihr angestrebten „Endziels“. 343

Diese unheilvolle Entwicklung bildete die Grundlage für das System, in dem der Ein-

zelne zu den Gräueltaten bereit war, die Arendt als das „radikal Böse“ bezeichnet. 

Die verbreitete Autoritätshörigkeit der Deutschen verhinderte häufig Widerstand ge-

  

                                            
340 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 852. 
341 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 852. 
342 Arendt, Hannah: Zur Zeit – Politische Essays, 1986, S. 30. 
343 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 825. 
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gen System und Gesetzgebung. Widerstand wurde hart bestraft, z. B. bei Dietrich 

Bonhoeffer mit Inhaftierung und Hinrichtung. Den Umgang der Nationalsozialisten mit 

Widerstandskämpfern zeigen zwei weitere Beispiele: 

- Georg Elser:  

Er war ein Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus. 1939 hatte er im 

Münchner Bürgerbräukeller ein Attentat auf Hitler verübt, das jedoch schei-

terte. Er wurde am 9. April 1945 im Konzentrationslager Dachau hingerichtet. 

- Claus Schenk Graf Stauffenberg:  

Er plante einen Bombenanschlag am 20.Juli 1944 auf Adolf Hitler. In mehre-

ren Schauprozessen verurteilt der Volksgerichtshof mehr als 100 beteiligte 

Mitwisser zum Tod. 

In totalitärer Weltanschauung sind Gesetz und Moral gleichgestellt 

Neben der Atomisierung des Einzelnen344 und der ausufernden Gesetzgebung ist 

Hitlers Definition von Moral zu nennen. Sein Diktum war, dass der totale Staat keinen 

Unterschied zwischen Recht und Moral kennen durfte. Hierbei ist zu berücksichtigen, 

dass Hitlers Definition der Moral die nationalsozialistische Weltanschauung und des-

sen Vorstellung des Rechts implizierte. 345

Der Staatsapparat, der aus Verwaltungsbeamten bestand, war dazu beauftragt, dem 

Volk, also den gleichgeschalteten Gruppen, Vertrauen einzuflößen. Die Propagan-

dalüge: „Recht ist, was dem deutschen Volke nützt.“, wandte sich gezielt an die „Mob 

Schichten“ in Deutschland. Demgegenüber wurde der nationalsozialistischen Elite 

von Anfang an klar gemacht, dass „Recht nur sei, was der Bewegung nützt.“. Diese 

beiden Aussagen über das „Recht“ waren nicht vollständig im Einklang. Die National-

sozialisten verstanden alle Handlungen gegen das Dritte Reich, also alles, was der 

Bewegung schaden würde, als Hoch- oder Landesverrat. Dieser wurde entsprechend 

geahndet.

 

346

                                            
344 Heiner Bielefeldt beschreibt die vollständige Atomisierung der Gesellschaft als das eigentliche Ziel 
des Terrors. (vgl. Bielefeldt, Heiner, 1993, S. 33.). 

  

345 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 826. 
346 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 855. 
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Strukturlosigkeit der Exekutive erzeugt Rechtsunsicherheit 

Hannah Arendt hat die durchgängige Vorstellung vom monolithischen Charakter des 

Dritten Reiches erschüttert und auf die wesenhafte Strukturlosigkeit totaler Regierun-

gen folgendermaßen aufmerksam gemacht:  

„Die Strukturlosigkeit des politischen Körpers zerstört alles Verantwortungsbewusst-

sein und alle Sachkenntnis. Dabei handelt es sich noch nicht einmal darum, dass das 

ungeheure Anwachsen der Apparate an sich schon eine große wirtschaftliche Be-

lastung und Herabminderung der Produktivität zur Folge hat, sondern darum, dass ja 

dauernd einander widersprechende Befehle gegeben werden, die erst durch das 

Eingreifen des Führers selbst geschlichtet werden können.“ 347

Dieses System hatte zur Folge, dass die Menschen zu der Zeit des Nationalsozialis-

mus nicht wussten, welche Instanz gerade die Macht repräsentierte. Die Instanzen 

konkurrierten häufig miteinander, darunter Partei und Staat, SA und SS, die SS und 

der Sicherheitsdienst. Der einzelne Einwohner konnte nur über seinen „sechsten 

Sinn“ wissen, welchen Befehl er gerade befolgen musste.

 

348

In Strukturlosigkeit verbleiben den vereinzelten Menschen die Nation und das 
„Endziel“ als Richtgrößen 

 

Sinn und Zweck dieser Strukturlosigkeit war die Flexibilität, die Macht jederzeit zu 

verschieben. Arendt führt in diesem Zusammenhang die Liquidation der „Röhm-Frak-

tion“ im Sommer 1934 an. Im Anschluss an die Liquidierung wurde die Macht von der 

SA auf die SS verschoben.349 Der totale Herrschaftsapparat will erreichen, dass je-

des Mitglied der totalitären Bewegung ein hundertprozentiger Nazi ist. Er kennt keine 

Solidarität gegenüber anderen Nazis und ist nur dem Staat gegenüber loyal.350

                                            
347 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 849. 

 Die 

eigenen ethischen und moralischen Grundsätze oder Emotionen dürfen keine Be-

deutung haben. Der gesunde Menschenverstand und das intrinsische Gewissen 

werden „ausgeschaltet“. Menschen sind bereit Gräueltaten auszuführen, ohne dabei 

Mitgefühl, Empathie zu empfinden. Und sie sind nicht dazu bereit, über die Konse-

quenzen nachzudenken. 

348 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 833. 
349 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 835. 
350 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 847. 
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Ein weiterer wichtiger Aspekt war der „Missbrauch“ der Wissenschaft. Arendt be-

schreibt, wie die Universitäten in Deutschland in die geplante Strukturlosigkeit hin-

eingezogen wurden. Der erste Schritt bestand darin, dass 1933 das „Münchener In-

stitut zur Erforschung der Judenfrage“ gegründet wurde. Ihm wurde der Anschein 

verliehen, als stehe die „wissenschaftliche“ Fragestellung bezüglich des Antisemitis-

mus im Vordergrund. So wurden die Universitäten und die historischen Fakultäten in 

„Fassaden“ verwandelt, hinter denen scheinbar „Wissenschaft“ betrieben wurde. 

1940 wurde in Frankfurt ein weiteres Institut zur Erforschung der Judenfrage gegrün-

det.351

„Hinter der Fassade der historischen Fakultäten der Universitäten stand das Münch-

ner Institut, das seinerseits nur eine Fassade des Frankfurter Instituts war, das ei-

gentliche Machtzentrum (...) lag hinter diesen drei Fassaden verborgen, der Öffent-

lichkeit nahezu unbekannt: es war das Reichssicherheitshauptamt in Berlin.“ 

 Das System der wissenschaftlichen Gleichschaltung sah folgendermaßen 

aus:  

352

Eichmann leitete hier die Spezialabteilung des „Studiums der Judenfrage“. An dieser 

Entwicklung wird ersichtlich, dass die Strukturlosigkeit mit System betrieben wurde. 

Dabei war der eigentliche Sinn dieses Vorgehens der Öffentlichkeit jedoch nicht zu-

gänglich. Arendt benannte dieses Prinzip: die „Macht beginnt, wo die Öffentlichkeit 

aufhört.“ 

 

353

Jede Handlung wird „Mittel zum Zweck“ 

 

Ein zusätzlicher Faktor für die Entstehung und den Bestand eines totalitären Re-

gimes ist die Mentalität des Menschen, so Arendt. Die SS-Devise „Keine Aufgabe 

existiert um ihrer selbst willen“ eignet sich demnach gut zur Legitimation des Mor-

dens. Die notwendige Mentalität, die mit dieser Devise erzeugt werden sollte, war, 

dass jede Handlung als ein Mittel für etwas anderes angesehen wurde. Den Mördern 

wurde beispielsweise eingeredet, dass sie bei der Ermordung nicht den Juden als 

Menschen vor sich sehen sollten, sondern die zu vernichtende „Rasse“ und das 

„Tausendjährige Reich“. 354

                                            
351 Leitung des Instituts durch Alfred Rosenberg 

 

352 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 838. 
353 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 840. 
354 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 850. 
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Die Täter sollten das „Endziel“ vor Augen haben. Das Mittel, um dieses „Endziel“ zu 

erreichen, waren die Konzentrations- und Vernichtungslager,355 die für Arendt die 

typischen Institutionen des Totalitarismus sind. Sie dienten als „Laboratorien“, in de-

nen untersucht wurde, ob der grundlegende Anspruch der totalitären Herrschafts-

systeme, also die Idee der totalen Beherrschbarkeit des Menschen, zutreffend sei. 
356

Arendt beschreibt die terroristische Gesinnung mit dem populären Sprichwort:  
„Wo gehobelt wird, da fallen Späne“.

 

357

Mit dieser Devise wollten die Nationalsozialisten ihre schrecklichen Taten rechtferti-

gen. Es wurde ein „Tätertypus geschaffen“, der bereit war, Gräueltaten zu vollbringen 

und tausendfach zu morden: In Arendts Sinne: das „radikal Böse“ zu vollbringen, 

das, was „nie hätte geschehen dürfen.“

 

358 Sie beschreibt die Haltung folgenderma-

ßen: 

„Psychologisch ist diese Gesinnung die beste, ja die einzig mögliche Vorbereitung für 

das Leben unter Verhältnissen, die vom Terror bestimmt sind.“359

Diese Einstellung lässt den Menschen dazu bereit werden, den besten Freund, den 

geliebten Menschen oder sogar das eigene Leben für das Endziel zu opfern.

  

360

Der Raum des Handelns wir eliminiert 

 

Das Wesen der totalitären Herrschaft besteht also nicht darin, bestimmte Freiheiten 

zu verlieren oder die Liebe zur Freiheit zu vernichten, sondern den Raum des Han-

delns zu eliminieren, der durch das immer „Neu-Anfangen-Können“ bestimmt wird. 

Einzig und allein dieser Raum ist die Wirklichkeit der Freiheit und dieser ist in einem 

totalitären Herrschaftssystem nicht evident. 

„Um diese Abschaffung der Freiheit aber, um die Eliminierung der menschlichen 

Spontaneität überhaupt, geht es der totalen Herrschaft, und keineswegs um eine sei 

es noch so tyrannische Begrenzung.“, so Arendt.361

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Terror die Menschen so organi-

siert, dass diese nicht mehr im „Plural“, sondern nur im „Singular“ existieren. Die Be-

  

                                            
355 Da das Ziel der Deportation in die Konzentrationslager und die Inhaftierung dort darin bestand die 
Menschen hinzurichten, könnte auch von „Ermordungslagern“ gesprochen werden. 
356 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 907. 
357 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 956. 
358 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 11. 
359 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 956. 
360 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 956. 
361 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 843. 
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ziehungen zwischen den Menschen werden zerstört. Es ist, als gäbe es lediglich ei-

nen gigantischen Menschen. Die individuelle Freiheit existiert nicht mehr. 362

Totalitäre Herrschaft, deren Wesensmerkmal der Terror ist, rechnet nicht mit han-

delnden Menschen. Unter totalitären Regimes ist das einzige Prinzip des Handelns 

die Furcht, die jedoch überhaupt keinen praktischen Sinn hat. Arendt bezeichnet die 

Furcht als antipolitisches Prinzip. Sie ist die Verzweiflung nicht handeln zu können.

 

363

Das totalitäre Herrschaftssystem benötigt eine „Präparierung von Henkern und Op-

fern“. Arendt spricht in diesem Zusammenhang von der der „Ideologie inhärenten Lo-

gik des Deduzierens“. Sie erklärt dieses Prinzip:  

 

„Der Selbstzwang des deduzierenden Denkens, der Ideologien zu so vorzüglichen 

Präparationsmitteln für den Zwang von Terrorregimes macht, kommt in dem »Wer A 

gesagt hat, muss auch B sagen« vorzüglich zum Ausdruck, weil er hier ganz offenbar 

identisch ist mit unserer Angst, uns in Widersprüche zu verwickeln und durch solche 

Widersprüche uns selbst zu verlieren.“ 364

Komplementär zum Terror sichert das totalitäre Regime also seine Herrschaft durch 

die Ideologie und deren eigentümliche Logik. Alles wird aus einem einzigen Prinzip in 

einem Kausalitätszusammenhang abgeleitet. Diese der Ideologie inhärente Logik soll 

verhindern, dass eine Person einen neuen Anfang setzt. Der Selbstzwang soll das 

Denken zunichtemachen, so dass niemand auf die Idee kommen kann, dem Sprich-

wort „Wer A sagt, muss auch B sagen.“ nicht zu entsprechen.  

 

Die Pluralität ist zerstört, der Mensch ist verlassen 

Ein weiteres Wesensmerkmal der totalitären Herrschaft ist die Zerstörung der Plura-

lität. Diese Zerstörung wird vom Terror bewirkt und hinterlässt in jedem Menschen 

das Gefühl der Verlassenheit. Das ist Grunderfahrung des menschlichen Zusam-

menseins unter einem totalitären Herrschaftssystem. Arendt differenziert das Gefühl 

der Verlassenheit von dem der Einsamkeit:  

- Verlassenheit: 

Der Mensch ist wirklich allein und verlassen, von allen anderen Menschen, 

aber auch von sich selbst. 

                                            
362 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 958. 
363 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 973. 
364 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 969. 
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- Einsamkeit: 

Der Mensch ist von allen anderen Menschen verlassen, er hat jedoch noch 

sich selbst.365

Die Verlassenheit entsteht, wenn ein Mensch aus der Welt ausgestoßen wird. Der 

Mensch ist auf sich zurückgeworfen. Was ihm bleibt sind die „Elementargesetze des 

zwingend Evidenten“.

  

366 Bei dem Verlassenen entsteht eine Verschiebung der 

Gedanken. Die selbstverständliche Regelung des Denkens wird produktiv, es werden 

Prozesse entwickelt und es wird „zum Ärgsten hin“ gedacht. Die größte Gefahr die-

ses Denkens „zum Ärgsten hin“ besteht laut Arendt darin, dass es Extremismus und 

Radikalität zur Folge hat. Die Konsequenz daraus kann das „radikal Böse“ sein.367

Zum Ende ihrer Analyse des Wesens der „totalen Herrschaft“ konstatiert Hannah 

Arendt, dass die zunehmende Verlassenheit die größte Gefahr in der modernen Welt 

darstellt. Diese Verlassenheit kann dazu führen, dass die Menschen einer totalitären 

Bewegung folgen. Sie begründet dies dadurch, dass aus der Verlassenheit ein „lo-

gisch-ideologisches Deduzieren zum Ärgsten hin, eine antisoziale Situation und ein 

alles menschliche Zusammensein ruinierendes Prinzip“ entstehen kann.

 

368

Nach der Betrachtung der Wesensmerkmale der totalen Herrschaft im Sinne Hannah 

Arendts, bleiben vier elementare Begriffe festzuhalten, die sich durch das ganze 

weitere Werk der Philosophin wie ein roter Faden durchziehen:  

  

- die „Macht“, 

- die „Pluralität“, 

- die „Natalität“,  

- das „Handeln“. 

In der Verknüpfung dieser vier Begriffe wird Hannah Arendts Verständnis der inneren 

Zusammenhänge von Herrschaft, Macht und Gewalt, sowie ihrem Entwurf des Bösen 

deutlich. 

Arendt beschäftigt sich in der Folge weiterhin mit dem Phänomen des Bösen: 

- Ist das „radikal Böse“ evident?  

- Kann das Böse vergeben oder verziehen werden?  

                                            
365 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 977. 
366 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 978. 
367 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 978. 
368 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 979. 
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Diese moralphilosophischen Fragen erörtert sie am Fall Eichmann. In ihrem Werk 

„Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen“ wird der Beginn 

einer neuen Perspektive des Bösen bei Arendt deutlich. Der nun folgende Abschnitt 

wird sich mit dieser Auseinandersetzung Arendts befassen. 

2.3.3 Von der „Banalität des Bösen“ – Der Beginn des 
Wandels im Denken Arendts 

Arendts „Banalität des Bösen“ 369

Die Frage nach der Verantwortlichkeit und der Beteiligung der „Beschäftigten“ des 

Machtapparates des Totalitarismus.  

 geht von der Diskrepanz der schrecklichen Taten 

und der Gedankenlosigkeit der Täter im nationalsozialistischen Deutschland aus und 

adressiert eine der wichtigsten Fragestellungen ihres Denkens:  

Die „Radikalität des Bösen“ korreliert für Arendt hauptsächlich mit zwei Punkten:  

1. Das Maß des Bösen  

Das Maß des Bösen wird im bisher Erläuterten deutlich. Die fabrikmäßige 

Vernichtung der Millionen Juden und anderen verfolgten Gruppen in den Kon-

zentrationslagern war laut Arendt ein Novum in der abendländischen Ge-

schichte. 

2. Verwurzelung oder Tiefe des Bösen im Menschen 

Das „radikal Böse“ zeichnet sich durch das Ausmaß der Gräueltaten aus, die 

weder vergeben noch verziehen werden können. Das „menschliche Ausmaß“ 

wurde überschritten. Das „radikal Böse“ stammt nicht aus den Motiven der 

Habgier, Eigennutz, Neid oder Machtgier, so Arendt. 

Der Fall Eichmann 

Sie schildert ihre Überlegungen am Fall „Eichmann“:  

Er war ein flüchtiger hoher Beamter des NS-Staats. Nachdem Eichmann in Buenos 

Aires gefasst wurde, wurde er 1961 in Jerusalem der Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit und das jüdische Volk angeklagt.  

                                            
369 Arendt ist Gerichtsberichterstatterin für den „New Yorker“. Im Anschluss veröffentlicht sie „Eich-
mann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen“. 



  109 

Ihre Analyse geht weit über den Prozess Eichmanns hinaus. Sie benennt ein zentra-

les Problem der Menschheit: das politische und moralische Begreifen der Gegenwart.  

Arendt erforscht die Rolle des anonymen Machtapparates und die in ihr agierenden 

Menschen:  

- Sind die Täter die Schuldigen? 

- Ist der Machtapparat der „Schuldige“? oder  

- Sind es die „Deutschen“ als Kollektiv, die die Schuld tragen? 

Die moralischen und psychologischen Fragestellungen erörtert Arendt exemplarisch 

an Eichmann. Es handle sich nicht um einen bestimmten Menschen. Sie postuliert, 

dass „schließlich das gesamte Menschengeschlecht gleichsam unsichtbar mit auf der 

Anklagebank sitzt. Dies ist oft geltend gemacht worden, nicht zuletzt von denjenigen, 

die nicht ruhen und rasten, bis sie nicht den »Eichmann in jedem von uns« entdeckt 

haben“ 370

Arendt sieht in Eichmann nicht das Monster oder den Dämon, den viele in ihm sehen. 

Stattdessen sieht sie in ihm einen einfachen, gedankenlosen Mann, der sogar er-

schreckend „normal“ sei. Dass er gedankenlos handelte, setzt sie nicht mit Dummheit 

gleich. Es prädestiniere ihn vielmehr dazu, zu einem der größten Verbrecher seiner 

Zeit zu werden.

 

371 Er repräsentierte den Tätertypus, der sein Leben aus 

Karrieregründen mit dem Regime verbindet. Dafür organisierte er die Deportation von 

Millionen Juden. Sie beschreibt ihn als Mann, der zu Beginn nichts Schlimmeres als 

ein gewöhnlicher Karrierist war. Im Plädoyer zur Schuldfrage argumentiert Eich-

manns Anwalt, dass dieser getan habe, was seinerzeit „tugendhaft“ gewesen sei.372

Eichmann sei ein autoritätshöriger und gehorsamer Staatsbürger, so Arendt. Er habe 

keinen Juden selbst getötet.

 

373 Die Anklage beschuldigte ihn vorsätzlicher Verbre-

chen. Eichmann beteuerte, dass es ihm bei Ausführung der Taten lediglich ein 

schlechtes Gewissen bereitet hätte, wenn er den Befehlen nicht gehorsam gefolgt 

wäre.374

„Das Beunruhigende an der Person Eichmanns war doch gerade, dass er war wie 

viele und dass diese vielen weder pervers noch sadistisch, sondern schrecklich und 

 Arendt beschreibt den „Tätertypus“ Eichmann folgendermaßen:  

                                            
370 Arendt, Hannah: Eichmann in Jerusalem, 2007, S. 15. 
371 Arendt, Hannah: Eichmann in Jerusalem, 2007, S. 16. 
372 Arendt, Hannah: Eichmann in Jerusalem, 2007, S. 49. 
373 Arendt, Hannah: Eichmann in Jerusalem, 2007, S. 49. 
374 Arendt, Hannah: Eichmann in Jerusalem, 2007, S. 53. 
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erschreckend normal waren. Vom Standpunkt unserer Rechtsinstitutionen und an 

unseren moralischen Urteilmaßstäben gemessen, war diese Normalität viel erschre-

ckender als all die Gräuel zusammengenommen, denn sie implizierte (...), dass die-

ser neue Verbrechertypus, (...) unter Bedingungen handelt, die es ihm beinahe un-

möglich machen, sich seiner Untaten bewusst zu werden.“ 375

Die Banalität des Bösen bei Arendt 

 

Der Horror des „banal Bösen“ liegt für Arendt in der Indifferenz, die sie mit „Abwe-

senheit des Denkens“ bezeichnet. Diese Eindimensionalität des Denkens ist eine, in 

der das Individuum sich weigert oder unfähig ist, den Standpunkt anderer einzuneh-

men. Täter und Täterinnen befinden sich ohne Unrechtsbewusstsein in abgedichte-

ten Bewusstseinsräumen.  

Moralphilosophisch entsteht hier die Debatte um die massenhafte Kollaboration, der 

Mittäterschaft derjenigen, die keine fanatischen Nationalsozialisten gewesen sein 

mussten, um sich dem System anzupassen. Das Urteilsvermögen wurde im NS-

Staat zerstört und das Politische, das für Arendt Freiheit bedeutet, wurde ruiniert.376

Arendt widerspricht der These der Kollektivschuld. Sie lenkt den Blick auf die Ge-

samthaftung und die Verantwortlichkeit der Vielen. In der Betrachtung der „Banalität 

des Bösen“ macht sie insbesondere deutlich, wie unterschiedlichste Menschen Taten 

begehen, die die menschliche Vorstellungskraft übersteigen. Erschreckend am Holo-

caust ist, dass er von Menschen mit trivial schlechten Motiven begangen wurde. Die 

Intention der Täter war nicht die Produktion von Leichen, sondern die Motivation be-

stand z. B. in ihrer eigenen Karriere. Es waren nicht die Massen, die fanatisch die 

„Endlösung“ vorgeschlagen haben. Es waren jedoch die Massen, die den Fanatikern 

die nötige Unterstützung boten. Es waren Mitläufer und Mittäter, die die NS-Verbre-

chen ermöglichten.  

 

In Bezug auf die Kollektivschuld und die Kollektivhaftung schreibt Arendt:  

„Es hat sich inzwischen wohl herumgesprochen, dass es eine Kollektivschuld nicht 

gibt und auch keine Kollektivunschuld und dass, wenn es dergleichen gäbe, niemand 

je schuldig oder unschuldig sein könnte. Was es aber wohl gibt, ist eine Kollektivhaf-

tung im politischen Bereich, die in der Tat unabhängig ist von dem, was man selbst 

                                            
375 Arendt, Hannah: Eichmann in Jerusalem, 2007, S. 425. 
376 Thürmer-Rohr, Christina: Der Ruin des Politischen, 2006, S. 4. 
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getan hat, und daher weder moralisch zu werten noch gar in strafrechtlichen Begrif-

fen zu fassen ist.“377

Unter der „Banalität“ des Bösen versteht Arendt das Böse, dessen moralische Motive 

herkömmlich weder verstehbar noch erklärbar seien. Die Täter agieren moralisch ge-

dankenlos. So wurde die Menschenwürde millionenfach verletzt. Kein Gesetz oder 

Strafgericht der Welt sei in der Lage die Menschenwürde adäquat wiederherzustel-

len.  

  

Arendt erläutert, dass das Urteil der Richter auf der Annahme beruhe, dass die Ver-

antwortung und die Schuld an der Absicht

Im juristischen Kontext ist die Absicht eine besondere Form des Vorsatzes im Straf-

recht.

 festzumachen sei.  

378

Auch wenn Arendt Eichmann Gedankenlosigkeit vorwirft, kann festgehalten werden, 

dass er zielgerichtet vorging, um seine Karriere zu fördern. Die Anklage ging so weit, 

dass sie Eichmanns Taten als „Verbrechen gegen das gesamte Menschenge-

schlecht“ bezeichnete.  

 Der Wille des Täters steht im Vordergrund bei der begangenen Tat. Er geht 

mit Absicht vor, um sein gewünschtes Ziel zu erreichen.  

Die Alltäglichkeit des Bösen im NS-Staat war Bedingung für einen neuen Verbre-

chertypus. Er agierte unter Bedingungen, die es ihm beinahe unmöglich machen, 

sich seiner Gräueltaten bewusst zu werden. In der Bewusstwerdung der Schuld sieht 

Arendt eines der größten Probleme des Prozesses. Alle modernen Rechtssysteme 

gehen davon aus, dass ein Unrechtsbewusstsein zum Wesen strafrechtlicher Delikte 

gehört. Eine Person, wie Eichmann, die Recht und Unrecht nicht unterscheiden kann, 

ist demnach moralisch nicht zurechnungsfähig. „Die Tat ist somit strafrechtlich nicht 

fassbar“, schreibt Arendt.379

Nach Verfolgen des Gerichtsprozesses spricht Arendt von der „Banalität des Bösen“. 

Sie will damit nicht die Taten banalisieren, sondern die Diskrepanz der Gräueltaten 

und der Gedankenlosigkeit der Täter darstellen. Sie spricht nun nicht mehr von dem 

„radikal Bösen“. Das angeblich fehlende Unrechtsbewusstsein und die vermeintliche 

Gedankenlosigkeit haben diesen Sinneswandel bewirkt. 

 Dieser Gedanke Arendts wird am Ende des Abschnitts 

differenziert beleuchtet. 

                                            
377 Arendt, Hannah: Eichmann in Jerusalem, 2007, S. 25. 
378 Absicht im Strafrecht: dolus directus, 1. Grades. 
379 Bohnet, Heidi; Stadler, Klaus, 2005, S. 166. 
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Handeln und Menschenrechte 

Angesichts der Entwicklung im 20. Jahrhundert steht die Frage nach dem Handeln 

des Einzelnen und den Menschenrechten im Raum. Unter totalitären Bedingungen 

ist es schwer Recht von Unrecht zu unterscheiden, da das gesetzliche Recht durch-

aus moralisches Unrecht bedeuten kann. Ein schleichender Prozess führte zum nati-

onalsozialistischen System. Die Bürger wurden nach und nach von dem System ver-

einnahmt. Die meisten Menschen fanden sich ein und passten sich an.380

Verantwortlichkeit und Schuld 

  

Zur Frage der Verantwortlichkeit und der Schuld schreibt Arendt, dass Gehorsam im 

politischen Bereich der Erwachsenen lediglich Zustimmung und Unterstützung be-

deutet. Der Angeklagte fördere somit die verbrecherische Politik der Nationalsozia-

listen und verwirkliche sie mit. Dieser Gedanke entspricht der Urteilsverkündung des 

Richters: Eichmann und seine Vorgesetzten nahmen sich das Recht, zu entscheiden, 

welche Menschen die Erde bewohnen dürfen. Diese Tatsache sei der einzige Grund, 

warum Eichmann sterben musste.381

Auf das Besondere des Gehorsams weist der Richter in seinen Schlussworten der 

Verhandlung gegen Eichmann hin:  

 

„Denn wenn Sie sich auf Gehorsam berufen, so möchten wir Ihnen vorhalten, dass 

die Politik ja nicht in der Kinderstube vor sich geht und dass im politischen Bereich 

der Erwachsenen das Wort Gehorsam nur ein anderes Wort ist für Zustimmung und 

Unterstützung.“382

Arendts Analyse des Eichmann-Prozesses zeichnet die historische Entwicklung 

nach, wie Eichmann, ohne eigene Intentionen oder Motive derartige Verbrechen be-

gehen konnte und damit einem Genozid den Weg ebnete. Eichmanns Taten seien 

„banal“ und „gedankenlos“, so Arendts Resümee. Laut der philosophischen Anthro-

pologie Arendts ist der Begleiter des Denkens das Handeln. Die Gedankenlosigkeit 

Eichmanns führte somit zu Unrecht und „bösen Taten“.  

  

In ihrer moralphilosophischen Vorlesung „Über das Böse“ entwickelt Arendt 1965 

weitere Thesen über die Mentalität Eichmanns. Im Unterschied zu „Eichmann in Je-
                                            
380 Einige folgten aber auch ihrem Urteilsvermögen, ihrem Gewissen und ihrem gesunden 
Menschenverstand. 
381 Bohnet, Heidi; Stadler, Klaus, 2005, S. 169. 
382 Arendt, Hannah: Eichmann in Jerusalem, 2007, S. 329. 
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rusalem“, das einen Prozessbericht und einen historischer Abriss über Deportation 

und Vernichtung europäischer Juden umfasst, beansprucht ihre Vorlesung „Über das 

Böse“ Allgemeingültigkeit.383

In dieser Vorlesung untersucht Arendt das Phänomen des Gefühls der Überlegen-

heit.  

  

Es entstehe bei der Ausübung von Macht, wenn sich die ausführende Person (Sol-

dat, Offizier) mit dem Befehlsgeber (Hitler) identifiziert. Das Element der Lust wohne 

dem Gefühl, Macht über Andere zu haben, inne.384 Einen weiteren Grund für die ge-

fühlte Überlegenheit sieht Arendt in fehlendem Vermögen zur Einbildungskraft, im 

Sinne von Empathie. Täter, wie Adolf Eichmann, stellten sich nicht vor, was ihre Ta-

ten bedeuteten und welche Konsequenzen sie mit sich brachten.385 Solches 

„repräsentatives Denken“ benötigt Beispiele, um urteilen zu können. Diese Beispiele 

dienen als „Wegweiser des moralischen Denkens“.386

Urteilsfähigkeit und Wille 

  

In diesem Zusammenhang sind die Kategorien des Urteils und des Willens von ele-

mentarer Bedeutung. Zum Ende ihrer Ausführungen „Über das Böse“ beschreibt 

Hannah Arendt, worin der wirkliche „Horror der Banalität des Bösen“ liegt:  

„Aus dem Unwillen oder der Unfähigkeit, seine Beispiele und seinen Umgang zu 

wählen, und dem Unwillen oder der Unfähigkeit, durch Urteil zu Anderen in Bezie-

hung zu treten, entstehen die wirklichen »skandala«, die wirklichen Stolpersteine, 

welche menschliche Macht nicht beseitigen kann, weil sie nicht von menschlichen 

oder menschlich verständlichen Motiven verursacht wurden. Darin liegt der Horror 

des Bösen und zugleich seine Banalität.“ 387

Es ist wichtig, sich näher mit den moralphilosophischen Fragestellungen Hannah 

Arendts zu beschäftigen: sie sucht nach Antworten auf Fragen bezüglich der Verant-

wortung und Schuld des Einzelnen. Dies wird im folgenden Abschnitt 2.4 behandelt. 

 

                                            
383 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 179. 
384 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 131. 
385 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 140. 
386 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 147. 
387 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 150. 
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2.4 Moralische Motivation im ethischen Kontext 

In diesem Kapitel wird die moralphilosophischen Vorlesung Arendts „über das Böse“ 

behandelt.  

2.4.1 Der Wendepunkt in der Philosophie Hannah Arendts 
– Eine Analyse „Über das Böse“ 

Im Jahre 1965 hält Hannah Arendt eine Vorlesung mit dem Titel: „Über das Böse – 

Einige Fragen der Ethik“ an der New School for Social Research in New York.388 Der 

Text erscheint erstmals 2003 in einem Band aus dem Nachlass Arendts durch Je-

rome Kohn in „Responsibility and Judgement“.389 In der Vorlesung richtet Arendt den 

Blick auf moralische Fragestellungen, die individuelles Verhalten und Betragen be-

treffen. Dabei analysiert sie die wenigen evidenten Regeln und Normen, die den 

Menschen als Grundlage dienen, um Recht von Unrecht zu unterscheiden. Diese 

Regeln seien im NS-Staat ohne Vorankündigung zunichte gemacht worden. Die Mo-

ral basierte nur noch auf einem „Kanon von mores“. Diese Sitten und Gebräuche 

konnten ohne Schwierigkeiten ausgetauscht werden, ähnlich den Tischmanieren ei-

ner Gesellschaft.390

Hier stellt sich die Philosophin die Frage, ob Moral einfach zu existieren aufhören 

könne.

 

391

Waren diese Werte oder Tugenden denn in der Tat austauschbar, so dass letzten 

Endes sogar die Existenz der Menschheit auf dem Spiel stand?  

 In der Annahme, dass Moral lediglich Gebräuche und Gewohnheiten seien, 

wäre dies durchaus denkbar. Arendt erläutert, dass Nietzsches Suche nach „neuen 

Werten“ ein klares Zeichen dafür sei, dass die gesetzten Werte eine „Entwertung“ 

erfahren hatten. Die Werte seiner Zeit wären in der Vergangenheit als Tugenden be-

zeichnet worden.  

Arendt bejaht dies und nimmt Bezug auf Nietzsches „neue Werte“. Sie geht sogar 

noch weiter, in dem sie von der „Negation der Moral“ spricht. Laut Arendt liegt die 

                                            
388 Originaltitel: „Some Questions of Moral Philosophy“. 
389 Nordmann, Ingeborg: "Some Questions of Moral Philosophy"/Über das Böse, 2011, S. 99. 
390 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 11. 
391 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 13. 
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Größe Nietzsches darin, dass er in seiner Zeit die Bedeutungslosigkeit der Moral 

aufzeigte.392

2.4.1.1 Exkurs zu Friedrich Nietzsches Moralphilosophie 

 

In seiner Schrift „Zur Genealogie der Moral“ macht sich Nietzsche 1887 auf die Su-

che nach der Herkunft moralischer Vorurteile, nach dem Ursprung von „Gut und 

Böse“. Dieser Ansatz prägt das unser soziales, politisches und privates Handeln bis 

in die Gegenwart hinein entscheidend.  

In der ersten Abhandlung dieser Schrift Nietzsches mit dem Titel „>Gut und Böse<, 

>Gut und Schlecht<“ spricht er über die historische Unhaltbarkeit der Herkunft des 

Werturteils „gut“, da es an einem psychologischen Widersinn leide. Die Theorie, dass 

das „gut“ ist, was sich seit jeher als nützlich erwiesen habe, sei ebenfalls in sich 

falsch.393

Im weiteren Verlauf stellt er eine „Umkehrung“ des moralischen Wertesystems fest, 

ein sich wendender Blick des Werte-setzens. 

  

394 Auf der Suche nach den „neuen 

Werten“ ist das Leben an sich die einzige Norm für Nietzsche. In diesem Gedanken-

gang entwickelt er etwas völlig Neues, da die bis dahin geltenden Normen der Ethik 

sich auf traditionelle und christliche Tugenden beziehen, deren Grundlage der 

„Ideenhimmel“ (Platonische Ethik) oder ein göttliches Wesen (Christliche Ethik) ist. 
395

Die Betrachtung des „Guten und Bösen“ basiert auch bei Nietzsche auf der Betrach-

tung der Werte und dem Handeln der Menschen. Hannah Arendt greift in ihrer Philo-

sophie insbesondere folgende vier nietzscheanischen Dimensionen auf: 

 

1. Das verallgemeinerte Agonale  
in der „Vita activa oder Vom tätigen Leben“: 

Arendt ist eine „agonistische Trittbrettfahrerin“.396

„Sie war erheblich besorgt darüber, wie die Neuzeit eine lebendige Politik des 

miteinander Sprechens und Argumentierens im öffentlichen Raum durch die 

staatszentrierte Politik einer >Haushalts<-Verwaltung ersetzte. Anders als 

 Heuer beschreibt Arendts 

Denken in Bezug auf das Agonale: 

                                            
392 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 13. 
393 Nietzsche, Friedrich, 2010, S. 19. 
394 Nietzsche, Friedrich, 2010, S. 29. 
395 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 12. 
396 Villa, Dana R.: Friedrich Nietzsche, 2011, S. 228. 
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Jürgen Habermas formte sie ihre Vorstellung von Politik als Sprechen nicht 

analog zu einem deliberativen Modell, das von so etwas wie einem telos des 

rationalen Konsenses geleitet wird. Vielmehr bestand für Arendt der entschei-

dende Wert von Argument, Debatte und Deliberation im öffentlichen Raum in 

deren fortlaufendem, entscheidungsoffenem Charakter. Eine solche Form des 

Sprechens drückt den öffentlichen Geist der Beteiligten aus und formt die kon-

krete Verwirklichung der öffentlichen Freiheit, die natürlich für Arendt von ent-

scheidendem wert war. Es handelte sich um kein kommunikatives Mittel, das 

zu formal gerechten Zielen führt.“397

2. Das Konzept der Identität des politischen Handelns  

 

in der „Vita activa oder Vom tätigen Leben“: 

Arendt ist sich dessen bewusst, dass das „Ich“ nur in der Interaktion mit ande-

ren Personen zum Ausdruck kommen kann und zu seiner Verwirklichung bei-

trägt. Heuer hierzu:  

„Wie Hegel und auch wie Nietzsche hat sie keinerlei Verwendung für die Fik-

tion eines >natürlichen< moralischen Subjekts, das auf transzendentale Weise 

von Gott oder der Natur mit sogenannten Naturrechten ausgestattet ist.“398

In Arendts Philosophie ist der politisch Handelnde eine Person, die in der Öf-

fentlichkeit in Erscheinung tritt und mit ihren Mitbürgern handelt. Die personale 

Einzigartigkeit des Individuums wird durch Worte, Taten und Meinungen zum 

Ausdruck gebracht. Die Selbstenthüllung der Persönlichkeit ist von Natur aus 

agonistisch, da er zeigen will, dass er der Beste ist.

 

399

3. Die Ontologie des Erscheinens und die Doktrin des Perspektivismus: 

 

„Arendts Zustimmung zu dem, was wir als eine post-nietzscheanische Ontolo-

gie bezeichnen können, zieht eine lose Gleichsetzung von sein und Erschei-

nen mit sich. In platonischen Worten ausgedrückt gibt es nur die Welt der 

Höhle, aus der man nicht heraus kann. Ist aber erst der Raum des Seins oder 

der Bedeutung jenseits der Erscheinung verschwunden, hört auch die Höhle 

auf, eine Höhle zu sein.“, so Heuer. Er führt diesen Gedanken weiter aus: „In 

Arendts Fall der post-nietzscheanischen Ontologie führt die Ablehnung eines 

intelligiblen Raums jenseits der Erscheinungen zu einem Blick auf den phä-
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nomenologischen Charakter der öffentlichen Welt und die Art, wie sie eine 

Vielfalt von Perspektiven auf denselben Gegenstand ermöglicht.“400

Nietzsche geht in „Zur Genealogie der Moral“ davon aus, dass es nur ein per-

spektivisches Sehen und nur ein perspektivisches Erkennen gibt, also in erster 

Linie gefühlsmäßig, wohingegen Arendt die Perspektiven eher räumlich 

sieht.

 

401

4. Die Analyse des Ressentiments gegen die menschliche Bedingtheit,  

 

das das moderne kapitalistische, wissenschaftliche und technologische Pro-

jekt antreibt: 
Arendt hatte große Sorge um die öffentliche Welt. „Es ist diese durch politi-

sche Verfassung, Gesetze, Institutionalisierung von Rechten und Freiheiten 

etc. geschaffene und relativ stabile Welt, die den Erfordernissen des globalen 

Marktes und der kapitalistischen Expansion gemäß instrumentalisiert und de-

gradiert wurde.“, so Heuer.402 Die öffentliche Welt ist durch eine endlose wirt-

schaftliche Expansion und einen globalen Kapitalismus gekennzeichnet. Wei-

terhin werden die Prozesse wissenschaftlich-technologisch angetrieben.403

2.4.1.2 Einfluss von Friedrich Nietzsches Moralphilosophie  
auf Hannah Arendt  

  

Arendt nimmt also Nietzsches Denken wahr. Sie distanziert sich jedoch in den ge-

nannten vier Dimensionen von ihm. Ihr Konzept des agonalen Handelns zeigt dies 

deutlich: Arendts politisch Handelnder ist ein Individuum, der in der öffentlichen 

Sphäre in Erscheinung tritt, der mit seinen Mitbürgern gemeinsam handelt und der 

trotzdem in seiner personalen Einzigartigkeit besteht, wie gezeigt.404

Hier sind zwei Aspekte zu nennen:  

   

1. Arendt ist Nietzsche nahe bezüglich des agonalen politischen Handelns, 

insofern, wie es den griechischen Wurzeln des agonalen Geistes gegenüber 

wahrhaftig ist. Denn das politische Handeln richtet sich auf das Unsterblich-

machen des Menschen. 
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2. Arendt distanziert sich von Nietzsche,  

da sie in ihrem Denken davon ausgeht, dass edle Worte und Taten im öffentli-

chen Raum stattfinden, der von unterschiedlichen Bürgern (Gleiche) bewohnt 

wird. Ihr Agonismus lebt von der Öffentlichkeit.405

Viele Kritiker Arendts haben ihre „agonale Konzeption“ der Politik in der griechischen 

Polis identifiziert. Moralische Maßstäbe wie Gerechtigkeit, Gleichheit, Mäßigkeit und 

Gemeinschaft werden als Gegensätze zu Arendts agonaler Konzeption des Han-

delns interpretiert. Einige amerikanische Kritiker sehen in Arendts Agonismus sogar 

eine Bedrohung der kooperativen Politik, der Gerechtigkeit und des Gewissens.

 

406

Festzuhalten bleibt, dass Arendt sich auf viele Gedanken Nietzsches stützt und sich 

in vielen Bereichen von ihm klar abgrenzt. Heuer antwortet auf die Frage, ob Arendt 

nietzscheanisch war:  

 

„Wenn wir auf Nietzsches Identifizierung von Freiheit mit gewissen Formen der Virtu-

osität und seinen ästhetizistischen Kampf gegen Platon blicken, dann lautet die Ant-

wort: Ja. Wenn wir dagegen auf Arendts Ängste um die Neuzeit und ihr entscheiden-

des Bemühen blicken, uns den humanisierenden Charakter der Dingwelt, der Ge-

setze, Institutionen und des dauerhaften wie begrenzten öffentlichen Raums schät-

zen zu lernen, dann lautet die Antwort: Kaum. Arendt übernahm und nutzte eine 

Vielfalt von Gedanken Nietzsches für etwas, das man nur als höchst 

unnietzscheanisch bezeichnen kann.“407

Der nächste Abschnitt kommt zurück zu Arendts Moralphilosophie in ihrer Vorlesung 

„Über das Böse.“ In 2.4.2 wird „Problem der Moralität“, aus dem ersten Vorlesungsteil 

Arendts, erörtert.  

 

2.4.2 „Das Problem der Moralität“ 

Arendt gliedert ihre moralphilosophische Vorlesung in folgende vier Teile:  

1. Das „radikal Böse“ und das “sprachlose Entsetzen“ 

2. Die Differenz zwischen Können und Dürfen 

3. Moralische Normen 
                                            
405 Villa, Dana R.: Friedrich Nietzsche, 2011, S. 229. 
406 Ackermann, John Wolfe; Honig, Bonnie: Agonalität, 2011, S. 341 f. 
407 Perone-Moises, Cláudia: Wahrheit, Meinung, Lüge, 2011, S. 332. 
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4. Vernunft versus Begehren 

Die Vorlesung dient Hannah Arendt zur Selbstverständigung408

Im Folgenden wird der Schwerpunkt auf ethischen und moralischen Entwicklungen 

Arendts liegen. 

, denn nach der hefti-

gen Kritik in Bezug auf ihre Formulierung von der „Banalität des Bösen“ ist sie tief er-

schüttert. Ihr, die selbst geflohen ist, um ihr Leben zu retten, wird unterstellt, dass sie 

die Gräueltaten des NS-Staates verharmlosen würde. Die Philosophin erklärt in der 

Vorlesung ihren Wandel im Verständnis des Bösen. 

Zusammenbruch moralischer Werte 

Die moralischen Werte in Deutschland erlitten in den 1930er bis 1950er Jahren einen 

zweifachen „totalen Zusammenbruch“:409

Die Konzentrations- und Vernichtungslager wurden akribisch genau durchdacht und 

errichtet. An der Ermordung der Millionen Juden und anderer Opfergruppen nahm 

der größte Teil der nationalsozialistischen Gesellschaft direkt und indirekt teil. Ledig-

lich ein geringerer Prozentsatz der Bevölkerung war in den Todesfabriken direkt be-

teiligt. Dort fand die „Perversion“ ihren Höhepunkt. Die SS verrichtete ihre „Arbeit“ in 

Perfektion und häufig von Sadismus geprägt.  

 während des Nationalsozialismus und auch 

nach der Kapitulation Nazideutschlands.  

Die Ideologie des Nationalsozialismus verbreitete sich wie ein „Pilz an der Oberflä-

che“ durch alle Schichten der Gesellschaft. Es gab kaum Widerstand unter der Be-

völkerung, die den „totalen Zusammenbruch“ der moralischen und ethischen Zu-

sammenhänge täglich beobachten konnten.410

Das Problem der Moralität 

 

An diesem Punkt entstand das Problem der Moralität.411

                                            
408 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 175. 

 Das nationalsozialistische 

System hatte einen neuen Wertekanon proklamiert und diesem das entsprechende 

Rechtssystem zugrunde gelegt. Jeder konnte so bis dahin unvorstellbare Gräueltaten 

begehen und behaupten, dass er lediglich die bestehenden nationalsozialistischen 

Gesetze umsetze. Die rassistische Ideologie wurde durch das staatliche Recht, ein 

rassistisches und moralisches Unrecht, legitimiert. Die moralischen Werte und Nor-

409 Vgl. auch Abschnitt 2.2.2 
410 Nordmann, Ingeborg: "Some Questions of Moral Philosophy"/Über das Böse, 2011, S. 99. 
411 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 14. 
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men, die bis zu diesem Zeitpunkt von den meisten Menschen der deutschen Gesell-

schaft vertreten wurden, waren nun wertlos. Ein „Du sollst nicht töten“ wurde so täg-

lich konterkariert.412

Arendt benennt dieses „Problem“ wie folgt:  

  

„Und doch, die einfache Tatsache, des strafgerichtlichen Verfahrens, die Abfolge von 

Anklage – Verteidigung – Urteilsspruch, die in all den verschiedenen Rechtssyste-

men fortdauert und so alt ist wie die überlieferte Geschichte, trotzt allen Skrupeln und 

Zweifeln – sicher nicht in dem Sinne, dass sie sie zur Ruhe bringen könnte, wohl 

aber insoweit, als diese besondere Institution auf der Annahme persönlicher Verant-

wortung und Schuld einerseits und auf dem Glauben an ein funktionierendes Gewis-

sen andererseits beruht. Rechtliche und moralische Fragen sind keineswegs gleich-

zusetzen, aber es ist ihnen gemeinsam, dass sie es mit Personen zu tun haben und 

nicht mit Systemen oder Organisationen.“413

Arendts Worte zeigen, dass eine große Diskrepanz zwischen den juristischen und 

den moralischen Fragestellungen besteht, welches sie als „Problem der Moralität“ 

identifiziert. Sie können nicht gleichgesetzt werden. Ihre Gemeinsamkeit besteht da-

rin, dass sie sich auf Menschen beziehen. Die Differenz wird folgender Darstellung 

deutlich:  

 

Die moralphilosophischen Fragestellungen appellieren an das menschliche Gewis-

sen, wohingegen die juristischen Fragestellungen klar festgelegten Gesetzen unter-

liegen.  

Der Kriegsverbrecher Eichmann wurde somit für Taten zur Rechenschaft und Ver-

antwortung gezogen, deren Grundlage damaliges gesetzliches Recht war, gleichzei-

tig aber auch rassistisches Unrecht. In der Zeit der NS-Diktatur unter Hitler hätte der 

einzelne seinem gesunden Menschenverstand, sowie seinem funktionierenden Ge-

wissen folgen müssen. 

Ziviler Ungehorsam 

Exemplarisch wurden bereits mutige Menschen wie Georg Elser, Dietrich Bonhoeffer 

erwähnt. Ein weiteres Beispiel war der Osnabrücker Rechtsanwalt Hans Calmeyer 

(1903-1972). Er zeigte während des Nationalsozialismus unter schwierigsten Bedin-

gungen Zivilcourage: Er rettete als Leiter der Behörde für Abstammungsfragen tau-
                                            
412 Die Bibel, 2. Mose 20, 5. Mose 5. 
413 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 20 f. 
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senden niederländischer Juden das Leben. In seiner Funktion war es ihm möglich 

die Deportation der Verfolgten in die Vernichtungslager zu verhindern. Für seinen 

Einsatz wurde er 1992 in der Gedenkstätte „Yad Vashem“ posthum als „Gerechter 

unter den Völkern“ geehrt.  

Die Handlungen Calmeyers führen deutlich vor Augen, dass einzelne Personen ih-

rem Gewissen entsprechend handelten und den Holocaust sabotierten. Sie bewiesen 

Mut, den viele mit ihrem Leben bezahlten.414

2.4.3 „Dies hätte nie geschehen dürfen“ 

 

Arendt betont wiederholt, dass „dies nie hätte geschehen dürfen“. Die Menschheit 

wäre nicht in der Lage diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu bestrafen oder 

zu vergeben. Der Horror des Holocaust habe sämtliche juristischen Normen und mo-

ralischen Kategorien gebrochen. Es könne keine Versöhnung mit dieser Vergangen-

heit stattfinden, die nicht begreifbar ist. Hannah Arendt unternimmt durch ihre Ana-

lyse des Totalitarismus einen Versuch, das Unbegreifliche begreifbar zu machen.  

Verknüpfung von Moral und Ethik 

Sie vertritt die These, dass die Frage nach Moral und Ethik an zwei unterschiedlichen 

Punkten entsteht, die miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig verstärken: 

1. Die bedeutsame Wirkung der Gerichtsverhandlungen,  
welche nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegen Kriegsverbrecher ge-

führt wurden: 

Vor Gericht wurden jedoch nicht nur die juristischen Normen, sondern vor al-

lem die moralischen Werte und die Verantwortung der einzelnen Person ver-

handelt. Die Frage der Schuld und Verantwortung lässt sich lediglich dann mo-

ralisch klären, wenn der Glaube an ein funktionierendes Gewissen und dem 

                                            
414 Mathias Middelberg forscht über Hans Calmeyer, 2015 veröffentlicht er das Buch „Wer bin ich, 
dass ich über Leben und Tod entscheide?“. Vgl. Lahmann-Lammert, Rainer, in: Neue Osnabrücker 
Zeitung, 07.April 2015, S. 3. 
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nötigen Urteilsvermögen vorhanden ist. Nach diesen Maßstäben wurden NS-

Verbrecher in den Gerichtsverhandlungen verurteilt.415

2. Die rechtlichen und moralischen Fragestellungen sind nicht gleichzuset-
zen.  

  

Die gemeinsame Grundlage besteht darin, dass sie sich auf Menschen bezie-

hen und nicht auf Organisationen bzw. auf das System als solches. Der ein-

zelne Akteur kann sich vor Gericht nicht auf das System beziehen, denn hier 

muss er Verantwortung für seine eigenen Taten übernehmen. Ein Abwälzen 

der Verantwortung aufgrund des „Zeitgeistes“ ist nicht möglich.  

Laut Arendt folgte dem Nationalsozialismus der zweite Zusammenbruch der morali-

schen Ordnung, da die Gesellschaft in der Nachkriegszeit den Versuch unternom-

men hatte, zur „Normalität“ zurück zu kehren. Die schrecklichen Verbrechen während 

der Kriegsjahre konnten nicht bestraft, gesühnt und vergeben werden.416 Die Mörder 

unter dem System wurden lange Zeit nicht vor Gericht gestellt und die Beteiligung am 

Hitlerregime war kein Grund eine Person von öffentlichen Ämtern auszuschließen. 

Diese Erfahrung musste auch Fritz Bauer machen, der die Kriegsverbrechen der Na-

zis aufgedeckt hat.417

Hannah Arendt konstatiert, dass das „moralische Problem“ wieder zum Leben er-

wacht sei, als die Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt wurden. Die moralischen Ka-

tegorien und Fragestellungen sind einem stetigen Wandel unterworfen, der von un-

terschiedlichen Faktoren bestimmt wird. Exemplarisch werden folgende benannt: 

 Viele der Männer, die in der NS-Diktatur „hohe Ämter“ innehat-

ten, waren danach in der Demokratie in Amt und Würden. 

- Chronologische Kontextualisierung: 

Explizit kann die Zeit vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg in den 

Fokus genommen werden 

- Kulturelle Faktoren: 

Die „Mentalität“ der Gesellschaft des jeweiligen Nationalstaates, wie z. B. die 

den Deutschen zugeschriebene „Autoritätshörigkeit“. 

                                            
415 Frankfurter Ausschwitz-Prozesse, aber auch Prozesse in der jüngeren Vergangenheit, wie der Fall 
John Demjanjuk. 
416 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 17. 
417 Anm. Fritz-Bauer: Er hat den großen Frankfurter Ausschwitz Prozess initiiert. Es ist ein riesiger 
Prozess geworden, mit zwanzig Angeklagten, vom SS-Lageradjutanten bis hinunter zum Häftlings-
kapo; der größte Prozess in der Geschichte der deutschen Strafjustiz.  
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- Gesellschaftliche Faktoren: 

Inflation, Arbeitslosigkeit, Statusverlust („Deklassierung“), Existenzangst 

- Politische Faktoren: 

Wechsel der Regierungsform von der Weimarer Republik zur Diktatur und in 

der Nachkriegszeit die Demokratie 

- Individuelle Erfahrungen der einzelnen agierenden Personen: 

Arbeitslosigkeit, Wunsch nach Karriere, familiäre Schwierigkeiten 

Verantwortung des Einzelnen für seine Taten im Totalitarismus 

Nach den Kriegswirren wurde in den Gerichtsverhandlungen klar, dass nun der Ein-

zelne zur Verantwortung gezogen wird. Die Frage lautet nicht: „Wie funktionierte die-

ses System?“, sondern: „Warum wurde der Angeklagte ein Funktionär in dieser Or-

ganisation?“.  

In der von Hitler angestrebten „perfekten Bürokratie“ wurden Menschen „entmensch-

licht“ und laut Arendt ist diese Staatsform die „Herrschaft des Niemand“, im Prinzip 

kleine Rädchen im Getriebe“.418

Es waren gewöhnliche Menschen, die die ihnen aufgetragenen Befehle gehorsam 

und bürokratisch ausgeführt haben. Wie in jeder Gesellschaft gab es auch unter den 

damaligen Zeitgenossen Sadisten. Sie fanden Gefallen darin, ihre Opfer zu peinigen. 

Die meisten begingen jedoch die grausamen Verbrechen ohne Enthusiasmus. Selbst 

Eichmann betonte, dass er persönlich nichts gegen Juden gehabt habe. Dieses mo-

ralisch unbeteiligte Ausführen von Verbrechen löst bei Arendt „sprachloses Entset-

zen“ aus: viele führten ihre „Rolle“ aus und hielten den Mund. Dabei waren sie zum 

Teil in Positionen, in denen sie sprechen konnten.  

  

Als Lehre aus der Geschichte sollte sich jeder die eigene Moral mit folgenden Fragen 

konfrontieren: 

- Wie hätte er selbst in der jeweiligen Situation gehandelt?  

- Steckt in jedem von uns ein „Tätertypus“ gleich dem „Eichmanns“?  

- Auf welcher Grundlage kann ein gerechtes Urteil gefällt werden?  

Die Zeit der NS-Diktatur aufzuarbeiten ist eine wichtige Aufgabe, die heute noch nicht 

abgeschlossen ist. Hierfür ist eine ausgewogene Gut-Böse-Kontroverse elementar. 

Diese folgt im nächsten Abschnitt. 
                                            
418 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 22. 
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2.4.4 Die „Gut-Böse-Kontroverse“  

Die Fragen nach Gut und Böse, nach Recht und Unrecht, sowie nach Legalität und 

Illegalität stehen zu allen Zeiten im Raum. Viele Täter des Nationalsozialismus wur-

den vom „Zeitgeist“ in ihrem „Selbst“ erfasst. Die Differenzierung von Gut und Böse 

gestaltet sich damals besonders schwierig.  

Allgemein tendieren die meisten urteilenden Menschen dazu, das Erlaubte und das 

„geltende Recht“ als das Gute zu bezeichnen. In Abgrenzung dazu bezeichnen sie 

das Verbotene und Illegale als das Böse. Im speziellen Konflikt des gesetzlichen 

Rechts und des Gewissens bzw. des moralischen Gesetzes muss dem Gewissen die 

höhere Priorität zugeordnet werden.  

Arendt geht davon aus, dass jeder gesunde Mensch eine Stimme in sich trägt, die 

ihm sagt, was Recht und Unrecht ist. Diese Stimme sei eine Quelle der Moral aus ei-

nem impliziten moralischen Wissen. Dieses Wissen hat seinen Ursprung in göttlichen 

Geboten oder in der menschlichen Vernunft und ist unabhängig von den Gesetzen 

eines Nationalstaates.  

In diesem Kontext nimmt Arendt auf den Kategorischen Imperativ Kants Bezug: der 

Kategorische Imperativ gleiche einem Kompass, der den „rechten Weg“ durch das 

Labyrinth der Moral leiten solle.419

Ein Widerspruch bestehe darin, dass sich moralisches Wissen von selbst versteht, 

aber die jeweiligen Handlungen nicht automatisch moralisch gut sind. Kants Defini-

tion des „radikal Bösen“ impliziert die Tatsache, dass der Mensch seinen Neigungen 

folgend, zumindest versucht ist, Böses zu tun. Arendt stellt dem entgegen: 

  

„Niemand will böse sein, und jene, die trotzdem böse handeln, fallen in ein >absur-

dum morale<, in moralische Absurdität. Der, der das tut, befindet sich eigentlich im 

Widerstand mit sich selbst, mit seinem eigenen Verstand und muss sich deshalb, in 

Kants Worten, selbst verachten.“420

Ein zentraler Punkt Arendts ist, dass durch den moralischen Zusammenbruch der 

abendländischen Tradition im NS-Staat die spezifischen religiösen und moralischen 

Glaubenssätze und Vorschriften keinerlei Rolle mehr spielten.

 

421

                                            
419 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 27. 

  

420 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 28. 
421 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 29. 
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In der Folge geht die Philosophin auf die Entwicklung der Ethik in der Moralphiloso-

phie ein. Von der Spätantike mit den Schulen der Stoiker und der Epikuräer bis zum 

Mittelalter ging es immer um die Suche nach dem „guten Leben“:422

Wie kann ich hier auf Erden die größte Glückseligkeit erlangen?  

  

In der Annahme, dass der Mensch im Ebenbilde Gottes geschaffen sein soll und 

seine Geschöpfe sind, die er liebt, müssen sie ihm a priori „gut“ erscheinen.  

Daraus resultiert ein „Zwangscharakter des Guten“:  

„In diesem Sinne hat Thomas423, als würde er auf die Frage des Sokrates antworten, 

einmal bemerkt, dass Gott das Gute befiehlt, weil es gut ist – und dies gegen Duns 

Scotus, der der Auffassung war, dass das Gute gut ist, weil Gott es befiehlt.“ 424

Aus religiöser Perspektive wäre eine unmoralische Handlungsweise ein Ungehorsam 

gegenüber Gott, der die Befehle gibt, da sie in seinen Augen gut sind. 

 

Hier widerspricht Arendt Thomas von Aquin. Sie behauptet, dass moralisches Ver-

halten rein gar nichts mit Gehorsam zu tun habe, weder dem geltenden Recht, noch 

göttlichen Geboten gegenüber.  

Auch Kant differenziert Legalität und Moralität. Legalität ist moralisch neutral. Sie 

verortet sich in der institutionalisierten Religion, den Kirchen und in der Politik.425

Es existiert eine Verbindlichkeit einer moralischen Ordnung, der alle lebenden Men-

schen unterworfen sind. Die politische Ordnung eines Nationalstaates benötigt ledig-

lich gesetzestreue Bürger und nicht notwendigerweise moralische integre Bürger. 

Kant stellt dies in „Zum ewigen Frieden“ pointiert fest:  

  

„Das Problem der Staatserrichtung ist, so hart wie es auch klingt, selbst für ein Volk 

von Teufeln (wenn sie nur Verstand haben), auflösbar“.426

Der letzte Gesetzgeber des eigenen Handelns kann im Umkehrschluss nur das 

„Selbst“, der eigene Verstand sein. Arendt konstatiert:  

 

„Ich bin der Gesetzgeber, Sünde oder Verbrechen können nicht mehr als Ungehor-

sam gegenüber dem Gesetz eines anderen bestimmt werden, sondern im Gegenteil 

als Weigerung, meine Rolle als Gesetzgeber der Welt zu spielen.“ 427

                                            
422 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 32. 

 

423 Es ist Thomas von Aquin gemeint. 
424 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 33. 
425 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 36. 
426 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 37. 
427 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 37. 
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Der „Kategorische Imperativ“ kann dabei die Grundlage des Handelns darstellen. 

Denn er sagt uns, was wir tun sollen, ohne jeglichen Bezug auf etwas anderes.  

Zusammenfassend kann gesagt werden: Jeder ist sein eigener Gesetzgeber und trifft 

Entscheidungen in eigener Verantwortung.  

Autonomie des Menschen und der freie Wille 

Arendts Verständnis einer philosophisch-politischen Theorie impliziert die Idee der 

Autonomie des Menschen, die ihre Wurzeln in der reinen Selbstbestimmung hat. Für 

Kant ist die Sittlichkeit die grundlegende Prämisse für die Selbstbestimmung des 

Willens. Zu Beginn des ersten Abschnitts in „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ 

schreibt Kant:  

„Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken mög-

lich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter 

Wille.“428

Des Weiteren beschreibt Kant die Autonomie des Willens als oberstes Prinzip der 

Sittlichkeit. Das Prinzip der Autonomie erklärt Kant: „nicht anders zu wählen, als so, 

dass die Maximen seiner Wahl in demselben Wollen zugleich als allgemeines Gesetz 

mit begriffen sein.“

 

429 Ihr Prinzip müsse also ein kategorischer Imperativ sein.430 Kant 

beschreibt das praktische Prinzip des Willens, als „oberste Bedingung der Zusam-

menstimmung derselben mit der allgemeinen praktischen Vernunft, die Idee des 

Willens jedes vernünftigen Wesens als eines allgemein gesetzgebenden Willens.“431

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob der Mensch in der Tat einen 

freien Willen hat, der es Entscheidungsträger des Handelns zu sein.  

 

Der entscheidende Maßstab jeglichen Handelns in der Welt ist allein der gute Wille.  

Falls der „freie Wille“ evident ist, entstehen die Fragen:  

- Gibt der freie Wille der Vernunft Befehle?  

- Oder: Beeinflusst die Vernunft den Willen und inwiefern ist dieser dann noch 

frei? 

Arendt denkt über den freien Willen nach und kommt zu dem Schluss: Der freie Wille 

wäre lediglich die „Exekutive“, sprich das Ausführungsorgan der Vernunft, falls es 

                                            
428 Kant, Immanuel, 1999, S. 11. 
429 Kant, Immanuel, 1999, S. 68. 
430 Kant, Immanuel, 1999, S. 69. 
431 Kant, Immanuel, 1999, S. 57. 
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keine Wahlmöglichkeiten gäbe, und er nur der Vernunft folgte. Es läge also ein 

„Zwangscharakter“ vor, ein sogenanntes Diktat, welches sowohl in der Antike, als 

auch bei Kant als Problem angesehen wird. Denn wie könne der Wille überredet 

werden, das Diktat der Vernunft zu akzeptieren?432

In einem elementaren Punkt schließt sich Arendt der Tradition der Moralphilosophie 

von Sokrates bis Kant an: Das Prinzip zu verfolgen, das Böse, um des bösen Willens 

selbst zu wollen. Kain, der seinen Bruder Abel, gemäß der biblischen Überlieferung, 

erschlagen haben soll, tat dies nicht, um zu Kain zu werden und Judas, der den Ver-

rat an Jesus begangen haben soll, tat auch dies nicht, um zu dem Judas zu wer-

den.

 Das Denken und Wollen des 

Menschen laufen durchaus häufig in entgegengesetzte Richtungen und doch sind sie 

aufeinander angewiesen.  

433

Arendt resümiert zum Abschluss des ersten Teils ihrer Vorlesung über das „radikal 

Böse“: 

 Beide hatten eine gewinnbringende Motivation: Kain die ungeteilte Aufmerk-

samkeit des Vaters Judas das Geld. 

„Dass alles Radikal Böse aus den Tiefen der Verzweiflung kommt, hat uns ausdrück-

lich Kierkegaard gesagt – und wir hätten es von Miltons Satan und vielen anderen 

lernen können.“ 434

In den Tiefen der Verzweiflung liegt der Neid, aber auch eine gewisse „Aura der Vor-

nehmheit“, denn nach Nietzsches Philosophie respektiert der Mensch, der sich selbst 

verachtet, mindestens den, der ihn verachtet.

 

435 Diese Vornehmheit sollte ihn vor 

dem „wirklich Bösen“ bewahren, denn „das wirklich Böse ist das, was bei uns 

sprachloses Entsetzen verursacht, wenn wir nichts anderes mehr sagen können als: 

Dies hätte nie geschehen dürfen.“ 436

Unterscheidung von Gut und Böse 

 

Im zweiten Teil beschäftigt sich Arendt mit der Unterscheidung von „Gut und Böse“ 

und deren absoluten Funktion. Ein zentraler Gedanke ist, dass jeder gesunde 

Mensch in der Lage sein soll, die Unterscheidung korrekt zu treffen.  

                                            
432 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 41. 
433 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 43. 
434 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 44. 
435 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 46. 
436 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 46. 
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In der Moralphilosophie, in der über einen langen Zeitraum hinweg behauptet wurde, 

„dass es besser sei, Unrecht zu erleiden, als Unrecht zu tun“437

Die Moralität hat sowohl das Selbst, als auch das Gegenüber zum Thema. Denn der 

Mensch ist im ständigen Dialog mit sich und ist mit anderen Menschen im Kontakt. 

Das jeweilige Agieren sollte vom Gewissen angeleitet werden.

, ging man von dieser 

menschlichen Fähigkeit aus. Die Erfahrungen des Zwanzigsten Jahrhunderts haben 

dies widerlegt. Selbst ethische und moralische Kategorien, ob philosophischen oder 

religiösen Ursprungs, unterliegen den Erfahrungen der jeweiligen Kultur. 

438

Arendts philosophische Deutung des Gewissens:  

Arendt nimmt in die-

sem Zusammenhang auf das „Selbst-Bewusstsein“ Bezug und erklärt, dass dieses 

sich „selbst-bewusst-werden“ die psychologische Fähigkeit ist, sich wahrzunehmen 

und zu erkennen.  

„Das Gewissen ist angeblich eine Weise des Fühlens, jenseits von Verstand und 

Beweisführung sowie, aufgrund von Empfindungen, des Wissens, was Recht und 

Unrecht ist. Zweifellos, glaube ich, hat sich herausgestellt, dass solche Gefühle in der 

Tat existieren, dass Menschen sich schuldig fühlen oder unschuldig, dass jedoch lei-

der solche Gefühle keine verlässlichen Hinweise geben auf Recht und Unrecht, ja ei-

gentlich auf gar nichts hinweisen. Schuldgefühle zum Beispiel können durch einen 

Konflikt zwischen alten Gewohnheiten und neuen Befehlen – oder alten Gewohnheit, 

nicht zu töten, und dem neuen Tötungsbefehl – hervorgerufen werden;“439

Eine Problematik, die sich aus der gesetzten „Wahrheit der Moral“ ergibt, besteht da-

rin, dass diese nicht beweisbar ist. Arendt schreibt:  

 

„Moralische Sätze sind immer für selbstverständlich gehalten worden, und schon 

sehr früh entdeckte man, dass sie nicht bewiesen werden können, dass sie axioma-

tisch sind.“ 440

                                            
437 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 41. 

 

438 Der etymologische Hintergrund des Begriffs „Gewissen“ ist interessant, da er im Lateinischen und 
dem Griechischen mit „Bewusstsein“ übersetzt wird. Im Französischen ist ebenfalls eine moralische 
Komponente damit verbunden. Es drängt den Menschen zu einer bestimmten Handlung und ist somit 
eine besondere Instanz im menschlichen Bewusstsein, die ethische, moralische und intuitive Gründe 
für Entscheidungen und Handlungsweisen berücksichtigt. 
439 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 95. 
440 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 50. 
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Moralische Sätze sind also Axiome.441

Die Menschen, die während der NS-Diktatur ihrem Gewissen gefolgt sind und sich 

nicht an den Verbrechen beteiligt hatten, sind Menschen, die ihrem Gewissen folgten 

und somit aus ihrem „Selbst“ heraus gehandelt hatten. 

 Arendt zieht daher folgenden Schluss:  

2.4.5 Neigung und Versuchung 

Die Annahme, dass der Mensch versucht sei, Böses zu tun und sich anstrengen 

müsse, das Gute zu vollbringen, entlarvt Arendt als Mythos.  

Denn genauso oft sei es der Fall, dass er versucht sei das Gute zu tun und Anstren-

gungen erforderlich sind, Böse zu handeln. Arendt folgt der Tendenz die Neigung 

und Versuchung fast gleichzusetzen, denn in jeder Neigung bestehe auch eine Ver-

suchung, die einen Menschen in die Irre leiten könnte. Jede Neigung bezieht sich auf 

etwas aus dem „Außen“ in der Welt.  

Kant spricht von der Neigung, welche von Objekten außerhalb meines Selbst affiziert 

seien, die er begehrt oder sich davon angezogen fühlt. Die Neigung widerspricht dem 

freien Willen, da der Mensch nicht mehr der „Handelnde“ ist, sondern lediglich seinen 

Neigungen folgen kann. 442

Freier Wille und das Gewissen 

 

Arendt über den freien Willen:  

„Und da Freiheit als nicht von äußeren Ursachen bestimmt definiert ist, kann nur ein 

Wille, der frei von Neigung ist, gut und frei genannt werden. Wir entdeckten, dass das 

Ausweichen vor dem Bösen in dieser Philosophie in der Annahme ruht, dass der 

Wille nicht gleichzeitig frei und schlecht sein kann.“443

Das Gewissen als höchste Instanz des eigenen Handelns zu verstehen, kann erst 

dann gelingen, wenn man es als Organ der Psyche und des physischen Körpers be-

trachtet. Der moralische Charakter wird diesem Organ als „Funktion“ verliehen. In der 

Perspektive des Christentums werden Belohnung, Bestrafung, Hölle, aber auch ein 

Leben im „Jenseits“ verkündet. Hier ist das Thema Recht und Unrecht, bzw. Sünde 

 

                                            
441 Axiom: Aus dem griechischen Axioein: für wert oder für wahr halten. Axiome bilden die 
unhintergehbare Basis für den Beweis anderer Sätze. Anm. aus: Wörterbuch der philosophischen Be-
griffe, S. 89. 
442 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 56. 
443 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 57. 
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und Schuld von zentraler Bedeutung. Arendt erklärt, dass die Generation, die die 

Verbrechen Nazideutschlands mit verantwortet, die erste seit der Christianisierung 

sei, die das Gewissen nicht mehr als Organ begreife, das ihnen den Unterschied 

zwischen Recht und Unrecht weist. Sie hat keine Furcht vor Bestrafung in der Hölle 

und keine Hoffnung auf Belohnung im Himmel.444

Innerer Dialog 

 

Jede Handlung des „Ich“ muss im Dialog mit dem Selbst, dem Gewissen ausgehan-

delt werden. Arendt über diesen „inneren Dialog“:  

„Selbst wenn ich Einer bin, bin ich nicht schlicht Einer; vielmehr habe ich ein Selbst 

und stehe zu diesem Selbst als meinem eigenen Selbst in Beziehung. Dieses Selbst 

ist keinesfalls eine Illusion; indem es mit mir spricht, macht es sich hörbar (ich rede 

mit mir selbst, in bin mir nicht nur meiner selbst bewusst), und in diesem Sinne bin 

ich, als Einer, Zwei-in-Einem, und es kann Harmonie oder Disharmonie mit dem 

Selbst geben. Wenn ich mit anderen Menschen nicht übereinstimme, kann ich weg-

gehen; aber von mir selbst kann ich nicht weggehen, und deshalb empfiehlt es sich 

für mich, zunächst mit mir selbst in Übereinstimmung zu kommen zu suchen, bevor 

ich alle anderen in die Betrachtung einbeziehe.“445

Bei diesem möglichen inneren Konflikt wird festgehalten, dass laut Arendt alle 

Rechtsinstitutionen davon ausgehen, dass das Gewissen als wegweisendes Organ 

existiert. Selbst dann, wenn die Person nicht mit den jeweiligen Gesetzestexten ver-

traut sein mag.  

 

Das gesetzliche Recht als maßgebende Instanz hat auch eine Beziehung zum mora-

lischen Recht. Die Konsequenz einer illegalen Handlung kann eine Bestrafung durch 

ein Unrechtssystem sein. Doch für das Selbst und die innere Harmonie, ist es bes-

ser, Unrecht zu erleiden. Denn wer will Zeuge seiner eigenen üblen Taten sein oder 

mit einem „Unrechttuenden“ zusammen leben?446

In diesem Prozess des „inneren Dialogs“ kommt das „radikal Böse“ zum Tragen, das, 

was „nie hätte geschehen dürfen“. Das Nachdenken und sich bewusst werden sind 

 Der positive „innere Dialog“ würde 

in einem solchen Fall zu einem dauerhaften „inneren Konflikt“ führen. 

                                            
444 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 69. 
445 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006; S. 70. 
446 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 71. 



  131 

signifikante Voraussetzungen für ein positives Handeln aufgrund seiner Natalität, wie 

im ersten Teil der Dissertation beschrieben. 

2.4.6 Zusammenhang des Denkens und Erinnerns  
mit der „Natur des Bösen“ 

Nach der Betrachtung des „inneren Dialogs“ wird nun der Prozess der Reue als ein 

Teil des Erinnerns beleuchtet.  

Die Reue impliziert nicht zu vergessen, was man getan hat. Arendt zieht hier den 

Kontext des hebräischen Verbs „shav“ heran, das „Nicht-Vergessens“ mit dahin „zu-

rückkehren“ verbindet. Das Denken und Erinnern ist demnach unerlässlich. Niemand 

kann sich an etwas erinnern, das er nicht schon durchdacht hat und über das er mit 

sich im Dialog war. 447

Es gibt Personen, die sich der Erinnerung verweigern. Sie wollen an ihre Taten nicht 

erinnert werden. So entsteht ein Zusammenhang zwischen der Natur des Bösen und 

der Erinnerung. Arendt schreibt über diesen „Verbrechertypus“ und ihre veränderte 

Perspektive des „radikal Bösen“: 

 

„Die größten Übeltäter sind jene, die sich nicht erinnern, weil sie auf das Getane 

niemals Gedanken verschwendet haben, und ohne Erinnerung kann nichts sie zu-

rückhalten. Das Denken an vergangene Angelegenheiten bedeutet für menschliche 

Wesen, sich in die Dimension der Tiefe zu begeben, Wurzeln zu schlagen und so 

sich selbst zu stabilisieren, so dass man nicht bei allem Möglichen – dem Zeitgeist, 

der Geschichte oder einfach der Versuchung – hinweggeschwemmt wird. Das größte 

Böse ist nicht radikal, es hat keine Wurzeln, und weil es keine Wurzeln hat, hat es 

keine Grenzen, kann sich ins unvorstellbar Extreme entwickeln und über die ganze 

Welt ausbreiten.“448

In diesen Worten wird die größte Gefahr des Bösen deutlich: eine unvorstellbare 

Grenzenlosigkeit. Jede Person kann in ihren Bann gezogen werden und sich da-

durch dem Nachdenken verweigern. Dies steht in einem engen Zusammenhang mit 

Vergebung und Verzeihung: Einem Verbrecher, der sich vor Gericht verantworten 

 

                                            
447 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 75. 
448 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 77, Hervorhebung durch Autorin. 
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muss, kann vergeben werden, falls er Reue zeigt. Er kann bestraft werden, die Taten 

selbst können jedoch nicht vergeben werden. 

Das „radikal Böse“ in Arendts Augen entsteht durch das Gefühl der völligen Verlas-

senheit. Menschen existieren zwar im Plural in der Gesellschaft und doch kann jeder 

verlassen sein. Ein Gefühl, das Arendt über das Allein-sein stellt.449 Der Mensch ist 

nicht mehr in der Lage zwei-in-einem zu sein.450

Zum Ende des zweiten Teils der moralphilosophischen Vorlesung „Über das Böse“ 

geht Arendt auf die Mörder im nationalsozialistischen System ein. Sie hätten Hölder-

lin gelesen, Bach gehört, sie waren Familienmenschen und Intellektuelle, die sich 

vom Sog haben mitreißen lassen. Dadurch haben sie ihre Integrität verloren.

 

451

2.5 Taten und Täter – Kann man das Böse verstehen? 

 

2.5.1 Ein Denken im Zeichen der Differenzen 

Der dritte Vorlesungsteil von „Über das Böse“ zeichnet sich durch das Denken in 

Differenzen Arendts aus. Sie denkt in gegensätzlichen Kategorien:  

- Recht und Unrecht 

- Gut und Böse 

- Macht und Gewalt 

- Denken und Handeln 

- Singularität und Pluralität 

Ausgehend von den verschiedenen Aspekten der Einsamkeit, sowie der Isoliertheit, 

geht sie auf die Wurzeln des Bösen ein:  

„Denken und Erinnern, sagten wir, sind die menschliche Art und Weise, Wurzeln zu 

schlagen, den eigenen Platz in der Welt, in der wir alle als Fremde ankommen, ein-

zunehmen. Was wir üblicherweise Person oder Persönlichkeit – im Unterschied zu 

einem bloß menschlichen Wesen oder einem Niemand – nennen, entsteht gerade 

                                            
449 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 79. 
450 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 80. 
451 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 80. 
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aus diesem wurzelschlagenden Denkprozess. In diesem Sinne behauptete ich, dass 

es fast schon redundant wäre, von einer moralischen Persönlichkeit zu sprechen. 

Eine Person kann gewiss immer noch gutmütig oder boshaft sein, sie kann großzügig 

oder kleinlich angelegt, aggressiv oder willfährig, offen oder verschlossen sein; (…). 

Wenn sie ein denkendes Wesen ist, das in seinen Gedanken und Erinnerungen wur-

zelt und also weiß, dass sie mit sich selbst zu leben hat, wird es Grenzen geben zu 

dem, was sie sich selbst zu tun erlauben kann, und diese Grenzen werden ihr nicht 

von außen aufgezwungen, sondern selbst gezogen sein. Diese Grenzen können sich 

in beachtlicher und unbequemer Weise von Person zu Person, von Land zu Land, 

von Jahrhundert zu Jahrhundert ändern; doch das grenzenlose, extreme Böse ist nur 

dort möglich, wo diese selbst-geschlagenen und gewachsenen Wurzeln, die automa-

tisch Möglichkeiten einschränken, ganz und gar fehlen. Sie fehlen dort, wo Men-

schen nur über die Oberfläche von Ereignissen dahingleiten, wo sie sich gestatten, 

davongetragen zu werden, ohne je in irgendeine Tiefe, derer sie fähig sein mögen, 

einzudringen.“452

Die Wurzeln des Denkens 

 

Die angesprochenen Wurzeln sind also Grenzen dafür, was sich ein denkender 

Mensch erlauben kann. Ein ständiger innerer Dialog ist zur Selbstreflexion erforder-

lich, um eine innere Haltung zu entwickeln. Dies hat auch das Delphische Orakel mit 

seinem „Erkenne dich selbst“ zum Ausdruck gebracht.453

Die Grundlage des Verhaltens zu sich und den anderen lautet wie folgt:  

  

Ich – mein Selbst – habe die Entscheidung getroffen, genau derjenige welche zu 

sein, der ich aufgrund der Natalität bin.  

Arendt als Philosophin der Gegensätze geht in diesem Zusammenhang auf das 

Denken und Handeln454

                                            
452 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 85 f. 

 ein. In einem harmonischen Einklang und nicht in einem ge-

gensätzlichen Konstrukt. 

453 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 87. 
454 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 10, 
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2.5.2 Denken und Handeln 

Denken und Handeln sind für Arendt kontinuierliche Prozesse, die ständiges Über-

prüfen und Befragen implizieren. Das Denken ist eine spezielle Form des „inneren 

Handelns“: Beide Tätigkeiten stehen im Spannungsverhältnis.  

Sie vertritt hierzu eine starke These:  

Wenn alle Menschen zum Denken gebracht würden und Urteile fällen würden, 

könnte die Gesellschaft ohne festgelegte Normen, Regeln und Konventionen aus-

kommen.455

Denk-Anhalte-Prozess 

 

Denken und Handeln sind für Arendt zwei voneinander zu unterscheidende Tätig-

keiten, die nicht gleichzeitig stattfinden können. Sie spricht vom Denk-Anhalte-Pro-

zess:  

„Das idiomatische >stop and think< ist wirklich vollkommen richtig. Wenn immer wir 

denken, halten wir das an, was wir gerade getan haben mögen, und solange wir 

Zwei-in-Einem sind, sind wir unfähig, etwas anderes zu tun als zu denken.“456

Das Denken ist ein innerer Vorgang, welcher im Außen durch das Handeln sichtbar 

wird. Der Unterschied dieser Tätigkeiten wird häufig im Gegensatz von Geist und 

Macht dargestellt. 

 

457

Jeder handelnde Mensch zeigt sich durch sein in Erscheinung-Treten im öffentlichen 

Raum. Er konstituiert seine Person oder seinen Charakter durch moralisches, bezie-

hungsweise unmoralisches Denken und Handeln.  

 

- Der Prozess des Denkens bleibt in der Einsamkeit, dem Inneren, dem Selbst. 

- Das Handeln entsteht im Bereich der Vielen und wird dort ausgeführt. Hier in 

der Gesellschaft, in der das Faktum der Pluralität von gewichtiger Bedeutung 

ist, werden Macht und Ohnmacht der handelnden Menschen deutlich. Dies 

führt Arendt bereits in „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ deutlich 

aus.  

                                            
455 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 89 ff. 
456 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 92. 
457 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 93. 
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Andreas Großmann beschreibt diesen Prozess folgendermaßen:  

„Denn so wenig wie sich Handeln ohne Sprechen (mit Anderen) vollzieht, ist Denken 

unter Absehung des sich in ihm vollziehenden legein (mit sich selbst) zu denken. 

Womit das Denken, der >schweigende Dialog<, selbst Pluralität immerhin indiziert. 

Von daher kann Arendt sagen Handeln sei >die wirkliche Entsprechung zum Den-

ken<. Handeln ist mit Anderen über etwas sprechen (legein ti kata tinos); Denken ist, 

etwas für und mit sich selbst aus – und durchsprechen (dialegein). Gewalt beginnt, 

wo Sprechen verstummt; alles andere Handeln außer dem gewalttätigen spielt sich 

als Sprechen ab. Alle Mittel der Gewalt sind Mittel, die Sprache zu ersetzen oder 

überflüssig zu machen<.“. 458

Im Denkprozess sollen nun Urteile gefällt werden, auch solche die Gewissensent-

scheidungen sind. Menschen spüren Recht oder Unrecht in sich, in dem sie sich 

schuldig oder unschuldig fühlen. Dieses Fühlen ist rational nicht erklärbar und damit 

ist keine philosophisch logische Beweisführung möglich.  

 

„Das unter jenen wechselnden Kategorisierungen anvisierte, dem politischen ver-

bundene Denken hat Arendt wohl genau mit dem Urteilen als jener Tätigkeit gemeint, 

die das Zwischen der gemeinsamen Handlungswelt re-präsentiert und, zuschauend, 

be-urteilt. Der von Arendt konstatierte Zusammenhang von Denken und Urteilen zielt 

denn auch auf die Repräsentation (oder >Aktualisierung<) der >angeborenen Plura-

lität< wie sie die politische Bedeutung des Denkens >vor allem im Begriff der Re-prä-

sentation< sehen kann.“, so Großmann.459

Laut Arendt können sich Gefühle und damit auch das Gewissen verändern. Sie zeigt 

dies an einem Beispiel:  

 

Ein Mann soll töten und dies ist in seiner Moralauffassung verkehrt. Nachdem er das 

erste Mal bei einem Mord als Mittäter fungiert hat, entsteht bei ihm ein verändertes 

Urteil. Er betrachtet das ihm aufgetragene Töten als „neue Moral“, die zur Gewohn-

heit wird und sogar anerkannt und gewollt ist. „Diese Gefühle sagen etwas über An-

passung und Nicht-Anpassung aus, nicht aber über Moral.“460 461

                                            
458 Großmann, Andreas, 2003, S. 313. 

 

459 Großmann, Andreas, 2003, S. 313. 
460 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 95. 
461 Arendts These kann an dem Fall Dietrich von Choltitz exemplarisch aufgezeigt wer-den: Am 
25.August 1944 sollte der Stadtkommandant von Paris, General Dietrich von Choltitz Paris auf Befehl 
Hitlers verteidigen und nötigenfalls in Schutt und Asche le-gen. Die Stadt, wie wir sie kennen, würde 
nicht mehr existieren. Der General verweigerte jedoch den Befehl Hitlers und kapitulierte. Die Zweite 
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2.5.3 Das Problem des Bösen 

Der Begriff des Bösen ist erst einmal ohne Inhalt:  

- Was ist das Böse?  

- Ist es nur eine Konvention menschlicher Verhaltensweisen?  

Beim Heranziehen des Dekalogs des Bösen wird deutlich, dass es um menschliche 

Verfehlungen geht, deren Schweregrad variiert. Ein Dieb, ein Mörder, ein Lügner, alle 

haben Unrecht getan. Das wirklich böse Unrecht bezeichnet Arendt jedoch als das, 

was nicht vergeben werden kann und wofür es keine adäquate Bestrafung gibt. Sie 

stellt folgendes heraus:  

1. Die schwerwiegenden Taten sind wie Stolpersteine, die nicht aus dem Weg 

geräumt werden können.  

Das griechische Wort für Straftat lautet „skandalon“ und hat im ursprünglichen 

Gebrauch die Bedeutung, einem Feind eine Falle zu stellen. Das hebräische 

Wort hierfür ist Stolperstein.462

2. Der Täter des wirklich Bösen würde sich durch die Straftat sinnbildlich selbst 

„auslöschen“, denn es wäre besser für den Übeltäter nie geboren worden zu 

sein.

 

463

                                                                                                                                        
Französische Panzerdivision stand vor den Toren von Paris. Die Entscheidung, den Befehl zu verwei-
gern, beruhte auf einem diplomatischen Gespräch, das der General mit dem schwedischen General-
konsul Raoul Nordling in der Nacht zum 25.August geführt hatte. In dem Gespräch ging es um Wert-
urteile, ob er zulassen könne, dass unschuldige Zivilisten, da-runter auch Frauen und Kinder, getötet 
werden, obwohl die Gewissheit bestand, dass der Krieg verloren sei. Der Konsul appellierte an die 
Vernunft und Menschlichkeit und somit an das Gewissen von Choltitz. 

 

Bis zu diesem 25. August 1944 hatte Choltitz stets die Befehle Hitlers befolgt. Gerade aus diesem 
Grund wurde er am 1. August 1944 nach Paris geschickt. Die Zerstörung der unschätzbaren Kunst-
bauten wie der Louvre wäre ein unermesslicher Verlust für die Kunstgeschichte gewesen. Viele 
Kunstgemälde wurden von Hitlers SS durch Raubkunst entwendet. Von Choltitz äußerte sich in den 
aufgezeichneten Abhörprotokollen über seine persönliche Verantwortung:  
„„Ich habe meine Soldaten verführt, an diesen Mist zu glauben, habe die Bevölkerung, die das Offi-
zierskorps noch als etwas Würdiges sah, veranlasst, auch ohne Überlegung mitzumachen. Ich fühle 
mich auf das Äußerste beschämt! Vielleicht sind wir viel mehr schuld als dieses ungebildete Vieh-
zeugs, was ja sowieso sein ganzes Leben lang nichts anderes hört.“ 
Aus den Abhörprotokollen geht hervor, dass von Choltitz einerseits der „Retter von Paris“ war, ande-
rerseits aber auch ein Beteiligter des Holocaust. Er sagte von sich, dass er die Liquidation der Juden 
mit der größten Konsequenz durchgeführt habe. 
In seinem Fall bleiben philosophisch noch einige Fragen offen: Was hat ihn dazu bewogen, in dieser 
besagten Nacht genau diese Entscheidung zu treffen? Handelte er aufgrund seines „inneren Dialogs“ 
und seines Gewissens oder wollte er durch seine Entscheidung etwas Positives für sich erreichen, 
denn er lebte in der Gewissheit, dass der Krieg verloren sei. 
462 Der Künstler Günter Denning erinnert an die Opfer der NS-Zeit, indem er vor ihrem letzten selbst 
gewählten Wohnort Gedenktafeln aus Messing in den Fußweg als „Stolperstein“ einlässt. In über 500 
Orten in Deutschland und in vielen Ländern Europas sind bereits Stolpersteine verlegt. In Osnabrück 
sind bis Ende 2014 bereits 100 Stolpersteine verlegt worden. 
463 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 99. 
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Bei der Frage nach der Natur des Bösen sind Kriterien meist subjektiv. Arendt weist 

in diesem Kontext auf ein Manko ihrer eigenen Philosophie hin: Die „Verschiebung 

vom Objektiven (Was hat einer getan?) zum Subjektiven (Wer hat das getan?). Die-

sen Vorgang beschreibt sie in der Gestalt:  

„Denn es stimmt zwar, dass wir jemanden für das verurteilen, was er tat, doch 

ebenso wahr ist, dass diese Tat nicht mehr in Betracht gezogen wird, wenn man den 

Mörder begnadigt. Nicht der Mord wird vergeben, sondern dem, der getötet hat, sei-

ner Person, wie sie in Anbetracht der Umstände und Absichten erscheint. Das Läs-

tige an den Nazi-Verbrechern war gerade, dass sie willentlich auf alle persönlichen 

Eigenschaften verzichteten, als ob dann niemand mehr übrigbliebe, der entweder 

bestraft oder dem vergeben werden könnte. Immer und immer wieder beteuerten sie, 

niemals etwas aus Eigeninitiative getan zu haben; sie hätten keine wie auch immer 

gearteten guten oder bösen Absichten gehabt und immer nur Befehle befolgt.“ 464

Aus dieser Aussage geht Arendts Schlussfolgerung hervor, dass das größte Böse, 

das jemals begangen wurde, von „Niemand“ vollbracht worden ist. Sie hatten auf 

sämtliche persönlichen Eigenschaften verzichtet und sich hinter Aufgaben und Be-

fehlen „versteckt“. Es ist die konkrete Verweigerung eine „Person“ zu sein, mit einem 

eigenen Denken und Handeln, in einer Gesellschaft der Pluralität, in der Menschen 

miteinander kommunizieren und gemeinsam Handeln. 

 

2.5.4 Die Differenzierung zwischen Handeln und Taten 

Nach der Behandlung der Natur des Bösen wendet sich Arendt der „Natur des Gu-

ten“ zu. Auch in diesem Zusammenhang ist die Differenzierung des reinen Handelns 

und einem bloßen Tätig-Sein von zentraler Bedeutung. Sie stellt in diesem Zusam-

menhang zwei besondere Aspekte heraus: 

1. Das Phänomen des Willens 

2. Die Natur des Guten 

Der Schlüsselgedanke bei dieser Fragestellung liegt im Folgenden: 

„Wie kann das Böse vermieden werden?“ 

                                            
464 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 101. 
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Das Phänomen des Willens 

Arendt denkt zuerst an das Begehren, etwas zu wollen, sowie an die Vernunft. Ist die 

Vernunft lediglich der Sklave der Leidenschaften, oder können die Leidenschaften 

der Vernunft untergeordnet werden?  

In ihrer Philosophie ist eine gegenseitige Unterordnung nicht möglich. Vernunft und 

Begehren sind hierarchisch gleichgestellt. Zu diesen beiden kommt ein Drittes hinzu: 

Das Phänomen des Willens.  

Es ist eine Stimme im Menschen, die sowohl die Vernunft als auch das Begehren 

beeinflusst. Sie entscheidet, was geschehen soll. Denn selbst der Geist wird nicht 

bewegt, wenn er nicht bewegt werden will. 465

Der Wille kann etwas wollen, was man eigentlich nicht wünscht. Er ist der Schieds-

richter zwischen den Gegenspielern der Vernunft und des Begehrens. Arendt vertritt 

die Ansicht, dass lediglich der Wille frei sein könne. Die Vernunft würde von der Ge-

meinsamkeit der Menschen geoffenbart und die lebenden Organismen seien dem 

Begehren unterworfen. Das letzte entscheidende Organ sei also der Wille des ein-

zelnen Menschen. 

 

In dem Diskurs um das Phänomen des Willens geht Arendt auf das philosophische 

Verständnis der Antike zurück: In der Antike konnte der Wille lediglich in begrenztem 

Umfang frei sein, da er von der Klasse des Menschen abhängig war. Sklaven muss-

ten den Befehlen ihres Herrn folgen. Das Begehren des Herrn konnte sich nur auf 

Objekte beziehen, die er auch tatsächlich erlangen konnte. Sonst war er in seinem 

Verlangen nicht frei. Auch heute kann man nur wünschen, was realisiert werden 

kann. Die Freiheit des Wünschens und des Willens ist somit nicht grenzenlos.  

Die Natur des Guten 

Nun zum zweiten Aspekt, der „Natur des Guten“:  

Die Quintessenz aller Ethik ist, laut Arendt, der bewusste Versuch sich selbst nicht 

mitzudenken, die völlige „Selbstlosigkeit“ und dies zugunsten Gottes oder eines 

Nächsten. Dies entspricht auch der christlichen Ethik: Der Mensch soll nicht nur sei-

nen Nächsten, sondern auch seine Feinde lieben.466

                                            
465 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 104. 

  

466 Die Bibel, Matthäus 5: 40-44. 
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Die Schwierigkeit diese höchste Form der Ethik umzusetzen machte schon Apostel 

Paulus im Brief an die Römer deutlich:  

„Ich tue nicht, das ich will, sondern das ich hasse, das tue ich. Das Gute, das ich will, 

das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.“ 467

In der guten Tat selbst ist man sich dieses „positiv Guten“ nicht bewusst, denn man 

ist seinem eigenen Selbst abwesend.

 

468 Selbst Kant nahm in seiner Moralphilosophie 

Gott als Zeugen der guten Tat sowie der Existenz des guten Willens. 469

Ein entscheidendes Problem besteht darin, dass der Wille rein geistig ist und gleich-

zeitig große Macht über den Körper hat. Er befiehlt dem Körper und dieser führt aus. 

Dagegen leistet der Geist selbst Widerstand, wenn er Befehle von sich selbst be-

kommt.  

  

Hier wird die Ambivalenz des Zwei-in-Einem-System deutlich: Es gibt auch ein teil-

weise-Wollen, ein zwiegespaltener Wille. Die Entscheidung fällt z. B. auf eine gute 

oder böse Wahl, zwei gute oder zwei böse Möglichkeiten. Es soll klar werden, dass 

das Handeln eine fortlaufende Auseinandersetzung mit sich selbst, eine Abwä-

gungsarbeit, ist. Die Konsequenzen sind unterschiedlich, z. B. von wenig Interesse 

oder, wie im Fall Eichmann, existenziell.  

Die elementare Bedeutung des Willens, trotz oder gerade aufgrund der unzähligen 

Schwierigkeiten, macht Hannah Arendt mit folgenden Fragen deutlich:  

- „Wenn der Wille nun mal so ist, wie kann er Gutes tun?“ und  

- „Wie könnte ich je ohne Wollen zum Handeln bewegt werden?“ 470

Das Paradoxon des Willens wird im nächsten Abschnitt 2.5.5 behandelt. 

 

2.5.5 Paradoxon des Willens  

Arendt kommt im vierten Teil ihrer Vorlesung „Über das Böse“ noch einmal auf den 

Willen zurück. Sie spricht davon, eine halbwahre Behauptung aufgestellt zu haben. 

Das Paradoxon beim Willen sei, dass dieser auf der menschlichen Freiheit beruht. 

                                            
467 Die Bibel, Römer 7: 19. 
468 Die Bibel, Matthäus 6: 3. 
469 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 109. 
470 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 116. 



  140 

Doch die Menschen könnten selbst dann nicht frei sein, wenn sie weder von dem 

Schicksal noch ihren Mitmenschen gezwungen werden. 471

Arendt behauptet, dass keine endgültige Antwort auf die Frage gegeben werden 

könne, ob Menschen nun wirklich frei im Handeln seien. Jede Tat bestehe aus meh-

reren Bestandteilen, welche nicht aus dem Zusammenhang herausgelöst werden 

könnten. Die Tat selbst müsse also im Kausalitätszusammenhang beleuchtet wer-

den.

 

472

Eine weitere Facette des Willens bestehe in seiner Schiedsrichterfunktion. Er sei der 

Richter zwischen Recht und Unrecht. Hier wird vorausgesetzt, dass der Wille zur kor-

rekten Unterscheidung fähig ist. 

  

473

Daraus ergeben sich zwei Fragen:  

 

- Besteht die Fähigkeit zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden? 

- Besteht die Fähigkeit auch in spezifischen Kategorien des Rechts zu 

unterscheiden?  

Menschen treffen Entscheidungen mit unterschiedlicher Tragweite, im persönlichen 

Umfeld oder politische Entscheidungen auf nationaler und internationaler Ebene. Es 

gibt zahlreiche Situationen mit Unwägbarkeiten. Fehler werden gemacht. Ein wichti-

ger Faktor für Frieden und Sicherheit ist, aus Fehlern zu lernen, also Denkmuster zu 

erkennen und diese zu durchbrechen. 

Dietrich Dörner vertritt in seiner Entscheidungstheorie die These, dass das Gutmen-

schentun direkt in die „Katastrophe“ führe.474

„Wie viele andere Testpersonen auch, waren die beiden ganz ergriffen von ihrer hu-

manitären Aufgabe, den Moro zu einem besseren Leben zu verhelfen. Das Gut-

menschtun brachte dann einen Aktionismus hervor, der direkt in die Katastrophe 

führte. Der entscheidende Fehler war, dass Fern- und Nebenwirkungen der Ent-

scheidungen nicht berücksichtigt wurden.“

 In Simulationen, wie „Moraland“ testet 

er Entscheidungsverhalten von Studierenden und Managern:  

475

                                            
471 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 125. 

 

472 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 125 ff.  
473 Arendt, Hannah: Über das Böse, 2006, S. 135. 
474 Dörner, Dietrich,2010, S. 53 f. 
475 Dörner, Dietrich, 2010, S. 53. 
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Das Experiment ist Beispiel dafür, dass auch Menschen mit „guten Motiven“ falsche 

Entscheidungen treffen können, sowohl ethisch als auch moralisch. Die unmittelba-

ren Folgen sind oft nicht gleich zu erkennen. Der Entscheidungsforscher ist davon 

überzeugt, dass es Personen geben muss, die sich zu widersprechen trauen, auch 

bei Vorgesetzten oder Kommandeuren. Er sagt weiter, dass „Gruppen dazu neigen, 

Widersprüche auszublenden, denn sie engen ein, zwingen zum ständigen Neuden-

ken. Daher neigen viele Chefs zur fatalen Strategie, nur noch Jasager um sich zu 

sammeln.“476

In der Annahme, dass jedem gesunden Menschen ein funktionierendes Gewissen 

innewohnt, möchte der Mensch „gut“ sein. Ein Widerspruch entsteht dann, wenn die 

Person Böse handelt. Die Folge dessen ist eine „moralische Absurdität – absurdum 

morale“. Die Person handelt gegen ihren eigenen Verstand und somit gegen sich 

selbst. Die Folge davon ist dann die Selbstverachtung. 

 

2.6 Hannah Arendts Phänomenologie des Bösen – Eine 
kritische Betrachtung 

In der Darstellung Arendts über das Phänomen des Bösen bleibt insbesondere eine 

Frage unbeantwortet:  

Was überzeugt Sie derart, dass Eichmann lediglich ein gedankenloser Schreibtisch-

täter gewesen sei?  

Eichmann war Karrierist. Er war nicht aus Überzeugung in die Partei eingetreten. 

Sondern er, als gescheiterte Existenz, hatte in ihr die Chance gesehen durch die 

„Bewegung“ von vorne anfangen zu können. Als SS-Obersturmbannführer befolgte 

er Befehle, die ihm zumindest zu Beginn nicht unbedingt gefielen. Er hatte andere 

Pläne, mit den Juden. So schwebten ihm zum Beispiel eine Evakuierung der euro-

päischen Juden nach Madagaskar oder die Errichtung von einem „jüdischen Heim“ in 

Nisko/Polen vor. Wenn Arendt von der „Banalität des Bösen“ spricht und diesem Tä-

ter Gedankenlosigkeit vorwirft, ist das zu kurz gedacht. Eichmann verwendete viele 

Gedanken auf die Judenfrage. Er war dabei entweder außer Stande oder nicht wil-

                                            
476 Dietrich, Dörner, 2010, S. 54. 
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lens sich den jüdischen Mitbürgern empathisch zu nähern. Die eindeutige Beschäfti-

gung Eichmanns mit der „Judenfrage“ wird im Folgenden nachgewiesen.  

Die Gerichtsverhandlung in Jerusalem 1961 beschäftigt sich mit den juristischen, mo-

ralischen und philosophischen Fragen. Dana R. Villa fragt nach den Motiven Eich-

manns bei der Ausführung der mörderischen Pflichten. Villa postuliert, dass Eich-

mann die Taten vorsätzlich, aus niedrigen Motiven heraus und im vollen Wissen über 

die verbrecherische Natur der Taten beging.477

Arendt unterstellt Eichmann „Gedankenlosigkeit“ und das Fehlen eines Gewissens. 

Tatsächlich belastet Eichmann sich selbst. Er betont im Prozess, dass es ihm ein 

schlechtes Gewissen bereitet hätte, wenn er die Befehle nicht gehorsam ausgeführt 

hätte. Er verfügt also über ein Gewissen und kann es benennen. 

  

Thema des Prozesses war auch die Kontroverse um das „Schicksal des Gewissens 

als einer moralischen Kraft inmitten eines allgemeinen moralischen Zusammen-

bruchs.“, erläutert Villa. Unter solchen Umständen wird das Gewissen pervertiert. Es 

sagt dem Menschen nicht mehr, was richtig und falsch ist, sondern nur noch was 

seine „Pflicht“ ist.478

Arendt ändert ihr Denken in Bezug auf das Böse, wie in Teil 2 beschrieben. Ihr Um-

gang mit der Kritik an „Eichmann in Jerusalem.“ Ist bemerkenswert. In der bisherigen 

Arendt-Forschung kann bisher kein Hinweis darauf gefunden werden, dass sie ihr 

Denken in Bezug auf Eichmann und seine monströsen Taten ändert. Dabei gibt es 

bereits in den Jahren nach Ende des Prozesses zahlreiche Erkenntnisse über Eich-

manns Persönlichkeit. Zwei Beispiele machen deutlich, dass Arendt sich hatte von 

ihm täuschen lassen: 

  

1. Die Sassen-Protokolle 

Die Protokolle der Gespräche Eichmanns mit dem ehemaligen SS-Offizier Willem 

Sassen kennt Arendt nicht. In der Transkription werden Eichmanns Taten noch deut-

licher: Er äußert, dass es ihn befriedigt hätte, wenn er 10,3 Millionen Juden getötet 

hätte. Er sagte zu Sassen, dass er kein normaler Befehlsempfänger gewesen sei. 

Dann wäre er ein Trottel gewesen. Im Gegenteil: er habe mitgedacht und sei ein Ide-

                                            
477 Villa, Dana R.: Das Gewissen, die Banalität des Bösen und der Gedanke eines repräsentativen Tä-
ters, S. 237. 
478 Villa, Dana R.: Das Gewissen, die Banalität des Bösen und der Gedanke eines repräsentativen Tä-
ters, S. 239. 
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alist gewesen.479

„Das Böse, das Hannah Arendt in Gestalt der NS-Verbrechen entgegentrat, war ei-

gen, weil es indifferent war und sich selbst nicht kannte. Weil es indifferent war, war 

es banal: das Resultat von Gedankenlosigkeit. So nahm Hannah Arendt es jedenfalls 

wahr. Die Beteuerungen der NS-Angeklagten hält Hannah Arendt natürlich nicht in 

jedem Fall für wahrheitsgemäß, aber die Schlüsse, die sie aus diesen Einlassungen 

zieht, sind nur dann stringent, wenn man davon ausgeht, dass die Angeklagten 

wahrheitsgemäß sagten, wie ihnen als Mörder und Mordhelfer zumute war.“

 Franziska Augstein stellt die These auf: Wenn Arendt die Sassen-

Protokolle gekannt hätte, hätte sie das Wesen des Nationalsozialismus anders ge-

deutet. Augstein führt aus:  

480

Augstein schließt, dass Arendt die geplante Verteidigungsstrategie Eichmanns nicht 

ganz durchschaut habe, denn ansonsten hätte sie das Eichmann-Buch anders ge-

schrieben und die Gräueltaten anders bewertet. 

 

2. Der stellvertretende Ankläger im Verfahren Eichmanns Gabriel Bach 
Im Interview erläuterte Gabriel Bach, dass Menschen sich im Laufe des Lebens ver-

ändern, so auch Eichmann. Zu Beginn seiner „Karriere“ war er nur ein Experte für 

Juden-Angelegenheiten. Doch dann hat sich bei ihm etwas verändert. Er hat über 

Jahre hinweg Juden umbringen lassen und dieses Verfahren zu seinem persönlichen 

Kampf gemacht. Noch als er wusste, dass der Krieg verloren war, fuhr er persönlich 

nach Auschwitz, um die Tötungen pro Tag von 10 000 auf 12 000 zu steigern. Eich-

mann war also nicht der gedankenlose Schreibtischtäter, wie Hannah Arendt ihn be-

schrieben hatte. Er war auf keinen Fall ein kleiner „Befehlsempfänger“.481

Gabriel Bach berichtet weiter, dass im Konzentrationslager Auschwitz an manchen 

Tagen tausende Kinder getötet wurden. Sie hätten gebettelt am Leben bleiben zu 

dürfen und sie wurden in die Gaskammern gestoßen. Eichmanns Devise war, dass 

gerade die jüngere Generation getötet werden müsse. Es war für ihn logisch, die 

Jüngeren, als Träger der Zukunft, zu töten. Das ist ein weiteres Indiz für die grau-

same Haltung Eichmanns.  

  

                                            
479 Augstein, Franziska, 2006, S. 185. 
480 Augstein, Franziska, 2006, S. 189. 
481 Bach, Gabriel im Interview mit Günther Inge, in: Berliner Zeitung, 9/10.April 2011, S. 8. 
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Eichmann selbst hatte in seiner Verteidigung immer wieder betont lediglich Befehle 

befolgt zu haben. In der Realität hat er jedoch einen Befehl Hitlers bewusst miss-

achtet:  

Als die Vereinbarung Hitlers mit Horthy verhandelt wurde, in der Ungarn an der De-

portation der Juden beteiligt werden sollte, beschleunigte Eichmann die eigene De-

portation von Juden, um seinen Zuständigkeitsbereich zu wahren.482

Eichmann war also sicher kein kleiner gedankenloser Schreibtischtäter. Was er tat, 

hat er aus Überzeugung getan. 

  

Bemerkenswert ist auch die geschichtliche Entwicklung in den Nachkriegsjahren in 

Deutschland:  

Wie geht man mit der Vergangenheit um, sowohl mit den Taten als auch mit den 

Tätern?  

Es gibt lange massive Widerstände gegen Forschung über die Täter und ihre Ver-

hältnisse zur deutschen Gesellschaft. Erst zu Beginn der 1960er Jahre werden erste 

Prozesse gegen NS-Täter geführt. Sie sind in der Bundesrepublik unpopulär, es gibt 

heftige Abwehr und man will die Taten in Schweigen hüllen. Dies zeigen viele Re-

cherchen, auch in Verbindung mit den Frankfurter Ausschwitz-Prozessen. Der zöger-

liche, sogar widerwillige Umgang mit der Nazivergangenheit ist unter anderem darin 

begründet, dass große Teile der NS-Elite in der Postdiktatur mit Eliten der noch jun-

gen Bundesrepublik verbunden sind oder selbst wichtige Ämter bekleideten. 

Es ist und bleibt wichtig weiter Vergangenheitsbewältigung zu betreiben.  

Massenmörder der NS-Diktatur, wie Eichmann, waren keine gedankenlosen Täter. 

Es waren häufig kluge Köpfe, die das System auf akribische Weise mit organisierten 

und am Laufen hielten. Es waren jedoch keine „Monster“ oder „Dämonen“, sondern 

„normale“ Menschen.  

Die neuere Rezeption und Diskussion der Philosophie Hannah Arendts beschäftigt 

sich intensiv mit ihrer Moralphilosophie. Dabei geht es nicht nur um gute Handlun-

gen, sondern auch um das „radikal Böse“. Dieses Böse hat keinen ontologischen 

                                            
482 Sein perfides Vorgehen: Eichmann hat selbst von der Instruktion erzählt, die ersten Juden, die in 
Auschwitz angekommen sind, zu zwingen Postkarten an ihre Familien zu schicken, mit dem eigens 
von ihm aufgesetzten Text: „Wir sind an einem wunderschönen Waldsee, machen Ausflüge in herrli-
cher Gegend bei leichter Arbeit.“ Es gebe nicht mehr viele Plätze und aus diesem Grund solle man 
schnell nachkommen und gute Schuhe mitbringen, da die Armee diese haben wolle. (Bach, Gabriel im 
Interview mit Günther Inge, in: Berliner Zeitung, 9/10.April 2011, S. 8). 
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Status. Es ist vielmehr, wie gezeigt, ein Phänomen der zwischenmenschlichen Be-

ziehungen.  

Arendt beschreibt das „radikal Böse“ als „Überflüssigmachung des Menschen als 

Menschen. Das Unfassbare wird Wirklichkeit: Am 11. September 2001 in New York, 

am 11. März 2004 oder im Juli 2005 in London. Philosophen denken nach derartigen 

schrecklichen Ereignissen wiederholt über Arendts Moralphilosophie und ihre Ge-

danken über das Böse nach. Exemplarisch seien drei Philosophen erwähnt:  

Julian Nida-Rümelin erörtert die persönliche Schuld und Verantwortung. Er vertritt die 

These, dass wir genau für das verantwortlich sind, wofür wir Gründe haben. Das sei 

auch bei kollektiven Handlungen der Fall. Der einzelne, der an ihnen teilhat, trägt die 

Verantwortung (und die Schuld) für sein Handeln.  

Susan Neimann konstatiert, dass die Welt einem dafür verantwortlich machen wird, 

was man tut. Man wird für seine Taten zur Verantwortung gezogen und nicht für 

seine Absichten. Damit richtet sie sich gegen die Verbindung von Willen und Hand-

lung. Die Schuld ist nach ihrer Definition keine Frage der subjektiven Einstellung, 

sondern der objektiven Fakten.  

Wolfgang Heuer setzt sich konkret mit der Banalität des Bösen“ in Arendts Werk 

„Eichmann in Jerusalem“ auseinander. Er beschäftigt sich mit den verschiedenen 

Interpretationen.483

                                            
483 Julian Nida-Rümelin, Susan Neimann und Wolfgang Heuer analysierten das Böse bei Hannah 
Arendt im Jahr 2005 anlässlich der Hannah-Arendt-Lectures und der Hannah-Arendt-Tage in Hanno-
ver. Die Aufsätze sind in dem Sammelband „Das Böse neu denken“ (Detlef Horster, 2006) zusam-
mengefasst.  
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3. Teil 

Zur Aktualität des Denkens Hannah Arendts 

3.1 Die Gegenwart – Alles ist Krise 

Mit dem Begriff der „Banalität des Bösen“ charakterisierte Hannah Arendt den Täter 

Eichmann. Die Frage bleibt, ob das alltägliche böse Tun mit dem Ende des National-

sozialismus von der „Oberfläche“, wie Arendt es bezeichnet, verschwunden ist. Ein 

Blick in die Tagespresse zeigt, dass dies nicht der Fall ist. Alles ist Krise: Von ökolo-

gischen Katastrophen, atomaren Zwischenfällen, spekulationsbedingtem Hunger, 

Kriegen und Folter wird weltweit täglich berichtet.  

Die Krisen umfassen drei Sektoren:  
- Sektor I: Wirtschaft,  

z. B. Weltwirtschaftskrise, Bankenkrise, Finanzkrise 

- Sektor II: Seuchen,  

z. B. SARS, Vogelgrippe, Ebola-Epidemie 

- Sektor III: Politik,  

z. B. Bürgerkriege in Syrien, Irak, Gaza, Ukraine 

2014 ist ein Jahr voller Krisen: Kriege nehmen zahlenmäßig deutlich zu. Die Lage in 

der Ukraine verschärft sich dramatisch. Syrien, Irak, Nigeria und der Gaza-Streifen 

kommen nicht zur Ruhe. Die Terrormiliz Islamischer Staat lässt die Welt den Atem 

anhalten, während die Ebola-Epidemie um sich greift. Die Weltwirtschaft und das 

Bankensystem wanken und gleichzeitig werden wiederholt Abhörskandale ans Ta-

geslicht gebracht.  

Zu Beginn des Jahres 2015 wird Paris ein Terrorattentat verübt. Am 07.Januar wer-

den bei der Zeitung „Charlie Hebdo“ 12 Menschen getötet. Die Meinungs- und Pres-

sefreiheit der demokratischen Grundordnung wird durch dieses Attentat bedroht. 

Westeuropa kann auf 70 Jahre Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg blicken. Und 

gleichzeitig wird klarer, dass der Frieden brüchig ist.  
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Globale Flüchtlingsströme 

Blutige Konflikte treiben immer mehr Menschen in die Flucht. Die Vereinten Nationen 

verzeichnen 2014 die höchste Flüchtlingszahl seit dem Zweiten Weltkrieg.484

Kriege und bewaffnete Auseinandersetzungen haben die Zahl der Bootsflüchtlinge, 

die über das Mittelmeer nach Europa wollen, nach Schätzung der UN auf Rekordni-

veau ansteigen lassen. 2014 nehmen geschätzt 348 000 Menschen eine lebensge-

fährliche Bootsüberfahrt auf sich, um bewaffneten Konflikten, Verfolgung und wirt-

schaftlicher Not zu entkommen. Geschätzt 4 270 Flüchtlinge sind dabei ums Leben 

gekommen. Das Mittelmeer ist die sogenannt „tödlichste Route“, so die UN-Flücht-

lingsorganisation UNHCR.

 Europa 

und damit Deutschland stehen vor einer großen Aufgabe, den Flüchtlingen zu helfen, 

und ihr Weiterleben zu sichern.  

485

Die Seenotrettungsoperation „Mare nostrum“, die in zwölf Monaten 150.000 Men-

schen aus dem Mittelmeer rettet, wird von dem Nachfolgeprogramm „Triton“ abge-

löst. Für das Programm „Triton“ stehen monatlich 2,9 Millionen Euro zur Verfügung, 

im Gegensatz zu 9 Millionen Euro bei „Mare nostrum“.

 

486

Übernahme der gesamteuropäischen Verantwortung 

  

Die europäische Union hat bei dieser humanitären Katastrophe gesamteuropäisch 

Verantwortung zu übernehmen. Ziel ist es, eine gemeinsame Flüchtlingspolitik zu 

betreiben.  

Wie könnte ein derartiges Programm aussehen? In der Süddeutschen Zeitung vom 

31. Oktober 2014 wird eine neue Flüchtlingspolitik in einem Zehn-Punkte-Plan für 

mehr Schutz, mehr Hilfe und mehr Asyl von Heribert Prantl vorgestellt: 

1. „Das sogenannte Dublin II Abkommen wird ersatzlos abgeschafft. Stattdessen 

gilt in Europa künftig das Prinzip der einmaligen freien Wahl. Jeder Flüchtling, 

der nach Europa flieht, kann selbst entscheiden, in welchem Land er Asyl be-

antragen und Schutz finden will.“487

                                            
484 Stand Mitte des Jahres 2014: 57 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Der Libanon ist 
einer der Staaten, der die meisten Flüchtlinge aufnimmt. Von Melanie Heike Schmidt: in: Neue Osna-
brücker Zeitung, 08.01.2015, S. 4. 

 

485 Westdörp, Uwe, 2014, S. 1. 
486 Westdörp, Uwe, 2014, S. 1. 
487 Prantl, Heribert, 2014, S. 49. 
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2. „Es gibt halbwegs sichere Fluchtrouten, halbwegs sichere Wege ins europäi-

sche Asyl.“488

3. „Neben das aufwendige Asylverfahren treten einfachere Verfahren bei der 

Aufnahme von Flüchtlingen aus extrem unsicheren Staaten.“

   

Europa hat den Landweg gesperrt, ein Eisenzaun blockiert den Evros-Fluss 

von der Türkei nach Griechenland. Was bleibt ist die gefährliche Route durch 

Schlepperbanden über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. 

489

4. „Flüchtlinge werden dauerhaft neu angesiedelt.“

 
490

5. „An die Stelle der Flüchtlingsabschreckungspolitik tritt eine gute Sozialpoli-

tik.“

   

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Deutschland viele Flüchtlingsstädte 

gegründet, darunter Espelkamp (Nordrhein-Westfalen), Neugablonz und 

Neutraubling (Bayern). Eine wichtige Perspektive bei der Aufnahme von 

Flüchtlingen und deren Neuansiedlung besteht darin, eine Ghettoisierung zu 

vermeiden. 

491

6. „Aus der Flüchtlingspolitik wird eine Gemeinschaftsaufgabe von EU, Bund, 

Ländern und Gemeinden.“

   

Einige inhumane Aspekte der derzeitigen Flüchtlingspolitik sind die Residenz-

pflicht, Sachleistungen statt Bargeld, oft monatelanges Warten auf Sprach-

kurse oder das Arbeitsverbot. 

492

7. „Flüchtlinge wohnen in Wohnheimen, nicht in Verschlägen.“

   

Die Zuständigkeiten sind derzeit völlig zerstückelt. Eine gemeinsame Planung, 

Finanzierung und Übernahme der Verantwortung würde sehr viel vereinfa-

chen. Da die Flüchtlingsprobleme eine gesamteuropäische Aufgabe darstellt, 

trägt die Europäische Union eine Mitverantwortung. 
493

                                            
488 Prantl, Heribert, 2014, S. 49. 

   

Massenunterkünfte sind menschenunwürdig und häufig überbelegt. Teilweise 

werden dort Kinder geboren, die dort bis zu zehn Jahre leben. Die Wohnpflicht 

in solchen Asylunterkünften soll abgeschafft werden. 

489 Prantl, Heribert, 2014, S. 49.  
490 Prantl, Heribert, 2014, S. 49.  
491 Prantl, Heribert, 2014, S. 49.  
492 Prantl, Heribert, 2014, S. 49.  
493 Prantl, Heribert, 2014, S. 49.  



  149 

8. „Flüchtlingskinder besuchen die Kita und gehen zur Schule.“494

„Richtlinien für Kinder im Asylverfahren gibt es bisher nicht. Kinderspezifische 

Fluchtgründe spielen derzeit keine Rolle: Zwangsverheiratung, Zwangsrekru-

tierung als Kindersoldaten, Kinderprostitution. Der derzeitige Umgang mit 

Flüchtlingskindern verstößt massiv gegen die UN-Kinderrechtskonvention als 

in Deutschland und Europa geltendes Recht – ist also krass rechtswidrig.“

   

In Deutschland leben 70 000 Kinder und Jugendliche mit einem unsicheren 

Aufenthaltsstatus. Bundesweit fehlen Schulplätze für Flüchtlingskinder ohne 

deutsche Sprachkenntnisse. Heribert Prantl konstatiert: 

495

9. „Flüchtlingspolitik stärkt die Stärken der Flüchtlinge.“

 
496

10. „Flüchtlingspolitik ist Politik mit der Bevölkerung, nicht gegen sie.“

   

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat Deutschland Millionen von Flücht-

lingen aufgenommen und hat dadurch an Stärke gewonnen. Derzeit leben un-

gefähr hunderttausend Ausländer mit einem Duldungsstatus. Sie leben in der 

permanenten Unsicherheit abgeschoben zu werden. Unter derart widrigen 

Umständen können die Menschen ihre Stärken nicht zeigen. 
497   

In Deutschland gibt es eine Welle der Hilfsbereitschaft. Wohlfahrtsverbände, 

Kirchen und der Staat können mit den Menschen Hand in Hand zusammenar-

beiten und der „Globalisierung der Gleichgültigkeit“ entgegenwirken.498

Im Kontext einer neuen Flüchtlingspolitik ist es von zentraler Bedeutung die Ängste in 

der Bevölkerung ernst zu nehmen. Die Entwicklungen des Jahres 2014 und die Ent-

stehung der Pegida-Bewegung

 

499

Das anti-islamische Bündnis Pegida ruft 2014/15 in mehreren Städten zu Kundge-

bungen auf, zu denen viele tausend Anhänger und Gegner der Bewegung auf die 

Straße gehen.

 machen deutlich, wie wichtig es ist, die Bürgerin-

nen und Bürger in den Prozess mit einzubinden und Aufklärung zu leisten.  

500

                                            
494 Prantl, Heribert, 2014, S. 49.  

 Zur selben Zeit werden antisemitische Parolen laut. In Deutschland 

darf es – besonders wegen seiner Geschichte des 20. Jahrhunderts – nicht wieder zu 

nationalsozialistischen Tendenzen kommen. 

495 Prantl, Heribert, 2014, S. 49.  
496 Prantl, Heribert, 2014, S. 49.  
497 Prantl, Heribert, 2014, S. 49.  
498 Das Zehn-Punkte-Programm wird in: der Süddeutsche Zeitung, 31.Oktober 2014, Die Rettung, 
S. 49 komplett dargestellt. 
499 PEGIDA für Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. 
500 In Dresden waren 18 000 PEGIDA- Anhänger bei der Kundgebung. 
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Im Jahr 2014 werden erschreckende Zahlen aus Deutschland gemeldet: Es gibt 766 

Übergriffe mit einem antisemitischen Hintergrund. Viele Juden fühlen sich in 

Deutschland und in Europa nicht mehr sicher. Zu Beginn des Jahres 2015 wurden 

Anschläge in Kopenhagen und Paris mit antisemitischem Hintergrund verübt.501

Arendts Konzeption der Menschenrechte in der aktuellen Diskussion 

  

Hannah Arendt betont wiederholt, wie wichtig ein Dazulernen aus der Geschichte ist. 

Stefanie Rosemüller scheibt über die Aktualität der Philosophie der Menschenrechte 

Hannah Arendts:  

„Angesichts globaler Umwälzungen, Migrationsströme und resultierender Flücht-

lingsproblematiken, aber auch neuer Völkerrechts- und Menschenrechtsverletzungen 

gewinnen Arendts Überlegungen zu einem dezidiert politischen Verständnis von 

Menschenrechten, die den Mängeln von moralischen und rein juristischen Konzepti-

onen nachgehen, neue Aktualität, sie wurden zunehmend theoretisch rezipiert und 

inzwischen weit über akademische Grenzen hinaus wahrgenommen.“502

Die Tatsache, dass Arendts Konzeption der Menschenrechte und die Situation der 

Staatenlosen und Flüchtlingen in der politischen Theorie und Philosophie von zent-

raler Bedeutung ist, betonen auch Seyla Benhabib, Claudia Althaus und Christina 

Schües.  

 

So spricht Benhabib davon, dass sich Arendts Worte in Bezug auf die Flüchtlings-

thematik als „prophetisch“ erwiesen hätten.503

Christina Schües weist auf die besondere Situation von Staatenlosen, Verfolgten und 

Flüchtlingen im 21. Jahrhundert hin. Dabei erörtert sie die besondere Situation von 

Frauen, die in Kriegen, Genoziden und humanitären Katastrophen besonderen 

Schutz benötigen. Die Vergewaltigungen, Tötungen und Folterungen im ehemaligen 

Jugoslawien und in Afrika hatten zur Folge, dass diese Menschenrechtsverletzungen 

neue Diskussionen im Bereich der Menschenrechte bei den Vereinten Nationen 

auslösten. Schües betrachtet vor dem Hintergrund der von ihr fokussierten Men-

  

                                            
501 Vgl. „Jüdisches Leben ist bedroht, aber nicht nur in Europa“ (Schwerpunktthema), Pascal Beucker 
im Interview mit Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, in: die Tageszeitung vom 
17.2.2015, S. 3. Schuster betont, dass es keine absolute Sicherheit gibt.  
Brumlik, Micha, 2015, S. 12. 
502 Rosenmüller, Stefanie: Hannah Arendt, 2012, S. 79. 
503 Benhabib, Seyla, 2006, S. 139 
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schenrechtsverletzungen und der Situation der Flüchtlinge und Staatenlosen Arendts 

These, des „Rechts, Rechte zu haben“.504

Claudia Althaus beleuchtet ebenfalls die Situation der Flüchtlinge, die „entwurzelt“ 

und einer politischen „Rechtlosigkeit“ ausgesetzt seien. Er ist auf das bloße Mensch-

sein zurück geworfen. Diese konkrete Lage der staatenlosen Menschen hat Arendt 

dazu bewegt grundsätzliche Kritik an den seit der Französischen Revolution prokla-

mierten Menschenrechten zu üben.

  

505

Im folgenden Abschnitt werden die Situation der Flüchtlinge, gesellschaftliche Ent-

wicklungen und politische Herausforderungen in Deutschland erörtert.  

 

3.1.1 Die Situation der Flüchtlinge in Deutschland und die 
politische Bewegung Pegida 

Um die Situation der Flüchtlinge in Deutschland darzustellen und aufzuzeigen, in 

welchen Bereichen dringender Handlungsbedarf für die Versorgung von Flüchtlingen 

besteht, wird im Dezember 2014 eine schriftliche Anfrage an Filiz Polat, Mitglied des 

Niedersächsischen Landtags, gestellt. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende 

von Bündnis 90 / Die Grünen Niedersachsen und fungiert als Sprecherin für Migra-

tion und Flüchtlinge.  

3.1.1.1 Interview mit Filiz Polat,  
Mitglied des Landtages Niedersachsen 

Das direkte schriftliche Interview gibt Aufschluss über die aktuelle Gesetzgebung in 

Deutschland und Europa (Dublin II-Abkommen): 

Frage 1: 

Frau Polat, derzeit strömen Millionen von Flüchtlinge nach Europa vor Kriegen in ih-

ren Heimatländern. Europa steht vor der Aufgabe diesen Menschen, die um ihr 

Überleben kämpfen, Schutz und Sicherheit zu bieten. Die Flüchtlinge aufzunehmen 

ist eine gesamteuropäische Verantwortung. Die UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR 

                                            
504 Schües, Christina, 2001, S. 244 f.  
505 Althaus, Claudia, 2000, S. 131 f. 
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hat am Mittwoch, den 10.Dezember 2014 mitgeteilt, dass im Jahr 2014 bisher 3419 

Menschen bei der Überquerung des Mittelmeers ertrunken seien. Wie beleuchten Sie 

die Aufgabe der Europäischen Union im Hinblick auf eine gesamteuropäische Ver-

antwortung den Flüchtlingen in ihrer Notlage zu helfen, insbesondere dahingehend, 

dass das Programm „Mare Nostrum“ abgesetzt wurde? 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union ein 

Armutszeugnis insbesondere für die sie tragenden Mitgliedsstaaten ist. Eine Euro-

päische Union, die für sich die Charta der Menschenrechte proklamiert und von an-

deren Staaten einfordert, missachtet diese im Mittelmeer. „Mare Nostrum“ ist hier ein 

gutes Beispiel. Im Jahr 2011 starben über 11.000 Menschen im Mittelmeer – sie er-

tranken, teilweise vor den Augen von Fischern, die sie nicht retteten, weil sie Angst 

hatten eine Straftat zu begehen. Nach der Tragödie vor Lampedusa 2013, schaute 

die Welt zu und Italien musste handeln: Mare Nostrum wurde installiert. Die Zahl der 

Toten sank. Wenn nun die Europäische Gemeinschaft nicht in der Lage bzw. Willens 

ist, auf Bitten von Italien, diese Operation als gemeinsames Seenotrettungs-pro-

gramm fortzusetzen, um Menschenleben zu retten, dann muss allen Beteiligten klar 

sein, dass die Zahl der Toten wieder steigen wird. Ein fatales Signal für die demokra-

tische europäische Wertegemeinschaft, die den Friedensnobelpreis sicherlich dies-

bezüglich nicht verdient hat. 

Frage 2: 

In welchen Bereichen gibt es Ihres Erachtens nach zeitnahen Handlungsbedarf auf 

der Ebene der Bundesregierung, um speziell in Deutschland eine respektvolle und 

menschengerechte Flüchtlingspolitik voranzutreiben, die die Menschenrechte der 

Flüchtlinge in den Fokus nimmt? 

Drei Dinge: legale Einreisemöglichkeiten für Menschen aus Drittstaaten nach Europa, 

das Dublin-System muss von den Füßen auf den Kopf gestellt werden: die Asylbe-

werberInnen sollten sich dort niederlassen können, wo sie es wollen. Stattdessen 

sollte es für die Staaten, die mehr Flüchtlinge aufnehmen einen finanziellen Aus-

gleich geben und die Staaten sollten verpflichtet werden, sich an humanitären Auf-

nahmeprogrammen und Resettlement-Programmen zu beteiligen. 
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Frage 3: 

Frau Polat, welche Möglichkeiten sehen Sie in Niedersachsen vor dem Hintergrund 

der Demonstrationen in unseren Städten gegen Muslime und Zuwanderer die Bürge-

rinnen und Bürger in den Prozess der Aufnahme von Flüchtlingen mit einzubinden?  

Die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die Kirchen und die Politik müssen über 

Zuwanderung aufklären und über geplante Asylbewerberunterkünfte oder ähnliches 

rechtzeitig und transparent informieren. Es gibt oftmals viel Unwissenheit und viele 

Falschinformationen, die zu Vorurteilen und Ängsten führen. Dem kann man entge-

genwirken.  

Daneben wird es immer eine Gruppe von Rassisten geben, die versuchen wird, 

Strukturkonservative, die einfach nicht willens sind Veränderungen zu akzeptieren 

oder eben verunsicherte BürgerInnen, in dieser Situation für sich zu gewinnen, um 

ihre eigenen rassistischen und demokratiefeindlichen Ziele durchzusetzen. Das muss 

man klar benennen und jedem/jeder, der/die sich Rassisten anschließt, die Konse-

quenzen in unserem Rechtsstaat aufzeigen. 

Frage 4: 

Der Bundestagspräsident Lammert fordert im Hinblick auf die Pegida-Bewegung 

mehr und bessere Aufklärung über Zuwanderung. Wie betrachten Sie die Pegida-

Bewegung in Bezug auf Menschenrechte der Flüchtlinge? 

Die Pegida-Bewegung reklamiert für sich (die echten) Patrioten zu sein unter dem 

historischen Ausruf „Wir sind das Volk“. Das erschreckende dabei ist, dass ignoriert 

wird, dass die Staatsgewalt, die vom Volke ausgeht, auf unserer Verfassung basiert 

und dass dabei neben Artikel 1 „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ auch die 

Artikel 16 „das Recht auf Asyl“, Artikel 2 „Recht auf Persönliche Entfaltung“ und Arti-

kel 3 „Gleichheitsgrundsatz“ für Zuwanderer gelten. Die Pegida-Bewegung ist redu-

ziert auf einen plumpen Nationalismus. Verfassungspatrioten wären mir diesbezüg-

lich lieber. 
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Frage 5: 

Frau Polat, sehen Sie in der Zuwanderung von Flüchtlingen sowohl für die Flücht-

linge, als auch für Deutschland auch eine Chance, gerade vor dem Hintergrund des 

demografischen Wandels in Deutschland in den nächsten Jahren? 

Sicherlich. Wichtig dabei ist nur, dass man die Fehler, der vergangenen Zuwande-

rungsbewegungen nicht wiederholt. Gerade AsylbewerberInnen unterliegen immer 

noch vielfachen Restriktionen durch unsere Gesetzgebung, die aus den 90er stammt 

und eine Integration von Zuwanderern verhindern sollte. Diese Restriktionen sind für 

Zuwanderer, die auf Grund von Arbeitsmigration, zum Zwecke der Aufnahme eines 

Studiums oder zur Familienzusammenführung zu uns kommen und kamen, bereits 

gelockert worden. Es gilt nun solche Benachteiligen auch für die Gruppe, die aus 

humanitären Gründen zu uns kommen zu lockern. Das betrifft vor allem die Arbeits-

aufnahme und die Teilnahme an den Integrationskursen. Letztere ist Ihnen bisher 

noch verwehrt. Denn für ein erfolgreiches und schrumpfendes Deutschland müssen 

die Menschen, die zu uns kommen, ihre Qualifikationen anerkannt bekommen, nach-

holen und dann natürlich auch arbeiten dürfen. In vielen Kommunen werden immer 

noch viel zu viele Arbeitsverbote erteilt, obwohl dass nicht nur für die Flüchtlinge 

schlimm ist, sondern auch die Kassen belastet.506

3.1.1.2 Kontextualisierung des Interviews 

 

Die Europäische Union steht mit der Flüchtlingssituation vor einer der größten He-

rausforderungen des Jahrzehnts. Die Zahl der Flüchtlinge nimmt rasant zu, da sich 

die Lage in ihren Herkunftsländern verschärft. Die menschlichen Katastrophen über-

schlagen sich.507

Die deutsche Regierung muss Verantwortung übernehmen und sich auf europäi-

scher Ebene für ein neues effizientes Seenotrettungsprogramm einsetzen. Ansons-

ten besteht die Gefahr, eines kontinuierlichen Massensterbens im Mittelmeer. Eine 

Novellierung der Einwanderungspolitik kann derartige Katastrophen mit verhindern. 

 Unterschiedlichste Hilfsorganisationen fordern dringend 

Konsequenzen, um weitere Katastrophen zu verhindern. Nach der Ablöse von „Mare 

Nostrum“ durch die Grenzkontrollaktion „Triton“ ist die Gefahr für die Mittelmeer-

flüchtlinge, stark gestiegen, so Polat.  

                                            
506 Eigenes schriftliches Interview mit Filiz Polat MdL im Dezember 2014. 
507 Im April 2015 ereignen sich zwei weitere tragische Flüchtlingsdramen, bei denen mehr als tausend 
Menschen im Mittelmeer ertrinken. 
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Das Dublin II-Abkommen hat zur Folge, dass die Flüchtlinge in Europa ungleich ver-

teilt sind. Sie können von europäischen Staaten– meist ohne außereuropäische 

Grenze – in die Länder abgeschoben werden, in denen sie Europa das erste Mal be-

treten haben. Eine gesamteuropäische Verantwortungsübernahme für die Flüchtlinge 

schließt eine grundlegende Überarbeitung des Dublin II- Abkommens ein. 

Sobald Flüchtlinge sichere Länder, wie Deutschland, erreichen, ist es eine gesamt-

staatliche Aufgabe, Hilfe und Integration zu leisten. Die finanzielle Last ist gerecht 

zwischen Bund, Länder und Gemeinden zu teilen.508

Unwissenheit und falsche Informationen über Flüchtlinge führen zu Vorurteilen und 

Ängsten bei Teilen der Bevölkerung. Zum Teil schlagen sie in Gewalt gegen Flücht-

linge um.

 

509

Die steigende Zahl der Einwanderer und Flüchtlinge in Deutschland soll den Bürgern 

und Bürgerinnen als eine Chance für ein zukunftsfähiges Deutschland vermittelt wer-

den. Durch eine zeitgemäße: offene und transparente Regelung für Einwanderung 

kann eine Willkommenskultur statt einer „Abschiebepolitik“ etabliert werden. Qualifi-

zierungsmaßnahmen und frühe, verbindliche Aufenthaltsgenehmigungen für Flücht-

linge helfen dem wachsenden Fachkräftemangel in Deutschland zu begegnen. Das 

so vereinfachte Arbeitsmigrationsrecht unterstützt potentielle Arbeitgeber den Flücht-

lingen eine Beschäftigung anzubieten. 

 Ein Weg ihnen zu begegnen ist, die Bürger früh zu informieren und in 

Planungen, z. B. über geplante Asylbewerberunterkünfte, einzubinden. Diese Aufklä-

rungsarbeit kann durch Nichtregierungsorganisationen, wie Kirchen und Vereine, 

unterstützt werden.  

Eine wirkliche Willkommenskultur in Deutschland impliziert zusätzlich eine Unterstüt-

zung in wirtschaftlicher, sozialpolitischer und kultureller Versorgung der Einwande-

rer.510

                                            
508 Der Bund stellte den Ländern und Kommunen 500 Millionen Euro für die Jahre 2015 und 2016 in 
Aussicht, damit diese bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylsuchenden unterstützt werden. 

 So kann eine Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht werden.  

509 Im Jahr 2014 meldete die Polizei 150 Anschläge auf Unterkünfte, darunter Brand- und 
Sprengstoffanschläge, tätliche Angriffe auf die Bewohner und Hetzkampagnen und Parolen. Vgl. 
„Mehr Angriffe auf Flüchtlingsheime“. Von Alina Leimbach, in: die tageszeitung, 11.2.2015, S. 7. 
510 Osnabrück ist ein gutes Beispiel, wie eine aktive Willkommenskultur gelebt werden kann. Das Büro 
für Friedenskultur organisiert so zum Beispiel das „Fest der Kulturen“, die interkulturellen Wochen, 
bietet regelmäßig Veranstaltungen und Vorträge an, um den Dialog der Kulturen zu fördern. Weiterhin 
finden in regelmäßigen Abständen das Afrika-Festival oder das Morgenland-Festival statt.  
Eine weitere Möglichkeit der Verständigung und der Aufklärung sind die „Osnabrücker Friedensge-
spräche“. Vertreter aus internationaler Politik, Wissenschaftler, Journalisten und Schriftsteller beteili-
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Im Mai 2015 wird der 70. Jahrestag des Endes vom Zweiten Weltkrieg gefeiert. 

Deutschland hat aufgrund seiner Geschichte eine besondere Verantwortung für 

Flüchtlinge zu tragen. Es wird bereits viel geleistet und doch ist die Herausforderung 

riesig. Deutschland muss sich ihr zusammen mit der Europäischen Union stellen. Ein 

Ziel muss sein, diese Herausforderung auch als Chance für Menschenwürde und 

Menschenrechte zu sehen, das wird mit Filiz Polat deutlich. 

Derzeit wird auf der Ebene der EU über Flüchtlingshilfeprogramme und eventuelle 

Quoten für die Aufnahme von Flüchtlingen in den einzelnen Mitgliedsstaaten der Eu-

ropäischen Union verhandelt. 

3.1.2 Die Aporien der Menschenrechte  
in der Philosophie Hannah Arendts 

Hannah Arendt geht in „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“ auf die Lage der 

Menschenrechte ein. Sie schreibt, dass jeder Mensch das Recht auf Rechte hat.511 
512 Im Kontext der unveräußerlichen Menschenrechte spricht Arendt von den „Apo-

rien der Menschenrechte“.513

„Ihr ging es vielmehr um die geschichtliche Verwirklichung des von ihr als aporetisch 

bzw. paradox gesehenen Konzepts in die beiden großen politischen Katastrophen 

des 20. Jahrhunderts: in diejenigen der kollektivistischen Diktaturen der Sowjetunion 

und Hitler-Deutschlands. Beiden Systemen ist der kollektivistisch-totalitäre, die Men-

schen in ihrer personalen Singularität negierende Grundzug gemeinsam. Das auf 

den ersten Blick Verstörende der Arendtschen Einbeziehung des Komplexes der 

Menschenrechte im Kontext und Geschichte der totalitären Systeme besteht nun da-

rin, dass sie gerade im Menschenrechtskonzept den Charakter des Totalitären vor-

gebildet sieht. In ihren Augen stellte nämlich die Idee der Menschenrechte, als Kern 

des politischen Ethos der politischen Aufklärungsphilosophie des 18. Jahrhunderts, 

 Ihre Kritik der Menschenrechte entstammt, laut Werner 

Becker, aus der Situation der Staatenlosen und Vertriebenen des 20. Jahrhunderts. 

Er erklärt:  

                                                                                                                                        
gen sich an den Friedensgesprächen, denn Information und Aufklärung sind die wichtigsten Mittel, um 
Frieden zu schaffen und zu erhalten. 
511 Damit meint sie auch die universellen, unveräußerlichen Menschenrechte. Arendt, Hannah: Ele-
mente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 559 f. 
512 Vgl. Brunkhorst, Hauke, 1999, S.93 f. 
513 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 601. 
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einen der Grundzüge totalitären Denkens in der politischen Philosophie der Moderne 

zur Verfügung.“514

Arendts Kritik an der Konzeption der Menschenrechte 

 

Arendt stützt ihre Konzeption der Menschenrechte auf den ersten neuzeitlichen frei-

heitlichen Verfassungen ab: der Amerikanischen und der Französischen. Ihre Kritik 

der Menschenrechte betrifft sowohl das klassische Naturrecht, wie es von John Lo-

cke in das Staats- und Rechtsdenken des neuzeitlichen politischen Liberalismus ein-

geführt wird, als auch den vernunftrechtlichen Ansatz von Kant. Werner Becker er-

läutert, worin ihre konkrete Kritik besteht:  

„Der universale Menschheitsbegriff der Menschenrechte sei nämlich ein anthropolo-

gisches Abstraktum jenseits historischer und staatlich-politischer Konkretion. Er lasse 

sich allein als abstrakt-allgemeiner menschlicher Kulturbegriff verständlich machen. 

(…) Der historische Übergang, in dem es zu jener fatalen geschichtlichen Auswir-

kung der Paradoxie gekommen sei, wurde ihr zufolge jedoch erst durch die „Verqui-

ckung“ der Idee der Menschenrechte mit dem Konzept der demokratischen Volks-

souveränität in den revolutionären Verfassungen des 18. Jahrhunderts herbeige-

führt.“515

Burkes Kritik an der Konzeption der Menschenrechte 

 

Weit vor Hannah Arendt beschäftigt sich Edmund Burke im 18. Jahrhundert mit Men-

schenrechten. Arendts Auseinandersetzung mit den Menschenrechten baut auch auf 

Burke auf. 1790 äußert Burke in „Reflections“ fundamentale Kritik an der französi-

schen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Er prangert den Charakter der 

Menschenrechte als abstrakt-geschichtlich an und stellt ihnen kulturell situierte 

Rechte entgegen. So könne er sich Rechte verschiedener Nationen vorstellen, je-

doch keine Menschenrechte. Die in der französischen Erklärung der Menschen- und 

Bürgerrechte verankerten Rechte und Pflichten würden, laut Burke, den einzelnen 

überfordern und zu Gewalt und Anarchie führen.516

Gegen das Gebot der „Gleichheit“ wendet sich Burke konkret, da für ihn die Men-

schen nicht gleich sind. Es bestehen politische Unterschiede, die auch aufrecht er-

halten bleiben sollen. Er stellt den universellen Menschenrechten nationale Rechte 

 

                                            
514 Becker, Werner, 2008, S. 183. 
515 Becker, Werner, 2008, S. 184. 
516 Bielefeldt, Heiner, 2008, S. 1. 
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entgegen (Rights of Englishmen). An seinem Einsatz für die unterdrückte Bevölke-

rung wird deutlich, wie wichtig ihm diese Rechte sind: Er verweist immer wieder auf 

die Menschenrechtsverletzungen in Indien und erwähnt dabei auch erschreckende 

Details. Er beruft sich bei auf das göttliche Naturrecht, gegen das die englische Re-

gierung verstoßen habe.  

Burkes Menschenrechtskritik dient als Grundlage des weiteren Diskurses. John Lo-

cke, Moses Mendelssohn, Oolympe de Gouches, Thomas Paine und Immanuel Kant 

beschreiben die Menschenrechte als politisch-rechtliches Konzept.517 Arendt ist von 

Burkes Menschenrechtskritik ebenfalls beeinflusst. Harald Bluhm erklärt:  

„Den Hintergrund für Arendts Rekurs auf Burke in der Menschen- und Bürgerrechts-

frage bildet die frühe Erfahrung der Ausgrenzung aufgrund ihrer jüdischen Herkunft. 

(…) Dieser Hintergrund und die spätere Erfahrung der Staatenlosigkeit sind es, die 

ihre Kritik an der allgemeinen Menschenrechtserklärung tragen.“518 Er führt weiter 

aus: 

„Was den Beginn der Burke-Rezeption betrifft, bleibt man auf Vermutungen angewie-

sen. Wiewohl es naheliegt, dass Arendt schon im Zusammenhang mit dem Buch 

über Rahel Varnhagen auf Burke gestoßen ist, gibt es dort keine Spuren. Man kann 

davon ausgehen, dass sie die klassische Kontroverse über Theorie und Praxis zwi-

schen Kant und Burke kannte und dass sie Burkes Position, die Politik als prakti-

sches Tun zu begreifen und sie nicht an der Theorie zu messen, geschätzt hat.“519

Bluhm erörtert die Unterscheidung der Menschenrechtskonzeption Burkes und 

Arendts:  

  

„Auch wenn Arendt gerade kein evolutionistisches Verfassungsverständnis hat, steht 

sie Burkes Gedanken nahe, dass es bei Verfassungen um das Verhältnis von Gene-

rationen geht. Verfassungen und institutionelle Verfasstheit sowie die Interpretation 

der politischen Ordnung (ihr Geist und die jeweiligen Sitten) werden hier von vorne-

rein zusammengedacht. Bei Arendt wird der Zusammenhang allerdings nicht wie bei 

Burke über Tradition schlechthin, sondern über einen Gründungsmythos und seine 

Aktualisierung realisiert. Während Burke die Tradition und die Gemeinsamkeit der 

Toten, Lebenden und Künftigen sowie das langsame Wachsen betont, akzentuiert 

Arendt gerade nicht das Wachsen per se, sondern bettet dieses in das kreative Be-

                                            
517 Bielefeldt, Heiner, 2008, S. 1. 
518 Bluhm, Harald, 2011, S. 211. 
519 Bluhm, Harald, 2011, S. 211. 
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ginnen des Neuen (die Republikgründung, Verfassungsgebung) und die narrative 

Bewahrung dieses Beginnens ein, wobei Letztere nicht nur idenditätsverbürgende 

Momente hat, sondern auch späteres Neubeginnen ermöglicht.“520

Der Neubeginn, bzw. der Neuanfang, ist in Arendts Philosophie elementar, wie das in 

ihrer Philosophie der Natalität deutlich wird. Bereits in der ersten Menschenrechtser-

klärung Europas, der französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, ist 

in Art. 1 verankert, dass der Mensch frei und gleich an Rechten geboren ist. Die Tat-

sache der Geburt als solcher ist so die Garantie auf das Menschenrecht frei und 

gleich an Rechten zu sein. Der Bezug der Natalitätsphilosophie zu den Menschen-

rechten wird hier deutlich. 

 

Arendts Kritik der Menschenrechte basiert also auf Entwicklungen, die bereits im 18. 

Jahrhundert ihren Lauf nehmen. Diese Ausweglosigkeit ergibt sich aus der Tatsache, 

dass eine Person Bürger eines Nationalstaates sein muss, um Anrecht auf die un-

veräußerlichen Menschenrechte in Arendts Sinne zu erhalten.521

„Dies abstrakte Menschenwesen, das keinen Beruf, keine Staatszugehörigkeit, keine 

Meinung und keine Leistung hat, durch die es sich identifizieren könnte, ist gleichsam 

das genaue Gegenbild des Staatsbürgers, dessen Ungleichheit und Differenziertheit 

dauernd innerhalb der politischen Sphäre von dem großen Gleichmacher aller Unter-

schiede, der Staatsbürgerschaft selbst, eingeebnet werden; denn wiewohl der 

Rechtlose nichts ist als ein Mensch, ist er doch dies gerade nicht durch die gegen-

seitig sich garantierende Gleichheit der Rechte, sondern in einer absolut einzigarti-

gen, unveränderlichen und stummen Individualität, der der Weg in die gemeinsame 

und darum verständliche Welt dadurch abgeschnitten ist, dass man ihn aller Mittel 

beraubt hat, seine Individualität in das Gemeinsame zu übersetzen und in ihm aus-

zudrücken. Er ist gleichzeitig der Mensch und das Individuum überhaupt, das allerall-

gemeinste und das allerspeziellste, das beides gleichermaßen abstrakt ist, weil es 

gleichermaßen weltlos ist.“

 In „Elemente und 

Ursprünge totaler Herrschaft“ erklärt die Philosophin die Problematik wie folgt:  

522

                                            
520 Bluhm, Harald, 2011, S. 212. 

 

521 Brunkhorst, Hauke, 1999, S.93 f. 
522 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 623. 
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Das Recht, Rechte zu haben  

Sich als Flüchtling die Fähigkeit des politischen Handelns bewahren zu können, ist 

im umfassenden Diskurs der Menschenrechtspolitik eine zentrale Frage in Arendts 

politischer Philosophie. Sie betont folgendes:  

Ohne elementare Rechte sind Flüchtlinge nur „Geduldete“, die der Willkür der Ge-

sellschaft ausgesetzt sind, in positiver, wie auch in negativer Hinsicht.523

Sie schreibt:  

  

„Dass es so etwas gibt wie ein Recht, Rechte zu haben – und dies ist gleichbedeu-

tend damit, in einem Beziehungssystem zu leben, in dem man aufgrund von Hand-

lungen und Meinungen beurteilt wird-, wissen wir erst, seitdem Millionen von Men-

schen aufgetaucht sind, die dieses Recht verloren haben und zufolge der neuen glo-

balen Organisation der Welt nicht imstande sind, es wiederzugewinnen.“524

Arendt analysiert im Totalitarismus-Buch die geschichtlichen Entwicklungen des 20. 

Jahrhunderts. Sie beschreibt den Niedergang des Politischen bis zur völligen Zerstö-

rung des gemeinsamen Handelns und den Aufstieg des Nationalstaates. Die „ent-

rechteten Staatenlosen“ sind eine Begleiterscheinung der europäischen Bürger-

kriege, der zerbrechenden Nationalstaaten, sowie der Nürnberger Rassengesetze, 

so Wild.

 

525 Staatenlose sind Menschen, denen man die Staatsbürgerschaft entzogen 

hat, die deportiert und interniert werden. Die „unveräußerlichen Menschenrechte“ 

sind nur für die Menschen gesichert, die von einem Rechtsstaat geschützt werden.526 

Inhaftierte der Internierungs- und der Konzentrationslager müssen erfahren, dass in 

der „abstrakten Nacktheit“ des „Nichts-als-Menschseins“, größte Gefahr liegt. Für sie 

sind Menschenrechte wertlos, da sie von deren Teilhabe ausgeschlossen sind, so 

Arendt.527

Die sogenannte „Weltlosigkeit“ oder „Unbezogenheit zur Welt“ trifft Menschen, die 

keinerlei Bezug zu Rechts- und Sozialsystemen oder zum politischen System ha-

 

                                            
523 Der Ausgangspunkt, nämlich die eigenen existenziellen Erfahrungen, als Jüdin verfolgt, interniert 
und vertrieben worden zu sein, bewegte Arendt zu der Entwicklung des Grundsatzes, der universal 
gelten sollte „Jeder hat ein Recht, Rechte zu haben“. 
524 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 614. 
525 Wild, Thomas, 2006, S. 77. 
526 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 614. 
527 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 620. 
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ben.528 Sie gelten, laut Arendt, als „vogelfrei“. Ein Mord an ihnen ist, als wäre 

„niemandem“ ein Unrecht geschehen.529

Staatenlosen wird das Recht auf Leben nicht entzogen, jedoch das elementare 

Recht auf „Handlungen“, die von Belang sind. Das obige Zitat zeigt, dass das „Recht, 

Rechte zu haben“ für Arendt gleichbedeutend damit ist, dass der Mensch in einem 

Beziehungsgeflecht lebt, in dem sowohl seine Handlungen, als auch seine Meinun-

gen von Bedeutung sind.  

  

Christina Schües geht auf erläutert das Recht auf Rechte in den Zeiten der Globali-

sierung in dem Übergang des 20. Zum 21. Jahrhundert und verweist auf die Situation 

der Flüchtlinge und Staatenlose. Sie führt aus, dass bis in die neunziger Jahre die 

Universalität und Moralität der Menschenrechte zumindest in der westlichen Kultur 

ein weitgehend gesetztes und unhinterfragtes Ideal sei. Es scheine für jeden Men-

schen zu gelten. Rasse, Geschlechtszugehörigkeit, ethnische Herkunft sollten in die-

sem Zusammenhang ohne Belang sein. Die Realität zeige jedoch, dass im Bereich 

der Menschenrechte und der Menschenrechtspolitik noch viel zu tun sei.530

Schües betrachtet die Weltlage vor dem Hintergrund der Menschenrechtspolitik in 

Bezug auf Flüchtlinge und Staatenlosen und kommt zu dem Ergebnis, dass Arendts 

Philosophie der Natalität einen Schlüssel darstellt. Sie unterscheidet zwischen 

Rechten und Freiheiten in Arendts Sinn, die von einem Verfassungsstaat garantiert 

werden und Rechten und Freiheiten, die dem Menschen einen Anspruch auf Mitbe-

teiligung und Teilhabe ermöglichen. Wie bereits im ersten Teil der Arbeit ausgeführt, 

ist die zweite Geburt in der Natalitätsphilosophie der Schritt in den politischen Raum. 

Der Mensch beginnt zu handeln.

 

531 Die politische Zugehörigkeit ist im Kontext der 

Menschenrechte somit von zentraler Bedeutung.532

Diesen „Verlust der Menschenrechte“ beschreibt Arendt wie folgt: 

  

„Der Verlust der Menschenrechte findet nicht dann statt, wenn dieses oder jenes 

Recht, das gewöhnlich unter die Menschenrechte gezählt wird, verloren geht, son-

dern nur wenn der Mensch den Standort in der Welt verliert, durch den allein er 

                                            
528 Arendt, Hannah: Denktagebuch, 2002, S. 39. 
529 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 624. 
530 Schües, Christina, 2001, S.240 f.  
531 Schües, Christina, 2001, S. 251.  
532 Schües, Christina, 2001,. S. 256 f.  
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überhaupt Rechte haben kann und der die Bedingung dafür bildet, dass seine Mei-

nungen Gewicht haben und seine Handlungen von Belang sind.“533

Die Flüchtlingsströme nach dem Zweiten Weltkrieg betrachtet Arendt als eine große 

Herausforderung und sieht auch eine dahinter liegende Problematik: Der Erwerb der 

Staatsbürgerschaft kann nicht allein auf dem Abstammungsprinzip beruhen. Der 

Staatenlose verliert den Anspruch auf die Menschenrechte in Arendts Sinne, sobald 

er aus einer politischen Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Diese Analyse wird von 

Seyla Benhabib als „bewegendes Kapitel über das Ende der Menschenrechte“ be-

schrieben: „Es sind Beispiele für eine glänzende Synthese von historisch gestützten 

empirischen Einsichten mit philosophischer Tiefe.“

 

534

Staatenlosen stehen in einem Nationalstaat nicht die unveräußerlichen Menschen-

rechte zu, denn sie sind nicht „Gleiche unter Gleichen.“. Sie galten als naturalisierte 

Bürger, da sie nicht in dem jeweiligen Nationalstaat geboren waren.

 

535 Arendt 

schlussfolgert, dass kein Nationalstaat existieren könne, wenn nicht alle seine Bürger 

vor dem Gesetz „Gleiche“ seien. Alle Einwohner müssten für die Erhaltung innerhalb 

des Gesetzes stehen.536

Die Aufgabe der unveräußerlichen Menschenrechte besteht also darin, etwas zu ga-

rantieren, wofür es keine politische Garantie gibt.

 

537

„Da die Menschenrechte als unabdingbar und unveräußerlich proklamiert wurden, so 

dass ihre Gültigkeit sich auf kein anderes Gesetz oder Recht berufen konnte, sie 

vielmehr axiomatisch allen anderen zugrunde gelegt werden sollten, bedurfte es an-

scheinend auch keiner Autorität, um sie zu etablieren.“

 Diese Rechte müssen von 

grundlegendem Bestand sein, wie Arendts folgendes Zitat zeigt:  

538

Aporien der Menschenrechte bei Arendt 

 

Wenn wir von dem Axiom der Menschenrechte, als dem obersten Prinzip ausgehen, 

dann sind alle anderen Gesetze von ihnen abgeleitet. Dies hätte zur Folge, dass es 

kein Gesetz zur Einhaltung der Menschenrechte geben müsse. Das ist ein Parado-

                                            
533 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 613. 
534 Benhabib, Seyla, 2006, S. 131. 
535 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 580. 
536 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 601. 
537 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 602. 
538 Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 2006, S. 603. 
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xon. Da der „Mensch als solcher“ der Ursprung und das Ziel genau dieser Rechte ist, 

entscheidet er über Recht und Unrecht. Daraus ergeben sich zwei Aporien: 

1. Der Mensch kann nicht als isoliertes Wesen gedacht werden, da er in menschli-

chen Bezügen und Bindungen lebt.  

2. Das globalere Problem besteht darin, dass es das autonome Subjekt, „den Men-

schen als solches“ nicht gibt.  

In allen politischen Zusammenhängen muss die Pluralität der Individuen mit berück-

sichtigt werden. Im Hinblick auf Flüchtlinge und Staatenlose ist die Pluralität von 

zentraler Bedeutung. Falls unveräußerliche Menschenrechte überhaupt evident sind, 

dürften sie von keinem politischen Status abhängen. Das „Recht, Rechte zu haben“, 

müsste von der Gemeinschaft der Menschen garantiert werden. Das Menschsein 

wäre die Garantie für Menschenrechte, a priori vorhanden und naturgegeben. An 

dieser Stelle der Menschenrechtsdiskussion trifft Arendts Konzeption den soge-

nannten „wunden Punkt“, die Aporien der Menschenrechte:  

Am Beispiel der Flüchtlinge und Staatenlosen zeigt sie, dass gerade diese Menschen 

auf Menschenrechte angewiesen sind. Sie stehen außerhalb des staatlichen Rechts-

schutzes. Weil sie außerhalb der Nationalstaatenlogik stehen, werden ihnen die 

Menschenrechte nicht zugestanden. Sie versagen hier also. 

Die Entrechtlichung der Juden im Nationalsozialismus zeigt Arendt in drei Stufen auf: 

1. Abstufung der Staatsbürger zweiter Klasse 

2. Völliger Entzug der Staatsbürgerschaft bei der Deportation 

3. „Überflüssigmachung der Juden“ über die Grenzen Deutschlands. Die Juden 

werden „weltlos“ durch den Ausschluss aus der Welt der Lebenden.  

Der Nationalstaat, der nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs universelle 

Menschenrechte garantieren wollte, sah sich der Paradoxie des Rechtssystems aus-

gesetzt, da Flüchtlinge und Staatenlose außerhalb dessen stehen.539

Der Politologe Kurt Sontheimer schreibt über die Schwierigkeit bis zur Unmöglichkeit 

der Umsetzung des „Rechtes, Rechte zu haben“:  

 

„Hannah Arendt weiß, dass dieses Recht, Rechte zu haben sich nicht durchsetzen 

lässt, auch nicht von einer Weltregierung, wenn es sie je gäbe. Doch die Schwierig-

keit, ja vielleicht sogar die Unmöglichkeit der Umsetzung dieses Gedankens in die 

                                            
539 Rosenmüller, Stefanie: Hannah Arendt, 2012, S. 80. 
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politische Realität nimmt diesem nichts von seiner Richtigkeit und Notwendigkeit. Es 

verpflichtet uns, Flüchtlinge und Staatenlose so rasch wie möglich mit Rechten aus-

zustatten und ihnen einen Ort zu geben, an dem sie heimisch und politisch aktiv wer-

den können.“540

Arendts Konzeption der Menschenrechte mag in Teilen überholt sein, da sie sich ei-

nerseits auf die ersten neuzeitlichen Verfassungen stützt. Andererseits, weil nach ih-

rem Tod 1975 mehrere weitreichende Menschenrechte formuliert und ratifiziert wer-

den. Nichtsdestotrotz ist ihre Philosophie der Menschenrechte grundlegend und hat 

nach wie vor einen praktischen Wert. Das zeigt der nun folgende Abschnitt, in dem 

die Situation der Flüchtlinge in Deutschland dargestellt wird. 

 

3.1.3 Arendts Philosophie der Menschenrechte  
bezogen auf die aktuelle Situation in Deutschland 

2014 befinden sich, wie oben angeführt, weltweit 57 Millionen Menschen auf der 

Flucht. Sie suchen Schutz und Sicherheit für ihr Leben – auch in Europa und 

Deutschland. Auch in 2014 entsteht die politische Bewegung Pegida, organisiert 

Demonstrationen und rückt ins Medieninteresse.541

„Das Ressentiment solcher Wesen, denen die eigentliche Reaktion, die der Tat ver-

sagt ist, die sich nur durch eine imaginäre Rache schadlos halten (…). Die Sklaven-

Moral bedarf, um zu entstehen, immer zuerst einer Gegen- und Außenwelt, sie be-

darf, physiologisch gesprochen, äußerer Reize, um überhaupt zu agieren, ihre Aktion 

ist von Grund aus Reaktion.“

 Pegida verstärkt die Ressenti-

ments der Bevölkerung gegen Fremde und Flüchtlinge, in dem sie vor einer „Islami-

sierung des Abendlandes“ warnen. Friedrich Nietzsche formulierte in der „Genealogie 

der Moral“ die Entstehung gewisser Ressentiments:  

542

Viele Menschen in Deutschland fühlen sich zurück gesetzt oder benachteiligt. Aktu-

elle Studien des DIW

 

543

                                            
540 Sontheimer, Kurt, 2005, S. 263. 

 belegen, dass die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutsch-

land in den letzten Jahren größer wird. Dies kann ein Gefühl der „Ohnmacht und der 

541 Die PEGIDA-Bewegung wird in dem Interview mit Filiz Polat bereits angesprochen. 
542 Nietzsche, Friedrich, 2010. 
543 Deutsches Institut für Wirtschaft 
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Verlassenheit“ verstärken. Arendt postuliert, dass im Gefühl der Verlassenheit die 

größte Gefahr liegt. Es kann zu Hass, Fremdenfeindlichkeit, Bosheit, Neid und Miss-

gunst führen. Die Pegida-Anhänger stellen eine heterogene Gruppe der Einzel-

kämpfer dar. Ihre Sprecher werden des Populismus bezichtigt. 

Claus Leggewie äußerte sich über das Phänomen „Populismus“:  

„Populismus, eine im 19. Jahrhundert aufkommende Bewegung „des“ Volkes gegen 

„die da oben“, war immer verschobener Klassenkampf. Der nahm nicht die möglichen 

Verursacher der eigenen, stets relativen Deprivation ins Visier, sondern erstens Min-

derheiten, die noch weit unter einem stehen, zweitens „die politische Klasse“, der die 

Schuld an der eigenen Misere zugeschoben wird, drittens die veröffentlichte Meinung 

und viertens eine Projektionsfläche wie „Brüssel“.544

Er schreibt weiter, dass in ganz Europa ein Muster illiberaler Demokratie entstehen 

könne, das „islamkritisch“ sei oder gegen demokratische Politiker hetze. Bislang ist in 

vielen europäischen Staaten ein „Rechtsruck“ zu verzeichnen. 

 

Rechtsextremismus in Deutschland nach dem Holocaust 

Die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zeigt deutlich, dass nationalsozia-

listisches Denken und Verbrechen auch in der Zeit nach dem Holocaust immer wie-

der zu verzeichnen sind. Die Fremdenfeindlichkeit stellt kein neues Phänomen dar, 

sondern hat lediglich in seiner Form und Ausprägung zugenommen: 

- Die Mordserie des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ hat Deutschland tief 

erschüttert. Seit 6. Mai 2013 wird vor dem Oberlandesgericht München der 

größte Strafprozess in Deutschland seit der Wiedervereinigung geführt. Der 

NSU-Prozess beschäftigt sich mit zehn Jahren Terror.  

- Anfang der 1990er Jahre wurde fast wöchentlich ein Anschlag auf Flüchtlings-

wohnheime verübt. Der Verfassungsschutz sollte verhindern, dass diese Ge-

walt in organisierten rechten Terror umschlägt. Der deutsche Inlandsgeheim-

dienst hatte von dieser Zeit an die militante rechte Szene unterwandert und 

                                            
544 Leggewie, Claus: Das Hochgefühl der grundsätzlichen Opposition“, in: die tageszeitung vom 05. 
Januar 2015, S. 3. Er ist einer der bekanntesten Politikwissenschaftler und Leiter vom Kulturwissen-
schaftliches Institut Essen. 
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man hatte geglaubt, alles unter Kontrolle zu haben. Die Informationen aus 

dem Auffliegen des NSU zeigen nun ein anderes Bild.545

Sich eigene Handlungsmöglichkeiten bewusst machen 

  

Arendt betont wiederholt, dass jeder sich seiner Handlungsmöglichkeiten bewusst 

sein soll. Die daraus ableitbare Frage nach Handlungsmöglichkeiten von Flüchtlingen 

in Deutschland zielt auch auf eine Bestimmung der zukünftigen Werte der Gesell-

schaft. Stefanie Rosemüller schreibt dazu:  

„Dieses einzige Menschenrecht, wie Arendt sagt, besteht in einem fundamentalen, 

weil für den Besitz weiterer Rechte konstitutiven Recht auf Teilnahme einer politi-

schen Gemeinschaft. Angesichts globaler Umwälzungen, Migrationsströme und re-

sultierender Flüchtlingsproblematiken, aber auch neuer Völkerrechts- und Menschen-

rechtsverletzungen gewinnen Arendts Überlegungen zu einem dezidiert politischen 

Verständnis von Menschenrechten, die den Mängeln von moralischen und rein juris-

tischen Konzeptionen nachgehen, neue Aktualität, sie wurden zunehmend theore-

tisch rezipiert und inzwischen weit über akademische Grenzen hinaus wahrgenom-

men.“546

3.2 Aktuelle Rezeption der Philosophie der Menschen-
rechte bei Hannah Arendt 

 

In den vergangenen Jahren bildeten Hannah Arendts Überlegungen die Grundlage 

der Diskussion über die aktuellen Fragen der Menschenrechte in der globalisierten 

Welt. Denker wie Jürgen Habermas, Claude Lefort, Giorgio Agamben, Seyla Benha-

bib und Michael Ignatieff haben Arendt kontrovers diskutiert. Daraus ergaben sich 

verschiedene Interpretationen des „Rechts auf Rechte zu haben“: 

                                            
545 Der Verfassungsschutz in Thüringen versagt in diesem Fall: Verfassungsschützer warnen gesuchte 
Neonazis vor, so etwa den V-Mann Tino Brandt. Bereits im Jahr 1998 will man die Bombenwerkstatt 
der späteren NSU-Täter durchsuchen. Der Zugriff erfolgt dilettantisch, Uwe Böhnhardt entkommt.  
Die Frage besteht darin, wie es sein kann, dass das NSU-Täter-Trio zehn Jahre unbehelligt Morde 
begehen kann. Parlamentarische Untersuchungsausschüsse sollen klären, warum staatliche Behör-
den versagen, und welche gesellschaftlichen Voraussetzungen, Rechtsterrorismus entstehen lassen. 
Vgl. Reinecke, Stefan: Ein Stich ins Herz der Opfer, 2015, S. 1. 
546 Rosenmüller, Stefanie: Hannah Arendt, 2012, S. 79. 
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- Giorgio Agamben radikalisiert Arendts Kritik an den Menschenrechten und 

verweist auf Arendts Auflösung der rechtstheoretischen Differenzierung zwi-

schen de facto und de jure Geltung.547

- Christoph Menke betrachtet Arendts „einziges“ Menschenrecht aus einer 

völkerrechtlichen Perspektive als ein neues Grundrecht einer Weltbürgerge-

meinschaft. Die Menschheit lebt in einer politischen Einheit und bringt ein 

geltendes Völkerrecht hervor.

 

548

- Seyla Benhabib betrachtet Arendts „einziges“ Menschenrecht eher als einen 

grundlegenden moralischen Imperativ.

 

549

- Peg Birmingham sieht Arendts Menschenrecht in einem doppelten Prinzip der 

„Natalität“. Dem Recht liegt ein Anfangscharakter zugrunde, aber auch zum 

zweiten „a principle of giveness“.

 

550

Arendts Theorie der Frage nach Zugehörigkeit und des nicht-nationalen Handelns 

wird aktuell in den Postcolonial Studies intensiv erörtert, darunter Judith Butler und 

Gayatri Chakravorty Spivak.

 

551

Rosemüller führt aus, dass in der Nachwendezeit in Osteuropa und insbesondere auf 

dem Balkan angesichts des Bürgerkriegs und infolgedessen ethnisch motivierten 

Rechtsverletzungen die Philosophie der Menschenrechte Arendts

  

552 eine neue De-

batte angefacht hat.553 In Lateinamerika wird Arendts Denken schon längere Zeit als 

Grundlage genommen, um autoritäre Regimes oder Militärdiktaturen zu beschreiben. 

Japan greift auf Arendts Theorie in der Diskussion um das Verbrechen der Zwangs-

prostitution an den „comfort women“ als spezieller Form des totalitären Verbrechens 

zurück. In Deutschland bezieht sich Arendts Kritik auf die Unterscheidung der Rechte 

eines Jeden und der Rechte der Deutschen durch die Verfassung im Grundgesetz.554

                                            
547 Rosenmüller, Stefanie: Hannah Arendt, 2012, S. 81. 

 

548 Rosenmüller, Stefanie: Hannah Arendt, 2012, S. 81. 
549 Rosenmüller, Stefanie: Hannah Arendt, 2012, S. 82. 
550 Rosenmüller, Stefanie: Hannah Arendt, 2012, S. 82. 
551 Veröffentlichungen Judith Butlers: Rächer des Krieges: Warum wir nicht jedes Leid beklagen, 2010; 
Die Macht der Enteigneten: Das Performative im Politischen, 2014. 
Veröffentlichungen Gayatri Chakravorty Spivaks: Who Sings the Nation-State? Language, Politics, 
Belonging, 2011; An Aesthetic Education. In the Era of Globalization, 2012. 
552 Vgl. Jalusic, Vlasta, “Post-Totalitarian Elements and Eichmann´s Mentality in the Yugoslaw Wars 
and Mass Killings. In: Imperialism, Slavery, Genocide and the legacy of Hannah Arendt”, Berghan 
Books, 2006. 
553 Rosenmüller, Stefanie: Hannah Arendt, 2012, S. 82. Mit Verweis auf: Jalusic, Vlasta: „Les éléments 
de la tradition en question: Hannah Arendt en ex-Yugoslavie et dans les Etats successeurs“, 2008. 
554 Rosenmüller, Stefanie: Hannah Arendt, 2012, S. 82. 
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Die Philosophie der Menschenrechte Arendts wird also aktuell weltweit diskutiert. Zu 

Beginn der vorliegenden Arbeit wird Arendts Motivation dargestellt, sich mit dem Na-

tionalsozialismus und dem Phänomen des Bösen zu beschäftigen. Sie wollte verste-

hen und ihr Verständnis sollte eine Mahnung, aber auch eine Hilfe sein, dass derar-

tige Verbrechen nie wieder geschehen sollten. Es stellt sich die Frage, was wir aus 

der Geschichte lernen können. 

3.3 Menschenrechtserklärungen nach 1945  

Die Philosophie der Menschenrechte Hannah Arndts bezieht sich hauptsächlich auf 

die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ von 1948, wenn sie auch Bezug 

nimmt auf die frühen neuzeitlichen Menschenrechtserklärungen. Im Totalitarismus-

Buch formuliert sie ihre Kritik an den Menschenrechten.555

Menschenrechte sind in der Gegenwart zur grundlegenden und global gültigen politi-

schen Idee geworden. Die Menschenrechte umfassen sowohl rechtliche, soziale, po-

litische und ökonomische Lebensverhältnisse der Menschen. Christoph Menke und 

Arnd Pollmann benennen die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die entschei-

dende Wende bzw. den historisch-rechtlichen Bruch:  

 Sie entwickelt jedoch 

keine eigene Theorie. Von ihr weitgehend unberücksichtigt bleiben die Menschen-

rechtserklärungen auf nationaler und internationaler Ebene in der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts. Die Menschenrechte wurden und werden weiterentwickelt und er-

fahren in der Gesellschaft verstärkt Beachtung.  

„Mit dem Jahr 1945, so unsere Überzeugung, beginnt die politische Gegenwart der 

Menschenrechte, und zwar unter gänzlich veränderten philosophischen, politischen 

und rechtlichen Vorzeichen.“556

In der Zeit nach 1945 werden universelle Erklärungen, Abkommen und Verfahren im 

Bereich der Menschenrechte und des Humanitären Völkerrechts abgeschlossen. Der 

internationale Menschenrechtsschutz durchläuft im Zwanzigsten Jahrhundert eine 

dynamische Entwicklung. In der ersten Hälfte können souveräne Nationalstaaten 

Menschenrechte nicht schützen. Die zwei Weltkriege sind ein sichtbares Zeichen 

 

                                            
555 Sie formuliert ihre Kritik in dem Kapitel: „Die Aporien der Menschenrechte“. 
556 Menke Christoph, Pollmann, Arnd, Philosophie der Menschenrechte, S. 12. 
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dafür. Die Gründung der Vereinten Nationen im Jahr 1945 ist ein Durchbruch für die 

Menschenrechte. Es ist der Auftakt der Ära der Menschenrechte.557

Im Folgenden wird die spezifische Entwicklung in Europa erörtert.  

 

Hier ist vorab zu klären, wer Bürger der Europäischen Union ist (Unionsbürger-

schaft): Der Bürger, als Staatsangehöriger eines Mitgliedsstaates der Europäischen 

Union, ist dadurch automatisch gleichzeitig Unionsbürger. Dies ist im Vertrag von 

Maastricht aus 1992 verankert.  

Seit 2009 ist die Unionsbürgerschaft durch den Lissabon Vertrag über die Arbeits-

weise der Europäischen Union in Art. 20 geregelt. Die Unionsbürgerschaft ist kein 

Ersatz, sondern eine Ergänzung zur nationalen Staatsbürgerschaft. So werden in 

Deutschland Unionsbürger, die keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, EU-

Ausländer genannt. Durch die Unionsbürgerschaft entsteht ein Rechtsverhältnis zwi-

schen dem Bürger und der Europäischen Union und der Bürger muss Pflichten er-

füllen. Er genießt jedoch auch gleichzeitig Rechte. Laut Reinhold Mokrosch und Ar-

nim Regenbogen bedeutet dies:  

„´Unionsbürgerschaft´ impliziert eine Verpflichtung der EU-Gemeinschaft für ihre ein-

zelnen Bürger und eine Verpflichtung der einzelnen EU-Bürger für die EU-Gemein-

schaft. Sie ergänzt die nationale Staatsbürgerschaft und ist die Voraussetzung für die 

Realisierung nicht nur staatsbürgerlicher, sondern auch unionsbürgerlicher Grund-

freiheiten.“558

Weil jeder Mitgliedsstaat der Europäischen Union eine eigene Verfassung hat, müs-

sen aktuelle Menschenrechtsfragen differenziert betrachtet werden. So ist im deut-

schen Grundgesetz von 1949 in seinem ersten Artikel die Würde des Menschen als 

unantastbare Grundlage festgehalten.

 

559

In Deutschland entscheidet der Bundesgerichtshof und auf europäischer Ebene der 

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte über Menschenrechtsfragen. In Fällen 

von Kriegsverbrechern, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord wird der 

Fall vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verhandelt. 

 

Auf europäischer Ebene gibt es drei zentrale bindende Verträge:  

                                            
557 Bundeszentrale für politische Bildung, 2004, S. 11. 
558 Mokrosch, Reinhold, Regenbogen, Arnim, S. 5. 
559 Grundgesetz, Art. 1, Abs. 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 
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- Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, 1950 
Mit der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten wird in Europa zum ersten Mal ein völkerrechtlich verbindli-

cher Grundrechteschutz geschaffen. Die Konvention wird von Mitgliedsstaaten 

des Europarates unterzeichnet. Nach 1950 wird sie mehrfach durch Zusatz-

protokolle erweitert und den aktuellen Lebensbedingungen angepasst. In die-

sen Protokollen werden weitere explizite Menschenrechte definiert. Neben den 

Menschenrechten, die die Freiheit des Einzelnen betreffen (Recht auf Leben, 

Recht auf Freiheit und Sicherheit), regelt die Konvention auch wirtschaftliche 

(z. B. Schutz des Eigentums) und kulturelle Rechte (z. B. Gedanken-, Gewis-

sens- und Religionsfreiheit). Weiterhin garantiert sie das Recht auf Bildung 

und das Recht auf freie Wahlen. 560

Die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfrei-

heiten ist somit ein wichtiges Fundament in der Geschichte der Menschen-

rechte in Europa.  

 

- Charta der Grundrechte der EU, 2000 
Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union wird 2000 unterzeichnet. 

Die Werte der Charta gehen über die vieler Verfassungen der Mitgliedsstaaten 

hinaus. So wird die Würde des Menschen auf körperliche Unversehrtheit, auf 

das Verbot von Folter, Sklaverei, Zwangsarbeit und unmenschlicher Behand-

lung sowie das Verbot der genetischen Züchtung und Selektion von Men-

schen erweitert.  

Der Wert der Gleichheit umfasst in der Charta auch das Diskriminierungsver-

bot. Alle Menschen sollen gleich gestellt sein: Männer und Frauen, Ältere, 

Kinder, Menschen mit Behinderungen.  

                                            
560 Bundeszentrale für politische Bildung, 2004, S. 346 f. 
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Die Ausweitung des Wertes Solidarität umfasst den Arbeitsvermittlungsdienst, 

sowie das Recht auf gesunde, würdige und sichere Arbeitsbedingungen.561

- 

  

Die in der EU-Charta verankerten Rechte sind differenziert zu betrachten:  

Uneingeschränkte Rechte:

Sie gelten in Absolutheit, uneingeschränkt für alle Menschen. Zu ihnen ge-

hören: 

  

o Art. 1 Menschenwürde 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu 

schützen.“562

o Art. 2 Recht auf Leben 

  

„(1) Jede Person hat das Recht auf Leben. 

(2) Niemand darf zur Todesstrafe verurteilt oder hingerichtet wer-

den.“563

o Art. 3 Recht auf Unversehrtheit 

  

„(1) Jede Person hat das Recht auf körperliche und geistige Unver-

sehrtheit.“564

o Art. 4 Folterverbot 

  

„Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender 

Strafe oder Behandlung unterworfen werden.“565

o Art. 5 Sklavereiverbot 

 

„(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. 

(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs-oder Pflichtarbeit zu 

verrichten. 

(3) Menschenhandel ist verboten.“566

Weder die Union noch ihre Mitgliedsstatten dürfen in diese Rechte ein-

greifen. Sie gelten uneingeschränkt. 

  

- 

Diese Rechte werden Unionsbürgern oder Staatsbürgern der dritten Län-

der spezifisch zugeordnet. Sie gelten für Nicht-EU-Bürger nicht oder nur 

eingeschränkt. Exemplarisch seien folgende genannt: 

Eingeschränkte Rechte: 

                                            
561 Bundeszentrale für politische Bildung, 2004, S. 414. 
562 Bundeszentrale für politische Bildung, 2004, S. 414. 
563 Bundeszentrale für politische Bildung, 2004, S. 414. 
564 Bundeszentrale für politische Bildung, 2004, S. 414. 
565 Bundeszentrale für politische Bildung, 2004, S. 414. 
566 Bundeszentrale für politische Bildung, 2004, S. 414. 
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o Art.12 Versammlungs-und Vereinigungsfreiheit  

„(2) Politische Parteien auf der Ebene der Union tragen dazu bei, den 

politischen Willen der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger zum Aus-

druck zu bringen.“567

o Art.15 Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten: 

  

„(2) Alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die Freiheit, in je-

dem Mitgliedsstaat Arbeit zu suchen, zu arbeiten, sich niederzulassen 

oder Dienstleistungen zu erbringen. 

(3) Die Staatsangehörigen dritter Länder, die im Hoheitsgebiet der Mit-

gliedsstaaten arbeiten dürfen, haben Anspruch auf Arbeitsbedingun-

gen, die denen der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger entspre-

chen.“568

Das 

  

Recht auf Asyl

„(1) Kollektivausweisungen sind nicht zulässig. 

 ist in Art.18 geregelt und Art. 19 geht auf den Schutz vor 

Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung ein: 

(2) Niemand darf in einen Staat abgeschoben oder ausgewiesen oder an ei-

nen Staat ausgeliefert werden, in dem für sie oder ihn das ernsthafte Risiko 

der Todesstrafe, der Folter oder einer anderen unmenschlichen oder erniedri-

genden Strafe oder Behandlung besteht.“569

Flüchtlinge und Asylsuchende können in den genannten Fällen bei einer dro-

henden Abschiebung den Klageweg beschreiten. 

  

Art. 51 der EU-Charta klärt die Frage, wer sich auf deren Rechte in welchen 

Situationen berufen kann. Die Grundrechtecharta gilt für sämtliche Organe, 

Einrichtungen und weitere Stellen der Europäischen Union, und auch die ein-

zelnen Mitgliedsstaaten, wenn sie Unionsrecht durchführen (indem sie Unions-

recht in nationales Recht umsetzen oder durch ihre nationalen Verwaltungen 

europäische Verordnungen ausführen). Er lautet: 

„(1) Diese Charta gilt für die Organe und Einrichtungen der Union unter Ein-

haltung des Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedsstaaten ausschließlich 

bei der Durchführung des Rechts der Union. Dementsprechend achten sie die 

Rechte, halten sie sich an die Grundsätze und fördern sie deren Anwendung 

gemäß ihren jeweiligen Zuständigkeiten. 

                                            
567 Bundeszentrale für politische Bildung, 2004, S. 415. 
568 Bundeszentrale für politische Bildung, 2004, S. 416. 
569 Bundeszentrale für politische Bildung, 2004, S. 416. 
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(2) Diese Charta begründet weder neue Zuständigkeiten noch neue Aufgaben 

für die Gemeinschaft und für die Union, noch ändert sie die in den Verträgen 

festgelegten Zuständigkeiten und Aufgaben.“570

 

  

- Vertrag über die Europäische Union, 2009 
Da in dieser Arbeit ein Fokus auf Flüchtlingen liegt, ist der Vertrag über die 

Europäische Union, der in Lissabon 2009 geschlossen wird, hier von besonde-

rem Interesse. 

Als Grundwert wird die Freiheit genannt neben Werten, wie Demokratie, Um-

weltschutz, Nachhaltigkeit, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. In der 

Präambel heißt es, dass eine Unionsbürgerschaft avisiert wird. Die EU besteht 

derzeit aus 28 Mitgliedsstaaten, ihre Bürger bilden die EU-Gemeinschaft. Ar-

nim Regenbogen und Reinhold Mokrosch über die Frage, wer davon ein EU-

Bürger sei: 

„Wer aber ist ein EU-Bürger? In den EU-Verlautbarungen heißt es: derjenige, 

der „rechtmäßig“ eine EU-Bürgerschaft erworben hat, – egal ob als Flüchtling, 

Migrant, Asylsuchender oder Ansässiger. Eine Einbürgerungsurkunde, die 

´Ausländer´ zu ´Deutschen´ und damit gleichzeitig zu EU-Bürgern macht, wird 

z. B. in Deutschland ´rechtmäßig´ vergeben im Rahmen des ´jus sanguinis´, 

also wenn die Eltern oder ein Elternteil Deutsche sind (praktiziert z. B. für 

´Volksdeutsche´ aus Russland oder Rumänien), oder im Rahmen des ´jus 

soli´, also wenn jemand schon länger, z. B. im EU-Mitgliedsstaat Deutschland 

lebt.“571

Die Rechtsansprüche beziehen sich also auf alle Staatsbürger der EU-Mitglieds-

staaten, da sie durch deren Bürgerschaft auch gleichzeitig EU-Bürger sind. In der 

konkreten Umsetzung entstehen jedoch Schwierigkeiten aufgrund der unterschiedli-

chen Lesarten zum Bürgerrechtsstatus in den Mitgliedsstaaten. „Erforderlich wäre die 

völlige Gleichstellung aller EU-Bürger in jedem der Mitgliedsländer.“, so Arnim Re-

genbogen.

  

572

                                            
570 Bundeszentrale für politische Bildung, 2004, S. 422. 

 

571 Mokrosch, Reinhold, Regenbogen, Arnim, S. 5. 
572 Mokrosch, Reinhold, Regenbogen, Arnim, S. 6. 
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Weiter weist Regenbogen darauf hin, dass es zwar keine EU-Polizei gibt, jedoch ei-

nen Europäischen Gerichtshof.573

„Inwieweit besteht am Ende nicht doch berechtigte Aussicht auf eine supranationale 

>Weltinnenpolitik< oder >Global Governance<, die den Menschenrechten, wenn nö-

tig auch gegen die jeweiligen Staaten, zur weltweiten Durchsetzung verhelfen würde 

und dabei doch zugleich ein ausreichendes Maß an demokratischer Legitimation be-

säße?“

 Genauso verhält es sich global betrachtet: Es gibt 

keine Weltpolizei, aber es gibt einen Internationalen Gerichtshof. Christoph Menke 

und Arnd Pollmann stellen in „Philosophie der Menschenrechte“ folgende essentielle 

Frage:  

574

Fünf Modelle einer politischen Weltordnung 

 

Menke und Pollmann stellen fünf Modelle einer politischen Weltordnung vor, die hier 

lediglich kurz benannt werden: 

1. Kants Abhandlung „Zum ewigen Frieden“ 

2. Ein Völkerbund der sich gleichberechtigter Nationalstaaten, der sich auf ele-

mentarer internationaler Ebene allein um Aufgaben der Friedenssicherung 

kümmert 

3. Weltzentralstaat oder Völkerbund 

4. Die Idee einer förderalen, subsidiären Weltrepublik 

5. Ein wie auch immer gearteter Weltstaat575

Die Forschung wird sich schon deshalb weiter mit dem Themenkomplex „Menschen-

rechte“ auseinandersetzen, weil die konkrete Umsetzung und Realisierung mit zahl-

reichen nationalstaatlichen Schwierigkeiten verbunden ist.  

 

Der nun folgende Abschnitt 3.3.1 setzt sich mit der politischen Bedeutung der Men-

schenrechte in der Gegenwart auseinander. Unter 3.3.2 wird das Thema Erziehung 

und Bildung hin zu Menschenrechten dargestellt. 

                                            
573 Mokrosch, Reinhold, Regenbogen, Arnim, S. 7. 
574 Menke, Christoph, Pollmann, Arnd, 2007, S. 189. 
575 Menke, Christoph, Pollmann, Arnd, 2007, S. 190 f. 
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3.3.1  Aktuelle politische Bedeutung der Menschenrechte  

Die Bedeutung der Menschenrechte nimmt zu. Wissenschaft und Forschung be-

schäftigen sich intensiv mit ihnen. Kriege, innere Sicherheit, Folter, Armut und Millio-

nen Flüchtlinge fordern ein: 

- Wie werden hier Menschenrechte angewendet?  

- Was wird mit ihnen erreicht?  

- Wie werden sie für den Einzelnen wirksam? 

Gegenwärtig müssen Menschenrechte auf einer Metaebene interdisziplinär analysiert 

werden. Fragen der Menschenrechte tangieren die Philosophie ebenso, wie Theolo-

gie, Erziehungswissenschaften, Psychologie, Soziologie, Rechtswissenschaften, Ge-

schichts- und Politikwissenschaft. 

Ziel und Zweck der Beantwortung dieser elementaren Fragen der Menschenrechte 

bestehen, in der Abwehr und sogar der Eliminierung von Gewalt, Unterdrückung und 

Ungerechtigkeit. Menschen als Adressaten der Menschenrechte sollen durch deren 

Einhaltung vor Gräueltaten und Folter bewahrt werden.  

Ein Problem liegt in der Herangehensweise der verschiedenen Disziplinen an Men-

schenrechte, als Forschungsthema. Ein erster Schritt der Lösungsansatz liegt in Klä-

rung der unterschiedlichen Begrifflichkeiten und deren Ausdifferenzierungen.  

Der Blick auf Menschenrechte muss einerseits die Interdisziplinarität und anderer-

seits die Vielfältigkeit der Rechte im Einzelnen berücksichtigen. Ein Überblick der 

verschiedenen Rechte aus der Menschenrechtsforschung veranschaulicht diesen 

Aspekt:  

1. Subsistenzrechte: 
Leben, Wohnen, Ernährung, Gesundheit 

- Das Recht auf Leben kann als das grundlegendste Menschenrecht 

angesehen werden, da es die Voraussetzung für die Ausübung und Ein-

haltung aller anderen Menschenrechte darstellt. Das Recht auf Leben ist 

bereits in frühen Menschenrechtserklärungen zu finden. In der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte (AEMR) wird 1948 dieses Recht im Zu-

sammenhang mit dem Recht auf Freiheit sowie dem Recht auf Sicherheit 

der Person genannt. Das Recht auf Leben wird häufig als selbstverständ-
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lich angesehen. Die Debatten der letzten Jahre zeigen jedoch, dass einige 

Grenzen der Anwendung ungeklärt sind, so z. B. die Frage nach Ausnah-

men des Tötungsverbots.576 „So anerkennt das Völkerrecht, das das Recht 

auf Leben als notstandsfest beschreibt, die Möglichkeit der Todesstrafe, 

insofern dieselbe das Ergebnis eines fairen Prozesses ist und der Verur-

teilte mindestens 18 Jahre alt ist. (vgl. Art.6, Abs. 2 ICCPR577 u. Art.37 der 

Kinderrechtskonvention CRC)“578

- Das 

 
Recht auf Ernährung wird im Art. 25 der AEMR als Bestandteil des 

Menschenrechts im Hinblick auf einen angemessenen Lebensstandard 

verstanden.579 Das Recht auf Ernährung ist in Abgrenzung zu dem Recht 

auf Freiheit von Hunger zu betrachten. „Laut dem Ausschuss für wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Rechte beinhaltet das Recht auf Freiheit 

von Hunger, das als eine Ergänzungsnorm zu dem Recht auf Ernährung 

gilt, einen Schutz vor dem vollständigen Verhungern, während das Recht 

auf Nahrung den Zugang zu Ernährung von einer der Menschenwürde 

gemäßen Menge und Qualität enthält.“580 Das Recht auf Ernährung und 

Freiheit von Hunger ist eines der dringlichsten in seiner Umsetzung, da die 

Weltbevölkerung stetig ansteigt, stellt es eine der größten Herausforderun-

gen der Zukunft dar. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa-

tion der Vereinten Nationen (FAO) gibt es derzeit 850 Millionen Hungernde 

und täglich 24.000 Hungertote.581

- Das Recht auf Wohnen sowie das Recht auf Gesundheit werden als zwei 

weitere Bestandteile in der AEMR hinzugefügt, da auch sie zu einem an-

gemessenen Lebensstandard beitragen. (AEMR, Art.25).  

 

Das Recht auf Wohnen wird kulturell unterschiedlich bewertet, da ein an-

gemessener Lebensstandard an den sozialen Praktiken in einem Land an-

gepasst ist. Das betrifft die Ausgestaltung des Wohnraums, die Größe der 

Wohnung sowie der Wohnformen. Die Wohnform sollte „kulturell adäquat“ 

sein, ob als Iglu, strohbedeckte Hütte oder einer Drei-Zimmer-Wohnung.582

                                            
576 Schmitz, Barbara: Subsistenzrechte, 2012, S. 233. 

  

577 ICCPR für „International Covenant on Civil and Political Rights“. 
578 Schmitz, Barbara: Subsistenzrechte, 2012, S. 233. 
579 Schmitz, Barbara: Subsistenzrechte, 2012, S. 234. 
580 Schmitz, Barbara: Subsistenzrechte, 2012, S. 235. 
581 Schmitz, Barbara: Subsistenzrechte, 2012, S. 235. 
582 Schmitz, Barbara: Subsistenzrechte, 2012, S. 236. 
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Das Recht auf Gesundheit ist das umstrittenste Recht, da fraglich ist, wie 

es umgesetzt werden kann. Die Ressourcen für die Gesundheitsversor-

gung sind begrenzt. Da das Recht auf Gesundheit eng mit dem Recht auf 

Leben verbunden ist, wird diesem Recht eine besondere moralische Be-

deutung beigemessen. Maßnahmen, die zur vollen Verwirklichung dieses 

Rechts genannt werden, sind z. B. die Senkung der Zahl der Totgeburten, 

der Kindersterblichkeit, die Schaffung der Voraussetzungen, die jedem 

Menschen im Krankheitsfall eine ärztliche Versorgung sowie medizinische 

Einrichtungen gewährleisten.583

Philosophisch wird die Frage gestellt, an welcher Stelle das Recht auf Ge-

sundheit beginnt: erst im Krankheitsfall, wenn der Versorgungsbedarf be-

reits vorhanden ist, oder besteht das Recht auf präventive Maßnahmen, 

wie z. B. in der Bildung einer gesunden Ernährung.

 

584

 

 Dieser Aspekt wird 

an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt. 

2. Freiheitsrechte: 
Folterverbot, Sklavereiverbot, Freiheit und Sicherheit der Person, Gewis-
sens,- Religions- und Meinungsfreiheit 

- Das Verbot der Folter ist ein Grundsatz, der in Art.5 der AEMR festgehal-

ten ist. Folter gehört zu den elementaren Unrechtserfahrungen des Men-

schen. Das Verbot der Folter erhebt einen Universalitätsanspruch. Die in-

ternationale Gemeinschaft hat sich in langen Prozessen und Verhandlun-

gen darauf geeinigt, ohne Rücksicht auf kulturelle, wirtschaftliche oder po-

litische Besonderheiten.585

Markus Kotzur schreibt über das Folterverbot:  

 In der Präambel der UN-Charta wird ausdrück-

lich auf die Würde und den Wert der menschlichen Persönlichkeit hinge-

wiesen. Die Todesstrafe, die auch in freiheitlich demokratischen Staaten, 

wie den USA praktiziert wird, gilt jedoch nicht als unmenschliche Behand-

lung. 

„Jenseits aller vertraglichen Institutionalisierung gehört das Folterverbot 

überdies zum universellen Völkergewohnheitsrecht und zum ius cogens. 

                                            
583 Schmitz, Barbara: Subsistenzrechte, 2012, S. 237. 
584 Schmitz, Barbara: Subsistenzrechte, 2012, S. 237. 
585 Das Verbot der Folter gehört als „core right“ zum zwingenden Völkerrecht. Es ist in der AEMR in 
Art. 5, in allen regionalen Menschenrechtskonventionen, in Art. 4 der EU-Grundrechtecharta und in 
Art. 7 des ICCPR zu finden (vgl. Kotzur, Markus: Freiheitsrechte, 2012, S. 242). 
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Mit Blick auf das Erstere zeugen zahlreiche Resolutionen der UN-General-

versammlung von einer entsprechenden opinio iuris, mit Blick auf das 

Letztere kann die Menschenwürde als vorrechtliche Prämisse gelten.“586

- Das 

  
Sklavereiverbot

- Der Internationale Gerichtshof (ICJ)

 hat als Grundsatz im Völkerrecht eine lange Ge-

schichte. Sklaverei ist eine der schrecklichsten Unrechtserfahrungen der 

Menschheit. Nachdem es bereits im 19. Jahrhundert mehrere Verträge 

gibt, die die Sklaverei eindämmen sollen, gelingt es dem Völkerbund im 

Jahr 1926 erstmals ein umfassendes Abkommen gegen Sklaverei und 

Sklavenhandel abzuschließen. Erst mit der „Anerkennung der angebore-

nen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder 

der Gemeinschaft der Menschen“ 1948 (Präambel der AEMR) ist der Pa-

radigmenwechsel erreicht.  
587 hat in seiner Barcelona-Traction-

Entscheidung 1970 die unmissverständliche Konsequenz gezogen: Der 

Schutz vor Sklaverei wurde zu einer elementaren Grundpflicht der 

Menschheit.588 Für die EU wird mit dem Lissabon-Vertrag das Verbot von 

Sklaverei und Zwangsarbeit verbindlich.589 Das Sklavereiverbot gehört zu 

den elementaren Menschenrechten, die zu zwingendem Völkerrecht (ius 

cogens) erstarkt sind.590

- Der 

  
Schutz vor willkürlicher Haft und Ausweisung, der Anspruch auf rechtli-

ches Gehör und die Unschuldsvermutung garantieren Art. 9, 10 und 11 der 

AEMR. In der EU- Grundrechtecharta (Art. 6) ist das Recht auf Freiheit und 

Sicherheit des Menschen ebenfalls verankert. In einem engeren Sinne ist 

damit der Schutz vor Freiheitsentzug gemeint. Zu diesem Recht gehören 

auch die Rechte von festgenommenen Personen, so dass diese unverzüg-

lich bei ihrer Festnahme den Grund dafür mitgeteilt bekommen. Freiheits-

entzug psychisch Kranker oder minderjähriger Kinder und Jugendlicher (in 

der überwachten Erziehung) unterliegen strengen Richtlinien.591

- Das 

  
Recht auf Freizügigkeit

                                            
586 Kotzur, Markus: Freiheitsrechte, 2012, S. 244. 

 wertet die französische Menschenrechtserklä-

rung von 1789 als einen Teil des allgemeinen Freiheitsrechts in Art. 4. Es 

587 ICJ: International Court of Justice. 
588 Kotzur, Markus: Freiheitsrechte, 2012, S. 245. 
589 Art. 5, EU-Grundrechtecharta. 
590 Kotzur, Markus: Freiheitsrechte, 2012, S. 246. 
591 Kotzur, Markus: Freiheitsrechte, 2012, S. 247. 



  179 

ist das Recht, sich im eigenen Land ohne unzumutbare Einschränkungen 

zu bewegen und seinen Wohnsitz frei zu wählen. Aus völkerrechtlicher 

Perspektive bedeutet es jedoch weit mehr, nämlich das eigene Land ver-

lassen zu dürfen.592 „Innerhalb regionaler Verantwortungsgemeinschaften 

nach dem Vorbild der EU können sich die Mitgliedsstaaten auch territorial 

öffnen und ihre Souveränität relativieren.“, so Markus Kotzur.593 In der 

AEMR gibt der Art. 13 den Freizügigkeitsstandard vor. Die Ausgestaltung 

ist in den Unterzeichnerstaaten unterschiedlich: regionalspezifisch bis uni-

versell. 594

- Das 

 
Recht auf Gewissens,- Religions- und Meinungsfreiheit ist eines der 

wichtigsten Freiheitsrechte. Bereits der Westfälische Friede beruht 1648 

auf dem Religionsfrieden als territorialem Ordnungsprinzip.595 Diese 

spirituelle und intellektuelle Freiheit ist entscheidend für die Entfaltung der 

Persönlichkeit des Einzelnen.596 Im Art.18 der AEMR wird das Recht auf 

einen freien Religionswechsel garantiert.597 Der Schutz der Gedanken,- 

Gewissens- und Meinungsfreiheit ist in Art. 18 und 19 der AEMR 

verankert.598

 
 

3. Politische Rechte:  
Zugehörigkeit, Politische Mitwirkung, Gleichheitsgebot und Diskriminie-
rungsverbot 

Menschenrechte sind per se auch politische Rechte. Susanne Baer definiert die 

Menschenrechte folgendermaßen:  

„Menschenrechte haben insofern von der historisch revolutionären Idee, Indivi-

duen schlicht als Menschen Anerkennung zu verschaffen; damit bringen sie Indi-

viduen in die Sphäre der öffentlichen Angelegenheiten, in das Politische.“599

                                            
592 Recht auf Reisefreiheit, Recht auf einen Pass, Recht auf Emigration. 

 Im 

Folgenden werden die politischen Rechte kurz skizziert.  

593 Kotzur, Markus: Freiheitsrechte, 2012, S. 248. 
594 Kotzur, Markus: Freiheitsrechte, 2012, S. 249. 
595 Der Westfälische Friede wird 1648 im Friedenssaal des Rathauses in Osnabrück geschlossen. 
596 Kotzur, Markus: Freiheitsrechte, 2012, S. 251. 
597 Die “Declaration on the Elimination of all Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Reli-
gion or Belief” versteht den freien Religionswechsel als eine Form religiöser Toleranz. Vgl. Kotzur, 
Markus: Freiheitsrechte, 2012, S. 253. 
598 Kotzur, Markus: Freiheitsrechte, 2012, S. 254. 
599 Kotzur, Markus: Freiheitsrechte, 2012, S. 256. 
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- Das politische Recht der „Zugehörigkeit“

Bei den Menschenrechten ist von besonderem Interesse, dass es keine 

Garantie auf Asyl gibt, vgl. Art. 16a GG. In Art.9 der AEMR wird zwar auf 

das Recht auf Schutz vor Ausweisung und in Art. 14 auf das Recht auf Zu-

flucht hingewiesen.

 beinhaltet das Recht, als Mensch 

zu einem Gemeinwesen dazuzugehören. So können Individuen ein Teil 

des Politischen sein. In einem System der Nationalstaaten zeigt sich die 

Zugehörigkeit durch die jeweilige Staatsangehörigkeit, in abgeschwächter 

Form durch das Recht auf Asyl. Vor dem Hintergrund der Situation von 

Flüchtlingen wird hier genauer auf das „Asyl und Ausweisungsverbot“ ein-

gegangen.  

600

Zu diesen Regeln des Staates kommen weitere, z. B. europäische, Ge-

setze und Regeln, um Flüchtlingen Schutz zu bieten. Ein wichtiges Gesetz 

ist dabei das Verbot der Rücksendung in ein Land, in dem Verfolgung und 

Gefahr für das Leben droht.

 Die Möglichkeit als Flüchtling in einem Land aufge-

nommen zu werden ist nach der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 

jedoch nur in dem Rahmen zugesichert, den der jeweilige Staat in seiner 

Verfassung anbietet.  

601 Aufgrund der globalen Migrationsströme 

stehen viele Länder vor großen Herausforderungen, wie bereits ausge-

führt.602

- Das 

  
Recht auf politische Mitwirkung

Susanne Baer spricht die Probleme und Risiken der politischen Rechte 

(Meinungsfreiheit, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit) an:  

 beinhaltet das Recht auf einer Teil-

habe an der Politik, der Möglichkeit politisch zu handeln, z. B. in zivilgesell-

schaftlicher Aktivität in Vereinen oder Bürgerinitiativen. Politische Parteien 

genießen einen „Sonderstatus“. Sie können nach Art. 21 GG nur durch be-

sondere Verfahren verboten werden und ihre Arbeit wird durch das natio-

nale Verfassungsrecht geschützt.  

„Wie die Balance zwischen politischen Freiheiten und Gefährdung des de-

mokratischen Prozesses selbst genau zu bewerkstelligen wäre, gehört zu 

den umstrittensten Fragen jeder Grund- und Menschenrechtskonzeption, 

aber auch der Demokratietheorie und des Rechtsstaatsprinzips sowie der 

                                            
600 Baer, Susanne: Politische Rechte, 2012, S. 257 f. 
601 Art. 33 Genfer Flüchtlingskonvention: non-refoulenent. 
602 Baer, Susanne: Politische Rechte, 2012, S. 258. 
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politischen Philosophie.“603 Weiterhin führt sie aus: „Die Reichweite und die 

Grenzen politischer rechte bestimmen sich hier erneut in Abhängigkeit von 

demokratietheoretischen und sozialphilosophischen Vorstellungen, aber 

auch im Lichte der tatsächlichen Probleme vor Ort.“604

- Das 

  
Gleichheitsgebot

Das Recht auf Gleichheit beruht auf der Anerkennung der Menschen als 

„Gleiche“. Sie gründet sich auf Art. 1 GG (Grundgesetz): Die Würde des 

Menschen ist unantastbar. Dieses ist ein grundlegendes Versprechen und 

damit eines der wichtigsten Menschenrechte.  

 und das Diskriminierungsverbot stellen im Kontext 

der politischen Rechte zwei weitere wichtige Bausteine dar.  

In einem ähnlichen Wortlaut findet sich dieses Recht auch in der AEMR in 

Art. 1 wieder: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 

geboren.“ Auch dieses fundamentale Gleichheitsgebot wirft Fragen auf:  

- Was ist genau unter der Gleichheit zu verstehen?  

- Was ist Ziel dieses Rechts?  

- Impliziert es eine abstrakte Gleichheit von Menschen als Menschen 

oder soll eine soziale Gleichheit hergestellt werden?  

Im Diskriminierungsverbot wird jegliche Form der Diskriminierung eines 

Menschen aufgrund seiner Herkunft, Geschlecht, Behinderung, Alter oder 

sexuellen Orientierung untersagt. Die konkrete Umsetzung des Diskrimi-

nierungsverbots kann auch durch Gesetze, wie z. B. der Frauenquote in 

Führungspositionen, umgesetzt werden. Diese Regel könnte als Recht ei-

ner Gruppe, in diesem Fall der Frauen, gesehen werden.605

 

  

4. Justizrechte: 
Anerkennung als Rechtsperson, Verbot willkürlicher Verhaftung, Todes-
strafe und das Verbot unmenschlicher Behandlung 
Justizrechte bilden die Grundlage für Garantien der Menschenrechte in dem Fall 

deren Gefährdung, wie z. B. Verletzung der Freiheit einer Person durch unge-

rechtfertigte Verhaftungen durch Justizorgane. Weiterhin verteidigen die Justiz-

rechte das Recht auf Leben, wenn einem Menschen die Todesstrafe droht.  

                                            
603 Baer, Susanne: Politische Rechte, 2012, S. 260. 
604 Baer, Susanne: Politische Rechte, 2012, S. 261. 
605 Baer, Susanne: Politische Rechte, 2012, S. 262. 
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- Die Anerkennung des Menschen als Rechtsperson ist eine wichtige 

Voraussetzung der Justizrechte. Der Einzelne kann nur dann Träger 

grundrechtlicher Rechte sein und er kann seine grund- und menschen-

rechtlichen Interessen auch vor Gericht wirksam umsetzen. Das Recht auf 

Anerkennung als Rechtsperson wird in Art. 6 AEMR garantiert. 606

- Das 

 
Recht auf Freiheit der Person steht im Mittelpunkt des Verbots 

willkürlicher Verhaftung. In den AEMR ist die Freiheit der Person in Art. 3 

enthalten.607 Alle Formen des Freiheitsentzugs, wie Haft, Arrest, Gewahr-

sam, können lediglich aufgrund gesetzlicher Grundlagen erfolgen. So soll 

eine willkürliche Verhaftung unterbunden werden. Alle Personen, denen 

die Freiheit entzogen wird, dürfen laut Art.5 der AEMR nicht misshandelt, 

gefoltert, unmenschlich oder entwürdigend behandelt werden.608

Die Todesstrafe als Mittel staatlicher Strafen wird seit der Aufklärung kontrovers 

diskutiert. In Deutschland wird die Todesstrafe mit der Einführung des Grundge-

setzes abgeschafft. (Art. 102 GG). Ein Grund für die frühe Einführung mag das 

Vorgehen zur Zeit des Nationalsozialismus gewesen sein, einer Zeit, in der die 

Todesstrafe exzessiv ausgeübt wurde.

  

609 In den Staaten des Europarates ist die 

Todesstrafe weitgehend beseitigt. Seit dem Jahr 1998 wurde in Europa keine To-

desstrafe mehr vollstreckt.610

An dieser Stelle können noch weitere Rechte angeführt werden, z. B. kulturelle 

Rechte, sowie die sogenannten Menschenrechte der „dritten Generation“.  

  

- Unter den kulturellen Rechten

„Art. 2 Nr. 7 des UNESCO-Übereinkommens zum Schutz und zur Förde-

rung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen betont, dass der gleichbe-

rechtigte Zugang zu einem reichen und vielfältigen Spektrum kultureller 

Ausdrucksformen aus der ganzen Welt und der Zugang der Kulturen zu 

 sind Bildung und das Recht auf kulturelle 

Teilhabe zu fassen. Norman Weiß betont die zentrale Funktion dieser 

Rechte:  

                                            
606 Borowski, Martin: Justizrechte, 2012, S. 265. 
607 Der Schutz vor willkürlicher Verhaftung ist eines der ältesten Grundrechte überhaupt. Bereits im 
Jahr 1215 wurde dieser Schutz in der Magna Charta Libertatum in Art.39 garantiert. Vgl. Borowski, 
Martin: Anerkennung als Rechtspersonen, 2012, S. 266 
608 Borowski, Martin: Justizrechte, 2012, S. 266. 
609 In Deutschland ist das Erschießen eines Menschen nur als repressive Handlung durch staatliche 
Behörden erlaubt. Beispielhaft hierfür ist der „finale Rettungsschuss“ während einer Geiselnahme. Vgl. 
Borowski, Martin: Justizrechte, 2012, S. 269. 
610 Borowski, Martin: Justizrechte, 2012, S. 269 f. 



  183 

den Mitteln des Ausdrucks und der Verbreitung wichtige Elemente darstel-

len, um die kulturelle Vielfalt zu vergrößern und das gegenseitige Ver-

ständnis zu fördern.“611

Die Vielfalt der Kultur zu sichern ist ein wichtiges Ziel, damit nicht „die eine“ 

Kultur festgehalten wird und andere verschwinden. Eine breit aufgestellte 

Kulturlandschaft fördert somit den kulturellen Dialog und ein gegenseitiges 

Verständnis ist ein zentrales Mittel des friedlichen Miteinanders. 

  

612

- Die 

 
Menschenrechte der „dritten Generation“

Die Präambel und in Art. 1 der Charta der Vereinten Nationen von 1945 

erklären den menschenrechtlichen Grundanspruch auf die Herstellung und 

Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Die Verein-

ten Nationen wollen zukünftige Generationen vor Kriegen bewahren, indem 

sie wirksame Maßnahmen zur Verhütung und der Beendigung von Bedro-

hungen des Friedens entwickeln.  

 beschäftigen sich mit den 

Themen Entwicklung, Umwelt, Selbstbestimmung und Frieden.  

Das Recht auf Frieden umfasst mehr als nur „Abwesenheit bewaffneter 

Gewalt in zwischenstaatlichen Beziehungen“, so Andrea Kämpf.613 Der 

UN-Menschenrechtsrat nimmt 2009 das Recht auf Frieden in eine Resolu-

tion auf.614

Im Weiteren werden noch ausgewählte „Spezialfälle“ angeführt: 

  

1. ICERD:  
Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von rassisti-
scher Diskriminierung 
Dieses, als „Anti-Rassismus-Konvention“ bezeichnete, Übereinkommen wird 1965 

von der Generalversammlung der vereinten Nationen verabschiedet. Alle Men-

schen sollen vor dem Gesetz ohne Unterschied gleich sein und vor rassistischer 

Diskriminierung geschützt werden. Zur Zeit der Entstehung des Übereinkommens 

betreiben einige nationale Regierungen noch eine Apartheid- oder Segregations-

politik.615

                                            
611 Weiß, Norman: Kulturelle Rechte, 2012, S. 293. 

 Auf Grundlage der Konvention können Einzelpersonen gegen einen 

612 Weiß, Norman: Kulturelle Rechte, 2012, S. 293. 
613 Kämpf, Andrea: Menschenrechte der >dritten Generation<, 2012, S. 302. 
614 Kämpf, Andrea: Menschenrechte der >dritten Generation, 2012, S. 303. 
615 Cremer, Hendrik: Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von rassistischer 
Diskriminierung, 2012, S. 305. 
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Vertragsstaat eine Individualbeschwerde einlegen, um eine Rechtsverletzung 

geltend zu machen (ICERD, Art.14).616 ICERD verpflichtet die Vertragsstaaten 

Rassismus im öffentlichen Leben und im politischen Raum entschieden entge-

genzutreten.617 Der Staat und seine Institutionen haben eine besondere Funktion 

in der Gesellschaft und können von daher beispielhaft zum Schutz vor rassisti-

scher Diskriminierung agieren.618

 

  

2. CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination 
against Women):  
Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, 

die CEDAW-Konvention, wird 1979 von der UN-Generalversammlung verab-

schiedet. In Art. 1 der Konvention wird die spezielle Diskriminierung definiert als: 

jede Ausschließung, Unterscheidung oder Beschränkung aufgrund des Ge-

schlechts eine Frau, wenn sie ganz oder teilweise an der Ausübung ihrer Men-

schenrechte oder ihrer Grundfreiheiten gehindert wird.619

 

  

3. CAT (Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment):  
Bereits die AEMR beschäftigt sich 1948 mit dem Thema „Folter“. Bemerkenswert 

ist, dass die erste Deklaration, die das Thema Folter ausschließlich zum Gegen-

stand hat, erst 1975 angenommen wird. Die „Declaration on the Protection of all 

Persons being subjected to Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment“ dient in der Folge als Grundlage für weitere Verhand-

lungen bis 1987 das CAT-Abkommen (Übereinkommen gegen Folter und andere 

grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe) in Kraft 

tritt. Dieses Dokument ist das erste völkerrechtlich bindende Dokument, das den 

Begriff „Folter“ definiert und den mittlerweile 149 unterzeichnenden Staaten 

Pflichten auferlegt, Folterer zu bestrafen.620

                                            
616 Für die Kontrolle wurde ein spezieller UN-Ausschuss mit Sitz in Genf eingesetzt. 

 Folter ist schwer nachweisbar, da sie 

617 Exemplarisch könnten an dieser Stelle die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ genannt 
werden. In zahlreichen Städten und Gemeinden in Deutschland wurden Veranstaltungen organisiert, 
um den Dialog der Kulturen zu fördern. 
618 Cremer, Hendrik: Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von rassistischer 
Diskriminierung, 2012, S. 307. 
619 Der „Equal-Pay-Day“, der bereits erwähnt wurde zeigt dies deutlich: im Jahr 2015 bekamen Frauen 
noch immer 22 Prozent weniger Gehalt als ihre männlichen Kollegen. 
620 In Art. 1 CAT wird Folter folgendermaßen definiert: Folter ist jede Handlung, die durch einen 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes vorsätzlich vorgenommen wird und große körperliche oder 
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häufig versteckt stattfindet. Deshalb kann ein erfolgreiches Verfahren vor dem 

UN-Antifolterausschuss nur selten gewährleistet werden. Aus diesem Grund ar-

beiten viele Menschenrechtsorgane mit einer Beweislastumkehr.621

Es muss ein internationales Ziel sein, das alle Staaten der Erde das CAT-Ab-

kommen ratifizieren, denn die Freiheit des Menschen ist ein grundlegendes Men-

schenrecht. Der Mensch wird nicht nur körperlich, sondern auch in seiner Men-

schenwürde geschützt. 

  

622

 

 

4. CRC:  
Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
Die UN-Kinderechtskonvention von 1989 CRC (Convention on the Rights oft he 

Child) gehen davon aus, dass Kinder und Jugendliche einen eigenen Rechtsan-

spruch auf Achtung ihrer individuellen Menschenrechte haben. Vor den unter-

schiedlichen kulturellen, religiösen und politischen Konzepten von Kindheit, Er-

ziehung und Pädagogik gestalteten sich die Vertragsverhandlungen des CRC 

schwierig.623

 

  

5. CRPD:  
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
Die UN-Behindertenkonvention Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities stellt 2006 ein Novum im internationalen Menschenrechtssystem dar. 

Erstmals werden Nichtregierungsorganisationen in den Erarbeitungsprozess einer 

Konvention eingebunden. Dadurch hat dieses Abkommen eine besondere zivil-

gesellschaftliche Stellung erreicht. Nach Art. 1 der CRPD sollen Barrieren abge-

baut werden, die betroffene Menschen mit einer Behinderung, an einer gleichbe-

rechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern. Weiterhin sind in der Konvention 

Rechte verankert, die bisher im internationalen Menschenrechtsschutz fehlen. 

                                                                                                                                        
seelische Schmerzen verursacht. Zudem muss sie zwar einen bestimmten Zweck verfolgen, es reicht 
aber irgendein Zweck, etwa der der Bestrafung oder der Informationsverlagerung. Vgl. Steiger, Domi-
nik: Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Strafe (CAT), 2012, S. 312. 
621 Steiger, Dominik: Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe (CAT), 2012, S. 316. 
622 Steiger, Dominik: Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe (CAT), 2012, S. 316. 
623 Kavemann, Barbara, Kreyssig, Ulrike, 2006. 



  186 

Exemplarisch kann hier die unabhängige Lebensführung und Teilhabe an der 

Gesellschaft angeführt werden (Art. 19).624

Diese Darstellung der unterschiedlichen Rechte, sowie der internationalen Abkom-

men lassen erkennen, welche Komplexität hinter dem Begriff Menschenrechte steht.  

  

Trotz der vermeintlichen Einigkeit, dass alle Menschen einen Anspruch auf Einhal-

tung der Menschenrechte haben, sieht die Realität anders aus: Jeden Tag werden 

weltweit Menschen ihrer Würde und ihrer Rechte beraubt, werden verfolgt, gedemü-

tigt, misshandelt, ermordet. 

Die Rechtsverbindlichkeit und konsequente Umsetzung sowie die Einhaltung der 

Menschenrechte benötigt Institutionen, auch auf internationaler Ebene. Anna Goppel 

zeigt die Problematik auf:  

„Auch die Spannung zwischen internationaler Strafverfolgung und nationaler Souve-

ränität ist hinsichtlich des Internationalen Strafgerichtshofs lediglich vermindert, je-

doch nicht aufgehoben. Der Internationale Strafgerichtshof ersetzt weder die natio-

nale Strafgerichtsbarkeit der Staaten über diese Verbrechen noch dient er der Über-

prüfung nationaler Strafrechtsverfahren. Er darf nur tätig werden, sofern der Staat, 

der die Gerichtsbarkeit über die betreffende Sache innehat, in dieser Sache nicht er-

mittelt oder >nicht willens oder in der Lage ist, die Ermittlungen oder die Strafverfol-

gung ernsthaft durchzuführen<.(…) Der Gerichtshof ist darüber hinaus nicht allen 

Staaten gegenüber berechtigt, in diesen Fällen die nationale Gerichtsbarkeit zu er-

setzen.“  

Zu der Frage, wann der Internationale Strafgerichtshof überhaupt eingreifen kann, 

Goppel weiter: „Er kann Verbrechen nur dann strafrechtlich verfolgen, wenn sie sich 

auf dem Staatsgebiet eines Staates zugetragen haben, der die Zuständigkeit des 

ICC anerkannt hat, wenn der mutmaßliche Täter Staatsbürger eines solchen Staates 

ist oder wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die strafrechtliche Verfol-

gung beschließt.“625

Zusammenfassend wird festgehalten:  

 

Angesichts der gegenwärtigen weltpolitischen Entwicklungen steht die Forschung vor 

der Aufgabe, eine umfassende interdisziplinäre Theorie der Menschenrechte zu ent-

                                            
624 Wyttenbach, Judith: Konvention über Menschen mit Behinderungen (CRPD), 2012, S. 321 f. 
625 Goppel, Anna: Internationale Gerichtsbarkeit, 2012, S. 405. 
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wickeln. Begrifflichkeiten für alle Bereiche der Menschenrechte müssen definiert 

werden. Fragen nach Universalismus, Kulturalismus und Relativismus der Men-

schenrechte müssen beantwortet werden. Für eine globale Betrachtung der Men-

schenrechte kann Kants „Kategorischer Imperativ“ als Grundlage dienen.  

Im Fall der Verletzung von Menschenrechten sind die Möglichkeiten der strafgericht-

lichen Verfolgung für eine Weltgemeinschaft auszuloten.  

In dieser Arbeit wird deutlich, wie der „gute Wille“ entscheidend für jegliches Handeln 

ist. Für die Willensbildung ist eine Pädagogik hin zu Menschenrechten elementar. 

Dies wird im nächsten Abschnitt gezeigt. 

3.3.2 Menschenrechtsbildung 

Menschenrechtsbildung ist für Umsetzung und Einhaltung der Menschenrechte un-

verzichtbar. Man muss die Menschenrechte kennen, um sie einfordern und schützen 

zu können.  

Bildung ist so ein wichtiger Garant für Frieden und Toleranz. Bereits in der Präambel 

der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ von 1948 wird auf die Notwendig-

keit der Bildung hingewiesen: 

„Diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Na-

tionen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der 

Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch 

Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern 

und durch fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine 

und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mitglieds-

staaten selbst wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehen-

den Gebiete zu gewährleisten.“626

Bildung und Erziehung hin zu Menschenrechten 

 

Dieser Forderung nach Bildung und Erziehung hin zu Menschenrechten schließen 

sich die Vereinten Nationen, UNESCO, der Europarat und die verschiedene NGOs 

                                            
626 Bundeszentrale für politische Bildung, 2004, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, 
Präambel, S. 54. 
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an. Die deutsche Kultusministerkonferenz beschließt 1980 Empfehlungen zur Men-

schenrechtsbildung, die 2000 bekräftigt wurden.627

Peter Fritzsche zeigt die Relevanz der Menschenrechtsbildung wie folgt:  

 

„Menschenrechtsbildung ist mittlerweile selbst zu einem anerkannten Menschenrecht 

geworden. Seine Umsetzung bleibt aber noch weit hinter seinen Normen zurück. 

MRB (Menschenrechtsbildung) kann ihre Aufgaben nur wahrnehmen, wenn sie bil-

dungspolitisch ermöglicht wird, bildungstheoretisch durchdacht ist und praktisch ihre 

Adressaten erreicht.“628

Dieser Aufgabe nimmt sich die deutsche Bundesregierung seit Jahrzehnten an. Die 

Bundeszentrale und die Landeszentralen für politische Bildung betreiben Aufklärung 

durch Seminare, Vorträge und Publikationen. Die Kultusministerkonferenz befasst 

sich mit dem Thema der Menschenrechtsbildung auf nationaler und Länderebene. 

Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen, Verbände und Organisationen thematisie-

ren verschiedenste Themenfelder der Menschenrechte, z. B. Genitalverstümmelung, 

Vergewaltigung, Menschenhandel, Zwangsprostitution und Folter. 

 

Risiken der Menschenrechtsbildung  

Laut Fritzsche liegen in der Menschenrechtsbildung jedoch zwei Risiken:  

Der Begriff Menschenrechte wird inflationär ausgeweitet, viele angrenzende Bereiche 

werden in die Menschenrechtsbildung aufgenommen, wie z. B. die Interkulturelle Bil-

dung, globales Lernen und die Toleranzerziehung. Das zweite Risiko liegt darin, dass 

im Schulunterricht Normen und Werte thematisiert werden, deren Bezug zu den 

Menschenrechten nicht klar zu erkennen ist. Fritzsche erläutert dies: 

„Kontroversen gibt es schließlich um die Definition und die Grenzen der MRB: Was 

gehört alles zur MRB? Kontrovers ist sowohl ein inflationäres Verständnis der MRB 

als auch ein halbiertes Verständnis der MRB. Beim ersten Ansatz wird der Begriff der 

MRB so ausgeweitet, dass weitgehend alle benachbarten Ansätze mit eingeschlos-

sen werden und die MRB als eine Art Dach verstanden wird (UNESCO 2011).“629

                                            
627 Fritsche, K. Peter: Menschenrechtsbildung, 2012, S. 443. 

  

628 Fritsche, K. Peter: Menschenrechtsbildung, 2012, S. 444. 
629 Fritsche, K. Peter: Menschenrechtsbildung, 2012, S. 447. 
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Das Risiko dieser Entwicklung fasst er so zusammen: „Die Bildner verkennen das 

Spezifische und die Bildungspolitiker übertreiben die Entwicklungsfortschritte der 

MRB – wenn alles MRB wird.“630

Notwendigkeit der Menschenrechtsbildung 

 

Trotz der Schwierigkeiten um einzelne Begriffe und deren Definitionen ist eine Erzie-

hung und Bildung hin zu Menschenrechten, Solidarität und Toleranz unabdingbar. 

Verstehen und Verständnis tragen nämlich dazu bei, Feindbilder und Ressentiments 

abzubauen, sich gegenseitig im „Anderssein“ zu respektieren und zu akzeptieren. 

Dadurch entstehen sozial gerechte Verhältnisse in einer Gesellschaft. Arnim Regen-

bogen benennt mögliche Lern- und Kompetenzziele:  

Förderung der Fähigkeit zu globalem Denken und gleichzeitig lokalem Handeln 

(Think globally, act locally!), Sensibilisierung für Not, Armut und Unfreiheit, Befähi-

gung zur Transformation einer Nah- und Fernbereichsethik, Förderung der Bereit-

schaft zur Begegnung mit anderen Kulturen, sowie deren Religionen.631632

Zum Beispiel können sich Schulklassen mit Globalisierungsprozessen und deren 

Auswirkungen beschäftigen.

 

633 So bietet sich der Teilbereich des fairen Handels an, 

in Bezug direkt erfahrbarer Lebensbereiche der Schüler, wie Kleidung und Lebens-

mittel Projekte zu bearbeiten.634

Solche Aspekte der Menschenrechte sind von elementarer Bedeutung, denn „Kinder 

werden oft entsolidarisiert, ja z. T. bewusst unsolidarisch aufgezogen und sozialisiert. 

Fehlende Geschwister, fehlende Sozialgruppen, unsolidarische Vorbilder in Fernse-

hen, Videos und Öffentlichkeit und eine vorwiegend auf individuelle Bedürfnisbefrie-

digung ausgerichtete Konsumwelt machen es einer Solidaritätserziehung schon in 

der Grundschule schwer.“, so Reinhold Mokrosch und Arnim Regenbogen.

 

635

                                            
630 Fritsche, K. Peter: Menschenrechtsbildung, 2012, S. 447. 

 Die 

späteren Jugendlichen zu erreichen, ist dann eine schwere Aufgabe. 

631 Mokrosch, Reinhold, Regenbogen, Arnim: Kann Werte-Bildung einen Zusammenhalt in Europa för-
dern? S. 22. 
632 Vgl. Kahlert, Heike; Lenz, Claudia, 2001, S. 17 f.  
633 Tassin, Etienne: Globalisierung, 2011, S. 365. 
634 Mokrosch, Reinhold, Regenbogen, Arnim: Kann Werte-Bildung einen Zusammenhalt in Europa för-
dern? S. 22. 
635 Mokrosch, Reinhold, Regenbogen, Arnim: Kann Werte-Bildung einen Zusammenhalt in Europa för-
dern? S. 23. 
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Fehlende gemeinsame Werte-Ordnung 

Eine zweite Problematik, hinter der Werte-Bildung, ist:  

Eine gemeinsame Werte-Ordnung fehlt. Als ihre Grundlage muss es objektive Werte 

geben, denn subjektive Werte funktionieren in diesem Fall nicht. Die Werte-Ordnung 

muss als Metaebene fungieren. Offen ist, wer verantwortungsvoller Urheber der 

neuen Ordnung sein kann. Dogmatismus und Skeptizismus würden die entstande-

nen Werte in Frage stellen. Schon Platon fragt nach Grundlagen und Prämissen für 

allgemeingültige Werte.  

Zusammengefasst wird festgehalten:  

Die Vermittlung von Werten und Normen im Hinblick auf Anerkennung, Einhaltung 

und Schutz der Menschenrechte ist trotz Schwierigkeiten unabdingbar. In einer Zeit, 

in der in Europa täglich Menschenrechte verletzt, Grundrechte verweigert, Rechts-

staatlichkeit angegriffen und Demokratie verwässert wird, ist es eine große Heraus-

forderung, Solidarität und Werte-Pädagogik zu vermitteln. Trotzdem ist es die Mög-

lichkeit der Wahl, den Zusammenhalt in Europa zu fördern.636

3.3.3 Risiken des menschlichen Handelns  
– politisch, gesellschaftlich betrachtet 

 Die 

Menschenrechtsbildung oder Werte-Pädagogik sowie deren erzielten Ergebnisse re-

gelmäßig zu evaluieren und fortzuschreiben ist ein wichtiges Element des Bildungs-

prozesses. 

Rupert Neudeck, Journalist und NGO-Gründer (Cap Anamur, Grünhelme) zitiert 

Hannah Arendt:  

„In der Moderne sucht uns das Böse nicht mehr in Dämonengestalt heim, sondern 

geht mit Ordnungssinn und technokratischer Besessenheit einher.“637

Arendt hat als Theoretikerin des Totalitarismus eine bestimmte Vorstellung der Phä-

nomenologie des Bösen. Neudeck beschreibt in diesem Zusammenhang die krimi-

nelle Energie des Mugabe-Regimes in Simbabwe und den Genozid in Ruanda 1994, 

in dem in nur drei Monaten fast eine Million Menschen ermordet wurden. Das Böse 

  

                                            
636 Mokrosch, Reinhold, Regenbogen, Arnim: Kann Werte-Bildung einen Zusammenhalt in Europa för-
dern? S. 26. 
637 Lieder, Marianna, Steckt in jedem von uns ein Eichmann? 2014, S. 53 ff. 
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habe sich in diesen Fällen anders dargestellt als im Fall Eichmann. Dieser ging mit 

Ordnungssinn und technokratischer Besessenheit vor.  

Interventionsmaßnahmen 

Neudeck ist ein Kritiker westlicher Interventionsmaßnahmen. Die Gefahren dieser 

Maßnahmen beschreibt er wie folgt:  

„Hinter sogenannten humanitären Eingriffen verbergen sich heute Militäraktionen, die 

im besten Fall nichts nützen, oft aber böse enden. So hat die Bush-Regierung vorge-

geben, die Menschen vor den vermeintlichen Massenvernichtungswaffen Saddam 

Husseins bewahren zu wollen. Letztlich hat sie die Gesellschaft im Irak zerstört.“638

In der aktuellen Diskussion werden Menschenrechte und deren Verletzungen häufig 

als Legitimation für militärische Interventionen ins Feld geführt. Ingeborg Maus vertritt 

in „Menschenrechte, Demokratie und Frieden“ dahingehend eine andere program-

matische These:  

 

Menschenrechte können nur zusammen mit Demokratie und Frieden verwirklicht 

werden. Eine aggressive Menschenrechtspolitik durch militärische Interventionen ge-

gen jene Staaten, die keine westlichen Standards einhalten, zerstört das Prinzip der 

Menschenrechte selbst. Sie gibt dem Leser eine Begründung für das Verbot der mi-

litärischen Intervention: 

„Die heute diskutierte Frage, ob es ein „Recht“ auf sogenannte humanitäre Interven-

tionen mit militärischen Mitteln gäbe, unterstellt einen Rechtsbegriff, den Kant aus 

rechtlichen Gründen als einen sich selbst widersprechenden abgelehnt hätte.“639 Er 

würde eine Rechtsänderung durch eine herrschende Praxis aus Gründen der rechts-

staatlichen Fundamentalbestimmungen seiner gesamten Rechtsphilosophie ableh-

nen, so Maus. 640

Kants Idee des Friedens 

 

Sie beschreibt Kants Idee des Friedens:  

„Kants Idee des Friedens beruht auf der jeweils selbstbestimmten Errichtung von 

Republiken in einer allmählich wachsenden Zahl von Ländern und hat eine 

schließliche Angleichung der Verfassungssysteme in allen gleichwohl autonom blei-

                                            
638 Lieder, Marianna, Steckt in jedem von uns ein Eichmann? 2014, S. 54. 
639 Maus, Ingeborg, 2015, S. 53. 
640 Maus, Ingeborg, 2015, S. 54. 
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benden Staaten zum Ziel.“641 Kant plädiert für Nicht-Intervention, denn solange es in 

einem Staat noch eine Verfassung und somit keine Anarchie gibt, betrachtet Kant 

das Eingreifen oder den Beistand äußerer Mächte als eine skandalöse Verletzung 

der Rechte des Staatsvolkes. 642

In der modernen Kriegführung steigt die Zahl der zivilen Opfer dramatisch. Ingeborg 

Maus zieht angesichts der Entwicklungen der letzten Jahre folgendes Resümee: 

„Auch der universelle Anspruch der Menschenrechte der internationalen Deklaratio-

nen wird im Wege solcher Interventionen in sein eigenes vormodernes Gegenteil 

verkehrt: Wenn nur die Bürger solcher Staaten, die sich als intervenierende qualifizie-

ren können, ihre Rechte und deren Konkretisierung durch öffentlichen Diskurs und 

Gesetzgebung genießen, während den Bürgern der von Interventionen überzogenen 

Staaten durch Kriegshandlungen die elementaren Menschenrechte aberkannt und 

die Konkretisierung aller weiteren Rechte durch Fremdbestimmung entzogen wird, 

entwickeln sich universelle Menschenrechte zum regionalen Privileg.“

 

643

Angesichts dieser Risiken der humanitären und militärischen Intervention wird die 

Frage nach universellen Menschenrechten noch einmal anders gestellt:  

 

- Auf welche verbindlichen Menschenrechtserklärungen können sich okkupierte 

Staaten verlassen, wenn intervenierende Mächte sich noch nicht einmal mehr 

auf internationale Menschenrechtserklärungen berufen?644

Und weiterhin die Frage:  

  

- Welche Maßnahmen können im Falle von Verletzungen der Menschenrechte 

ergriffen werden?  

Ingeborg Maus stellt heraus, dass „abwartende Passivität keinesfalls eine Option“ ist. 

Stattdessen sollten militärische Interventionen durch präventive Maßnahmen über-

flüssig gemacht werden. Eine Möglichkeit besteht in einer frühzeitigen Verhand-

lungsmethode im Falle eines entstehenden Konflikts. Die größte Ursache für deren 

Entstehung sei die ungerechte Verteilung lebenswichtiger Güter der Welt.645

                                            
641 Maus, Ingeborg, 2015, S. 60. 

 Ein 

effektiver Lösungsansatz ist also eine gerechtere Verteilung der Güter. 

642 Maus, Ingeborg, 2015, S. 57.  
Maus zitiert Kant, der schrieb, dass kein Staat sich in die Verfassung und Regierung eines anderen 
Staats einmischen sollte. (ZeF, S. 199). 
643 Maus, Ingeborg, 2015, S. 144. 
644 Maus, Ingeborg, 2015, S. 145. 
645 Maus, Ingeborg, 2015, S. 14. 
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Das völkerrechtliche Interventionsverbot versus des menschlichen 
In¬terventionsgebots 

Rüdiger Voigt wägt in „Humanitäre Kriege“ ebenfalls zwei schützenswerte Güter ge-

geneinander ab: das völkerrechtliche Interventionsverbot versus des menschlichen 

Interventionsgebots. In Extremfällen könnte die Alternative in seinen Augen in der 

Intervention liegen:  

„Wer interveniert, verletzt die staatliche Souveränität und gefährdet damit eine der 

wesentlichen Existenzgrundlagen der bestehenden Völkerrechtsordnung; wer nicht 

zum Schutz geschundener und bedrängter Menschen eingreift, macht sich unter 

Umständen der unterlassenen Hilfeleistung schuldig.“646

Das Thema der humanitären Intervention wird politischer, wissenschaftlicher und 

ethischer ebene kontrovers diskutiert. Aus unterschiedlichen Perspektiven werden 

Rechtfertigungsgründe vorgebracht. Rüdiger Voigt spezifiziert drei Ebenen:  

 

- ethisch 

„Kann es einen Krieg geben, der aus einem Grund zu rechtfertigen ist, der 

wesentlich schwerwiegender ist, als der Tod, Verwundung und Vertreibung, 

die ein Krieg notwendig mit sich bringt?“647

- rechtlich 

 

„Gibt es trotz des generellen Gewaltverbots im klassischen Völkerrecht eine 

Rechtsnorm oder ein Rechtsprinzip z. B. im Völkergewohnheitsrecht, die einen 

Krieg aus humanitären Erwägungen rechtfertigen?“648

- politisch 

 

„Gibt es eine Berechtigung oder sogar eine Verpflichtung für einen Verfas-

sungsstaat, eine grobe Verletzung von Menschenrechten durch einen anderen 

Staat durch eine militärische Intervention zu verhindern?“649

In dem Fall, das Menschenrechte massiv verletzt werden militärisch humanitär vor-

zugehen, ist also in der Lehre des Völkerrechts umstritten. Rüdiger Voigt erklärt, wie 

die derzeitige Situation zu betrachten ist:  

 

„Heute wird eine humanitäre militärische Intervention jedenfalls dann für gerechtfer-

tigt gehalten, wenn sie dem Schutz von Menschen dienen soll, die sich in einer 

                                            
646 Voigt, Rüdiger, 2006, S. 158. 
647 Voigt, Rüdiger, 2006, S. 159. 
648 Voigt, Rüdiger, S. 159. 
649 Voigt, Rüdiger, 2006, S. 159. 
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schwerwiegenden Notlage befinden. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Staat 

nicht willens oder nicht fähig ist, den ihm anvertrauten Menschen Schutz zu bieten. In 

diesem Fall ist die Zustimmung des betroffenen Staates nicht unbedingt erforderlich. 

Allerdings wird hierzu regelmäßig ein Mandat des UN-Sicherheitsrates verlangt, da 

die UNO als die einzig legitimierte Institution angesehen wird, die zur Friedensstif-

tung mithilfe militärischer Gewalt befugt ist. Das setzt jedoch voraus, dass die huma-

nitäre Notlage gemäß Art.39 UN-Charta als Bedrohung des Weltfriedens angesehen 

wird.“650

Die genannten Aspekte der unterschiedlichen Ebenen der militärischen humanitären 

Intervention müssen vor diesem Hintergrund gegeneinander abgewogen werden. 

 

Das menschliche Handeln im Milgram- und im Stanford-Prison-Experiment 

Die arbeitsteilige, verwaltungsmäßige Arbeitsstruktur macht die moderne Massenge-

sellschaft, laut Heuer, besonders anfällig für die Gefahr des banal Bösen. Diesen As-

pekt des menschlichen Handelns und seine Risiken zeigen zwei Experimente:  

- Milgram Experiment 

Im Jahr 1961 führt der Psychologe Stanley Milgram ein Experiment in New 

Haven, USA, durch. Hier fungieren psychisch unauffällige Personen als „Leh-

rer“, die vermeintliche „Schüler“ bei einer falschen Antwort mit einem Strom-

stoß bestrafen sollen. Je mehr falsche Antworten der „Schüler“ gibt, desto hö-

her soll die Stromstärke ausfallen. Das führt zu dem Ergebnis, dass 65 Pro-

zent der „Lehrer“ dem Schüler die höchste und tödliche Stromstärke (450 Volt) 

verabreichen, wenn der Leiter des Experiments die Lehrer zum Weitermachen 

auffordert. (Zu dem Leiter besteht dabei kein Abhängigkeitsverhältnis). Das 

Experiment zeigt, wie die Bereitschaft des Gehorsams gegenüber Autoritäten 

individuelle moralische Bedenken außer Kraft setzen kann, so Heuer.651

- Stanford-Prison-Experiment 

 

Philip Zimbardo, der kalifornische Sozialpsychologe, führt in den 1970er Jah-

ren das Stanford-Prison-Experiment durch.  

Er teilt eine Gruppe Studenten in sogenannte „Wärter“ und „Gefangene“ auf. 

Als er die Gruppe sich selbst überlässt, nimmt das Experiment schreckliche 

                                            
650 Voigt, Rüdiger, 2006, S. 163. 
651 Heuer, Wolfgang: in: Das Böse neu denken, 2006, S. 23. 
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Ausmaße der Unterdrückung und Gewalt an. Die Gefangenen werden gequält 

und erniedrigt. Der Versuch muss vorzeitig abgebrochen werden.  

Heuer erläutert, dass „in jeder modernen bürokratischen Organisation von den 

Mitgliedern ein Konsens erwartet wird, der einen frühzeitigen Widerspruch 

unmöglich macht. Wer dabeibleiben will, muss mitmachen, wer aber erst ein-

mal mitmacht, dem fällt es schwer, später auszusteigen, der verstrickt sich 

selber immer mehr in einer Einheit von Tat und Verantwortung.“652

Bei diesen beiden Beispielen handelt es sich zwar um Forschungsexperimente, den-

noch zeigen sie, welche Konsequenzen psychologische Struktur und Disposition der 

Menschen haben können. Menschen sind bereit, andere Menschen zu misshandeln 

und zu demütigen.  

 

Das menschliche Handeln in Beispielen jüngerer Vergangenheit 

Als aktuelles Beispiel sei Abu Graib angeführt:  

Soldaten grinsen in die Kamera, während sie Gefangene quälen. Die Bilder gehen 

um die Welt und lösen großes Entsetzen aus. Susan Neimann stellt die Frage der 

Absicht der Folterer:  

„Nehmen wir an, die Absicht, mit denen in Abu Graib gefoltert wurde, waren besser 

als die Absichten der Gruppen, die ausländische Geiseln köpften. Werden diese In-

tentionen uns helfen, wenn die Folgen sich als schlimmer herausstellen?“653

Geschichte und auch Forschungsexperimente zeigen also Gefahren auf, die entste-

hen können, sobald Menschen Macht über andere ausüben. Die Gefahr der Grup-

pendynamik, die menschliche Neigung sich an Autoritäten zu orientieren und die 

Manipulierbarkeit des Menschen sind Gründe dafür, dass Menschen bereit sind, in 

einem kollektiven Kontext „Taten“ zu verüben, die sie unter normalen gesellschaftli-

chen Bedingungen nicht mal in Erwägung gezogen hätten.  

 

Nach der Veröffentlichung des CIA Folterberichts erarbeitet die verantwortliche Se-

natorin einen Maßnahmenkatalog, um Verhörmethoden, wie in Guantanamo, zu ver-

bieten:  

Terrorverdächtige dürfen nicht mehr durch Schlafentzugsmaßnahmen oder simulier-

tes Ertränken zu einer Aussage gezwungen werden. Die CIA darf Terrorverdächtige 

                                            
652 Heuer, Wolfgang: in: Das Böse neu denken, 2006, S. 23. 
653 Neimann, Susan: in: Das Böse neu denken, 2006, S. 53. 
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auch nicht mehr in Geheimgefängnissen inhaftieren, wo bisher mutmaßliche Al-

Quaida-Anhänger ohne richterlichen Beschluss festgehalten werden.  

Die Ergebnisse des CIA- Berichts zeigen, dass durch die Misshandlung und Folter 

von Gefangenen keine brauchbaren Erkenntnisse gewonnen werden.654

Markus Löning, der Menschenrechtsbeauftragte der deutschen Bundesregierung

  

655

„Ja, nach der Veröffentlichung des Berichts muss es unbedingt eine strafrechtliche 

Aufarbeitung geben. Die Amerikaner fordern ja an anderer Stelle selbst zu Recht, 

dass es keine Straflosigkeit bei Menschenrechtsverletzungen geben darf.“ 

, 

antwortet in einem Interview nach Veröffentlichung des CIA-Folterberichts auf die 

Frage, ob die Bundesregierung von den USA klar fordern solle, dass die Folterer 

strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden sollen:  

656

In Bezug auf Deutschland äußert er: 

 

„Wir müssen in Deutschland zeigen, dass Geheimdienste vollumfänglich in jeder Si-

tuation die Regeln des Grundgesetzes einhalten und trotzdem beim Schutz von Si-

cherheit effektiv sind. Und wir müssen in Europa zeigen, dass Schutz von Bürger-

rechten und Sicherheit zusammengehen können.“ 657

Es stehen die ethischen und moralischen Fragen auf dem Prüfstand, was eine Ge-

sellschaft und ein Rechtssystem darf, um Aufklärung zu betreiben. Die Missachtung 

der Menschenrechte durch die Exekutive der USA ist kein Einzelfall. Weltweit wird in 

141 Ländern gefoltert. 

 

658

Der derzeit laufende NSU-Prozess in München zeigt eine andere Möglichkeit des 

Handelns auf. Die Angeklagte im Verfahren Beate Zschäpe schweigt über zwei Jahre 

im Verfahren. Nach deutschem Recht muss sich die Angeklagte nicht selbst belasten 

und kann von daher die Aussage verweigern. Zschäpe wird nicht zu einer Aussage 

gezwungen, stattdessen klären Staatsanwaltschaft und Richter durch Zeugenaussa-

gen und Indizien die vorgeworfenen Straftaten. Es ist das Recht der freiheitlich-de-

 

                                            
654 Abu Zubaydah wurde grausam gefoltert. Nachdem klar wurde, dass er nicht die gewünschten Infor-
mationen hatte, sprach die CIA doch von einem Erfolg. Der bestand darin, dass man sich jetzt sicher 
sei, dass er nichts wisse. Vgl. „Jeglichen Willen gebrochen“, in: die tageszeitung, 19.1.2015, S. 4. 
655 Markus Löning war von 2010-2013 Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung. Von 2002-
2009 war er für die FDP im Bundestag. (Ines Pohl im Interview mit Markus Löning: „Folter stand nicht 
im Vordergrund“, in: die tageszeitung, 19.1.2015, S. 8. 
656 Löning Markus (im Interview mit Ines Pohl): Folter stand nicht im Vordergrund, 2015, S. 8. 
657 Löning Markus (im Interview mit Ines Pohl): Folter stand nicht im Vordergrund, 2015, S. 8. 
658 Löning Markus (im Interview mit Ines Pohl): Folter stand nicht im Vordergrund, 2015, S. 8. 
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mokratischen Grundordnung, das hier angewendet wird und es ist überaus schüt-

zenswert.  

3.4 Hannah Arendt weitergedacht 

Mittlerweile befassen sich Enkel und Urenkel der NS-Tätergeneration mit dem Holo-

caust. Er darf sich nicht wiederholen. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, eine 

Erinnerungskultur zu pflegen, Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Ju-

den, lobt die gelebte Erinnerungskultur in Deutschland und vertritt die Ansicht, dass 

sich das Holocaust-Gedenken wandelt. Da Zeitzeugen altersbedingt weniger werden, 

sei es wichtig deren Erinnerungen in Wort, Schrift und Ton festzuhalten. 

Verpflichtung zum Besuch von KZ-Gedenkstätten 

Schuster regt an, dass Schüler ab der neunten Klasse verpflichtend eine KZ-Ge-

denkstätte besuchen sollten. Das konkrete Erleben an Ort und Stelle diene der plas-

tischen Anschauung und sei neben der Theorie wichtig. Die Pegida-Bewegung sieht 

er als ein gefährliches Phänomen, begrüßt jedoch, dass bundesweit in zahlenmäßig 

größeren Kundgebungen, für ein offenes Deutschland eingetreten wird.659

Erinnerung wachhalten 

 

Auch Joachim Gauck, als Bundespräsident Deutschlands, betont in seiner Rede zum 

70. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, wie wichtig es ist, 

das Erinnern wach zu halten. Der gesellschaftliche Sinn des Erinnerns sei, mit der 

Vergangenheit umzugehen. „Eine der wichtigsten Lehren aus dem Umgang mit der 

nationalsozialistischen Vergangenheit lautet zweifellos, dass Verschweigen offen-

kundiges Verbrechen und offenkundige Schuld nicht tilgt.“660

Ein Besuch in KZ-Gedenkstätten, ob Auschwitz, Bergen-Belsen oder Ravensbrück, 

beeindruckt nachhaltig. Bei der Forschung für diese Arbeit wurden einige dieser Ta-

torte besucht. Das geschehene Grauen, an einem so friedlichen Ort in der Heide, wie 

Bergen-Belsen, vermittelt sich hautnah. Die Menschen, die vor 70 Jahren dort er-

  

                                            
659 Schuster Josef (im Interview mit Burkhard Ewert und Franziska Kückmann):Holocaust-Gedenken 
hat sich gewandelt, in: Neue Osnabrücker Zeitung, 26.Januar 2015. 
660 Maier, Anja: Marian Turskis Tag im Deutschen Bundestag, 2015, S. 3. 
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mordet wurden, hatten Leben vor sich und die Mörder nahmen sich das Recht, über 

Leben und Tod zu entscheiden.  

Es muss eine bleibende Erinnerung aufrechterhalten werden, denn Deutsche und 

Deutschland wird es nie mehr ohne Auschwitz geben. Hannah Arendts Worte und 

ihre Philosophie sind dabei mahnend und hilfreich zugleich. 

Aktuelle Rezeption von Hannah Arendt 

Das Werk Hannah Arendts, der polarisierenden Denkerin, ist bis heute umstritten. 

Lothar Fritze berichtet über die kontroverse Diskussion um Arendts Philosophie: 

„Eine Reihe ihrer Thesen und Überlegungen stießen auf energischen Widerspruch 

und lösten geradezu hasserfüllte Debatten aus, die teilweise noch heute weiterge-

führt werden. Die Rezeption ihres Werkes hat nach der Epochenwende 1989 einen 

kaum vorhersehbaren Aufschwung erlebt, der die Literatur über sie und ihr Denken 

nachgerade sprunghaft auf einen Umfang hat anwachsen lassen, der eine Sichtung 

wahrscheinlich selbst für Spezialisten nur noch mit Mühe möglich macht.“661

Peter Trawny erörtert Arendts Differenzierung von Gut und Böse, Recht und Un-

recht. Dabei vermutet er, dass Arendt diesen Unterschied weder in Frage stellt, noch 

eine Begründung für diesen sucht. Sie hält ihn anscheinend für „natürlich gege-

ben“.

 

662

Pohlmann bezweifelt die Wertigkeit von Arendts Denken in Bezug auf die existenz-

philosophisch orientierte anthropologische Handlungstheorie in der „Vita activa“, in 

der sie die drei Grundformen des Tätig-seins – Arbeiten, Herstellen und Handeln – 

unterscheidet. Pohlmann kritisiert Arendts Entwurf:  

  

„In einer Anthropologie müssten diese Praxisformen begrifflich differenziert werden, 

und man müsste aufzeigen, welche Strukturmerkmale diese Formen in Abhängigkeit 

von unterschiedlichen Typen von Gesellschaftssystemen und den schon erreichten 

Standards der Produktionsmittel annehmen. Dabei aber kann uns Hannah Arendt 

nicht helfen.“663

                                            
661 Fritze, Lothar: Hannah Arendt weitergedacht, 2008, S. 7. 

 Dann stellt er die Verknüpfung von Handeln und Natalität in Frage. 

662 Trawny, Peter, in: Hannah Arendt weitergedacht, 2008, S. 139. 
663 Pohlmann Friedrich, in: Hannah Arendt weitergedacht, 2008, S. 197. 
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Er sieht keine Möglichkeit Arendts Handlungskonzept auf moderne Massendemokra-

tien zu übertragen.664

Dies sind nur wenige Beispiele, um den kontroversen Diskurs der Philosophie 

Arendts zu illustrieren. Das Hannah Arendt-Institut betreibt fortgesetzte Holocaust-

Forschung, um weitere Erkenntnisse über das Phänomen des Totalitarismus ans Ta-

geslicht zu bringen, damit „dies nie wieder geschehen muss“.  

  

Weiterer Forschungsbedarf 

Zu Arendt gibt es weiteren Forschungsbedarf: „Noch fehlen z. B. eingehende Unter-

suchungen zur Rolle von Kierkegaard, Husserl, Scheler, Plessner, Merleau-Ponty 

u.a. zur Phänomenologie Arendts, zum möglichen Einfluss der schottischen und eng-

lischen Philosophie des Common Sense und des Moral Sense wie z. B. 

Shaftesburrys, auch fehlen noch weiterführende Studien zu dem Einfluss, den Leo 

Strauss auf Arendts Beschäftigung mit Hobbes und Spinoza hatte, zu Arendts Ab-

lehnung der Gesellschaftsvertragstheorien und zu ihrer Auseinandersetzung mit Carl 

Schmitt.“, so Heuer.665

Zu Arendt wird somit mehr als 40 Jahren geforscht und diskutiert, eine weitere Aus-

einandersetzung ist wahrscheinlich und gewinnbringend. 

 

                                            
664 Pohlmann, Friedrich, in: Hannah Arendt weitergedacht, 2008, S. 198. 
665 Heuer, Wolfgang; e. a. (Hrsg.): Arendt Handbuch, 2011, S. VIII. 
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4. Zusammenfassung 

Hannah Arendt plädiert für ein gesellschaftliches Miteinander, das sich durch Plura-

lität auszeichnet und in dem Recht und Gerechtigkeit gelebt werden, wie diese Dis-

sertation zeigt. Dabei überträgt sie jedem einzelnen die Verantwortung für sein Han-

deln, denn jeder kann durch seine Geburt den Lauf der Welt verändern, zum Positi-

ven, aber auch zum Negativen. Wie in der vorliegenden Arbeit gezeigt, gab es NS-

Verbrecher, die Gräueltaten in Perfektion ausgeführten. Positive Beispiele, wie Diet-

rich Bonhoeffer, Hans Calmeyer, Georg Elser, als Widerstandsleistende, zeigen, 

dass sich jeder Einzelne selbst fragen muss: „Wie hätte ich gehandelt?“  

Diese Frage kann nur hypothetisch beantwortet werden. Gegenwärtig kann sich jeder 

die Fragen stellen und beantworten: „Wie verhalte ich mich jetzt ethisch und mora-

lisch? Übernehme ich Verantwortung in der Gesellschaft und zeige Zivilcourage, so-

bald Unrecht geschieht?“ 

Julian Nida-Rümelin erläutert, dass wir nicht dem Eindruck erliegen sollten, dass wir 

den Verantwortungsdiskurs ad acta legen könnten. Auch wenn Vertreter der Neuro-

physiologie das so formulieren, dass es uns entlasten würde, wenn wir wüssten, 

dass wir nicht so verantwortlich seien. Er äußert sich in eine entgegengesetzte 

Richtung: „Ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh daraus, wir nehmen zu wenig Ver-

antwortung wahr, für das eigene Leben, für das Leben anderer, für das Leben zu-

künftiger Generationen, und ich glaube, wir erweisen uns einen Bärendienst, wenn 

wir theoretisch-philosophisch vor aktuellen politischen und ethischen Herausforde-

rungen kapitulierten.“666

In der Arbeit wird folgender Bogen gespannt:  

 

Erstens:  

Der Mensch, der in das Beziehungsgeflecht der Welt hineingeboren wurde, kann 

durch seine Existenz den Lauf der Welt verändern. Arendt betont, dass das Handeln 

die Antwort auf die Geburt ist. Die Welt war vor dem Geborenen eine andere und 

nach ihm wird sie sich weiter verändern. Jedoch mit dem, was dieser hinterlassen 

hat. Es wird verdeutlicht, dass der Mensch durch sein Geboren-sein, Verantwortung 

                                            
666 Nida-Rümelin, Julian, in: Das Böse neu denken, 2006,S. 65. 
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für sein Handeln übernehmen muss, indem er die Initiative und die Möglichkeit er-

greift, einen neuen Anfang zu setzen.  

Zweitens:  

Die anthropologische Handlungstheorie Hannah Arendts soll deutlich machen, wel-

che zentralen Fragestellungen das Denken und Handeln des Einzelnen tangieren. In 

diesem Zusammenhang ist die Phänomenologie des Bösen in Arendts Sinne von 

besonderem Interesse. Das Böse berührt genau den Punkt des Handelns, bzw. der 

Taten. Letztendlich muss jeder die Verantwortung für seine Taten oder Handlungen 

übernehmen, wie im Fall Eichmann aufgezeigt. Am Ende des zweiten Teils wird 

Arendts These, dass Eichmann lediglich ein gedankenloser Schreibtischtäter gewe-

sen sein sollte, widerlegt. Grundlage dafür sind die Sassen-Protokolle. Aus ihnen 

geht hervor, wie durchdacht und geplant Eichmann vorging, um die Deportation der 

Juden zu organisieren.  

Drittens:  

Im abschließenden dritten Teil der Dissertation wird die Aktualität des Denken 

Arendts für die Gegenwart erörtert. Menschenrechtsfragen stellen sich aufgrund ge-

schichtlicher Entwicklungen immer neu und aus anderen Perspektiven. Die erschre-

ckenden Ereignisse der Jahre 2014/15, insbesondere bei den Flüchtlingsströmen 

nach Europa, werfen neue Fragen auf. Wie dargestellt, muss Europa eine gesamteu-

ropäische Verantwortung übernehmen und handeln, damit Menschen auf der Flucht 

nicht weiter zu tausenden ums Leben kommen. Z. B. muss Flüchtlingshilfe neu in-

stalliert werden. Auch die einzelnen Mitgliedsstaaten müssen Verantwortung über-

nehmen und Maßnahmen ergreifen. Möglichkeiten der deutschen Bundesregierung 

wurden ausgeführt.  

Der Einzelne soll ebenfalls sein Handeln überdenken und Initiative ergreifen, Zivil-

courage zeigen, sobald Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus oder rechtsextreme 

Tendenzen sichtbar werden. Es ist positiv zu bewerten, dass trotz der Pegida-Bewe-

gung, NSU-Mordserie und Anschlägen auf Asylbewerberwohnheime sich viele Men-

schen in Demonstrationen und Alltag für eine weltoffene Gesellschaft in Deutschland 

einsetzen.  

Aus der Geschichte zu lernen, heißt Verantwortung zu übernehmen.  
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Anmerkung Siglenverzeichnis und Zitierweise 

 

Im Arendt-Handbuch wird bezüglich der Zitierweise hingewiesen:  

„Es gibt bislang noch kein einheitliches Siglenverzeichnis, in den verschiedenen 

Schriften zu Arendt werden unterschiedliche Siglen verwendet. Auch besteht, so-

lange es noch keine Gesamtausgabe aller Schriften Arendts gibt, keine einheitliche 

Zitierweise.“667

In dieser Dissertation wird in Zitaten die neue Rechtschreibung angewandt, so z. B. 

„daß“ in „dass“ umgewandelt wird. 

  

 

                                            
667 Heuer, Wolfgang; e. a. (Hrsg.): Arendt Handbuch, 2011, S. IX. 
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Anhang 

A.1 Zeittafel zur Person Hannah Arendt  

1906 Am 14.10.1906 wird Hannah Arendt in Linden bei Hannover geboren. Die 

Eltern, Paul und Martha Arendt stammen aus jüdischen Familien in Kö-

nigsberg. 

1913 Tod des Vaters 

1924 vorzeitiges Abitur als Externe in Königsberg 

1924-28 Studium der Philosophie, protestantische Theologie und griechische Phi-

lologie an den Universitäten Marburg, Freiburg und Heidelberg bei Hei-

degger, Husserl, Bultmann und Jaspers 

1928 Promotion bei Karl Jaspers in Heidelberg mit dem Titel: „Der Liebesbegriff 

bei Augustin“ 

1929 Hochzeit mit Günther Stern (Anders) 

1930-33  Arbeit in Berlin über Rahel Varnhagen und die Probleme der Assimilation 

1933 kurze Internierung in Berlin, danach Flucht von Berlin nach Paris 

1937 Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft 

1940 Heirat mit Heinrich Blücher 

1940 Inhaftierung im Internierungslager in Gurs/Südfrankreich 

1941 Emigration in die USA mit Heinrich Blücher 

1944-46 Forschungsleiterin bei der Conference on Jewish Relations (Commission 

on European Jewish Cultural Reconstruction) 

1951 Annahme der US-Staatsbürgerschaft und damit Ende der achtzehnjähri-

gen Staatenlosigkeit 
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1951 Veröffentlichung ihres Werkes „The Origins of Totalitarism / The Burden of 

our Time“ (in Deutsch: „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“, 1955) 

1953  Vorlesungen an der Princeton University, 

1954 Vorlesungen an der University of Notre Dame, Indiana 

1955 Gastprofessorin an der university of California, Berkeley 

1956 Vorlesungen an der University of Chicago 

1959 Gastprofessorin an der Princeton University  

1959 Lessing Preis der Freien und Hansestadt Hamburg 

1960-61  Gastprofessur an der Columbia University 

1961 Teilnahme am Eichmann-Prozess als Gerichtsberichterstatterin in Jeru-

salem für die Zeitschrift „The New Yorker“ 

1965 Veröffentlichung des Werks „Eichmann in Jerusalem – A Report on the 

Banality of Evil, New York 

1963-67 Professorin an der University of Chicago 

1967-75 Professorin an der Graduate Faculty der New York School for Social Re-

search, New York  

1967 Sigmund-Freund-Preis für wissenschaftliche Prosa der Deutschen Aka-

demie für Sprache und Dichtung, Darmstadt 

1968 Veröffentlichung von „Men in Dark Times“ 

1969 Tod ihres Lehrers und Freundes Karl Jaspers 

1970 Tod ihres Ehemannes Heinrich Blücher 

1971 Veröffentlichung von „Thinking and Moral Considerations“ 

1975 Verleihung des Sonning-Preises für Beiträge zur europäischen Kultur in 

Kopenhagen 

1975 Hannah Arendt stirbt in ihrer Wohnung in New York. 
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A.2 Glossar  

Agonale 

Das Agonale ist ein von Arendt an der griechischen Polis entwickelter Aspekt der 

Öffentlichkeit, als Erscheinungsraum Handelnder. Die Polis eröffnete ihren Mitglie-

dern diesen Erscheinungsraum. Agonales Handeln ist durch Pluralität bestimmt. 

Arbeiten / Herstellen / Handeln 

Arbeit dient dem Erhalt des menschlichen Lebens als Existenzsicherung.  

Der Unterschied zwischen Arbeiten und Herstellen ist, nach Arendt, der Bezug zum 

Verbrauch der Produkte:  

Güter, die durch Arbeit erstellt werden, werden verbraucht.  

Produkte der Herstellung sind von bleibender Natur.  

Das Handeln zeichnet sich durch die Interaktion zwischen Menschen aus. Durch das 

Handeln zeigt sich der Mensch in seiner Einzigartigkeit und seiner Verschiedenheit.  

Gesellschaft 
Die Gesellschaft bezeichnet die Gemeinschaft der Menschen. Diese grenzen sich 

durch unterschiedliche Merkmale voneinander ab und zeigen dadurch ihre Einzigar-

tigkeit. Sie sind jedoch miteinander verbunden und agieren in der Interaktion im Mit-

einander. 

Macht / Gewalt 
Macht besteht in der potentiellen Fähigkeit etwas zu tun und etwas Neues zu begin-

nen. Es ist ein Ergebnis sozialer Beziehungen. Macht entsteht im Zwischen der Men-

schen, im Handeln selbst. Es ist das positive Zusammen-Handeln zwischen freien 

Menschen im politischen Raum. 

Die Gewalt dagegen zeichnet sich durch ihren instrumentellen Charakter aus. Sie ist 

ein Mittel zum Zweck. 

Natalität 
Die Natalität (Gebürtlichkeit) ist die existenzielle Bedingung, die dem Menschen, qua 

Geburt, einen Neuanfang ermöglicht. Menschliches Leben hat nur dort Kontinuität, 
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wo ständig neue Menschen geboren werden. Der Begriff bezieht sich auf die Fähig-

keit spontan und frei handeln zu können. 

Pluralität 
Die Pluralität ist Koexistenz von Vielfalt. Die Pluralität existiert persönlich, individuell, 

gemeinschaftlich und staatlich. Die Pluralität ist ontologisch gegeben und hat keinen 

normativen Gehalt.  

Spontaneität 
Die Spontaneität ist die Fähigkeit einen Neuanfang setzen zu können. Sie ist gleich-

zeitig Ausdruck der Freiheit des Handelns 

Totale Herrschaft 
Die totale Herrschaft, als besondere Ausprägung Diktatur, zeichnet sich durch die 

Konzentration der Macht in den Händen eines einzelnen Diktators aus, bei gleichzei-

tiger Entwicklung einer Verschachtelung: Es wird bewusst Unklarheit über Rechte 

und Kompetenzen geschaffen. 
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A.4 Menschenrechtserklärungen  

AEMR Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

CAT Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treat-

ment or Punishment (Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe) 

CEDAW Committee on the Elimination of Discrmination adainst Women (Überein-

kommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau) 

CRC Convention on the Rights oft he Child (Übereinkommen über die Rechte des 

Kindes) 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvention über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen) 

GG Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 

ICERD International Convention on the Elimination of all Forms of Racial 

Discrimination (Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 

von rassistischer Diskriminierung) 
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